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ArtikelF Grundfreiheitengewährleistetsindundwiesiesichaus
dengemeinsamenVerfassungsüberlieferungen derMit
gliedstaaten als allgemeineGrundsätze des Gemein
schaftsrechtsergeben.

(1) DieUnionachtetdienationaleIdentitätihrerMit
gliedstaaten,derenRegierungssysteme aufdemokrati
schenGrundsätzenberuhen.

(2) DieUnionachtetdieGrundrechte,wiesieinder (3) Die Unionstattetsichmit denMitteln aus,die
am4.November1950inRomunterzeichnetenEuropäi- zumErreichenihrerZieleundzurDurchführungihrer
sehenKonventionzumSchutzederMenschenrechteund Politikenerforderlichsind.

TITELII

VERTRAGZURGRÜNDUNGDEREUROPAISCHENGEMEINSCHAFT(*)

SEINEMAJESTÄT DERKÖNIGDERBELGIER,

DERPRÄSIDENTDERBUNDESREPUBLIKDEUTSCHLAND,

DERPRÄSIDENTDERFRANZÖSISCHENREPUBLIK,

DERPRÄSIDENTDERITALIENISCHENREPUBLIK,

IHREKÖNIGLICHEHOHEITDIEGROSSHERZOGINVONLUXEMBURG,

IHREMAJESTÄT DIEKÖNIGINDERNIEDERLANDE,

INDEMFESTENWILLEN,dieGrundlagenfüreinenimmerengerenZusammenschlußdereuropäischen
Völkerzuschaffen,

ENTSCHLOSSEN,durchgemeinsamesHandelndenwirtschaftlichenundsozialenFortschrittihrerLän
derzusichern,indemsiedieEuropatrennendenSchrankenbeseitigen,

INDEMVORSATZ,diestetigeBesserungderLebens-undBeschäftigungsbedingungenihrerVölkerals
wesentlichesZielanzustreben,

INDERERKENNTNIS,daßzurBeseitigungderbestehendenHindernisseeineinverständlichesVorge
henerforderlichist,umeinebeständigeWirtschaftsausweitung,einenausgewogenenHandelsverkehrund
einenredlichenWettbewerb zugewährleisten,

INDEMBESTREBEN,ihreVolkswirtschaftenzueinigenundderenharmonischeEntwicklungzuför
dern,indemsiedenAbstandzwischeneinzelnenGebietenunddenRückstandwenigerbegünstigterGe
bieteverringern,

INDEMWUNSCH,durcheinegemeinsameHandelspolitikzurfortschreitendenBeseitigungderBe
schränkungenimzwischenstaatlichenWirtschaftsverkehr beizutragen,

INDERABSICHT,dieVerbundenheitEuropasmitdenüberseeischenLändernzubekräftigen,undin
demWunsch,entsprechenddenGrundsätzenderSatzungderVereintenNationendenWohlstand der
überseeischenLänderzufördern,

ENTSCHLOSSEN,durchdiesenZusammenschlußihrerWirtschaftskräfte FriedenundFreiheitzuwahren
undzufestigen,undmitderAufforderungandieanderenVölkerEuropas,diesichzudemgleichen
hohenZielbekennen,sichdiesenBestrebungenanzuschließen,

(*)TitelgeändertgemäßArtikelG.ldesVertragesüberdieEuropäischeUnion(imfolgendenVEU).
DerLesererhältnachstehendeinegeändertevollständigeFassungdesVertrageszurGründungder
EuropäischenWirtschaftsgemeinschaft,dienachInkrafttretendesTitelsIIVEU(„Bestimmungenzur
ÄnderungdesVertrageszurGründungderEuropäischenWirtschaftsgemeinschaft imHinblickaufdie
GründungderEuropäischenGemeinschaft")gilt.
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HABENBESCHLOSSEN,eineEuropäischeGemeinschaftzugründen;siehabenzudiesemZweckzu
ihrenBevollmächtigtenernannt:

SEINEMAJESTAT DERKÖNIGDERBELGIER:

HerrnPaul-HenriSPAAK,
MinisterfürAuswärtigeAngelegenheiten;

BaronJ.Ch.SNOYETD'OPPUERS,
GeneralsekretärdesWirtschaftsministeriums,LeiterderbelgischenDelegationbeiderRegierungskon
ferenz.

DERPRÄSIDENTDERBUNDESREPUBLIKDEUTSCHLAND:

HerrnDr.KonradADENAUER,
Bundeskanzler;

HerrnProfessorDr.WalterHALLSTEIN,
StaatssekretärdesAuswärtigenAmtes.

DERPRÄSIDENTDERFRANZÖSISCHENREPUBLIK:

HerrnChristianPINEAU,
MinisterfürAuswärtigeAngelegenheiten;

HerrnMauriceFAURE,
StaatssekretärfürAuswärtigeAngelegenheiten.

DERPRÄSIDENTDERITALIENISCHENREPUBLIK:

HerrnAntonioSEGNI,
Ministerpräsident;

HerrnProfessorGaetanoMARTINO,
MinisterfürAuswärtigeAngelegenheiten.

IHREKÖNIGLICHEHOHEITDIEGROSSHERZOGINVONLUXEMBURG:

HerrnJosephBECH,
Staatsminister,MinisterfürAuswärtigeAngelegenheiten;

HerrnLambertSCHAUS,
Botschafter,LeiterderluxemburgischenDelegationbeiderRegierungskonferenz.

IHREMAJESTÄT DIEKÖNIGINDERNIEDERLANDE:

HerrnJosephLUNS,
MinisterfürAuswärtigeAngelegenheiten;

HerrnJ.LINTHORSTHOMAN,
LeiterderniederländischenDelegationbeiderRegierungskonferenz.

DIESESINDnachAustauschihreralsgutundgehörigbefundenenVollmachtenwiefolgtübereingekom
men:
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ERSTERTEIL

GRUNDSÄTZE

Artikel1

DurchdiesenVertraggründendieHohenVertragspar
teienuntereinandereineEuropäischeGemeinschaft.

Artikel2(*)

AufgabederGemeinschaftistes,durchdieErrichtung
einesGemeinsamenMarktes undeinerWirtschafts-und

WährungsunionsowiedurchdieDurchführungderinden
Artikeln 3und3agenanntengemeinsamenPolitiken
oderMaßnahmen eineharmonischeundausgewogene
Entwicklung desWirtschaftslebens innerhalbderGe
meinschaft,einbeständiges,nichtinflationäresundum
weltverträglichesWachstum,einenhohenGradanKon
vergenzderWirtschaftsleistungen, einhohesBeschäfti
gungsniveau,einhohesMaßansozialemSchutz,dieHe
bungderLebenshaltungundderLebensqualität,den
wirtschaftlichenundsozialenZusammenhaltunddieSoli

daritätzwischendenMitgliedstaaten zufördern.

Artikel3(**)

DieTätigkeitderGemeinschaftimSinnedesArtikels2
umfaßtnachMaßgabe diesesVertrages undderdarin
vorgesehenenZeitfolge

a) dieAbschaffungderZölleundmengenmäßigenBe
schränkungenbeiderEin-undAusfuhrvonWaren
sowieallersonstigenMaßnahmen gleicherWirkung
zwischendenMitgliedstaaten;

b) einegemeinsameHandelspolitik;

c) einenBinnenmarkt,derdurchdieBeseitigung der
Hindernisse fürden freienWaren-, Personen-,
Dienstleistungs-undKapitalverkehr zwischenden
Mitgliedstaatengekennzeichnetist;

d) Maßnahmen hinsichtlichderEinreiseindenBinnen
marktunddesPersonenverkehrsimBinnenmarktge
mäßArtikel100c;

e) einegemeinsamePolitikaufdemGebietderLand
wirtschaftundderFischerei;

f) einegemeinsamePolitikaufdemGebietdesVer
kehrs;

g) einSystem,dasdenWettbewerb innerhalbdesBin
nenmarktsvorVerfälschungenschützt;

h)dieAngleichungderinnerstaatlichenRechtsvorschrif
ten,soweitdiesfürdasFunktionierendesGemeinsa
menMarkteserforderlichist;

i) eineSozialpolitikmit einemEuropäischen Sozial
fonds;

j)dieStärkungdeswirtschaftlichenundsozialenZusam
menhalts;

k)einePolitikaufdemGebietderUmwelt;

1) dieStärkungderWettbewerbsfähigkeit derIndustrie
derGemeinschaft;

m)dieFörderungderForschungundtechnologischen
Entwicklung;

n)dieFörderungdesAuf- undAusbaus transeuro
päischerNetze;

o)einenBeitragzurErreichungeineshohenGesund
heitsschutzniveaus;

p)einenBeitragzueinerqualitativhochstehendenallge
meinenundberuflichenBildungsowiezurEntfaltung
desKulturlebensindenMitgliedstaaten;

q)einePolitikaufdemGebietderEntwicklungszusam
menarbeit;

r)dieAssoziierungderüberseeischenLänderundHo
heitsgebiete,umdenHandelsverkehrzusteigernund
diewirtschaftlicheundsozialeEntwicklungdurchge
meinsameBemühungenzufördern;

s)einenBeitrag zurVerbesserung des Verbraucher
schutzes;

t)MaßnahmenindenBereichenEnergie,Katastrophen
schutzundFremdenverkehr.

Artikel3a(***)

(1) DieTätigkeitderMitgliedstaatenundderGemein
schaftimSinnedesArtikels2umfaßtnachMaßgabedie
sesVertragesundderdarinvorgesehenenZeitfolgedie
EinführungeinerWirtschaftspolitik,dieaufeinerengen
KoordinierungderWirtschaftspolitikderMitgliedstaaten,
demBinnenmarktundderFestlegunggemeinsamerZiele
beruhtunddemGrundsatzeineroffenenMarktwirtschaft

mitfreiemWettbewerb verpflichtetist.

(2) ParalleldazuumfaßtdieseTätigkeitnachMaß
gabediesesVertragesundderdarinvorgesehenenZeit
folgeundVerfahrendieunwiderruflicheFestlegungder
Wechselkurse imHinblickaufdieEinführungeinerein
heitlichenWährung,derECU,sowiedieFestlegungund
DurchführungeinereinheitlichenGeld-sowieWechsel
kurspolitik,diebeidevorrangigdasZielderPreisstabili
tätverfolgenundunbeschadetdiesesZielesdieallgemeine

(*)InderFassungdesArtikelsG.2VEU.
(**)InderFassungdesArtikelsG.3VEU. (***)EingefügtgemäßArtikelG.4VEU.
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ihnenindiesemVertragundderbeigefügtenSatzungdes
ESZBundderEZB(imfolgendenals„Satzungdes
ESZB"bezeichnet)zugewiesenwerden.

Artikel4b(***)

EswirdeineEuropäischeInvestitionsbankerrichtet,die
nachMaßgabederBefugnissehandelt,dieihrindiesem
VertragundderbeigefügtenSatzungzugewiesenwerden.

Artikel5

DieMitgliedstaaten treffenallegeeignetenMaßnahmen
allgemeineroderbesondererArtzurErfüllungderVer
pflichtungen,diesichausdiesemVertrag oderaus
HandlungenderOrganederGemeinschaftergeben.Sie
erleichterndieserdieErfüllungihrerAufgabe.

SieunterlassenalleMaßnahmen,welchedieVerwirkli
chungderZielediesesVertragesgefährdenkönnten.

Artikel6(****)

UnbeschadetbesondererBestimmungendiesesVertrages
istinseinemAnwendungsbereichjedeDiskriminierung
ausGründenderStaatsangehörigkeitverboten.

Wirtschaftspolitik inderGemeinschaftunterBeachtung
des Grundsatzes eineroffenen Marktwirtschaft mit
freiemWettbewerb unterstützensollen.

(3) Diese TätigkeitderMitgliedstaaten undderGe
meinschaftsetztdieEinhaltungderfolgendenrichtung
weisendenGrundsätzevoraus:stabilePreise,gesundeöf
fentlicheFinanzenundmonetäre Rahmenbedingungen
sowieeinedauerhaftfinanzierbareZahlungsbilanz.

Artikel3b(*)

DieGemeinschaftwirdinnerhalbderGrenzenderihrin

diesemVertragzugewiesenenBefugnisseundgesetzten
Zieletätig.

IndenBereichen,dienichtinihreausschließlicheZustän
digkeitfallen,wirddieGemeinschaftnachdemSubsidia
ritätsprinzipnurtätig,sofernundsoweitdieZielederin
BetrachtgezogenenMaßnahmenaufEbenederMitglied
staatennichtausreichenderreichtwerdenkönnenundda

herwegenihresUmfangsoderihrerWirkungen besser
aufGemeinschaftsebeneerreichtwerdenkönnen.

DieMaßnahmenderGemeinschaftgehennichtüberdas
fürdieErreichungderZielediesesVertrageserforderli
cheMaßhinaus.

Artikel4(**)

(1) Die derGemeinschaft zugewiesenenAufgaben
werdendurchfolgendeOrganewahrgenommen:

— einEuropäischesParlament,

— einenRat,

— eineKommission,

— einenGerichtshof,

— einenRechnungshof.

JedesOrganhandeltnachMaßgabe derihmindiesem
VertragzugewiesenenBefugnisse.

(2) DerRatunddieKommissionwerdenvoneinem
Wirtschafts-undSozialausschußsowieeinemAusschuß

derRegionenmitberatenderAufgabeunterstützt.

Artikel4a(***)

Nach denindiesem Vertrag vorgesehenenVerfahren
werdeneinEuropäischesSystemderZentralbanken(im
folgendenals„ESZB"bezeichnet)undeineEuropäische
Zentralbank(imfolgendenals„EZB"bezeichnet)ge
schaffen,dienachMaßgabederBefugnissehandeln,die

DerRatkannnachdemVerfahrendesArtikels189cRe

gelungenfürdasVerbotsolcherDiskriminierungentref
fen.

Artikel/(*****)

(1) Der Gemeinsame Markt wird während einer
Übergangszeit vonzwölfJahrenschrittweiseverwirk
licht.

DieÜbergangszeitbestehtausdreiStufenvonjevier
Jahren;dieDauerjederStufekannnachMaßgabe der
folgendenBestimmungengeändertwerden.

(2) JederStufeentsprichteineGesamtheitvonMaß
nahmen, die zusammeneingeleitetunddurchgeführt
werdenmüssen.

(3) DerÜbergangvondererstenzurzweitenStufe
hängtvonderFeststellungab,daßdieindiesemVertrag
fürdieersteStufeausdrücklichfestgelegtenZieleimwe
sentlichentatsächlicherreichtunddaßvorbehaltlichder

indiesemVertragvorgesehenenAusnahmenundVerfah
rendieVerpflichtungeneingehaltenwordensind.

(****)GeändertgemäßArtikelG.8VEU.(*)EingefügtgemäßArtikelG.5VEU.
(**)InderFassungdesArtikelsG.6VEU.
(#**•) EingefügtgemäßArtikelG.7VEU.

(*****)Artikel7,7a,7bund7c:bisherigeArtikel8,8a,8b
und8c(ArtikelG.9VEU).
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satz2,Artikel59,Artikel70Absatz 1 unddenArtikeln
84,99,100aund100bunbeschadetdersonstigenBe
stimmungendiesesVertrages denBinnenmarktschritt
weisezuverwirklichen.

DerBinnenmarktumfaßteinenRaumohneBinnengren
zen,indemderfreieVerkehrvonWaren,Personen,
DienstleistungenundKapitalgemäßdenBestimmungen
diesesVertragesgewährleistetist.

Artikel7b

DieKommissionberichtetdemRatvordem31.Dezem
ber1988undvordem31. Dezember 1990überden

StandderArbeitenimHinblickaufdieVerwirklichung
desBinnenmarktsinnerhalbderinArtikel7zgesetzten
Frist.

DerRatlegtmitqualifizierterMehrheit aufVorschlag
derKommissiondieLeitlinienundBedingungenfest,die
erforderlichsind,uminallenbetroffenenSektoreneinen
ausgewogenenFortschrittzugewährleisten.

Artikel7c

Bei derFormulierungihrerVorschläge zurVerwirkli
chungderZieledesArtikels7zberücksichtigtdieKom
mission denUmfang derAnstrengungen,dieeinigen
Volkswirtschaften mit unterschiedlichemEntwicklungs
standimZugederErrichtungdesBinnenmarktsabver
langtwerden,undkanngeeigneteBestimmungenvor
schlagen.

ErhaltendieseBestimmungendieFormvonAusnahme
regelungen,somüssensievorübergehenderArtseinund
dürfendasFunktionierendesGemeinsamenMarktes so

wenigwiemöglichstören.

Diese FeststellungwirdvomRatamEndedesvierten
JahresaufgrundeinesBerichtesderKommissioneinstim
miggetroffen.EinMitgliedstaatkanndieEinstimmigkeit
nichtverhindern,indemersichaufdieNichterfüllung
seinereigenenVerpflichtungen beruft. Kommt keine
Einstimmigkeitzustande,sowird dieersteStufeohne
weiteresumeinJahrverlängert.

AmEndedesfünftenJahrestrifftderRatdieFeststel
lungunterdenselbenBedingungen.KommtkeineEin
stimmigkeitzustande,sowirddieersteStufeohnewei
teresumeinzusätzlichesJahrverlängert.

AmEndedessechstenJahrestrifftderRatdieFeststel
lungmitqualifizierterMehrheit aufgrunddesBerichtes
derKommission.

(4) VerbleibteinMitgliedstaat inderMinderheit,so
kannerbinneneinemMonatnachderzuletztgenannten
AbstimmungbeimRatdieBestellungeinerSchiedsstelle
beantragen,derenEntscheidungfüralleMitgliedstaaten
undfürdieOrgane derGemeinschaftverbindlichist;
wirddieerforderlicheMehrheitnichterreicht,sogiltdas
gleichefürjedenMitgliedstaat.DieSchiedsstellebesteht
ausdreiMitgliedern,dievomRateinstimmigaufVor
schlagderKommissionbestelltwerden.

KommtdieBestellungdurchdenRatbinneneinemMo
natnachAntragstellungnichtzustande,sowerdendie
Mitglieder derSchiedsstelle innerhalbeinesweiteren
Monats vomGerichtshofbestellt.

DieSchiedsstellewähltihrenVorsitzendenselbst.

SieerläßtihrenSchiedsspruchbinnensechsMonaten
nachderimletztenUnterabsatzvonAbsatz3genannten
AbstimmungdesRates.

(5) DiezweiteunddiedritteStufekönnennurdurch
eineeinstimmige,vomRataufVorschlagderKommis
sionerlasseneEntscheidungverlängertoderabgekürzt
werden.

(6) DieBestimmungendervorstehendenAbsätzedür
fennichtzurFolgehaben,daßdieÜbergangszeitlänger
alsfünfzehnJahre,vomInkrafttretendiesesVertragesan
gerechnet,dauert.

(7) VorbehaltlichderindiesemVertragvorgesehenen
AusnahmenoderAbweichungenistdasEndederÜber
gangszeitgleichzeitigderEndterminfürdasInkrafttre
tenallervorgesehenenVorschriftensowiefürdieDurch
führungallerMaßnahmen,diezurErrichtungdesGe
meinsamenMarktes gehören.

Artikel7z

DieGemeinschafttrifftdieerforderlichenMaßnahmen,
umbiszum31.Dezember1992gemäßdemvorliegen
denArtikel,denArtikeln7b,7cund28,Artikel57Ab

ZWEITERTEIL(*)

DIEUNIONSBÜRGERSCHAFT

Artikel8

(1) EswirdeineUnioasbürgerschzfteingeführt.

Unionsbürgerist,werdieStzztszngehörigkeiteinesMit
gliedstzztsbesitzt.

(2) Die UnionsbürgerbzbendieindiesemVertrzg
vorgesehenenRechteundPflichten.

(*)ZweiterTeileingefügtgemäßArtikelG.CVEU.
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JederUaionsbürgerkannsichandennachArtikel138e
eingesetztenBürgerbeauftragtenwenden.

Artikel8e

DieKommissionerstattetdemEuropäischenParlament,
demRatunddemWirtschafts-undSozialausschußvor

dem31.Dezember1993undsodannalledreiJahreüber
dieAnwendung diesesTeilesBericht. IndemBericht
wirdderFortentwicklungderUnionRechnunggetragen.

AufdieserGrundlagekannderRatunbeschadetderan
derenBestimmungendiesesVertrageszurErgänzungder
indiesemTeilvorgesehenenRechteeinstimmigaufVor
schlagderKommissionundnachAnhörungdesEuropäi
schenParlamentsBestimmungenerlassen,dieerdenMit
gliedstaatenzurAnnahmegemäßihrenverfassungsrecht
lichenVorschriftenempfiehlt.

DRITTERTEIL(*)

DIEPOLITIKENDERGEMEINSCHAFT

Artikel8a

(1) JederUnionsbürgerhatdasRecht,sichimHo
heitsgebietderMitgliedstaaten vorbehaltlichderindie
semVertragundindenDurchführungsvorschriftenvor
gesehenenBeschränkungenundBedingungenfreizube
wegenundaufzuhalten.

(2) DerRatkannVorschriftenerlassen,mitdenendie
AusübungderRechtenachAbsatz1erleichtertwird;so
fernindiesemVertragnichtsanderesbestimmtist,be
schließtereinstimmigaufVorschlagderKommissionund
nachZustimmungdesEuropäischenParlaments.

Artikel8b

(1) JederUnionsbürgermit Wohnsitz ineinemMit
gliedstaat,dessenStaatsangehörigkeiternichtbesitzt,hat
indemMitgliedstaat,indemerseinenWohnsitzhat,das
aktiveundpassiveWahlrecht beiKommunalwahlen,wo
beifürihndieselbenBedingungengeltenwiefürdieAn
gehörigendesbetreffendenMitgliedstaats. DiesesRecht
wirdvorbehaltlichderEinzelheitenausgeübt,dievomRat
vordem31.Dezember1994einstimmigaufVorschlag
derKommissionundnachAnhörungdesEuropäischen
Parlamentsfestzulegensind;indiesenkönnenAusnahme
regelungenvorgesehenwerden,wenndiesaufgrundbe
sondererProblemeeinesMitgliedstaatsgerechtfertigtist.

(2) UnbeschadetdesArtikels 138Absatz3undder
BestimmungenzudessenDurchführungbesitztjederUni
onsbürgermit Wohnsitz ineinemMitgliedstaat,dessen
Staatsangehörigkeiternichtbesitzt,indemMitgliedstaat,
indemerseinenWohnsitz hat,dasaktiveundpassive
WahlrechtbeidenWahlen zumEuropäischenParlament,
wobeifürihndieselbenBedingungengeltenwiefürdie
Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats. Dieses
RechtwirdvorbehaltlichderEinzelheitenausgeübt,die
vomRatvordem31.Dezember1993einstimmigauf
VorschlagderKommissionundnachAnhörungdesEuro
päischenParlamentsfestzulegensind;indiesenkönnen
Ausnahmeregelungenvorgesehenwerden,wenndiesauf
grundbesondererProblemeeinesMitgliedstaatsgerecht
fertigtist.

Artikel8c

JederUnionsbürgergenießtimHoheitsgebieteinesdrit
tenLandes,indemderMitgliedstaat,dessenStaatsange
hörigkeiterbesitzt,nichtvertretenist,dendiplomati
schenundkonsularischenSchutzeinesjedenMitglied
staatsunterdenselbenBedingungenwieStaatsangehörige
diesesStaates.DieMitgliedstaaten vereinbarenvordem
31.Dezember1993dienotwendigenRegelnundleiten
diefürdiesenSchutzerforderlicheninternationalenVer

handlungenein.

Artikel8d

TITELI

DERFREIEWARENVERKEHR

Artikel9

(1) Grundlage derGemeinschaft isteineZollunion,
diesichaufdengesamtenWarenaustausch erstreckt;sie
umfaßtdasVerbot,zwischendenMitgliedstaaten Ein
undAusfuhrzölleundAbgabengleicherWirkung zuer
heben,sowiedieEinführungeinesGemeinsamenZollta
rifsgegenüberdrittenLändern.

(2) Kapitel 1 Abschnitt 1 undKapitel2diesesTitels
geltenfürdieausdenMitgliedstaaten stammendenWa
rensowiefürdiejenigenWaren ausdrittenLändern,die
sichindenMitgliedstaaten imfreienVerkehrbefinden.

Artikel10

(1) AlsimfreienVerkehreinesMitgliedstaats befind
lichgeltendiejenigenWaren ausdrittenLändern,fürdie
indembetreffendenMitgliedstaatdieEinfuhr-Förmlich
keitenerfülltsowiedievorgeschriebenenZölleundAb
gabengleicherWirkung erhobenundnichtganzoder
teilweiserückvergütetwordensind.

JederUnionsbürgerbesitztdasPetitionsrechtbeimEuro
päischenParlamentnachArtikel138d.

(*)DritterTeil,derdenbisherigenZweitenundDrittenTeil
zusammenfaßt(ArtikelG.DVEU).



Nr.C224/12 AmtsblattderEuropäischenGemeinschaften 31.8.92

(2) DieKommissionregeltvorAblaufdeserstenJah
resnachInkrafttretendiesesVertragesdieMethodender
ZusammenarbeitderVerwaltungenhinsichtlichderAn
wendungdesArtikels9Absatz2;hierbeiberücksichtigt
siedieNotwendigkeit,diefürdenWarenverkehrgelten
denFörmlichkeitensoweitwiemöglichzuvereinfachen.

VorAblaufdeserstenJahresnachInkrafttretendieses
Vertrages erläßtdieKommission fürdenHandelsver
kehrzwischendenMitgliedstaaten Vorschriftenfürsol
cheWaren auseinemMitgliedstaat,dieunterVerwen
dungvonErzeugnissenhergestelltsind,fürwelcheder
ausführendeStaatdieanwendbarenZölleundAbgaben
gleicherWirkung nichterhobenodervollständigoder
teilweiserückvergütethat.

BeimErlaßdieserVorschriftenberücksichtigtdieKom
missiondieBestimmungendiesesVertragesüberdieAb
schaffungderZölle innerhalbderGemeinschaft und
überdieschrittweiseEinführungdesGemeinsamenZoll
tarifs.

Artikel11

Die Mitgliedstaaten treffenallegeeignetenVorkehrun
gen,umesdenRegierungenzuermöglichen,ihreVer
pflichtungenausdiesemVertrag aufdemGebiet der
ZölleinnerhalbderfestgesetztenFristenzuerfüllen.

Artikel14

(1) FürjedeWare giltalsAusgangszollsatz,nachdem
dieaufeinanderfolgendenHerabsetzungenvorgenommen
werden,deram1.Januar1957angewandteZollsatz.

(2) DieZeitfolgederHerabsetzungenwirdwiefolgt
festgelegt:

a)Während dererstenStufewird dieersteHerabset
zungeinJahrnachInkrafttretendiesesVertrages,die
zweiteachtzehnMonate später,diedritteamEnde
desviertenJahresnachInkrafttretendiesesVertrages
vorgenommen;

b)während derzweitenStufewird achtzehnMonate
nachderenBeginneineersteHerabsetzungdurchge
führt; einezweiteerfolgtnachweiteren achtzehn
Monaten,einedritteeinJahrdanach;

c)diedannnochausstehendenHerabsetzungenwerden
währendderdrittenStufevorgenommen;ihreZeit
folgelegtderRat mit qualifizierterMehrheit auf
VorschlagderKommissiondurchRichtlinienfest.

(3) BeidererstenHerabsetzungsetzendieMitglied
staatenuntereinanderfürjedeWare einenZollsatzin
Kraft,derum10v.H.unterdemAusgangszollsatzliegt.

BeijederspäterenHerabsetzungsenktjederMitglied
staatseineZollsätzeinsgesamtinderWeise,daßdie
nach Absatz 4 errechnete Gesamtzollbelastung um
10v.H.herabgesetztwird;dabeiwirdderZollsatzfür
jedeWare ummindestens5v.H.desAusgangszollsatzes
verringert.

SolangejedochderZollsatzfüreineWare 30v.H.noch
überschreitet,wirderbeijederHerabsetzungumminde
stens10v.H.desAusgangszollsatzesgesenkt.

(4) FürjedenMitgliedstaat wirddieinAbsatz 3er
wähnteGesamtzollbelastunginderWeise errechnet,daß
derWert derimJahr1956ausanderenMitgliedstaaten
eingeführtenWaren mit denAusgangszollsätzen multi
pliziertwird.

(5) Der Rat regeltaufVorschlag derKommission
durchRichtliniendiebesonderenProbleme,diesichbei
derAnwendung derAbsätze 1 bis4ergeben;erbe
schließtmitqualifizierterMehrheit.

(6) DieMitgliedstaaten erstattenderKommissionBe
richtüberdieAnwendungdervorstehendenBestimmun
genfürdieHerabsetzungderZollsätze.Siewerdenbe
strebtsein,dabeifürjedeeinzelneWare

— amEndedererstenStufeeineHerabsetzung um
mindestens25v.H.,

Kapitel 1

DieZollunion

Abschnitt 1

DieAbschaffungderZöllezwischendenMitgliedstaaten

Artikel12

Die Mitgliedstaaten werden untereinanderwederneue
Einfuhr-oderAusfuhrzölleoderAbgabengleicherWir
kungeinführennochdieinihrengegenseitigenHandels
beziehungenangewandtenerhöhen.

Artikel13

(1) DiezwischendenMitgliedstaaten geltendenEin
fuhrzöllewerdenvonihnenwährendderUbergangszeit
nachMaßgabe derArtikel 14und15schrittweiseabge
schafft.

(2) DiezwischendenMitgliedstaaten geltendenAb
gabenmit gleicherWirkung wie Einfuhrzöllewerden
vonihnenwährendderÜbergangszeitschrittweiseauf
gehoben. Die Kommission bestimmtdurchRichtlinien
dieZeitfolgedieserAufhebung.SielegtdabeidieVor
schriftendesArtikels14Absätze2und3sowiedievom

RatgemäßArtikel14Absatz2erlassenenRichtlinienzu
grunde.
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— amEndederzweitenStufeeinesolcheumminde

stens50v.H.

desAusgangszollsatzeszuerreichen.

BestehtnachFeststellungderKommission dieGefahr,
daßdieZieledesArtikels 13unddieindiesemAbsatz

genanntenHundertsätzenichterreichtwerdenkönnen,
sorichtetsieallezweckdienlichenEmpfehlungenandie
Mitgliedstaaten.

(7) DerRatkanndieBestimmungendiesesArtikels
einstimmigaufVorschlagderKommissionundnachAn
hörungdesEuropäischenParlamentsändern.

Artikel15

(1) UngeachtetdesArtikels 14kannjederMitglied
staatwährendderÜbergangszeitdieAnwendungseiner
ZollsätzefürausanderenMitgliedstaaten eingeführte
Waren ganzoderteilweiseaussetzen.Ergibtdenande
renMitgliedstaaten undderKommissiondavonKennt
nis.

(2) DieMitgliedstaaten sindbereit,ihreZollsätzege
genüberdenanderenMitgliedstaaten schnelleralsinAr
tikel14vorgesehenherabzusetzen,fallsihrewirtschaftli
cheGesamtlage unddieLagedesbetreffendenWirt
schaftszweigsdieszulassen.

DieKommissionrichtetentsprechendeEmpfehlungenan
diebetreffendenMitgliedstaaten.

Artikel16

Die Mitgliedstaaten hebenuntereinanderdieAusfuhr
zölleunddieAbgabengleicherWirkung spätestensam
EndedererstenStufeauf.

Artikel17

(1) DieArtikel9bis15Absatz 1 geltenauchfürdie
Finanzzölle. Diese werden jedochbeiderErrechnung
derGesamtzollbelastung sowiederSenkungderZoll
sätzeinsgesamtimSinnedesArtikels14Absätze3und4
nichtberücksichtigt.

Die SätzederFinanzzöllewerdenbeijederHerabset
zungummindestens 10v.H.desAusgangszollsatzesge
senkt.DieMitgliedstaatenkönnensierascheralsinArti
kel14vorgesehensenken.

(2) Die Mitgliedstaaten teilenderKommission vor
EndedeserstenJahresnachInkrafttretendiesesVertra
gesihreFinanzzöllemit.

(3) Die Mitgliedstaaten sindweiterhin berechtigt,
dieseZölledurcheineinländischeAbgabezuersetzen,
diedenBestimmungendesArtikels95entspricht.

(4) StelltdieKommissionfest,daßdieErsetzungei
nesFinanzzollsineinemMitgliedstaat aufernstliche
Schwierigkeitenstößt,soermächtigtsiedenbetreffenden
Staat,diesenZollunterderVoraussetzungbeizubehal
ten,daßerihnbinnensechsJahrennachInkrafttreten
diesesVertrages abschafft. Die Genehmigung istvor
EndedeserstenJahresnachInkrafttretendiesesVertra
geszubeantragen.

Abschnitt2

DieAufstellungdesGemeinsamenZolltarifs

Artikel18

Die Mitgliedstaaten sindbereit,zurEntwicklungdes
zwischenstaatlichenHandelsundzumAbbauderHan
delsschrankendurchdenAbschlußvonAbkommenbei

zutragen,dieaufderGrundlagederGegenseitigkeitund
zumgemeinsamenNutzen dieSenkungderZollsätze
unterdieallgemeineHöhezumZielhaben,dieaufgrund
derErrichtungderZollunionstatthaftwäre.

Artikel19

(1) UnterdenBedingungenundindenGrenzen,die
nachstehendvorgesehensind,ergebensichdieSätzedes
GemeinsamenZolltarifsausdemeinfachenMittel derin

denvierZollgebieten derGemeinschaft angewandten
Zollsätze.

(2) DerBerechnung diesesMittels werden dievon
denMitgliedstaaten am 1. Januar1957angewandten
Zollsätzezugrundegelegt.

BeidemitalienischenZolltarifgiltalsangewandterZoll
satzdervorderjeweiligenSenkungum10v.H.ange
wandteSatz.BeiPositionen,fürwelchederitalienische
TarifeinenVertragszollsatzenthält,trittdieserandie
StelledesangewandtenZollsatzes,sofernerumnicht
mehrals10v.H.höherliegtalsdieser.Überschreitetder
VertragszollsatzdenangewandtenZollsatzummehrals
10v.H.,sowirdfürdieBerechnungdeseinfachenMit
telsderangewandteZollsatzmit einemZuschlagvon
10v.H.zugrundegelegt.

FürdieTarifpositionenderListeAtretenfürdieBerech
nungdeseinfachenMittels diedortaufgeführtenandie
StellederangewandtenZollsätze.

(3) DieSätzedesGemeinsamenZolltarifsdürfenfol
gendeHundertsätzenichtüberschreiten:

a)3v.H.fürWaren,dieunterdieTarifpositionender
ListeBfallen;

b)10v.H.fürWaren,dieunterdieTarifpositionender
ListeCfallen;

c)15v.H.fürWaren,dieunterdieTarifpositionender
ListeDfallen;
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BinnensechsMonaten nachdieserFeststellungkannje
derMitgliedstaat dieAnwendungdesinArtikel20be
zeichnetenVerfahrensaufdiebetreffendeWare verlan

gen,ohnedaßeineAnrechnungaufdendortgenannten
Hundertsatzerfolgt.

Artikel23

(1) ZurschrittweisenEinführungdesGemeinsamen
ZolltarifsänderndieMitgliedstaatenihregegenüberdrit
tenLändernangewandtenZollsätzefolgendermaßen:

a)AufZollpositionen,beidenendieam1.Januar1957
tatsächlichangewandtenZollsätzeumhöchstens15
v.H.vondenSätzendesGemeinsamenZolltarifsab

weichen,werdenamEndedesviertenJahresnachIn
krafttretendiesesVertragesdieletzterenangewandt;

b)indenanderenFällenwendetjederMitgliedstaatzum
gleichenZeitpunkteinenZollsatzan,durchdender
Abstandzwischendemam1.Januar1957tatsächlich
angewandtenZollsatzunddemSatzdesGemeinsa
menZolltarifsum30v.H.verringertwird;

c)dieserAbstandwirdamEndederzweitenStufeaber
malsum30v.H.verringert;

d)beiZollpositionen,fürwelche amEndederersten
StufeimGemeinsamenZolltarifSätzenochnichtvor

liegen,wendetjederMitgliedstaat binnensechsMo
natennachdemBeschlußdesRatesgemäßArtikel20
dieZollsätzean,diesichausderAnwendungdieses
Absatzesergeben.

(2) Wird einemMitgliedstaatdieinArtikel17Absatz
4vorgeseheneErmächtigungerteilt,sobrauchterwäh
rendihrerGeltungsdauerdieobigenBestimmungenauf
dieentsprechendenZollpositionen nichtanzuwenden.
Mit demErlöschendieserErmächtigungwendeterden
Zollsatzan,dersichausderAnwendungdesAbsatzes 1
ergibt.

(3) Der Gemeinsame Zolltarifwird spätestensam
EndederÜbergangszeitinvollemUmfangangewendet.

Artikel24

DenMitgliedstaaten stehtesfrei,ihreZollsätzerascher
alsinArtikel23vorgesehenzuändern,umsiedemGe
meinsamenZolltarifanzugleichen.

Artikel25

(1) StelltdieKommissionfest,daßdieErzeugungbe
stimmterWaren derListenB,CundDindenMitglied
staatenfürdieVersorgung einesMitgliedstaats nicht
ausreichtunddaßdieseVersorgungherkömmlicherweise
zueinemerheblichenTeilvonEinfuhrenausdritten

Ländernabhängt,sogewährtderRatmitqualifizierter
Mehrheit aufVorschlagderKommissiondembetroffe
nenMitgliedstaat Zollkontingente,fürwelchedieZoll
sätzeniedrigerliegenodergleichNullsind.

d)25v.H.fürWaren,dieunterdieTarifpositionender
ListeEfallen;enthältjedochderTarifderBenelux
länderfürdieseWaren einenZollsatz,der3v.H.
nichtübersteigt,sowirderfürdieBerechnungdes
einfachenMittelsauf12v.H.erhöht.

(4) InderListeFsinddieZollsätzefürdieinihrauf
geführtenWaren festgelegt.

(5) DieindiesemArtikelundinArtikel20genannten
ListenvonTarifpositionensindalsAnhangIdiesemVer
tragbeigefügt.

Artikel20

FürWaren derListeGwerdendieanwendbarenZoll

sätzedurchVerhandlungenzwischendenMitgliedstaa
tenfestgesetzt.JederMitgliedstaatkanndieserListean
dereWaren biszurHöhevon2v.H.desGesamtwerts

seinerEinfuhrenausdrittenLändernimJahr1956hin
zufügen.

DieKommissiontrifftallezweckdienlichenVorkehrun

gen,damitdieseVerhandlungenvorEndedeszweiten
JahresnachInkrafttretendiesesVertragesaufgenommen
undvorEndedererstenStufeabgeschlossenwerden.

KannfürbestimmteWaren innerhalbdieserFristeneine

Übereinstimmungnichterzieltwerden,sosetztderRat
biszumEndederzweitenStufeeinstimmig,danachmit
qualifizierterMehrheitdieSätzedesGemeinsamenZoll
tarifsaufVorschlagderKommissionfest.

Artikel21

(1) DerRaterläßtmit qualifizierterMehrheit wäh
renddererstenzweiJahrenachInkrafttretendiesesVer
tragesaufVorschlag derKommission Richtlinien zur
BehebungtechnischerSchwierigkeiten,diebeiderAn
wendungderArtikel 19und20entstehenkönnen.

(2) Der Rat entscheidetmit qualifizierterMehrheit
aufVorschlagderKommissionvorEndedererstenStufe
oderspätestensbeiderFestsetzungderZollsätzeüber
dieAnpassungen,diefürdieinnereAusgeglichenheitdes
GemeinsamenZolltarifsnachAnwendungderArtikel19
und20erforderlichwerden;hierbeiwirdinsbesondere
derVerarbeitungsgradderverschiedenenWaren berück
sichtigt,aufdiederTarifAnwendungfindet.

Artikel22

BinnenzweiJahrennachInkrafttretendiesesVertrages
stelltdieKommissionfest,inwieweitdieinArtikel 17
Absatz2genanntenFinanzzölleindieBerechnungdes
einfachenMittels gemäßArtikel19Absatz1einzubezie
hensind.HierbeiberücksichtigtsiedieetwaigeSchutz
wirkungdieserZölle.



31.8.92 AmtsblattderEuropäischenGemeinschaften Nr.C224/15

Diese Kontingente dürfennichtsobemessenwerden,
daßeineVerlagerungwirtschaftlicherTätigkeitenzum
NachteilandererMitgliedstaaten zubefürchtenist.

(2) FürWaren derListeEunddiejenigenWaren der
ListeG,derenSätzegemäßArtikel20Absatz3festge
setztwordensind,gewährtdieKommissionjedembe
troffenenMitgliedstaat aufdessenAntrag Zollkontin
gente,fürwelche dieZollsätzeniedrigerliegenoder
gleichNullsind,wennsicheineÄnderungderVersor
gungsquellenodereineungenügendeVersorgunginner
halbderGemeinschaftnachteiligaufdieverarbeitenden
Industrien des betroffenen Mitgliedstaats auswirken
könnte.

Diese Kontingente dürfennichtsobemessenwerden,
daßeineVerlagerungwirtschaftlicherTätigkeitenzum
NachteilandererMitgliedstaaten zubefürchtenist.

3̂) Die Kommission kannjedenMitgliedstaat er
mächtigen,dieAnwendungdergeltendenZollsätzeauf
dieinAnhangIIzudiesemVertragaufgeführtenWaren
ganzoderteilweiseauszusetzen,oderihmZollkontin
gentegewähren,fürwelche dieSätzeniedrigerliegen
odergleichNullsind,soferndiesaufdemMarktderin
Betracht kommendenWaren keine schwerwiegenden
StörungenzurFolgehat.

(4) DieKommissionüberprüftdiegemäßdiesemArti
kelgewährtenZollkontingenteinregelmäßigenZeitab
ständen.

Artikel26

BefindetsicheinMitgliedstaat inbesonderenSchwierig
keiten,sokannihndieKommission ermächtigen,die
aufgrunddesArtikels23vorzunehmendeHerabsetzung
oderErhöhungderSätzefürbestimmtePositionensei
nesZolltarifsaufzuschieben.

DieErmächtigungdarfnurfürbegrenzteFristundle
diglichfürPositionenerteiltwerden,dieinsgesamthöch
stens5v.H.desWertes derEinfuhrendesbetreffenden

StaatesausdrittenLändernwährenddesletztenJahres
betragen,fürdasstatistischeAngabenvorliegen.

Artikel27

DieMitgliedstaaten nehmenvorEndedererstenStufe,
soweiterforderlich,eineAngleichungihrerRechts-und
VerwaltungsvorschriftenaufdemGebietdesZollwesens
vor. Die Kommission richtetallehierzuerforderlichen

EmpfehlungenandieMitgliedstaaten.

Artikel28

Über alleautonomenÄnderungen oderAussetzungen
derSätzedesGemeinsamen Zolltarifsentscheidetder

RatmitqualifizierterMehrheit aufVorschlagderKom
mission.

Artikel29

Bei derAusübung derihraufgrunddiesesAbschnitts
übertragenenAufgabengehtdieKommissionvonfolgen
denGesichtspunktenaus:

a)derNotwendigkeit,denHandelsverkehr zwischen
denMitgliedstaatenunddrittenLändernzufördern;

b)derEntwicklungderWettbewerbsbedingungen inner
halbderGemeinschaft,soweitdieseEntwicklungzu
einerZunahmederWettbewerbsfähigkeit derUnter
nehmenführt;

c)demVersorgungsbedarfderGemeinschaftanRoh
stoffenundHalbfertigwaren;hierbeiachtetdieKom
mission darauf,zwischendenMitgliedstaaten die
Wettbewerbsbedingungen fürFertigwarennichtzu
verfälschen;

d)derNotwendigkeit,ernsthafteStörungenimWirt
schaftslebenderMitgliedstaaten zuvermeidenund
einerationelleEntwicklungderErzeugungsowieeine
Ausweitung desVerbrauchs innerhalbderGemein
schaftzugewährleisten.

Kapitel2

Beseitigung dermengenmäßigen Beschränkungen zwi
schendenMitgliedstaaten

Artikel30

MengenmäßigeEinfuhrbeschränkungensowiealleMaß
nahmengleicherWirkung sindunbeschadetdernachste
henden Bestimmungen zwischenden Mitgliedstaaten
verboten.

Artikel31

DieMitgliedstaaten werdenuntereinanderwederneue
mengenmäßigeBeschränkungennochMaßnahmen glei
cherWirkung einführen.

Diese Verpflichtung giltnurfürdenLiberalisierungs
stand,deraufgrundderam14.Januar1955gefaßtenBe
schlüssedesRatesderEuropäischenOrganisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeiterreichtwordenist.Die

Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission binnen
sechsMonaten nachInkrafttretendiesesVertragesihre
ListenderinDurchführungdieserBeschlüsseliberalisier
tenWaren.DieseListenwerdenzwischendenMitglied
staatenkonsolidiert.

Artikel32

DieMitgliedstaatenwerdeninihremgegenseitigenHan
delsverkehrdiebeiInkrafttretendiesesVertragesbeste
hendenKontingenteundMaßnahmen gleicherWirkung
nichteinschränkendergestalten.
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(6) DieMitgliedstaaten,dieinDurchführungderam
14.Januar1955gefaßtenBeschlüssedesRatesderEuro
päischenOrganisationfürWirtschaftliche Zusammenar
beithinsichtlichdesLiberalisierungsstandsüberihreVer
pflichtungenhinausgegangensind,könnendenWert der
autonomliberalisiertenEinfuhrenbeiderBerechnung
derinAbsatz 1 vorgesehenenjährlichenGesamterhö
hungum20v.H.berücksichtigen.DieseBerechnungbe
darfdervorherigenZustimmungderKommission.

(7) DieKommissionerläßtRichtliniendarüber,nach
welchemVerfahrenundinwelcherZeitfolgediebeiIn
krafttretendiesesVertrages bestehendenMaßnahmen,
welche diegleicheWirkung wie Kontingente haben,
zwischendenMitgliedstaaten zubeseitigensind.

(8) StelltdieKommission fest,daßbeiAnwendung
diesesArtikels,insbesonderederBestimmungenüberdie
Hundertsätze,dieinArtikel 32Absatz 2vorgesehene
BeseitigungderKontingenteineinerstetigfortschreiten
denWeise nichtgewährleistetist,sokannderRatwäh
renddererstenStufeeinstimmig,danachmitqualifizier
terMehrheitaufVorschlagderKommissiondasimvor
liegendenArtikelvorgeseheneVerfahrenändernundins
besonderediefestgelegtenHundertsätzeerhöhen.

DieseKontingentewerdenbiszumEndederÜbergangs
zeitaufgehoben.SiewerdenimLaufederÜbergangszeit
nachMaßgabederfolgendenBestimmungenschrittweise
beseitigt.

Artikel33

(1) EinJahrnachInkrafttretendiesesVertragesfaßt
jederMitgliedstaat diedenanderenMitgliedstaaten er
öffnetenbilateralenKontingentezuGlobalkontingenten
zusammen,dieallenanderenMitgliedstaaten ohneDis
kriminierungzugänglichsind.

Gleichzeitig erhöhendieMitgliedstaaten dieseGlobal
kontingenteinsgesamtgegenüberdemVorjahrummin
destens20v.H.ihresGesamtwerts.Dabeiwirdjedesfür
eineWare festgesetzteGlobalkontingentummindestens
10v.H.erhöht.

DieKontingentewerdenjährlichgegenüberdemVor
jahrnachdenselbenRegelnundimgleichenVerhältnis
erhöht.

DievierteErhöhungerfolgtamEndedesviertenJahres
nachInkrafttretendiesesVertrages,diefünfteeinJahr
nachBeginnderzweitenStufe.

(2) LiegtdasGlobalkontingentfüreinenichtliberali
sierteWare unter3v.H.ihrerErzeugungindembetref
fendenStaat,sowirdesbinneneinemJahrnachInkraft
tretendiesesVertragesaufmindestens3v.H.dieserEr
zeugungfestgesetzt.NachEndedeszweitenJahreswird
esauf4v.H. undnachEndedesdrittenJahresauf
5v.H.erhöht.DanacherhöhtderbetreffendeMitglied
staatdasKontingentjährlichummindestens 15v.H.

Wird dieWare indembetreffendenStaatnichterzeugt,
sosetztdieKommissiondurcheineEntscheidungeinan
gemessenesKontingentfest.

(3) AmEndedeszehntenJahresmußjedesKontin
gentmindestens20v.H.derinländischenErzeugungbe
tragen.

(4) StelltdieKommissionineinerEntscheidungfest,
daßdieEinfuhreinerWare währendzweieraufeinan

derfolgenderJahregeringerwaralsdaseröffneteKon
tingent,sowirddiesesGlobalkontingentbeiderBerech
nungdesGesamtwertsderGlobalkontingentenichtmehr
berücksichtigt.IndiesemFallhebtderMitgliedstaat die
KontingentierungdieserWare auf.

(5) FürKontingente,diemehrals20v.H.derinlän
dischen Erzeugung derbetreffendenWare betragen,
kannderRatmitqualifizierterMehrheit aufVorschlag
derKommissiondeninAbsatz 1vorgeschriebenenMin
destsatzvon10v.H.verringern.DurchdieseÄnderung
wirdjedochdieVerpflichtungzurjährlichenErhöhung
desGesamtwerts derGlobalkontingente um20v.H.
nichtberührt.

Artikel34

(1) MengenmäßigeAusfuhrbeschränkungensowiealle
Maßnahmen gleicherWirkung sindzwischendenMit
gliedstaatenverboten.

(2) DieMitgliedstaaten beseitigenbiszumEndeder
erstenStufediebeiInkrafttretendiesesVertragesbeste
hendenmengenmäßigen Ausfuhrbeschränkungen sowie
alleMaßnahmen gleicherWirkung.

Artikel35

DieMitgliedstaaten sindbereit,gegenüberdenanderen
Mitgliedstaaten ihremengenmäßigenEinfuhr-undAus
fuhrbeschränkungenrascheralsindenvorstehendenAr
tikelnvorgesehenzubeseitigen,fallsihrewirtschaftliche
GesamtlageunddieLagedesbetreffendenWirtschafts
zweigsdieszulassen.

DieKommissionrichtetentsprechendeEmpfehlungenan
diebeteiligtenStaaten.

Artikel36

DieBestimmungenderArtikel30bis34stehenEinfuhr-,
Ausfuhr-undDurchfuhrverbotenoder-beschränkungen
nichtentgegen,dieausGründenderöffentlichenSitt
lichkeit,OrdnungundSicherheit,zumSchutzederGe
sundheitunddesLebensvonMenschen,Tierenoder
Pflanzen,desnationalenKulturgutsvonkünstlerischem,
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geschichtlichemoderarchäologischemWertoderdesge
werblichenundkommerziellenEigentumsgerechtfertigt
sind.DieseVerboteoderBeschränkungendürfenjedoch
wedereinMittelzurwillkürlichenDiskriminierungnoch
eineverschleierteBeschränkungdesHandels zwischen
denMitgliedstaaten darstellen.

TITELII

DIELANDWIRTSCHAFT

Artikel38

(1) DerGemeinsameMarkt umfaßtauchdieLand
wirtschaftunddenHandelmitlandwirtschaftlichenEr

zeugnissen.UnterlandwirtschaftlichenErzeugnissensind
dieErzeugnissedesBodens,derViehzuchtundderFi
schereisowiediemit dieseninunmittelbaremZusam

menhang stehendenErzeugnisse dererstenVerarbei
tungsstufezuverstehen.

(2) DieVorschriftenfürdieErrichtungdesGemein
samenMarktes findenaufdielandwirtschaftlichenEr

zeugnisseAnwendung,soweitindenArtikeln39bis46
nichtetwasanderesbestimmtist.

(3) DieErzeugnisse,fürwelchedieArtikel39bis46
gelten,sindinderdiesemVertragalsAnhangIIbeige
fügtenListeaufgeführt. Binnen zweiJahrennachIn
krafttretendiesesVertragesentscheidetderRatmitqua
lifizierterMehrheitaufVorschlagderKommission,wel
cheErzeugnissenochindieseListeaufzunehmensind.

(4) Mit demFunktionierenundderEntwicklungdes
gemeinsamenMarktes fürlandwirtschaftlicheErzeug
nissemußdieGestaltungeinergemeinsamenAgrarpoli
tikderMitgliedstaaten HandinHandgehen.

Artikel39

(1) ZieldergemeinsamenAgrarpolitikistes:

a)dieProduktivitätderLandwirtschaftdurchFörderung
des technischenFortschritts, Rationalisierung der
landwirtschaftlichenErzeugungunddenbestmögli
chenEinsatzderProduktionsfaktoren,insbesondere
derArbeitskräfte,zusteigern;

b)aufdieseWeise derlandwirtschaftlichenBevölkerung,
insbesonderedurchErhöhungdesPro-Kopf-Einkom
mensderinderLandwirtschafttätigenPersonen,eine
angemesseneLebenshaltungzugewährleisten;

c)dieMärktezustabilisieren;

d)dieVersorgungsicherzustellen;

e)fürdieBelieferungderVerbraucherzuangemessenen
PreisenSorgezutragen.

(2) BeiderGestaltungdergemeinsamenAgrarpolitik
undderhierfüranzuwendendenbesonderenMethoden

istfolgendeszuberücksichtigen:

a)diebesondereEigenartderlandwirtschaftlichenTä
tigkeit,diesichausdemsozialenAufbauderLand

Artikel37

(1) DieMitgliedstaaten formenihrestaatlichenHan
delsmonopoleschrittweisederartum,daßamEndeder
ÜbergangszeitjedeDiskriminierungindenVersorgungs
undAbsatzbedingungenzwischendenAngehörigender
Mitgliedstaaten ausgeschlossenist.

DieserArtikelgiltfüralleEinrichtungen,durchdieein
MitgliedstaatunmittelbarodermittelbardieEinfuhroder
dieAusfuhrzwischendenMitgliedstaaten rechtlichoder
tatsächlichkontrolliert,lenktodermerklich beeinflußt.
ErgiltauchfürdievoneinemStaataufandereRechts
trägerübertragenenMonopole.

(2) Die Mitgliedstaaten unterlassenjedeneueMaß
nahme,diedeninAbsatz 1 genanntenGrundsätzenwi
dersprichtoderdieTragweitederArtikelüberdieAb
schaffungderZölleundmengenmäßigen Beschränkun
genzwischendenMitgliedstaaten einengt.

(3) DieZeitfolgederinAbsatz 1vorgesehenenMaß
nahmenistderindenArtikeln30bis34vorgesehenen
Beseitigung dermengenmäßigen Beschränkungen für
dieselbenWaren anzupassen.

UnterliegteineWare nurineinemodermehrerenMit
gliedstaateneinemstaatlichenHandelsmonopol,sokann
dieKommission dieanderenMitgliedstaaten ermächti
gen,biszurVerwirklichungderinAbsatz 1vorgesehe
nenAnpassung Schutzmaßnahmenzuergreifen,deren
BedingungenundEinzelheitensiefestlegt.

(4) Istmit einemstaatlichenHandelsmonopol eine
RegelungzurErleichterungdesAbsatzesoderderVer
wertunglandwirtschaftlicherErzeugnisseverbunden,so
sollenbeiderAnwendungdiesesArtikelsgleichwertige
SicherheitenfürdieBeschäftigung undLebenshaltung
derbetreffendenErzeugergewährleistetwerden;hierbei
sinddieimZeitablaufmöglichenAnpassungenunder
forderlichenSpezialisierungenzuberücksichtigen.

(5) Die Verpflichtungen derMitgliedstaaten gelten
nurinsoweit,alssiemitbestehendeninternationalenAb
kommenvereinbarsind.

(6) Mit BeginndererstenStufesprichtdieKommis
sionEmpfehlungenausüberdieArtundWeise unddie
ZeitfolgederindiesemArtikelvorgesehenenAnpassung.
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Wirtschaft unddenstrukturellenundnaturbedingten
Unterschiedenderverschiedenenlandwirtschaftlichen

Gebieteergibt;

b)dieNotwendigkeit,diegeeignetenAnpassungenstu
fenweisedurchzuführen;

c)dieTatsache,daßdieLandwirtschaftindenMitglied
staateneinenmit dergesamtenVolkswirtschafteng
verflochtenenWirtschaftsbereich darstellt.

Artikel40

(1) Die Mitgliedstaaten entwickelndiegemeinsame
AgrarpolitikschrittweisewährendderÜbergangszeitund
legensienochvorderenEndefest.

(2) UmdieZieledesArtikels 39zuerreichen,wird
einegemeinsameOrganisationderAgrarmärktegeschaf
fen.

DiesebestehtjenachErzeugnisauseinerderfolgenden
Organisationsformen:

a)gemeinsameWettbewerbsregeln;

b)bindendeKoordinierung derverschiedeneneinzel
staatlichenMarktordnungen;

c)eineeuropäischeMarktordnung.

(3) DienachAbsatz2gestaltetegemeinsameOrgani
sationkannallezurDurchführungdesArtikels39erfor
derlichenMaßnahmen einschließen,insbesonderePreis
regelungen,BeihilfenfürdieErzeugungunddieVertei
lungderverschiedenenErzeugnisse,Einlagerungs-und
Ausgleichsmaßnahmen,gemeinsameEinrichtungen zur
StabilisierungderEin-oderAusfuhr.

DiegemeinsameOrganisationhatsichaufdieVerfol
gungderZieledesArtikels39zubeschränkenundjede
DiskriminierungzwischenErzeugernoderVerbrauchern
innerhalbderGemeinschaftauszuschließen.

EineetwaigegemeinsamePreispolitikmußaufgemeinsa
menGrundsätzenundeinheitlichenBerechnungsmetho
denberuhen.

(4) UmderinAbsatz2genanntengemeinsamenOr
ganisationdieErreichungihrerZielezuermöglichen,
könneneinodermehrereAusrichtungs-oderGarantie
fondsfürdieLandwirtschaftgeschaffenwerden.

Artikel41

UmdieZieledesArtikels 39zuerreichen,könnenim
RahmendergemeinsamenAgrarpolitikfolgendeMaß
nahmenvorgesehenwerden:

a)einewirksame KoordinierungderBestrebungenauf
demGebietderBerufsausbildung,derForschungund
derVerbreitunglandwirtschaftlicherFachkenntnisse;

hierbeikönnenVorhaben oderEinrichtungen ge
meinsamfinanziertwerden;

b)gemeinsameMaßnahmen zurFörderungdesVer
brauchsbestimmterErzeugnisse.

Artikel42

DasKapitelüberdieWettbewerbsregeln findetaufdie
Produktion landwirtschaftlicherErzeugnisse undden
HandelmitdiesennurinsoweitAnwendung,alsderRat
diesunterBerücksichtigungderZieledesArtikels39im
RahmendesArtikels 43Absätze 2und3undgemäß
demdortvorgesehenenVerfahrenbestimmt.

DerRatkanninsbesonderegenehmigen,daßBeihilfen
gewährtwerden

a)zumSchutzvonBetrieben,diedurchstrukturelle
odernaturgegebeneBedingungenbenachteiligtsind,
oder

b)imRahmenwirtschaftlicherEntwicklungsprogramme.

Artikel43

(1) ZurErarbeitungderGrundlinienfüreinegemein
sameAgrarpolitik beruftdieKommission unmittelbar
nachInkrafttretendiesesVertrageseineKonferenzder
Mitgliedstaaten ein,umeinenVergleichihrerAgrarpoli
tik,insbesonderedurchGegenüberstellungihrerProduk
tionsmöglichkeitenundihresBedarfs,vorzunehmen.

(2) UnterBerücksichtigungderArbeitenderinAbsatz1
vorgesehenenKonferenzlegtdieKommissionnachAn
hörungdesWirtschafts-undSozialausschussesbinnen
zweiJahrennachInkrafttretendiesesVertrageszurGe
staltungundDurchführungdergemeinsamenAgrarpoli
tikVorschlägevor,welcheunteranderemdieAblösung
dereinzelstaatlichenMarktordnungen durcheinederin
Artikel40Absatz2vorgesehenengemeinsamenOrgani
sationsformensowiedieDurchführungderindiesemTi
telbezeichnetenMaßnahmen vorsehen.

DieseVorschlägemüssen deminnerenZusammenhang
derindiesemTitel aufgeführtenlandwirtschaftlichen
FragenRechnungtragen.

DerRaterläßtwährendderbeidenerstenStufenein

stimmigunddanachmitqualifizierterMehrheitaufVor
schlagderKommissionundnachAnhörungdesEuro
päischen Parlaments Verordnungen, Richtlinien oder
Entscheidungen,unbeschadetseineretwaigenEmpfeh
lungen.

(3) DerRatkannmitqualifizierterMehrheitdieein
zelstaatlichenMarktordnungen nachMaßgabe desAb
satzes2durchdieinArtikel40Absatz 2vorgesehene
gemeinsameOrganisationersetzen,
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a)wenn siedenMitgliedstaaten,diesichgegendiese
Maßnahme ausgesprochenhabenundeineeigene
MarktordnungfürdieinBetrachtkommendeErzeu
gungbesitzen,gleichwertigeSicherheitenfürdieBe
schäftigungundLebenshaltungderbetreffendenEr
zeugerbietet;hierbeisinddieimZeitablaufmögli
chenAnpassungenunderforderlichenSpezialisierun
genzuberücksichtigen,und

b)wenndiegemeinsameOrganisationfürdenHandels
verkehrinnerhalbderGemeinschaftBedingungensi
cherstellt,diedeneneinesBinnenmarktsentsprechen.

(4) Wird einegemeinsameOrganisationfürbestimmte
Rohstoffegeschaffen,bevoreinegemeinsameOrganisa
tionfürdieentsprechendenweiterverarbeitetenErzeug
nissebesteht,sokönnendiebetreffendenRohstoffeaus
LändernaußerhalbderGemeinschafteingeführtwerden,
wenn siefürweiterverarbeitete Erzeugnisseverwendet
werden,diezurAusfuhrnachdrittenLändernbestimmt
sind.

Diese Grundsätze berücksichtigen insbesondere die
durchschnittlichen inländischen Gestehungskosten in
demMitgliedstaat,derdenMindestpreis anwendet,die
LagedereinzelnenBetriebeinbezugaufdieseKosten
unddasErfordernis,innerhalbdesGemeinsamenMark
tesdielandwirtschaftlichenBetriebsbedingungenschritt
weisezuverbessernunddienotwendigenAnpassungen
undSpezialisierungenzufördern.

DieKommissionschlägtfernereinVerfahrenzurRevi
siondieserGrundsätzevor,umdemtechnischenFort
schrittRechnungzutragenundihnzubeschleunigen
undumdiePreiseinnerhalbdesGemeinsamenMarktes
schrittweiseeinanderanzunähern.

DieseGrundsätzesowiedasRevisionsverfahrenwerden

vomRatbinnendreiJahrennachInkrafttretendieses
Vertrageseinstimmigbeschlossen.

(4) BiszumInkrafttretenderEntscheidungdesRates
kannjederMitgliedstaatMindestpreisefestsetzen;ergibt
derKommissionsowiedenanderenMitgliedstaatenvor
herdavonKenntnis,damitdiesesichdazuäußernkön
nen.

SobalddieEntscheidungdesRatesergangenist,setzen
dieMitgliedstaatendieMindestpreiseaufgrunddernach
Maßgabe dervorstehendenBestimmungenaufgestellten
Grundsätzefest.

DerRatkannmitqualifizierterMehrheit aufVorschlag
derKommissiondievondenMitgliedstaatengetroffenen
Entscheidungenberichtigen,wennsiediesenGrundsät
zennichtentsprechen.

(5) KönnenfürbestimmteErzeugnissediegenannten
objektivenGrundsätzebiszumBeginnderdrittenStufe
nichtfestgelegtwerden,sokannderRatvondiesem
ZeitpunktanmitqualifizierterMehrheit aufVorschlag
derKommissiondiefürdieseErzeugnisseangewandten
Mindestpreise ändern.

(6) AmEndederUbergangszeitwirdeinVerzeichnis
dernochbestehendenMindestpreise aufgestellt.DerRat
bestimmtmiteinerMehrheitvon9Stimmengemäßder
inArtikel148Absatz2ersterUnterabsatzvorgesehenen
StimmenwägungaufVorschlagderKommission,welches
SystemimRahmendergemeinsamenAgrarpolitikanzu
wendenist.

Artikel45

(1) BiszurErsetzungdereinzelstaatlichenMarktord
nungendurcheinederinArtikel40Absatz2vorgesehe
nengemeinsamenOrganisationsformenwirdderHan
delsverkehrmitErzeugnissen,

— fürdieineinzelnenMitgliedstaaten Bestimmungen
vorhandensind,diedaraufabzielen,deneinheimi
schenErzeugerndenAbsatzihrerErzeugnissezuge
währleisten,und

Artikel44

(1) SoweitdieschrittweiseBeseitigungderZölleund
mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den Mit
gliedstaatenzuPreisenführenkönnte,welchedieZiele
desArtikels39gefährdenwürden,kannjederMitglied
staatwährendderÜbergangszeitinnichtdiskriminieren
derWeise,undsoweitdiesdieinArtikel 45Absatz2
vorgeseheneAusweitungdesHandelsnichtbeeinträch
tigt,fürbestimmteErzeugnisseanstellevonKontingen
teneinSystemvonMindestpreisen anwenden,beideren
UnterschreitungdieEinfuhr

— entweder vorübergehend eingestellt oder einge
schränkt

— odervonderBedingungabhängiggemachtwerden
kann,daßsiezuPreisenerfolgt,dieüberdemfür
dasbetreffendeErzeugnisfestgesetztenMindestpreis
liegen.

ImzweitenFallewerdendieMindestpreise unterAus
schlußderZollbelastungfestgesetzt.

(2) DieMindestpreise dürfenwedereinenRückgang
deszwischendenMitgliedstaatenbeiInkrafttretendieses
VertragesbestehendenHandelsverkehrsbewirkennoch
dessenschrittweiseAusweitunghindern.Siedürfennicht
ineinerWeise angewendetwerden,welchederEntwick
lungeinernatürlichenPräferenzzwischendenMitglied
staatenentgegensteht.

(3) SobalddieserVertrag inKraftgetretenist,be
schließtderRataufVorschlagderKommissionobjektive
GrundsätzefürdieAufstellungvonMindestpreis-Syste
menunddieFestsetzungvonMindestpreisen.
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Artikel46

BestehtineinemMitgliedstaatfüreinErzeugniseinein
nerstaatliche Marktordnung oder Regelung gleicher
Wirkung undwirddadurcheinegleichartigeErzeugung
ineinemanderenMitgliedstaatinihrerWettbewerbslage
beeinträchtigt,soerhebendieMitgliedstaaten beider
EinfuhrdesbetreffendenErzeugnissesausdemMitglied
staat,indemdiegenannteMarktordnungoderRegelung
besteht,eineAusgleichsabgabe,esseidenn,daßdieser
Mitgliedstaat eineAusgleichsabgabebeiderAusfuhrer
hebt.

DieKommissionsetztdieseAbgabeninderzurWieder
herstellungdesGleichgewichtserforderlichenHöhefest;
siekannauchandereMaßnahmen genehmigen,deren
BedingungenundEinzelheitensiefestlegt.

Artikel47

Die fachlicheGruppe LandwirtschaftdesWirtschafts
undSozialausschussesstehtderKommissionzurVerfü

gung,umnachMaßgabe derArtikel 197und198die
Beratungen diesesAusschusses hinsichtlichderihmin
diesemTitelübertragenenAufgabenvorzubereiten.

— fürdiedorteinEinfuhrbedarfbesteht,

durchdenAbschlußlangfristigerAbkommenoderVer
trägezwischenEinfuhr-undAusfuhrstaatenentwickelt.

DieseAbkommenoderVerträgemüssendieschrittweise
Beseitigung jederDiskriminierung zwischendenver
schiedenenErzeugernderGemeinschaftbeiderAnwen
dungdergenanntenBestimmungenzumZielhaben.

Diese Abkommen oderVerträgewerden während der
erstenStufegeschlossen;dabeiistdemGrundsatzder
GegenseitigkeitRechnungzutragen.

(2) BeidiesenAbkommenoderVerträgenwirdhin
sichtlichderMengen vondemdurchschnittlichenHan
delsvolumenausgegangen,daszwischendenMitglied
staatenwährendderletztendreiJahrevorInkrafttreten
diesesVertragesfürdiebetreffendenErzeugnissebestan
denhat;fernerwirddarinunterBerücksichtigungder
herkömmlichenHandelsströmedieSteigerungdesVolu
mens imRahmendesbestehendenBedarfsvorgesehen.

DieseAbkommenoderVerträgemüssendenErzeugern
denAbsatzdervereinbartenMengenzuPreisenermögli
chen,diesichschrittweisedenPreisenannähern,welche
aufdemBinnenmarktdesKäuferstaats aninländische

Erzeugergezahltwerden.

DieAnnäherungmußmöglichstregelmäßigerfolgenund
biszumEndederUbergangszeitvollständigdurchge
führtsein.

DiebeteiligtenParteienhandelndiePreiseimRahmen
vonRichtlinienaus,welchedieKommissionzurAnwen
dungderbeidenvorstehendenUnterabsätzeerläßt.

Wird dieersteStufeverlängert,sowerdendieAbkom
menundVerträgeentsprechenddenamEndedesvierten
JahresnachInkrafttretendiesesVertragesgeltendenBe
dingungendurchgeführt;dieVerpflichtungenzurErhö
hungderMengen undzurAnnäherungderPreisewer
denbiszumÜbergangzurzweitenStufeausgesetzt.

Die Mitgliedstaaten nehmenalleMöglichkeiten wahr,
dieihreRechtsvorschriften ihnen— insbesondereauf

demGebietderEinfuhrpolitik— bieten,umdenAb
schlußunddieErfüllungdieserAbkommenoderVer
trägesicherzustellen.

(3) SoweitdieMitgliedstaaten RohstoffezurHerstel
lungvonErzeugnissenbenötigen,dieimWettbewerb mit
ErzeugnissendritterLänderausderGemeinschaftausge
führtwerden sollen,dürfendiegenanntenAbkommen
oderVerträgediezudiesemZwecknotwendigenEin
fuhrendieserRohstoffeausdrittenLändernnichtbeein

trächtigen.DieseBestimmungfindetkeineAnwendung,
wenn derRat durch einstimmigeEntscheidung be
schließt,dieerforderlichenZahlungenzugewähren,um
denhöherenPreisauszugleichen,dersichbeiderEin
fuhraufgrundsolcherAbkommenoderVerträgegegen
überdem Einstandspreis fürgleichartige Bezüge zu
Weltmarktbedingungen ergibt.

TITELIII

DIEFREIZÜGIGKEIT,DERFREIEDIENSTLEISTUNGS
UNDKAPITALVERKEHR

Kapitel 1

DieArbeitskräfte

Artikel48

(1) SpätestensbiszumEndederÜbergangszeitwird
innerhalbderGemeinschaftdieFreizügigkeitderArbeit
nehmerhergestellt.

(2) SieumfaßtdieAbschaffungjederaufderStaats
angehörigkeitberuhendenunterschiedlichenBehandlung
derArbeitnehmerderMitgliedstaaten inbezugaufBe
schäftigung,EntlohnungundsonstigeArbeitsbedingun
gen.

(3) Siegibt— vorbehaltlichderausGründenderöf
fentlichenOrdnung,SicherheitundGesundheitgerecht
fertigtenBeschränkungen — denArbeitnehmern das
Recht,

a)sichumtatsächlichangeboteneStellenzubewerben;
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Artikel50

Die Mitgliedstaaten förderndenAustauschjungerAr
beitskräfteimRahmeneinesgemeinsamenPrograrrfms.

b)sichzudiesemZweckimHoheitsgebietderMitglied
staatenfreizubewegen;

c)sichineinemMitgliedstaataufzuhalten,umdortnach
denfürdieArbeitnehmer diesesStaatesgeltenden
Rechts-undVerwaltungsvorschrifteneineBeschäfti
gungauszuüben;

d)nachBeendigungeinerBeschäftigungimHoheitsge
bieteinesMitgliedstaats unterBedingungenzuver
bleiben,welche dieKommission inDurchführungs
verordnungenfestlegt.

(4) DieserArtikel findetkeineAnwendung aufdie
BeschäftigunginderöffentlichenVerwaltung.

Artikel51

DerRatbeschließteinstimmigaufVorschlagderKom
mission dieaufdemGebietdersozialenSicherheitfür

dieHerstellungderFreizügigkeitderArbeitnehmernot
wendigenMaßnahmen;zudiesemZweckführterinsbe
sondereeinSystemein,welchesaus-undeinwandernden
ArbeitnehmernundderenanspruchsberechtigtenAnge
hörigenfolgendessichert:

a)dieZusammenrechnungallernachdenverschiedenen
innerstaatlichenRechtsvorschriften berücksichtigten
ZeitenfürdenErwerbunddieAufrechterhaltungdes
Leistungsanspruchs sowiefürdieBerechnung der
Leistungen;

b)dieZahlungderLeistungenanPersonen,dieinden
HoheitsgebietenderMitgliedstaatenwohnen.

Kapitel2

DasNiederlassungsrecht

Artikel49

UnmittelbarnachInkrafttretendiesesVertragestrifftder
RatgemäßdemVerfahrendesArtikels189bundnach
AnhörungdesWirtschafts-undSozialausschussesdurch
RichtlinienoderVerordnungenalleerforderlichenMaß
nahmen,um die FreizügigkeitderArbeitnehmer im
SinnedesArtikels48fortschreitendherzustellen,insbe
sondere(*)

a)durch Sicherstellung einerengenZusammenarbeit
zwischendeneinzelstaatlichenArbeitsverwaltungen;

b)durchdieplanmäßigfortschreitendeBeseitigungder
Verwaltungsverfahren und-praktikensowiederfür
denZugangzuverfügbarenArbeitsplätzen vorge
schriebenenFristen,die sich aus innerstaatlichen
Rechtsvorschriften odervorherzwischendenMit

gliedstaatengeschlossenenÜbereinkünften ergeben
undderenBeibehaltungdieHerstellungderFreizü
gigkeitderArbeitnehmerhindert;

c)durchdieplanmäßigfortschreitendeBeseitigungaller
FristenundsonstigenBeschränkungen,dieininner
staatlichenRechtsvorschriftenodervorherzwischen

den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünften
vorgesehensindunddiedenArbeitnehmernderan
derenMitgliedstaaten fürdiefreieWahl desArbeits
platzesandereBedingungenalsdeninländischenAr
beitnehmernauferlegen;

d)durchdieSchaffunggeeigneterVerfahrenfürdieZu
sammenführungunddenAusgleichvonAngebotund
Nachfrage aufdemArbeitsmarkt zuBedingungen,
dieeineernstlicheGefährdung derLebenshaltung
unddesBeschäftigungsstandsineinzelnenGebieten
undIndustrienausschließen.

Artikel52

Die Beschränkungen der freien Niederlassung von
StaatsangehörigeneinesMitgliedstaats imHoheitsgebiet
einesanderenMitgliedstaatswerdenwährendderÜber
gangszeitnachMaßgabe derfolgendenBestimmungen
schrittweiseaufgehoben. DasgleichegiltfürBeschrän
kungenderGründungvonAgenturen,Zweigniederlas
sungenoderTochtergesellschaftendurchAngehörigeei
nesMitgliedstaats,dieimHoheitsgebieteinesMitglied
staatsansässigsind.

VorbehaltlichdesKapitelsüberdenKapitalverkehrum
faßtdieNiederlassungsfreiheitdieAufnahmeundAus
übungselbständigerErwerbstätigkeitensowiedieGrün
dungundLeitungvonUnternehmen,insbesonderevon
GesellschaftenimSinnedesArtikels58Absatz2,nach
denBestimmungendesAufnahmestaatsfürseineeigenen
Angehörigen.

Artikel53

SoweitindiesemVertragnichtetwasanderesbestimmt
ist,führendieMitgliedstaateninihremHoheitsgebietfür
Angehörige deranderenMitgliedstaaten keineneuen
Niederlassungsbeschränkungenein.(*)EinleitenderTeilinderFassungdesArtikelsG.10VEU.
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Artikel54

(1) VordemEndedererstenStufestelltderRatein
stimmigaufVorschlagderKommissionundnachAnhö
rungdesWirtschafts-undSozialausschussesunddes
EuropäischenParlamentseinallgemeinesProgrammzur
AufhebungderBeschränkungenderNiederlassungsfrei
heitinnerhalbderGemeinschaftauf. Die Kommission

unterbreitetihrenVorschlagdemRatwährendderbei
denerstenJahredererstenStufe.

e)denErwerbunddieNutzungvonGrundbesitz im
HoheitsgebieteinesMitgliedstaats durchAngehörige
eines anderen Mitgliedstaats ermöglichen, soweit
hierdurchdieGrundsätze desArtikels 39Absatz 2

nichtbeeinträchtigtwerden;

f)veranlassen,daßbeijedeminBetrachtkommenden
Wirtschaftszweig dieBeschränkungenderNiederlas
sungsfreiheitinbezugaufdieVoraussetzungen für
dieErrichtungvonAgenturen,Zweigniederlassungen
und Tochtergesellschaften imHoheitsgebiet eines
MitgliedstaatssowiefürdenEintrittdesPersonalsder
Hauptniederlassung inihreLeitungs-oderÜberwa
chungsorganeschrittweiseaufgehobenwerden;

g)soweiterforderlichdieSchutzbestimmungenkoordi
nieren,dieindenMitgliedstaaten denGesellschaften
imSinnedesArtikels 58Absatz 2imInteresseder

GesellschaftersowieDrittervorgeschriebensind,um
dieseBestimmungengleichwertigzugestalten;

h)sicherstellen,daßdieBedingungenfürdieNiederlas
sungnichtdurchBeihilfenderMitgliedstaaten ver
fälschtwerden.

DasProgrammlegtfürjedeArtvonTätigkeitendieall
gemeinenVoraussetzungenundinsbesonderedieStufen
fürdieVerwirklichung derNiederlassungsfreiheitfest.

(2) DerRaterläßtgemäßdemVerfahrendesArtikels
189bundnachAnhörungdesWirtschafts-undSozial
ausschussesRichtlinienzurVerwirklichungdesallgemei
nenProgrammsoder— fallseinsolchesnichtbesteht—
zurDurchführungeinerStufederNiederlassungsfreiheit
füreinebestimmteTätigkeit.(*)

(3) DerRatunddieKommissionerfüllendieAufga
ben,dieihnenaufgrundderobigenBestimmungenüber
tragensind,indemsieinsbesondere

a)imallgemeinendiejenigenTätigkeitenmit Vorrang
behandeln,beidenendieNiederlassungsfreiheitdie
EntwicklungderProduktionunddesHandelsinbe
sondererWeise fördert;

Artikel55

AufTätigkeiten,dieineinemMitgliedstaatdauerndoder
zeitweisemitderAusübungöffentlicherGewaltverbun
densind,findetdiesesKapitelindembetreffendenMit
gliedstaatkeineAnwendung.

DerRatkannmitqualifizierterMehrheit aufVorschlag
derKommissionbeschließen,daßdiesesKapitelaufbe
stimmteTätigkeitenkeineAnwendungfindet.

b)eineengeZusammenarbeitzwischendenzuständigen
Verwaltungen derMitgliedstaaten sicherstellen,um
sichüberdiebesondereLageaufdenverschiedenen
TätigkeitsgebieteninnerhalbderGemeinschaftzuun
terrichten;

c)dieausinnerstaatlichenRechtsvorschriftenodervor
her zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen
Übereinkünften abgeleiteten Verwaltungsverfahren
und-praktikenausschalten,derenBeibehaltungder
Niederlassungsfreiheitentgegensteht;

Artikel56

(1) DiesesKapitelunddieaufgrunddesselbengetrof
fenenMaßnahmenbeeinträchtigennichtdieAnwendbar
keitderRechts-undVerwaltungsvorschriften,dieeine
SonderregelungfürAusländervorsehenundausGrün
denderöffentlichenOrdnung,SicherheitoderGesund
heitgerechtfertigtsind.

(2) VordemEndederÜbergangszeiterläßtderRat
einstimmigaufVorschlagderKommissionundnachAn
hörungdesEuropäischenParlamentsRichtlinienfürdie
KoordinierungdieserRechts-undVerwaltungsvorschrif
ten.Hinsichtlich derKoordinierungderRechtsverord
nungenundVerwaltungsvorschriftenderMitgliedstaaten
erläßterjedochdieRichtlinien nachdemEndeder
zweiten Stufe gemäß dem Verfahren des Artikels
189b.(**)

d)dafürSorgetragen,daßArbeitnehmereinesMitglied
staats,dieimHoheitsgebieteinesanderenMitglied
staatsbeschäftigtsind,dortverbleibenundeineselb
ständigeTätigkeitunterdenselbenVoraussetzungen
ausübenkönnen,diesieerfüllenmüßten,wennsiein
diesenStaaterstzudemZeitpunkteinreisenwürden,
indemsiedieseTätigkeitaufzunehmenbeabsichti
gen;

(*)Absatz2inderFassungdesArtikelsG.llVEU. (**)Absatz2inderFassungdesArtikelsG.12VEU.
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Artikel57(*)

(1) Um dieAufnahme undAusübung selbständiger
Tätigkeitenzuerleichtern,erläßtderRatnachdemVer
fahrendesArtikels189bRichtlinienfürdiegegenseitige
AnerkennungderDiplome,Prüfungszeugnisseundson
stigenBefähigungsnachweise.

(2) ZudemgleichenZweckerläßtderRatvordem
EndederÜbergangszeitRichtlinienzurKoordinierung
derRechts-undVerwaltungsvorschriftenderMitglied
staatenüberdieAufnahmeundAusübungselbständiger
Tätigkeiten.DerRatbeschließteinstimmigaufVorschlag
derKommissionundnachAnhörungdesEuropäischen
ParlamentsüberRichtlinien,derenDurchführunginmin
destenseinemMitgliedstaat eineÄnderungbestehender
gesetzlicherGrundsätzederBerufsordnunghinsichtlich
derAusbildungundderBedingungenfürdenZugangna
türlicherPersonenzumBerufumfaßt. Imübrigenbe
schließtderRatnachdemVerfahrendesArtikels189b.

(3) Die schrittweiseAufhebung derBeschränkungen
fürdieärztlichen,arztähnlichenundpharmazeutischen
BerufesetztdieKoordinierungderBedingungenfürdie
AusübungdieserBerufeindeneinzelnenMitgliedstaaten
voraus.

Artikel58

FürdieAnwendungdiesesKapitelsstehendienachden
RechtsvorschrifteneinesMitgliedstaats gegründetenGe
sellschaften,dieihrensatzungsmäßigenSitz,ihreHaupt
verwaltungoderihreHauptniederlassunginnerhalbder
Gemeinschaft haben,dennatürlichenPersonengleich,
dieAngehörigederMitgliedstaaten sind.

AlsGesellschaftengeltendieGesellschaftendesbürgerli
chenRechtsunddesHandelsrechts einschließlichder

GenossenschaftenunddiesonstigenjuristischenPerso
nendesöffentlichenundprivatenRechtsmitAusnahme
derjenigen,diekeinenErwerbszweckverfolgen.

DerRatkannmitqualifizierterMehrheit aufVorschlag
derKommissionbeschließen,daßdiesesKapitelauchauf
ErbringervonDienstleistungenAnwendungfindet,wel
chedieStaatsangehörigkeiteinesdrittenLandesbesitzen
undinnerhalbderGemeinschaftansässigsind.

Artikel60

DienstleistungenimSinnediesesVertragessindLeistun
gen,dieinderRegelgegenEntgelterbrachtwerden,so
weitsienichtdenVorschriftenüberdenfreienWaren

undKapitalverkehrundüberdieFreizügigkeitderPer
sonenunterliegen.

AlsDienstleistungengelteninsbesondere:

a)gewerblicheTätigkeiten,

b)kaufmännischeTätigkeiten,

c)handwerklicheTätigkeiten,

d)freiberuflicheTätigkeiten.

UnbeschadetdesKapitelsüberdieNiederlassungsfreiheit
kannderLeistendezwecksErbringungseinerLeistungen
seineTätigkeitvorübergehendindemStaatausüben,in
demdieLeistungerbrachtwird,undzwarunterden
Voraussetzungen,welchedieserStaatfürseineeigenen
Angehörigenvorschreibt.

Artikel61

(1) FürdenfreienDienstleistungsverkehraufdemGe
bietdesVerkehrs geltendieBestimmungendesTitels
überdenVerkehr.

(2) Die Liberalisierungdermit demKapitalverkehr
verbundenenDienstleistungenderBankenundVersiche
rungenwirdimEinklangmitderschrittweisenLiberali
sierungdesKapitalverkehrsdurchgeführt.

Artikel62

SoweitindiesemVertragnichtetwasanderesbestimmt
ist,unterwerfendieMitgliedstaaten diebeiseinemIn
krafttretentatsächlicherreichteFreiheitdesDienstlei

stungsverkehrskeinenneuenBeschränkungen.

Artikel63

(1) VordemEndedererstenStufestelltderRatein
stimmigaufVorschlagderKommissionundnachAnhö
rungdesWirtschafts-undSozialausschussesunddes
EuropäischenParlamentseinallgemeinesProgrammzur
Aufhebung derBeschränkungen desfreienDienstlei
stungsverkehrsinnerhalbderGemeinschaft auf. Die
KommissionunterbreitetihrenVorschlagdemRatwäh
rendderbeidenerstenJahredererstenStufe.

Kapitel3

Dienstleistungen

Artikel59

DieBeschränkungendesfreienDienstleistungsverkehrs
innerhalbderGemeinschaft fürAngehörige derMit
gliedstaaten,dieineinemanderenStaatderGemein
schaftalsdemjenigendesLeistungsempfängersansässig
sind,werdenwährendderÜbergangszeitnachMaßgabe
derfolgendenBestimmungen schrittweiseaufgehoben.

(*)InderFassungdesArtikelsG.13VEU.
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Das ProgrammlegtdieallgemeinenVoraussetzungen
unddieStufenderLiberalisierungfürjedeArt von
Dienstleistungenfest.

(2) DerRaterläßtbiszumEndedererstenStufeein
stimmigunddanachmitqualifizierterMehrheitaufVor
schlagderKommission undnachAnhörungdesWirt
schafts-undSozialausschusses unddesEuropäischen
ParlamentsRichtlinienzurVerwirklichungdesallgemei
nenProgrammsoder— fallseinsolchesnichtbesteht—
zurDurchführung einerLiberalisierungsstufe füreine
bestimmteDienstleistung.

(3) BeidenindenAbsätzen 1 und2genanntenVor
schlägenundEntscheidungensindimallgemeinenmit
VorrangdiejenigenDienstleistungenzuberücksichtigen,
welche dieProduktionskostenunmittelbarbeeinflussen

oderderenLiberalisierungzurFörderungdesWarenver
kehrsbeiträgt.

Artikel64

DieMitgliedstaatensindbereit,überdasAusmaßderLi
beralisierungderDienstleistungen,zudemsieaufgrund
derRichtliniengemäßArtikel63Absatz 2verpflichtet
sind,hinauszugehen,fallsihrewirtschaftliche Gesamt
lageunddieLagedesbetreffendenWirtschaftszweigs
dieszulassen.

DieKommissionrichtetentsprechendeEmpfehlungenan
diebetreffendenStaaten.

Artikel65

SolangedieBeschränkungendesfreienDienstleistungs
verkehrsnichtaufgehobensind,wendetsiejederMit
gliedstaatohneUnterscheidungnachStaatsangehörigkeit
oderAufenthaltsortaufalleinArtikel59Absatz 1 be
zeichnetenErbringervonDienstleistungenan.

Artikel66

DieBestimmungenderArtikel55bis58findenaufdas
indiesemKapitelgeregelteSachgebietAnwendung.

hebenalleDiskriminierungenaufgrundderStaatsange
hörigkeitoderdesWohnorts derParteienoderdesAnla
geortsauf.

(2) Die mit demKapitalverkehrzwischendenMit
gliedstaatenzusammenhängendenlaufendenZahlungen
werden biszumEndedererstenStufevonallenBe

schränkungenbefreit.

Artikel68

(1) AufdemindiesemKapitelbehandeltenSachgebiet
werdendieMitgliedstaaten beiderErteilungdernach
InkrafttretendiesesVertragesnocherforderlichendevi
senrechtlichenGenehmigungensogroßzügigwiemög
lichverfahren.

(2) Bei derAnwendung derinnerstaatlichenVor
schriftenfürdenKapitalmarktunddasKreditwesenauf
dienachdiesemKapitelliberalisiertenKapitalbewegun
gensehendieMitgliedstaatenvonDiskriminierungenab.

(3) Anleihen zurmittelbaren oderunmittelbarenFi
nanzierungeinesMitgliedstaats oderseinerGebietskör
perschaftendürfenineinemanderenMitgliedstaat nur
aufgelegtoderuntergebrachtwerden,wennsichdiebe
teiligtenStaatendarüberverständigthaben. Diese Be
stimmungstehtderAnwendung-desArtikels22desPro
tokollsüberdieSatzungderEuropäischenInvestitions
banknichtentgegen.

Artikel69

DerRaterläßtwährendderbeidenerstenStufenein

stimmigunddanachmitqualifizierterMehrheitaufVor
schlagderKommission,diezudiesemZweckdeninAr
tikel105vorgesehenenWährungsausschuß hört,dieer
forderlichenRichtlinienfürdieschrittweiseDurchfüh

rungdesArtikels67.

Artikel70

(1) FürdenKapitalverkehr zwischendenMitglied
staatenunddrittenLändernschlägtdieKommissiondem
RatMaßnahmen zurschrittweisenKoordinierung der
DevisenpolitikderMitgliedstaaten vor. DerRaterläßt
mit qualifizierterMehrheit Richtlinienhierfür.Erwird
bemühtsein,einHöchstmaßanLiberalisierungzuerrei
chen.DerEinstimmigkeitbedürfenMaßnahmen,dieei
nenRückschrittaufdemGebietderLiberalisierungdes
Kapitalverkehrsdarstellen.

(2) Können durchMaßnahmen nachAbsatz 1 die
UnterschiedezwischendenDevisenvorschriftenderMit

gliedstaatennichtbeseitigtwerdenundbenutzeninei
nemMitgliedstaat ansässigePersoneninfolgedessendie
inArtikel 67vorgesehenenTransfererleichterungenin
nerhalbderGemeinschaft,umdiefürdenKapitalver
kehrmit drittenLänderngeltendenVorschriften eines
Mitgliedstaats zuumgehen,sokanndieserStaat,nach
demersichmit denanderenMitgliedstaaten undder

Kapitel4

DerKapital-undZahlungsverkehr(*)

Artikel67

(1) SoweitesfürdasFunktionierendesGemeinsamen
Marktes notwendigist, beseitigendieMitgliedstaaten
untereinanderwährend derÜbergangszeit schrittweise
alleBeschränkungendesKapitalverkehrs inbezugauf
Berechtigte,dieindenMitgliedstaatenansässigsind,und

(*)ÜberschriftinderFassungvonArtikelG.14VEU.
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Artikel73a(*)

Mit Wirkung vom1.Januar1994werdendieArtikel67
bis73durchdieArtikel73bbis73gersetzt.

KommissioninsBenehmengesetzthat,geeigneteMaß
nahmenzurBehebungdieserSchwierigkeitentreffen.

StelltderRatfest,daßdieseMaßnahmendenfreienKa
pitalverkehr innerhalbder Gemeinschaft stärkerbe
schränkenalszurBehebungdieserSchwierigkeitennot
wendigist,sokannermit qualifizierterMehrheit auf
VorschlagderKommissionentscheiden,daßderbetref
fendeStaatdieseMaßnahmen zuändernoderaufzuhe
benhat.

Artikel73b(*)

(1) ImRahmenderBestimmungendiesesKapitelssind
alleBeschränkungendesKapitalverkehrszwischenden
Mitgliedstaaten sowiezwischendenMitgliedstaaten und
drittenLändernverboten.

(2) ImRahmenderBestimmungendiesesKapitelssind
alleBeschränkungendesZahlungsverkehrszwischenden
Mitgliedstaaten sowiezwischendenMitgliedstaaten und
drittenLändernverboten.

Artikel73c(*)

(1) Artikel73bberührtnichtdieAnwendungderjeni
genBeschränkungenaufdritteLänder,dieam31.De
zember1993aufgrundeinzelstaatlicherodergemein
schaftlicherRechtsvorschriften fürdenKapitalverkehr
mitdrittenLändernimZusammenhangmitDirektinvesti
tioneneinschließlichAnlageninImmobilien,mitderNie
derlassung,derErbringungvonFinanzdienstleistungen
oderderZulassungvonWertpapieren zudenKapital
märktenbestehen.

Artikel71

Die Mitgliedstaaten werden bestrebtsein,wederneue
devisenrechtliche Beschränkungen des Kapitalverkehrs
undderdamitzusammenhängendenlaufendenZahlun
geninnerhalbderGemeinschafteinzuführennochbeste
hendeVorschriftenzuverschärfen.

Siesindbereit,überdasAusmaßderindenvorstehen
denArtikelnvorgesehenenLiberalisierungdesKapital
verkehrshinauszugehen,soweitihreWirtschaftslage,ins
besonderederStandihrerZahlungsbilanz,dieszuläßt.

Die Kommission kannnachAnhörungdesWährungs
ausschussesdiesbezüglicheEmpfehlungen andieMit
gliedstaatenrichten.

Artikel72

DieMitgliedstaaten haltendieKommissionüberdiezu
ihrerKenntnis gelangendenKapitalbewegungen nach
undausdrittenLändernaufdemlaufenden.DieKom

mission kanndieihrzweckdienlicherscheinendenStel

lungnahmenandieMitgliedstaaten richten.

Artikel73

(1) HabenKapitalbewegungenStörungenimFunktio
nierendesKapitalmarktseinesMitgliedstaats zurFolge,
soermächtigtdieKommissiondiesenStaatnachAnhö
rungdesWährungsausschusses,aufdemGebietdesKa
pitalverkehrsSchutzmaßnahmenzutreffen,derenBedin
gungenundEinzelheitensiefestlegt.

DerRatkannmitqualifizierterMehrheit dieErmächti
gungwiderrufensowiederenBedingungenundEinzel
heitenabändern.

(2) DerMitgliedstaat,dersichinSchwierigkeitenbe
findet,kannjedochMaßnahmen dieserArt,fallssiesich
alsnotwendigerweisen,ausGründenderGeheimhaltung
oderDringlichkeitvonsichaustreffen.DieKommission
unddieMitgliedstaaten sindvondiesenMaßnahmen
spätestensbeiihremInkrafttretenzuunterrichten.Indie
semFallkanndieKommissionnachAnhörungdesWäh
rungsausschussesentscheiden,daßderbetreffendeMit
gliedstaatdieseMaßnahmen zuändernoderaufzuheben
hat.

(2) UnbeschadetderanderenKapiteldiesesVertrages
sowieseinerBemühungenumeinemöglichstweitgehende
Verwirklichung desZieleseinesfreienKapitalverkehrs
zwischendenMitgliedstaaten unddrittenLändernkann
derRataufVorschlagderKommissionmitqualifizierter
MehrheitMaßnahmenfürdenKapitalverkehrmitdritten
LändernimZusammenhangmitDirektinvestitionenein
schließlichAnlageninImmobilien,mitderNiederlassung,
derErbringungvonFinanzdienstleistungenoderderZu
lassungvonWertpapieren zudenKapitalmärkten be
schließen.MaßnahmennachdiesemAbsatz,dieimRah
mendesGemeinschaftsrechtsfürdieLiberalisierungdes
Kapitalverkehrsmit drittenLänderneinenRückschritt
darstellen,bedürfenderEinstimmigkeit.

Artikel73d(*)

(1) Artikel73bberührtnichtdasRechtderMitglied
staaten,

a)dieeinschlägigenVorschriftenihresSteuerrechtsanzu
wenden,dieSteuerpflichtigemit unterschiedlichem
WohnortoderKapitalanlageortunterschiedlichbehan
deln,

(*)Artikel73abis73heingefügtgemäßArtikelG.15VEU.
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unddieanderenMitgliedstaatensindüberdieseMaßnäh
menspätestensbeiderenInkrafttretenzuunterrichten.

DerRatkannmitqualifizierterMehrheitaufVorschlag
derKommissionentscheiden,daßderbetreffendeMit
gliedstaatdieseMaßnahmen zuändernoderaufzuheben
hat.DerPräsidentdesRatesunterrichtetdasEuropäi
scheParlamentüberdiebetreffendenEntscheidungendes
Rates.

b)dieunerläßlichenMaßnahmen zutreffen,umZuwi
derhandlungengegeninnerstaatlicheRechts-undVer
waltungsvorschriften,insbesondereaufdemGebietdes
SteuerrechtsundderAufsichtüberFinanzinstitute,zu
verhindern,sowieMeldeverfahrenfürdenKapitalver
kehrzwecksadministrativeroderstatistischerInfor

mationvorzusehenoderMaßnahmenzuergreifen,die
ausGründenderöffentlichenOrdnungoderSicher
heitgerechtfertigtsind.

(2) Dieses KapitelberührtnichtdieAnwendbarkeit
vonBeschränkungendesNiederlassungsrechts,diemit
diesemVertragvereinbarsind.

(3) DieindenAbsätzen1und2genanntenMaßnah
menundVerfahrendürfenwedereinMittelzurwillkürli

chenDiskrimim'erungnocheineverschleierteBeschrän
kungdesfreienKapital-undZahlungsverkehrsimSinne
desArtikels73bdarstellen.

Artikel73h(*)

Biszum1.Januar1994geltenfolgendeBestimmungen:

1.JederMitgliedstaat verpflichtetsich,inderWährung
desMitgliedstaats,indemderGläubigeroderderBe
günstigteansässigist,dieZahlungenzugenehmigen,
diesichaufdenWaren-,Dienstleistungs-undKapital
verkehrbeziehen,sowiedenTransfervonKapitalbe
trägenundArbeitsentgeltenzugestatten,soweitder
Waren-,Dienstleistungs-, Kapital-undPersonenver
kehrzwischendenMitgh'edstaaten nachdiesemVer
tragliberalisiertist.

Artikel73e(*)

AbweichendvonArtikel73bkönnendieMitgliedstaaten,
fürdieam31.Dezember1993eineAusnahmeregelung
aufgrunddesbestehendenGemeinschaftsrechtsgilt,Be
schränkungendesKapitalverkehrsaufgrundderzudem
genanntenZeitpunktbestehendenAusnahmeregelungen
längstensbis31.Dezember1995beibehalten.

DieMitgliedstaatensindbereit,überdieinvorstehen
dem Unterabsatz vorgesehene Liberalisierung des
Zahlungsverkehrshinauszugehen,soweitihreWirt
schaftslageimallgemeinenundderStandihrerZah
lungsbilanzimbesonderendieszulassen.Artikel73f(*)

FallsKapitalbewegungennachoderausdrittenLändern
unteraußergewöhnlichenUmständendasFunktionieren
derWirtschafts-undWährungsunion schwerwiegendstö
renoderzustörendrohen,kannderRatmitqualifizier
terMehrheit aufVorschlagderKommission undnach
AnhörungderEZBgegenüberdrittenLändernSchutz
maßnahmenmiteinerGeltungsdauervonhöchstenssechs
Monaten treffen,wenndieseunbedingterforderlichsind.

2. SoweitderWaren-,Dienstleistungs-undKapitalver
kehrnurdurchBeschränkungenderdiesbezüglichen
Zahlungenbegrenztist,werdendieseBeschränkungen
durchentsprechendeAnwendungdiesesKapitelsund
derKapitelüberdieBeseitigungdermengenmäßigen
BeschränkungenunddieLiberalisierungderDienstlei
stungenschrittweisebeseitigt.

3. DieMitgliedstaatenführenuntereinanderkeineneuen
BeschränkungenfürdieTransferierungein,diesich
aufdieinderListedesAnhangsIIIzudiesemVertrag
aufgeführtenunsichtbarenTransaktionenbeziehen.

Artikel73g(*)

(1) FallseinTätigwerdenderGemeinschaftindenin
Artikel228avorgesehenenFällenfürerforderlicherach
tetwird,kannderRatnachdemVerfahrendesArtikels
228adienotwendigenSofortmaßnahmenaufdemGebiet
desKapital-undZahlungsverkehrsmitdenbetroffenen
drittenLändernergreifen.

(2) SolangederRatkeineMaßnahmennachAbsatz1
ergriffenhat,kannjederMitgliedstaat unbeschadetdes
Artikels224beiVorliegen schwerwiegenderpolitischer
UmständeausGründenderDringlichkeitgegenüberdrit
tenLänderneinseitigeMaßnahmen aufdemGebietdes
Kapital-undZahlungsverkehrstreffen.DieKommission

DiebestehendenBeschränkungenwerdengemäßden
Artikeln63bis65schrittweisebeseitigt,soweithierfür
nichtdieNummern 1und2oderdiesonstigenBe
stimmungendiesesKapitelsmaßgebendsind.

4.ImBedarfsfallverständigensichdieMitgliedstaaten
überdieMaßnahmen,diezurGewährleistungderin
diesemArtikelvorgesehenenZahlungenundTransfe
rierungenzutreffensind;dieseMaßnahmen dürfen
dieindiesemVertraggenanntenZielenichtbeein
trächtigen.(*)Artikel73abis73heingefügtgemäßArtikelG.15VEU.
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TITELIV

DERVERKEHR

Artikel74

AufdemindiesemTitelgeregeltenSachgebietverfolgen
dieMitgliedstaaten dieZielediesesVertragesimRah
meneinergemeinsamenVerkehrspolitik.

Artikel75(*)

(1) ZurDurchführungdesArtikels 74wirdderRat
unterBerücksichtigungderBesonderheitendesVerkehrs
gemäßdemVerfahrendesArtikels189cundnachAn
hörungdesWirtschafts-undSozialausschusses

a)fürdeninternationalenVerkehrausodernachdem
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder fürden
Durchgangsverkehr durchdas Hoheitsgebiet eines
odermehrerer Mitgliedstaaten gemeinsameRegeln
aufstellen;

b)fürdieZulassungvonVerkehrsunternehmern zum
Verkehr innerhalbeinesMitgliedstaats,indemsie
nichtansässigsind,dieBedingungenfestlegen;

c)MaßnahmenzurVerbesserungderVerkehrssicherheit
erlassen;

d)allesonstigenzweckdienlichenVorschriftenerlassen.

(2) DieinAbsatz 1 Buchstabena)undb)genannten
VorschriftenwerdenimLaufederUbergangszeiterlas
sen.

(3) AbweichendvondeminAbsatz 1 vorgesehenen
VerfahrenwerdendieVorschriftenüberdieGrundsätze

derVerkehrsordnung,derenAnwendungdieLebenshal
tungunddieBeschäftigungslageinbestimmtenGebieten
sowiedenBetrieb derVerkehrseinrichtungen ernstlich
beeinträchtigenkönnte, vom Rat aufVorschlag der
KommissionundnachAnhörungdesEuropäischenParla
ments unddesWirtschafts-undSozialausschussesein

stimmigerlassen;dabeiberücksichtigterdieNotwendig
keiteinerAnpassungandiesichausderErrichtungdes
Gemeinsamen Marktes ergebendewirtschaftliche Ent
wicklung.

Artikel76

BiszumErlaßderinArtikel75Absatz1genanntenVor
schriftendarfeinMitgliedstaatdieverschiedenen,beiIn
krafttretendiesesVertragesaufdiesemGebietgeltenden
Vorschriften inihrenunmittelbarenodermittelbaren

Auswirkungen aufdie Verkehrsunternehmer anderer
Mitgliedstaaten imVergleichzudeninländischenVer
kehrsunternehmernnichtungünstigergestalten,essei
denn,daßderRateinstimmigetwasanderesbilligt.

Artikel77

MitdiesemVertragvereinbarsindBeihilfen,diedenEr
fordernissenderKoordinierungdesVerkehrsoderder
Abgeltungbestimmter,mitdemBegriffdesöffentlichen
DiensteszusammenhängenderLeistungenentsprechen.

Artikel78

JedeMaßnahme aufdemGebietderBeförderungsent
gelteund-bedingungen,dieimRahmendiesesVertrages
getroffenwird,hatderwirtschaftlichen LagederVer
kehrsunternehmerRechnungzutragen.

Artikel79

(1) ImVerkehrinnerhalbderGemeinschaftwerden
spätestensvordemEndederzweitenStufedieDiskrimi
nierungenbeseitigt,diedarinbestehen,daßeinVer
kehrsunternehmerindenselbenVerkehrsverbindungen
fürdiegleichenGüterjenachihremHerkunfts-oder
BestimmungslandunterschiedlicheFrachtenundBeför
derungsbedingungenanwendet.

(2) Absatz 1 schließtsonstigeMaßnahmen nichtaus,
diederRatgemäßArtikel75Absatz 1 treffenkann.

(3) BinnenzweiJahrennachInkrafttretendiesesVer
tragestrifftderRatmitqualifizierterMehrheitaufVor
schlagderKommissionundnachAnhörungdesWirt
schafts-undSozialausschusseseineRegelungzurDurch
führungdesAbsatzes1.

ErkanninsbesonderedieerforderlichenVorschriftener

lassen,umesdenOrganenderGemeinschaftzuermög
lichen,fürdieBeachtungdesAbsatzes1 Sorgezutra
gen,undumdenVerkehrsnutzern dieVorteile dieser
Bestimmungvollzukommenzulassen.

(4) DieKommissionprüftvonsichausoderaufAn
trageinesMitgliedstaats dieDiskriminierungsfälle des
Absatzes1 underläßtnachBeratungmitjedeminBe
trachtkommendenMitgliedstaat dieerforderlichenEnt
scheidungenimRahmendergemäßAbsatz3getroffenen
Regelung.

Artikel80

(1) MitBeginnderzweitenStufesindimVerkehrin
nerhalbderGemeinschaftdievoneinemMitgliedstaat
auferlegtenFrachtenundBeförderungsbedingungenver
boten,dieinirgendeinerWeise derUnterstützungoder
demSchutzeinesodermehrererbestimmterUnterneh

menoderIndustriendienen,esseidenn,daßdieKom
missiondieGenehmigunghierzuerteilt.

(2) DieKommissionprüftvonsichausoderaufAn
trageinesMitgliedstaats dieinAbsatz1 bezeichneten
FrachtenundBeförderungsbedingungen;hierbeiberück
sichtigtsieinsbesonderesowohldieErfordernisseeiner
angemessenenStandortpolitik,dieBedürfnissederunter(*)InderFassungdesArtikelsG.16VEU.
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TITELV

GEMEINSAMEREGELNBETREFFENDWETTBEWERB,
STEUERFRAGENUNDANGLEICHUNGDERRECHTS

VORSCHRIFTEN(*)

entwickeltenGebieteunddieProblemederdurchpoliti
scheUmständeschwerbetroffenenGebietealsauchdie

AuswirkungendieserFrachtenundBeförderungsbedin
gungenaufdenWettbewerb zwischendenVerkehrsar
ten.

DieKommissionerläßtdieerforderlichenEntscheidun

gennachBeratungmitjedeminBetrachtkommenden
Mitgliedstaat.

(3) Das inAbsatz 1 genannteVerbottrifftnichtdie
Wettbewerbstarife.

Artikel81

DieAbgabenoderGebühren,dieeinVerkehrsunterneh
mernebendenFrachtenbeimGrenzüberganginRech
nungstellt,dürfenunterBerücksichtigungderhierdurch
tatsächlichverursachtenKosteneineangemesseneHöhe
nichtübersteigen.

Die Mitgliedstaaten werdenbemühtsein,dieseKosten
schrittweisezuverringern.

DieKommissionkannzurDurchführungdiesesArtikels
EmpfehlungenandieMitgliedstaaten richten.

Artikel82

DieBestimmungendiesesTitelsstehenMaßnahmen in
derBundesrepublikDeutschlandnichtentgegen,soweit
sieerforderlichsind,umdiewirtschaftlichenNachteile
auszugleichen,diederWirtschaft bestimmter,vonder
TeilungDeutschlandsbetroffenerGebietederBundesre
publikausdieserTeilungentstehen.

Artikel83

BeiderKommissionwirdeinberatenderAusschußgebil
det;erbestehtausSachverständigen,dievondenRegie
rungenderMitgliedstaaten ernanntwerden.DieKom
missionhörtdenAusschußjenachBedarfinVerkehrs
fragenan;dieBefugnissederfachlichenGruppeVerkehr
desWirtschafts-undSozialausschussesbleibenunbe
rührt.

Artikel84

(1) DieserTitelgiltfürdieBeförderungenimEisen
bahn-,Straßen-undBinnenschiffsverkehr.

(2) DerRatkannmitqualifizierterMehrheit darüber
entscheiden,ob,inwieweitundnachwelchenVerfahren
geeigneteVorschriften fürdieSeeschiffahrtundLuft
fahrtzuerlassensind.

Kapitel 1

Wettbewerbsregeln

Abschnitt 1

VorschriftenfürUnternehmen

Artikel85

(1) Mit demGemeinsamen Markt unvereinbarund
verbotensindalleVereinbarungenzwischenUnterneh
men,Beschlüsse vonUnternehmensvereinigungen und
aufeinanderabgestimmteVerhaltensweisen,welche den
HandelzwischenMitgliedstaaten zubeeinträchtigenge
eignetsindundeineVerhinderung,Einschränkungoder
VerfälschungdesWettbewerbs innerhalbdesGemeinsa
men Marktes bezweckenoderbewirken,insbesondere

a)dieunmittelbareodermittelbareFestsetzungderAn
oderVerkaufspreise odersonstigerGeschäftsbedin
gungen;

b)dieEinschränkungoderKontrolle derErzeugung,
desAbsatzes,dertechnischenEntwicklungoderder
Investitionen;

c)dieAufteilungderMärkteoderVersorgungsquellen;

d)dieAnwendung unterschiedlicherBedingungen bei
gleichwertigen Leistungen gegenüberHandelspart
nern,wodurch diese imWettbewerb benachteiligt
werden;

e)dieandenAbschlußvonVerträgengeknüpfteBedin
gung,daßdieVertragspartnerzusätzlicheLeistungen
annehmen,diewedersachlichnochnachHandels
brauchinBeziehungzumVertragsgegenstandstehen.

(2) DienachdiesemArtikelverbotenenVereinbarun
genoderBeschlüssesindnichtig.

(3) Die Bestimmungen desAbsatzes 1 könnenfür
nichtanwendbarerklärtwerdenauf

— VereinbarungenoderGruppenvonVereinbarungen
zwischenUnternehmen,

— BeschlüsseoderGruppenvonBeschlüssenvonUnter
nehmensvereinigungen,

— aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder
Gruppenvonsolchen,

Die Verfahrensvorschriften desArtikels 75Absätze 1

und3findenAnwendung. (*)ÜberschriftinderFassungdesArtikelsG.17VEU.
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dieunterangemessenerBeteiligungderVerbraucheran
dementstehendenGewinnzurVerbesserungderWaren
erzeugungoder-Verteilung oderzurFörderungdes
technischenoderwirtschaftlichenFortschrittsbeitragen,
ohnedaßdenbeteiligtenUnternehmen

a)Beschränkungenauferlegtwerden,diefürdieVer
wirklichungdieserZielenichtunerläßlichsind,oder

b)Möglichkeiten eröffnetwerden,füreinenwesentli
chenTeilderbetreffendenWaren denWettbewerb
auszuschalten.

Artikel86

MitdemGemeinsamenMarktunvereinbarundverboten

istdiemißbräuchlicheAusnutzungeinerbeherrschenden
StellungaufdemGemeinsamenMarkt oderaufeinem
wesentlichenTeildesselbendurcheinodermehrereUn

ternehmen,soweitdiesdazuführenkann,denHandel
zwischenMitgliedstaaten zubeeinträchtigen.

DieserMißbrauch kanninsbesondereinfolgendembe
stehen:

a)derunmittelbarenodermittelbarenErzwingungvon
unangemessenenEinkaufs-oderVerkaufspreisenoder
sonstigenGeschäftsbedingungen;

b)derEinschränkungderErzeugung,desAbsatzesoder
dertechnischenEntwicklungzumSchadenderVer
braucher;

c)derAnwendung unterschiedlicherBedingungen bei
gleichwertigen Leistungen gegenüberHandelspart
nern,wodurch dieseimWettbewerb benachteiligt
werden;

d)derandenAbschlußvonVerträgengeknüpftenBe
dingung,daßdieVertragspartnerzusätzlicheLeistun
genannehmen,diewedersachlichnochnachHan
delsbrauchinBeziehungzumVertragsgegenstandste
hen.

Artikel87

(1) BinnendreiJahrennachInkrafttretendiesesVer
trageserläßtderRateinstimmigaufVorschlagderKom
mission undnachAnhörung desEuropäischenParla
mentsallezweckdienlichenVerordnungenoderRichtli
nienzurVerwirklichungderindenArtikeln85und86
niedergelegtenGrundsätze.

SindinnerhalbdergenanntenFristdieseVorschriften
nichterlassenworden,sowerdensievomRatmitquali
fizierterMehrheit aufVorschlagderKommission und
nachAnhörungdesEuropäischenParlamentsbeschlos
sen.

(2) Die inAbsatz1 vorgesehenenVorschriften be
zweckeninsbesondere:

a)dieBeachtungderinArtikel 85Absatz1 undArti
kel86genanntenVerbotedurchdieEinführungvon
GeldbußenundZwangsgeldernzugewährleisten;

b)dieEinzelheitenderAnwendungdesArtikels85Ab
satz3festzulegen;dabeiistdemErforderniseiner
wirksamen Überwachung bei möglichst einfacher
VerwaltungskontrolleRechnungzutragen;

c)gegebenenfallsdenAnwendungsbereichderArtikel85
und86fürdieeinzelnenWirtschaftszweige näherzu
bestimmen;

d)dieAufgabenderKommissionunddesGerichtshofes
beiderAnwendungderindiesemAbsatzvorgesehe
nenVorschriftengegeneinanderabzugrenzen;

e)dasVerhältniszwischendeninnerstaatlichenRechts
vorschrifteneinerseitsunddenindiesemAbschnitt

enthaltenenoderaufgrunddiesesArtikelsgetroffenen
Bestimmungenandererseitsfestzulegen.

Artikel88

BiszumInkrafttretendergemäßArtikel 87erlassenen
VorschriftenentscheidendieBehördenderMitgliedstaa
tenimEinklangmit ihreneigenenRechtsvorschriften
unddenBestimmungenderArtikel85,insbesondereAb
satz3,und86überdieZulässigkeitvonVereinbarungen,
BeschlüssenundaufeinanderabgestimmtenVerhaltens
weisensowieüberdiemißbräuchlicheAusnutzungeiner
beherrschendenStellungaufdemGemeinsamenMarkt.

Artikel89

(1) UnbeschadetdesArtikels 88achtetdieKommis
sion,sobaldsieihreTätigkeitaufgenommenhat,aufdie
VerwirklichungderindenArtikeln85und86niederge
legtenGrundsätze.SieuntersuchtaufAntrageinesMit
gliedstaatsodervonAmtswegeninVerbindungmitden
zuständigenBehördenderMitgliedstaaten,dieihrAmts
hilfezuleistenhaben,dieFälle,indenenZuwiderhand
lungengegendieseGrundsätzevermutetwerden. Stellt
sieeineZuwiderhandlungfest,soschlägtsiegeeignete
Mittel vor,umdieseabzustellen.

(2) Wird dieZuwiderhandlungnichtabgestellt,so
trifftdieKommissionineinermitGründenversehenen

EntscheidungdieFeststellung,daßeinederartigeZuwi
derhandlungvorliegt.SiekanndieEntscheidungveröf
fentlichenunddieMitgliedstaaten ermächtigen,dieer
forderlichenAbhilfemaßnahmenzutreffen,derenBedin
gungenundEinzelheitensiefestlegt.

Artikel90

(1) DieMitgliedstaaten werdeninbezugauföffentli
cheUnternehmenundaufUnternehmen,denensiebe
sondereoderausschließlicheRechte gewähren,keine
diesemVertragundinsbesonderedessenArtikeln7und
85bis94widersprechendeMaßnahmentreffenoderbei
behalten.
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(2) FürUnternehmen,diemit Dienstleistungenvon
allgemeinemwirtschaftlichemInteressebetrautsindoder
denCharaktereinesFinanzmonopolshaben,geltendie
VorschriftendiesesVertrages,insbesonderedieWettbe
werbsregeln,soweitdieAnwendungdieserVorschriften
nichtdieErfüllungderihnenübertragenenbesonderen
Aufgaberechtlichodertatsächlichverhindert.DieEnt
wicklungdesHandelsverkehrsdarfnichtineinemAus
maß beeinträchtigtwerden,dasdemInteressederGe
meinschaftzuwiderläuft.

(3) DieKommissionachtetaufdieAnwendungdieses
ArtikelsundrichteterforderlichenfallsgeeigneteRicht
linienoderEntscheidungenandieMitgliedstaaten.

(2) Mit demGemeinsamenMarktvereinbarsind:

a)BeihilfensozialerArtaneinzelneVerbraucher,wenn
sieohneDiskriminierungnachderHerkunftderWa
rengewährtwerden;

b)BeihilfenzurBeseitigungvonSchäden,diedurchNa
turkatastrophenodersonstigeaußergewöhnlicheEr
eignisseentstandensind;

c)Beihilfen fürdieWirtschaft bestimmter,durchdie
TeilungDeutschlands betroffenerGebiete derBun
desrepublikDeutschland,soweitsiezumAusgleich
derdurchdieTeilungverursachtenwirtschaftlichen
Nachteileerforderlichsind.

(3) AlsmitdemGemeinsamenMarktvereinbarkön
nenangesehenwerden:

a)Beihilfen zurFörderungderwirtschaftlichen Ent
wicklungvonGebieten,indenendieLebenshaltung
außergewöhnlichniedrigistodereineerheblicheUn
terbeschäftigungherrscht;

b)BeihilfenzurFörderungwichtigerVorhabenvonge
meinsamem europäischemInteresseoderzurBehe
bungeinerbeträchtlichenStörungimWirtschaftsle
beneinesMitgliedstaats;

c)Beihilfen zurFörderungderEntwicklunggewisser
Wirtschaftszweige oderWirtschaftsgebiete,soweitsie
dieHandelsbedingungennichtineinerWeise verän
dern,diedemgemeinsamenInteressezuwiderläuft.
BeihilfenfürdenSchiffsbau,soweitsieam1.Januar
1957bestandenundlediglicheinemfehlendenZoll
schutzentsprechen,werdenjedochentsprechendden
fürdieAbschaffungderZöllegeltendenBestimmun
genundvorbehaltlichderVorschriftendiesesVertra
gesüberdiegemeinsameHandelspolitikgegenüber
drittenLändernschrittweiseabgebaut;

d)BeihilfenzurFörderungderKulturundderErhaltung
deskulturellenErbes,soweitsiedieHandels-und
WettbewerbsbedingungeninderGemeinschaftnichtin
einemMaßbeeinträchtigen,dasdemgemeinsamenIn
teressezuwiderläuft;(*)

e)sonstigeArtenvonBeihilfen,diederRatdurcheine
Entscheidungmit qualifizierterMehrheit aufVor
schlagderKommissionbestimmt.

Artikel93

(1) DieKommissionüberprüftfortlaufendinZusam
menarbeitmit denMitgliedstaaten dieindiesenbeste
hendenBeihilferegelungen.Sieschlägtihnendiezweck
dienlichenMaßnahmen vor,welchediefortschreitende
EntwicklungunddasFunktionierendesGemeinsamen
Marktes erfordern.

Abschnitt2

Dumping

Artikel91

(1) StelltdieKommissionwährendderÜbergangszeit
aufAntrageinesMitgliedstaatsodereinesanderenBetei
ligtenDumping-Praktiken innerhalbdesGemeinsamen
Marktes fest,sorichtetsieEmpfehlungenandenoder
dieUrheber,umdiesePraktikenabzustellen.

Werden sietrotzdemfortgesetzt, soermächtigtdie
Kommission dengeschädigtenMitgliedstaat,geeignete
Schutzmaßnahmenzutreffen,derenBedingungenund
Einzelheitensiefestlegt.

(2) Nach InkrafttretendiesesVertrages dürfenWa
ren,dieauseinemMitgliedstaatstammenodersichdort
imfreienVerkehrbefandenundineinenanderenMit

gliedstaatausgeführtwordensind,indenerstgenannten
Staatwiedereingeführtwerden,ohnehierbeieinemZoll,
einermengenmäßigen BeschränkungoderMaßnahmen
gleicherWirkung zuunterliegen.DieKommissionerläßt
geeigneteRegelungenzurAnwendungdiesesAbsatzes.

Abschnitt3

StaatlicheBeihilfen

Artikel92

(1) SoweitindiesemVertragnichtetwasanderesbe
stimmtist,sindstaatlicheoderausstaatlichenMitteln
gewährteBeihilfengleichwelcherArt,diedurchdieBe
günstigungbestimmterUnternehmenoderProduktions
zweigedenWettbewerb verfälschenoderzuverfälschen
drohen,mitdemGemeinsamenMarkt unvereinbar,so
weit siedenHandel zwischenMitgliedstaaten beein
trächtigen. (*)BuchstabedeingefügtgemäßArtikelG.18VEU.
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Kapitel2

SteuerlicheVorschriften

(2) StelltdieKommissionfest,nachdemsiedenBetei
ligteneineFristzurÄußerunggesetzthat,daßeinevon
einemStaatoderausstaatlichenMitteln gewährteBei
hilfemitdemGemeinsamenMarkt nachArtikel92un

vereinbaristoderdaßsiemißbräuchlich angewandt
wird,soentscheidetsie,daßderbetreffendeStaatsie
binneneinervonihrbestimmtenFristaufzuhebenoder

umzugestaltenhat.
Artikel95

Die Mitgliedstaaten erhebenaufWaren ausanderen
Mitgliedstaatenwederunmittelbarnochmittelbarhöhere
inländischeAbgabengleichwelcherArt,alsgleichartige
inländischeWaren unmittelbarodermittelbarzutragen
haben.

KommtderbetreffendeStaatdieserEntscheidunginner
halbderfestgesetztenFristnichtnach,sokanndieKom
mission oderjederbetroffeneStaatinAbweichungvon
denArtikeln 169und170denGerichtshofunmittelbar
anrufen.

Die Mitgliedstaaten erhebenaufWaren ausanderen
MitgliedstaatenkeineinländischenAbgaben,diegeeignet
sind,andereProduktionenmittelbarzuschützen.

SpätestensmitBeginnderzweitenStufewerdendieMit
gliedstaatendiebeiInkrafttretendiesesVertragesgelten
denBestimmungenaufhebenoderberichtigen,dieden
obengenanntenVorschriftenentgegenstehen.

DerRatkanneinstimmigaufAntrageinesMitgliedstaats
entscheiden,daßeinevondiesemStaatgewährteoder
geplanteBeihilfeinAbweichungvonArtikel92odervon
dennachArtikel 94erlassenenVerordnungen alsmit
demGemeinsamenMarktvereinbargilt,wennaußerge
wöhnlicheUmständeeinesolcheEntscheidungrechtfer
tigen.HatdieKommissionbezüglichdieserBeihilfedas
inUnterabsatz1 diesesAbsatzesvorgeseheneVerfahren
bereitseingeleitet,sobewirktderAntragdesbetreffen
denStaatesandenRatdieAussetzungdiesesVerfah
rens,bisderRatsichgeäußerthat.

Artikel96

Werden Waren indasHoheitsgebieteinesMitgliedstaats
ausgeführt,sodarfdieRückvergütungfürinländische
Abgabennichthöherseinalsdieaufdieausgeführten
Waren mittelbar oderunmittelbarerhobeneninländi

schenAbgaben.
ÄußertsichderRatnichtbinnendreiMonatennachAn

tragstellung,soentscheidetdieKommission.

Artikel97

Mitgliedstaaten,welchedieUmsatzsteuernachdemSy
stemderkumulativenMehrphasensteuer erheben,kön
nenfürinländischeAbgaben,diesievoneingeführten
Waren erheben,undfürRückvergütungen,diesiefür
ausgeführteWaren gewähren,unterWahrung derinden
Artikeln 95und96aufgestelltenGrundsätze Durch
schnittssätzefürWaren oderGruppenvonWaren festle
gen.

(3) Die Kommission wird vonjederbeabsichtigten
EinführungoderUmgestaltungvonBeihilfensorecht
zeitigunterrichtet,daßsiesichdazuäußernkann.Istsie
derAuffassung,daßeinderartigesVorhabennachArti
kel92mitdemGemeinsamenMarkt unvereinbarist,so
leitetsieunverzüglichdasinAbsatz2vorgeseheneVer
fahrenein.DerbetreffendeMitgliedstaat darfdiebeab
sichtigteMaßnahme nichtdurchführen,bevordieKom
missioneineabschließendeEntscheidungerlassenhat.

EntsprechendieseDurchschnittssätzenichtdengenann
tenGrundsätzen,sorichtetdieKommission geeignete
Richtlinien oderEntscheidungen andenbetreffenden
Staat.

Artikel94(*)

DerRatkannaufVorschlagderKommissionundnach
AnhörungdesEuropäischenParlamentsmitqualifizierter
Mehrheit alle zweckdienlichenDurchführungsverord
nungenzudenArtikeln92und93erlassenundinsbe
sonderedieBedingungenfürdieAnwendungdesArti
kels93Absatz 3sowiediejenigenArtenvonBeihilfen
festlegen,dievondiesemVerfahrenausgenommensind.

Artikel98

FürAbgabenaußerUmsatzsteuern,Verbrauchsabgaben
undsonstigenindirektenSteuernsindEntlastungenund
RückvergütungenbeiderAusfuhr nachanderenMit
gliedstaatensowieAusgleichsabgabenbeiderEinfuhraus
denMitgliedstaatennurzulässig,soweitderRatsievor
hermitqualifizierterMehrheit aufVorschlagderKom
missionfüreinebegrenzteFristgenehmigthat.(*)InderFassungdesArtikelsG.19VEU.
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Artikel99

DerRaterläßtaufVorschlagderKommissionundnach
AnhörungdesEuropäischenParlamentsunddesWirt
schafts-undSozialausschusseseinstimmigdieBestimmun
genzurHarmonisierungderRechtsvorschriftenüberdie
Umsatzsteuern,dieVerbrauchsabgabenundsonstigein
direkteSteuern,soweitdieseHarmonisierungfürdieEr
richtungunddasFunktionierendesBinnenmarktsinner
halbderinArtikel7agesetztenFristnotwendigist.

genanzuwenden,diedurchwichtige Erfordernisseim
SinnedesArtikels36oderinbezugaufdenSchutzder
Arbeitsumwelt oderdenUmweltschutz gerechtfertigt
sind,soteilterdieseBestimmungenderKommissionmit.

DieKommissionbestätigtdiebetreffendenBestimmun
gen,nachdemsiesichvergewisserthat,daßsiekeinMit
telzurwillkürlichen Diskriminierung undkeinever
schleierteBeschränkungdesHandelszwischendenMit
gliedstaatendarstellen.

InAbweichungvondemVerfahrenderArtikel169und
170kanndieKommission odereinMitgliedstaat den
Gerichtshofunmittelbaranrufen,wenndieKommission
oderderStaatderAuffassungist,daßeinandererMit
gliedstaatdieindiesemArtikelvorgesehenenBefugnisse
mißbraucht.

Kapitel3

AngleichungderRechtsvorschriften

(5) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen
sindingeeignetenFällenmiteinerSchutzklauselverbun
den,diedieMitgliedstaaten ermächtigt,auseinemoder
mehrerenderinArtikel36genanntennichtwirtschaftli
chenGründevorläufigeMaßnahmen zutreffen,dieei
nemgemeinschaftlichenKontrollverfahrenunterliegen.

Artikel100(**)

DerRaterläßteinstimmigaufVorschlagderKommission
undnachAnhörungdesEuropäischenParlamentsund
desWirtschafts-undSozialausschussesRichtlinienfürdie

Angleichung derjenigen Rechts- undVerwaltungsvor
schriftenderMitgliedstaaten,diesichunmittelbaraufdie
ErrichtungoderdasFunktionieren desGemeinsamen
Marktesauswirken.

Artikel100a

(1) SoweitindiesemVertragnichtsanderesbestimmt
ist,giltabweichendvonArtikel 100fürdieVerwirkli
chungderZieledesArtikels7adienachstehendeRege
lung.DerRaterläßtgemäßdemVerfahrendesArtikels
189bundnachAnhörungdesWirtschafts-undSozial
ausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der
Rechts-undVerwaltungsvorschriften derMitgliedstaa
ten,welche dieErrichtungunddasFunktionierendes
BinnenmarkteszumGegenstandhaben.(***)

(2) Absatz 1 giltnichtfürdieBestimmungenüberdie
Steuern,dieBestimmungenüberdieFreizügigkeitund
dieBestimmungenüberdieRechteundInteressender
Arbeitnehmer.

Artikel100b

(1) DieKommissionerfaßtimLaufedesJahres1992
gemeinsammitjedemMitgliedstaat dessenunterArtikel
100afallendeRechts-undVerwaltungsvorschriften,für
diekeineAngleichunggemäßdiesemArtikelerfolgtist.

DerRatkanngemäßArtikel100abeschließen,daßdie
ineinemMitgliedstaat geltendenVorschriften alsden
Vorschriften einesanderenMitgliedstaats gleichwertig
anerkanntwerdenmüssen.

(2) Artikel 100aAbsatz 4findetentsprechendeAn
wendung.

(3) Die Kommission führtdieErfassungnachAb
satz1 Unterabsatz 1 sorechtzeitigdurchundlegtdie
entsprechendenVorschläge sorechtzeitigvor,daßder
RatvorEnde1992beschließenkann.

(3) DieKommissiongehtinihrenVorschlägennach
Absatz 1 indenBereichenGesundheit,Sicherheit,Um
weltschutz undVerbraucherschutz voneinemhohen
Schutzniveauaus.

Artikel100c(****)

(1) DerRatbestimmtaufVorschlagderKommission
undnachAnhörungdesEuropäischenParlamentsein
stimmigdiedrittenLänder,derenStaatsangehörigebeim
ÜberschreitenderAußengrenzenderMitgliedstaatenim
BesitzeinesVisumsseinmüssen.

(4) HälteseinMitgliedstaat,wennderRatmitquali
fizierterMehrheit eineHarmonisierungsmaßnahme er
lassenhat,fürerforderlich,einzelstaatlicheBestimmun

(*)InderFassungdesArtikelsG.20VEU.
(**)InderFassungdesArtikelsG.21VEU.
(#**)Absatz1inderFassungdesArtikelsG.22VEU. (****)EingefügtgemäßArtikelG.23VEU.
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FührendieseBeratungen nichtzurBeseitigung dieser
Verzerrung,soerläßtderRatwährenddererstenStufe
einstimmigunddanachmitqualifizierterMehrheit auf
Vorschlag derKommission dieerforderlichenRichtli
nien.DieKommissionundderRatkönnenallesonsti

gen,indiesemVertragvorgesehenenzweckdienlichen
Maßnahmen treffen.

Artikel102

(1) Istzubefürchten,daßderErlaßoderdieÄnde
rungeinerRechts-oderVerwaltungsvorschrifteineVer
zerrungimSinnedesArtikels 101verursacht,sosetzt
sichderMitgliedstaat,derdieseMaßnahmebeabsichtigt,
mitderKommissioninsBenehmen.Dieseempfiehltnach
BeratungmitdenMitgliedstaatendenbeteiligtenStaaten
diezurVermeidungdieserVerzerrunggeeignetenMaß
nahmen.

(2) KommtderStaat,derinnerstaatlicheVorschriften
erlassenoderändernwill,deranihngerichtetenEmp
fehlungderKommissionnichtnach,sokannnichtge
mäßArtikel 101verlangtwerden,daßdieanderenMit
gliedstaatenihreinnerstaatlichenVorschriften ändern,
umdieVerzerrungzubeseitigen.VerursachteinMit
gliedstaat,derdieEmpfehlungderKommission außer
achtläßt,eineVerzerrunglediglichzuseinemeigenen
Nachteil,sofindetArtikel101keineAnwendung.

(2) BeieinerNotlageineinemdrittenLand,diezuei
nemplötzlichenZustromvonStaatsangehörigendieses
LandesindieGemeinschaftzuführendroht,kannder
RatjedochaufEmpfehlungderKommissionmitqualifi
zierterMehrheitfüreinenZeitraumvonhöchstenssechs

Monaten denVisumzwangfürStaatsangehörigedesbe
treffendenLandeseinführen. DernachdiesemAbsatz

eingeführteVisumzwangkannnachdemVerfahrendes
Absatzes1verlängertwerden.

(3) Vom1.Januar1996antrifftderRatEntscheidun
genimSinnedesAbsatzes1mitqualifizierterMehrheit.
VordiesemZeitpunkterläßtderRatmitqualifizierter
MehrheitaufVorschlagderKommissionundnachAnhö
rungdesEuropäischenParlamentsdieMaßnahmen zur
einheitlichenVisagestaltung.

(4) IndenindiesemArtikelgenanntenBereichenhat
dieKommissionjedenvoneinemMitgliedstaatgestellten
Antragzuprüfen,indemsieersuchtwird,demRateinen
Vorschlagzuunterbreiten.

(5) DieserArtikelläßtdieAusübungderVerantwor
tungderMitgliedstaaten fürdieAufrechterhaltungder
öffentlichenOrdnungunddenSchutzderinnerenSicher
heitunberührt.

(6) DieserArtikelgiltfürweitereBereiche,fallsein
entsprechenderBeschlußnachArtikelK.9derdieZu
sammenarbeitindenBereichenJustizundInneresbetref
fendenBestimmungendesVertrages überdieEuropäi
scheUniongefaßtwird;diesgiltvorbehaltlichdesgleich
zeitigfestgelegtenAbstimmungsverfahrens.

(7) DieBestimmungenderzwischendenMitgliedstaa
tengeltendenAbkommen,diedurchdiesenArtikeler
faßteSachbereicheregeln,bleibeninKraft,solangesie
nichtdurchRichtlinienoderMaßnahmenaufgrunddieses
Artikelsinhaltlichersetztwordensind.

Artikel100d(*)

DeraushohenBeamtenbestehendeKoordinierungsaus
schuß,derdurchArtikelK.4 desVertrages überdie
EuropäischeUnioneingesetztwird,trägtunbeschadetdes
Artikels151zurVorbereitungderArbeitendesRatesin
deninArtikel100cgenanntenBereichenbei.

Artikel101

StelltdieKommissionfest,daßvorhandeneUnterschiede
indenRechts-undVerwaltungsvorschriften derMit
gliedstaatendieWettbewerbsbedingungen aufdemGe
meinsamenMarktverfälschenunddadurcheineVerzer

runghervorrufen,diezubeseitigenist,sotrittsiemit
denbetreffendenMitgliedstaaten inBeratungenein.

TITELVI(**)

DIEWIRTSCHAFTS-UNDWÄHRUNGSPOLITIK

Kapitel1

DieWirtschaftspolitik

Artikel102a

DieMitgliedstaatenrichtenihreWirtschaftspolitiksoaus,
daßsieimRahmenderinArtikel103Absatz2genann
tenGrundzügezurVerwirklichungderZielederGemein
schaftimSinnedesArtikels2beitragen.DieMitglied
staatenunddieGemeinschafthandelnimEinklangmit
demGrundsatzeineroffenenMarktwirtschaftmitfreiem

Wettbewerb,wodurcheineffizienterEinsatzderRessour
cengefördertwird,undhaltensichdabeiandieinArti
kel3agenanntenGrundsätze.

Artikel103

(1) DieMitgliedstaatenbetrachtenihreWirtschaftspo
litikalseineAngelegenheitvongemeinsamemInteresse
undkoordinierensieimRatnachMaßgabedesArtikels
102a.

(**)NeuerTiteleingefügtgemäßArtikelG.25VEU,anstelle
desTitelsIIArtikel102a—109.(*)EingefügtgemäßArtikelG.24VEU.
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(2) IstetnMitgliedstaat aufgrundaußergewöhnlicher
Ereignisse, die sichseinerKontrolle entziehen, von
SchwierigkeitenbetroffenodervongravierendenSchwie
rigkeitenernstlichbedroht,sokannderRateinstimmig
aufVorschlagderKommissionbeschließen,dembetref
fendenMitgliedstaat unterbestimmtenBedingungenei
nenfinanziellenBeistandderGemeinschaftzugewähren.
SinddiegravierendenSchwierigkeitenaufNaturkatastro
phenzurückzuführen,sobeschließtderRatmitqualifi
zierterMehrheit.DerPräsidentdesRatesunterrichtet

dasEuropäischeParlamentüberdenBeschluß.

Artikel104

(1) Überziehungs- oderandereKreditfazilitäten bei
derEZBoderdenZentralbankenderMitgliedstaaten(im
folgendenals„nationaleZentralbanken"bezeichnet)für
OrganeoderEinrichtungenderGemeinschaft,Zentralre
gierungen,regionaleoderlokaleGebietskörperschaften
oderandereöffentlich-rechtlicheKörperschaften,sonstige
EinrichtungendesöffentlichenRechtsoderöffentliche
UnternehmenderMitgliedstaaten sindebensoverboten
wiederunmittelbareErwerbvonSchuldtitelnvondiesen
durchdieEZBoderdienationalenZentralbanken.

(2) DieBestimmungendesAbsatzes1geltennichtfür
KreditinstituteinöffentlichemEigentum;diesewerden
vonderjeweiligennationalenZentralbankundderEZB,
wasdieBereitstellungvonZentralbankgeldbetrifft,wie
privateKreditinstitutebehandelt.

(2) DerRaterstelltmit qualifizierterMehrheit auf
Empfehlung derKommission einenEntwurffürdie
Grundzüge derWirtschaftspolitik derMitgliedstaaten
undderGemeinschaftunderstattetdemEuropäischen
RathierüberBericht.

DerEuropäischeRaterörtertaufderGrundlagedieses
BerichtesdesRateseineSchlußfolgerungzudenGrund
zügenderWirtschaftspolitik derMitgliedstaatenundder
Gemeinschaft.

AufderGrundlagedieserSchlußfolgerungverabschiedet
derRatmitqualifizierterMehrheit eineEmpfehlung,in
derdieseGrundzügedargelegtwerden.DerRatunter
richtetdasEuropäischeParlamentüberseineEmpfeh
lung.

(3) UmeineengereKoordinierungderWirtschaftspo
litikundeinedauerhafteKonvergenzderWirtschaftslei
stungenderMitgliedstaatenzugewährleisten,überwacht
derRatanhandvonBerichtenderKommissiondiewirt

schaftlicheEntwicklunginjedemMitgliedstaatundinder
GemeinschaftsowiedieVereinbarkeitderWirtschaftspo
litikmit deninAbsatz2genanntenGrundzügen und
nimmtinregelmäßigenAbständeneineGesamtbewertung
vor.

ZumZweckediesermultilateralenÜberwachungübermit
telndieMitgliedstaaten derKommission Angaben zu
wichtigeneinzelstaatlichenMaßnahmen aufdemGebiet
ihrerWirtschaftspolitiksowieweiterevonihnenfürerfor
derlicherachteteAngaben.

(4) Wird imRahmendesVerfahrensnachAbsatz3
festgestellt,daßdieWirtschaftspolitikeinesMitgliedstaats
nichtmitdeninAbsatz2genanntenGrundzügenverein
baristoderdasordnungsgemäßeFunktionierenderWirt
schafts-undWährungsunionzugefährdendroht,sokann
derRatmitqualifizierterMehrheitaufEmpfehlungder
KommissiondieerforderlichenEmpfehlungenandenbe
treffendenMitgliedstaatrichten.DerRatkannmitquali
fizierterMehrheit aufVorschlag derKommission be
schließen,seineEmpfehlungenzuveröffentlichen.

DerPräsidentdesRatesunddieKommissionerstatten

demEuropäischenParlamentüberdieErgebnisseder
multilateralen ÜberwachungBericht. DerPräsidentdes
Rateskannersuchtwerden,vordemzuständigenAus
schußdesEuropäischenParlamentszuerscheinen,wenn
derRatseineEmpfehlungenveröffentlichthat.

(5) DerRatkannnachdemVerfahrendesArtikels
189cdieEinzelheitendesVerfahrensdermultilateralen

ÜberwachungimSinnederAbsätze3und4festlegen.

Artikel103a

(1) DerRatkannaufVorschlagderKommissionun
beschadetdersonstigenindiesemVertragvorgesehenen
VerfahreneinstimmigüberdiederWirtschaftslage ange
messenen Maßnahmen entscheiden, insbesonderefalls
gravierendeSchwierigkeiteninderVersorgungmitbe
stimmtenWaren auftreten.

Artikel104a

(1) Maßnahmen, dienichtausaufsichtsrechtlichen
GründengetroffenwerdenundeinenbevorrechtigtenZu
gangderOrganeundEinrichtungenderGemeinschaft,
derZentralregierungen,derregionalenoderlokalenGe
bietskörperschaftenoderanderenöffentlich-rechtlichen
Körperschaften,sonstigerEinrichtungendesöffentlichen
RechtsoderöffentlicherUnternehmenderMitgliedstaa
tenzudenFinanzinstitutenschaffen,sindverboten.

(2) DerRatlegtvordem1.Januar1984nachdem
Verfahren desArtikels 189cdieBegriffsbestimmungen
fürdieAnwendungdesinAbsatz1vorgesehenenVerbots
fest.

Artikel104b

(1) DieGemeinschafthaftetnichtfürdieVerbindlich
keitenderZentralregierungen,derregionalenoderloka
lenGebietskörperschaftenoderanderenöffentlich-recht
lichenKörperschaften,sonstigerEinrichtungendesöf
fentlichenRechts oderöffentlicherUnternehmen von

Mitgliedstaaten undtrittnichtfürderartigeVerbindlich
keitenein;diesgiltunbeschadetdergegenseitigenfinan
ziellenGarantienfürdiegemeinsameDurchführungeines
bestimmtenVorhabens.EinMitgliedstaathaftetnichtfür
dieVerbindlichkeitenderZentralregierungen,derregio
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aalenoderlokalenGebietskörperschaftenoderanderen
öffentlich-rechtlichenKörperschaften,sonstigerEinrich
tungendesöffentlichenRechtsoderöffentlicherUnter
nehmeneinesanderenMitgliedstaats undtrittnichtfür
derartigeVerbindlichkeitenein;diesgiltunbeschadetder
gegenseitigenfinanziellenGarantienfürdiegemeinsame
DurchführungeinesbestimmtenVorhabens.

(2) DerRatkannerforderlichenfallsnachdemVerfah
rendesArtikels189cDefinitionenfürdieAnwendung
derinArtikel104undindiesemArtikelvorgesehenen
Verbotenäherbestimmen.

(4) DerAusschußnachArtikel109cgibteineStel
lungnahmezudemBerichtderKommissionab.

(5) IstdieKommissionderAuffassung,daßineinem
Mitgliedstaat einübermäßigesDefizitbestehtodersich
ergebenkönnte,solegtsiedemRateineStellungnahme
vor.

(6) DerRatentscheidetmitqualifizierterMehrheitauf
EmpfehlungderKommissionundunterBerücksichtigung
derBemerkungen,diederbetreffendeMitgliedstaatge
gebenenfallsabzugebenwünscht,nachPrüfungderGe
samtlage,obeinübermäßigesDefizitbesteht.

(7) WirdnachAbsatz6einübermäßigesDefizitfest
gestellt,sorichtetderRatandenbetreffendenMitglied
staatEmpfehlungenmitdemZiel,dieserLageinnerhalb
einerbestimmtenFristabzuhelfen.VorbehaltlichdesAb

satzes8werdendieseEmpfehlungennichtveröffentlicht.

(8) StelltderRatfest,daßseineEmpfehlungeninner
halbdergesetztenFristkeinewirksamen Maßnahmen
ausgelösthaben,sokannerseineEmpfehlungenveröf
fentlichen.

(9) FallseinMitgliedstaatdenEmpfehlungendesRa
tesweiterhinnichtFolgeleistet,kannderRatbeschlie
ßen,denMitgliedstaatmitderMaßgabeinVerzugzuset
zen,innerhalbeinerbestimmtenFristMaßnahmen für
dennachAuffassungdesRateszurSanierungerforderli
chenDefizitabbauzutreffen.

DerRatkannindiesemFalldenbetreffendenMitglied
staatersuchen,nacheinemkonkretenZeitplanBerichte
vorzulegen,umdieAnpassungsbemühungendesMitglied
staatsüberprüfenzukönnen.

(10) DasRechtaufKlageerhebungnachdenArtikeln
169und170kannimRahmenderAbsätze1bis9dieses

Artikelsnichtausgeübtwerden.

(11) SolangeeinMitgliedstaat einenBeschlußnach
Absatz9nichtbefolgt,kannderRatbeschließen,eine
odermehreredernachstehendenMaßnahmen anzuwen

denodergegebenenfallszuverschärfen,nämlich

— vondembetreffendenMitgliedstaat verlangen, vor
derEmissionvonSchuldverschreibungenundsonsti
genWertpapieren vomRatnäherzubezeichnendezu
sätzlicheAngabenzuveröffentlichen,

— dieEuropäischeInvestitionsbankersuchen,ihreDar
lehenspolitikgegenüberdemMitgliedstaat zuüber
prüfen,

— vondemMitgliedstaat verlangen,eineunverzinsliche
EinlageinangemessenerHöhebeiderGemeinschaft
zuhinterlegen,bisdasübermäßigeDefizitnachAn
sichtdesRateskorrigiertwordenist,

— GeldbußeninangemessenerHöheverhängen.

Artikel104c

(1) DieMitgliedstaaten vermeidenübermäßigeöffent
licheDefizite.

(2) DieKommission überwachtdieEntwicklungder
HaushaltslageundderHöhedesöffentlichenSchulden
standsindenMitgliedstaaten imHinblickaufdieFest
stellungschwerwiegenderFehler.Insbesondereprüftsie
dieEinhaltungderHaushaltsdisziplinanhandvonzwei
Kriterien,nämlichdaran,

a)obdasVerhältnisdesgeplantenodertatsächlichenöf
fentlichenDefizits zumBruttoinlandsprodukteinen
bestimmtenReferenzwertüberschreitet,esseidenn,
daß

— entwederdasVerhältniserheblichundlaufendzu

rückgegangenistundeinenWertinderNähedes
Referenzwertserreichthat

— oderderReferenzwertnurausnahmsweiseund

vorübergehendüberschrittenwirdunddasVerhält
nisinderNähedesReferenzwertsbleibt,

b)obdasVerhältnisdesöffentlichenSchuldenstandszum
BruttoinlandsprodukteinenbestimmtenReferenzwert
überschreitet,esseidenn,daßdasVerhältnishinrei
chendrückläufigistundsichraschgenugdemRefe
renzwertnähert.

DieReferenzwertewerdenineinemdiesemVertragbei
gefügtenProtokollüberdasVerfahrenbeieinemüber
mäßigenDefizitimeinzelnenfestgelegt.

(3) ErfüllteinMitgliedstaatkeinesodernureinesdie
serKriterien,soerstelltdieKommissioneinenBericht.In
diesemBerichtwirdberücksichtigt,obdasöffentliche
DefizitdieöffentlichenAusgabenfürInvestitionenüber
trifft;berücksichtigtwerden fernerallesonstigenein
schlägigenFaktoren, einschließlichdermittelfristigen
Wirtschafts-undHaushaltslagedesMitgliedstaats.

Die Kommission kannfernereinenBerichterstellen,
wennsieungeachtetderErfüllungderKriterienderAuf
fassungist,daßineinemMitgliedstaat dieGefahreines
übermäßigenDefizitsbesteht.
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DerPräsidentdesRates unterrichtetdasEuropäische
ParlamentvondenBeschlüssen.

(12) DerRathebteinigeodersämtlicheEntscheidun
gennachdenAbsätzen6bis9und11soweitauf,wiedas
übermäßigeDefizit indembetreffendenMitgliedstaat
nachAnsichtdesRateskorrigiertwordenist.Hatder
RatzuvorEmpfehlungenveröffentlicht,sostellter,so
balddieEntscheidungnachAbsatz8aufgehobenworden
ist,ineineröffentlichenErklärungfest,daßindembe
treffendenMitgliedstaat keinübermäßigesDefizitmehr
besteht.

(13) DieBeschlußfassungdesRatesnachdenAbsätzen
7bis9sowie11und12erfolgtaufEmpfehlungderKom
missionmiteinerMehrheitvonzweiDrittelndergemäß
Artikel148Absatz2gewogenenStimmenderMitglied
staatenmitAusnahmederStimmendesVertretersdesbe

troffenenMitgliedstaats.

(14) Weitere Bestimmungen überdieDurchführung
desindiesemArtikelbeschriebenenVerfahrenssindin

demdiesemVertragbeigefügtenProtokollüberdasVer
fahrenbeieinemübermäßigenDefizitenthalten.

Der Rat verabschiedeteinstimmigaufVorschlag der
KommissionundnachAnhörungdesEuropäischenParla
mentssowiederEZBdiegeeignetenBestimmungen,die
sodanndasgenannteProtokollablösen.

DerRatbeschließtvorbehaltlichdersonstigenBestim
mungendiesesAbsatzesvordem1.Januar1994mitqua
lifizierterMehrheit aufVorschlagderKommissionund
nachAnhörungdesEuropäischenParlamentsnähereEin
zelheitenundBegriffsbestimmungenfürdieDurchfüh
rungdesgenanntenProtokolls.

— dieGeldpolitikderGemeinschaftfestzulegenundaus
zuführen,

— DevisengeschäfteimEinklangmitArtikel109durch
zuführen,

— dieoffiziellenWährungsreserven derMitgliedstaaten
zuhaltenundzuverwalten,

— dasreibungsloseFunktionierenderZahlungssysteme
zufördern.

(3) Absatz2dritterGedankenstrichberührtnichtdie
HaltungundVerwaltungvonArbeitsguthabeninFremd
währungen durchdieRegierungenderMitgliedstaaten.

(4) DieEZBwirdgehört

— zuallenVorschlägen fürRechtsaktederGemein
schaftimZuständigkeitsbereichderEZB,

— vondennationalenBehördenzuallenEntwürfenfür

RechtsvorschriftenimZuständigkeitsbereichderEZB,
undzwarinnerhalbderGrenzenundunterdenBe

dingungen,diederRatnachdemVerfahrendesArti
kels106Absatz6festlegt.

DieEZBkanngegenüberdenzuständigenOrganenund
EinrichtungenderGemeinschaftundgegenüberdenna
tionalenBehördenStellungnahmenzuinihrenZuständig
keitsbereichfallendenFragenabgeben.

(5) DasESZBträgtzurreibungslosenDurchführung
dervondenzuständigenBehördenaufdemGebietder
AufsichtüberdieKreditinstituteundderStabilitätdesFi

nanzsystemsergriffenenMaßnahmen bei.

(6) DerRatkanndurcheinstimmigenBeschlußauf
VorschlagderKommissionnachAnhörungderEZBund
nachZustimmungdesEuropäischenParlamentsderEZB
besondereAufgabenimZusammenhangmitderAufsicht
überKreditinstituteundsonstigeFinanzinstitutemitAus
nahmevonVersicherungsunternehmenübertragen.

Artikel105a

(1) DieEZBhatdasausschließlicheRecht,dieAus
gabevonBanknoteninnerhalbderGemeinschaftzuge
nehmigen. DieEZBunddienationalenZentralbanken
sindzurAusgabevonBanknotenberechtigt.Dievonder
EZBunddennationalenZentralbankenausgegebenen
BanknotensinddieeinzigenBanknoten,dieinderGe
meinschaftalsgesetzlichesZahlungsmittelgelten.

(2) DieMitgliedstaatenhabendasRechtzurAusgabe
vonMünzen,wobeiderUmfangdieserAusgabederGe
nehmigungdurchdieEZBbedarf.DerRatkannnach
demVerfahren desArtikels 189cundnachAnhörung
derEZBMaßnahmen erlassen,umdieStückelungund

Kapitel2

DieWährungspolitik

Artikel105

(1) DasvorrangigeZieldesESZBistes,diePreisstabi
litätzugewährleisten.SoweitdiesohneBeeinträchtigung
desZielesderPreisstabilitätmöglichist,unterstütztdas
ESZBdieallgemeineWirtschaftspolitik inderGemein
schaft,umzurVerwirklichungderinArtikel2festgeleg
tenZielederGemeinschaftbeizutragen.DasESZBhan
deltimEinklangmit dem Grundsatz eineroffenen
MarktwirtschaftmitfreiemWettbewerb,wodurcheinef
fizienterEinsatzderRessourcengefördertwird,undhält
sichdabeiandieinArtikel3agenanntenGrundsätze.

(2) DiegrundlegendenAufgabendesESZBbestehen
darin,



31.8.92 AmtsblattderEuropäischenGemeinschaften Nr.C224/37

dietechnischenMerkmaleallerfürdenUmlaufbestimm

tenMünzensoweitzuharmonisieren,wiediesfürderen
reibungslosenUmlaufinnerhalbderGemeinschafterfor
derlichist.

Artikel106

(1) DasESZBbestehtausderEZBunddennationa
lenZentralbanken.

(2) DieEZBbesitztRechtspersönlichkeit.

(3) Das ESZB wird vondenBeschlußorganen der
EZB,nämlichdemEZB-RatunddemDirektorium,gelei
tet.

(4) DieSatzungdesESZBistineinemdiesemVertrag
beigefügtenProtokollfestgelegt.

(5) DerRatkanndieArtikel5.1,5.2,5.3,17,18,19.1,
22,23,24,26,32.2,32.3,32.4,32.6,33.1.aund36der
SatzungdesESZBentwedermitqualifizierterMehrheit
aufEmpfehlungderEZBnachAnhörungderKommis
sionodereinstimmigaufVorschlagderKommissionnach
AnhörungderEZBändern.DieZustimmungdesEuro
päischenParlamentsistdabeijeweilserforderlich.

(6) DerRaterläßtmitqualifizierterMehrheit entwe
deraufVorschlagderKommissionundnachAnhörung
desEuropäischenParlamentsundderEZBoderauf
EmpfehlungderEZBundnachAnhörungdesEuropäi
schenParlamentsundderKommissiondieindenArti

keln4,5.4,19.2,20,28.1,29.2,30.4und34.3derSat
zungdesESZBgenanntenBestimmungen.

Artikel107

BeiderWahrnehmung derihnendurchdiesenVertrag
unddieSatzungdesESZBübertragenenBefugnisse,Auf
gabenundPflichtendarfwederdieEZBnocheinenatio
naleZentralbanknocheinMitgliedihrerBeschlußorgane
Weisungen vonOrganenoderEinrichtungenderGemein
schaft,Regierungen derMitgliedstaaten oderanderen
Stelleneinholenoderentgegennehmen.DieOrganeund
EinrichtungenderGemeinschaftsowiedieRegierungen
derMitgliedstaatenverpflichtensich,diesenGrundsatzzu
beachtenundnichtzuversuchen,dieMitgliederderBe
schlußorganederEZBoderdernationalenZentralban
kenbeiderWahrnehmung ihrerAufgabenzubeeinflus
sen.

Artikel108a

(1) ZurErfüllungderdemESZBübertragenenAufga
benwerdenvonderEZBgemäßdiesemVertragundun
terdeninderSatzungdesESZBvorgesehenenBedin
gungen

— Verordnungenerlassen,insoweitdiesfürdieErfüllung
derinArtikel3.1ersterGedankenstrich,Artikel19.1,
Artikel22oderArtikel25.2derSatzungdesESZB
festgelegtenAufgabenerforderlichist;sieerläßtVer
ordnungenfernerindenFällen,dieindenRechtsak
tendesRatesnachArtikel106Absatz6vorgesehen
werden,

— Entscheidungenerlassen,diezurErfüllungderdem
ESZBnachdiesem Vertrag undderSatzungdes
ESZBübertragenenAufgabenerforderlichsind,

— EmpfehlungenundStellungnahmenabgegeben.

(2) DieVerordnunghatallgemeineGeltung.Sieistin
allenihrenTeilenverbindlichundgiltunmittelbarinje
demMitgliedstaat.

DieEmpfehlungenundStellungnahmensindnichtver
bindlich.

DieEntscheidungistinallenihrenTeilenfürdiejenigen
verbindlich,andiesiegerichtetist.

DieArtikel190,191und192desVertragesgeltenfürdie
VerordnungenundEntscheidungenderEZB.

DieEZBkanndieVeröffentlichungihrerEntscheidun
gen,EmpfehlungenundStellungnahmenbeschließen.

(3) InnerhalbderGrenzenundunterdenBedingun
gen,diederRatnachdemVerfahrendesArtikels 106
Absatz6festlegt,istdieEZBbefugt,Unternehmenbei
NichteinhaltungderVerpflichtungen,diesichausihren
VerordnungenundEntscheidungenergeben,mitGeldbu
ßen oderinregelmäßigenAbständen zuzahlenden
Zwangsgeldernzubelegen.

Artikel109

(1) AbweichendvonArtikel228kannderRateinstim
migaufEmpfehlungderEZBoderderKommissionund
nachAnhörungderEZBindemBemühen,zueinemmit
demZielderPreisstabilitätimEinklangstehendenKon
senszugelangen,nachAnhörungdesEuropäischenPar
lamentsgemäßdeninAbsatz3fürdieFestlegungvon
Modalitäten vorgesehenenVerfahrenförmlicheVereinba
rungenübereinWechselkurssystem fürdieECUgegen
überDrittlandswährungen treffen. DerRatkannmit
qualifizierterMehrheitaufEmpfehlungderEZBoderder
KommissionundnachAnhörungderEZBindemBemü
hen,zueinemmitdemZielderPreisstabilitätimEin
klangstehendenKonsenszugelangen,dieECU-Leitkurse
innerhalbdesWechselkurssystems festlegen,ändernoder

Artikel108

JederMitgliedstaatstelltsicher,daßspätestenszumZeit
punktderErrichtungdesESZBseineinnerstaatlichen
RechtsvorschrifteneinschließlichderSatzungseinerZen
tralbankmitdiesemVertragsowiemitderSatzungdes
ESZBimEinklangstehen.
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b)DerPräsident,derVizepräsidentunddieweiteren
MitgliederdesDirektoriumswerdenvondenRe
gierungenderMitgliedstaaten aufderEbeneder
Staats-undRegierungschefsaufEmpfehlungdes
Rates,derhierzudasEuropäischeParlamentund
denEZB-Ratanhört,ausdemKreisderinWäh
rungs-oderBankfragenanerkanntenunderfahre
nenPersönlichkeiteneinvernehmlichausgewählt
undernannt.

IhreAmtszeitbeträgtachtJahre;Wiederernen
nungistnichtzulässig.

NurStaatsangehörigederMitgliedstaatenkönnen
MitgliederdesDirektoriumswerden.

aufgeben.DerPräsidentdesRatesunterrichtetdasEuro
päischeParlamentvonderFestlegung,Änderungoder
AufgabederECU-Leitkurse.

(2) BestehtgegenübereinerodermehrerenDrittlands
währungenkeinWechselkurssystem nachAbsatz 1,so
kannderRatmitqualifizierterMehrheit entwederauf
EmpfehlungderKommission undnachAnhörungder
EZBoderaufEmpfehlungderEZBallgemeineOrientie
rungenfürdieWechselkurspolitikgegenüberdiesenWäh
rungenaufstellen.DieseallgemeinenOrientierungendür
fendasvorrangigeZieldesESZB,diePreisstabilitätzu
gewährleisten,nichtbeeinträchtigen.

(3) Wenn vonderGemeinschaftmiteinemodermeh
rerenStaatenoderinternationalenOrganisationen Ver
einbarungenimZusammenhang mit Währungsfragen
oderDevisenregelungenauszuhandelnsind,beschließtder
RatabweichendvonArtikel228mitqualifizierterMehr
heitaufEmpfehlungderKommission undnachAnhö
rungderEZBdieModalitätenfürdieAushandlungund
denAbschlußsolcherVereinbarungen.MitdiesenModa
litätenwirdgewährleistet,daßdieGemeinschafteinen
einheitlichenStandpunktvertritt.DieKommission wird
andenVerhandlungeninvollemUmfangbeteiligt.

DienachdiesemAbsatzgetroffenenVereinbarungensind
fürdieOrganederGemeinschaft,dieEZBunddieMit
gliedstaatenverbindlich.

(4) VorbehaltlichdesAbsatzes1befindetderRatauf
VorschlagderKommissionundnachAnhörungderEZB
mitqualifizierterMehrheitüberdenStandpunktderGe
meinschaftaufinternationalerEbenezuFragen,dievon
besondererBedeutungfürdieWirtschafts-undWäh
rungsunionsind,sowieeinstimmigüberihreVertretung
unterEinhaltungderindenArtikeln103und105vorge
sehenenZuständigkeitsverteilung.

(5) DieMitgliedstaatenhabendasRecht,unbeschadet
derGemeinschaftszuständigkeitundderGemeinschafts
vereinbarungenüberdieWirtschafts-undWährungsunion
ininternationalenGremienVerhandlungenzuführenund
internationaleVereinbarungenzutreffen.

Artikel109b

(1) DerPräsidentdesRates undeinMitglied der
KommissionkönnenohneStimmrechtandenSitzungen
desEZB-Ratesteilnehmen.

DerPräsidentdesRateskanndemEZB-RateinenAn

tragzurBeratungvorlegen.

(2) DerPräsidentderEZBwirdzurTeilnahmeanden
TagungendesRateseingeladen,wenndieserFragenim
ZusammenhangmitdenZielenundAufgabendesESZB
erörtert.

(3) Die EZBunterbreitetdemEuropäischenParla
ment,demRatundderKommission sowieauchdem
EuropäischenRateinenJahresberichtüberdieTätigkeit
desESZBunddieGeld-undWährungspolitikimvergan
genenundimlaufendenJahr.DerPräsidentderEZB
legtdenBerichtdemRatunddemEuropäischenParla
mentvor,dasaufdieserGrundlageeineallgemeineAus
sprachedurchführenkann.

DerPräsidentderEZBunddieanderenMitgliederdes
Direktoriums könnenaufErsuchen desEuropäischen
ParlamentsoderaufihreInitiativehinvondenzuständi

genAusschüssen desEuropäischen Parlamentsgehört
werden.

Artikel109c

(1) UmdieKoordinierungderPolitikenderMitglied
staatenindemfürdasFunktionierendesBinnenmarkts

erforderlichenUmfangzufördern,wirdeinBeratender
Währungsausschuß eingesetzt.

DieserhatdieAufgabe,

— dieWährungs-undFinanzlagederMitgliedstaaten
undderGemeinschaftsowiedenallgemeinenZah
lungsverkehrderMitgliedstaaten zubeobachtenund
demRatundderKommission regelmäßigdarüber
Berichtzuerstatten,

Kapitel3

InstitutionelleBestimmungen

Artikel109a

(1) DerEZB-RatbestehtausdenMitgliedern desDi
rektoriumsderEZBunddenPräsidentendernationalen
Zentralbanken.

(2)a)Das Direktorium bestehtausdemPräsidenten,
demVizepräsidenten undvierweiteren Mitglie
dern.
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(3) DerRatlegtmitqualifizierterMehrheitaufVor
schlagderKommissionundnachAnhörungderEZBund
desindiesemArtikelgenanntenAusschussesimeinzelnen
fest,wiesichderWirtschafts-undFinanzausschußzusam
mensetzt.DerPräsidentdesRatesunterrichtetdasEuro

päischeParlamentüberdiesenBeschluß.

(4) SofernundsolangeesMitgliedstaatengibt,fürdie
eineAusnahmeregelungnachdenArtikeln 109kund
1091gilt,hatderAusschußzusätzlichzudeninAbsatz2
beschriebenenAufgabendieWährungs-undFinanzlage
sowiedenallgemeinenZahlungsverkehrderbetreffenden
Mitgliedstaaten zubeobachtenunddemRatundder
KommissionregelmäßigdarüberBerichtzuerstatten.

Artikel109d

BeiFragen,dieindenGeltungsbereichvonArtikel103
Absatz4,Artikel104cmitAusnahmevonAbsatz14,Ar
tikel109,Artikel109j,Artikel109kundArtikel1091
Absätze4und5fallen,kannderRatodereinMitglied
staatdieKommissionersuchen,jenachZweckmäßigkeit
eineEmpfehlungodereinenVorschlagzuunterbreiten.
DieKommissionprüftdiesesErsuchenundunterbreitet
demRatumgehendihreSchlußfolgerungen.

— aufErsuchendesRatesoderderKommissionoder

vonsichausStellungnahmenandieseOrganeabzuge
ben,

— unbeschadetdesArtikels151anderVorbereitungder
inArtikel73f,Artikel73g,Artikel103Absätze2,3,
4und5,Artikel103a,Artikel104a,Artikel104b,
Artikel104c,Artikel109eAbsatz2,Artikel109f
Absatz6,Artikel109h,Artikel109i,Artikel109j
Absatz2sowieArtikel109kAbsatz1genanntenAr
beitendesRatesmitzuwirken,

— mindestens einmaljährlichdieLagehinsichtlichdes
Kapitalverkehrs undderFreiheitdesZahlungsver
kehrs,wiesiesichausderAnwendungdiesesVertra
gesundderMaßnahmen desRatesergeben,zuprü
fen;diePrüfungerstrecktsichaufalleMaßnahmen
imZusammenhangmitdemKapital-undZahlungs
verkehr;derAusschußerstattetderKommissionund
demRatBerichtüberdasErgebnisdieserPrüfung.

JederMitgliedstaatsowiedieKommissionernennenzwei
MitgliederdesWährungsausschusses.

(2) MitBeginnderdrittenStufewirdeinWirtschafts
undFinanzausschußeingesetzt.DerinAbsatz1vorgese
heneWährungsausschuß wirdaufgelöst.

DerWirtschafts-undFinanzausschußhatdieAufgabe,

— aufErsuchendesRatesoderderKommissionoder

vonsichausStellungnahmenandieseOrganeabzuge
ben,

— dieWirtschafts-undFinanzlagederMitgliedstaaten
undderGemeinschaftzubeobachtenunddemRat

undderKommissionregelmäßigdarüberBerichtzu
erstatten,insbesondereüberdiefinanziellenBeziehun
genzudrittenLändernundinternationalenEinrich
tungen,

— unbeschadetdesArtikels151anderVorbereitungder
inArtikel73f,Artikel73g,Artikel103Absätze2,3,
4und5,Artikel103a,Artikel104a,Artikel104b,
Artikel104c,Artikel105Absatz6,Artikel105aAb
satz2,Artikel106Absätze5und6,Artikel109,Arti
kel109h,Artikel 109iAbsätze 2und3,Artikel
109kAbsatz2,Artikel1091Absätze 4und5ge
nanntenArbeitendesRatesmitzuwirkenunddieson

stigenihmvomRatübertragenenBeratungsaufgaben
undvorbereitendenArbeitenauszuführen,

— mindestenseinmaljährlichdieLagehinsichtlichdes
Kapitalverkehrs undderFreiheitdesZahlungsver
kehrs,wiesiesichausderAnwendungdiesesVertra
gesundderMaßnahmen desRatesergeben,zuprü
fen;diePrüfungerstrecktsichaufalleMaßnahmen
imZusammenhangmitdemKapital-undZahlungs
verkehr;derAusschußerstattetderKommissionund
demRatBerichtüberdasErgebnisdieserPrüfung.

JederMitgliedstaat sowiedieKommissionunddieEZB
ernennenjeweilshöchstenszweiMitgliederdesAusschus
ses.

Kapitel4

Ubergangsbestimmungen

Artikel109e

(1) DiezweiteStufefürdieVerwirklichungderWirt
schafts-undWährungsunion beginntam1.Januar1994.

(2) VordiesemZeitpunktwird

a)jederMitgliedstaat

— soweiterforderlich,geeigneteMaßnahmen erlas
sen,umdieBeachtungderVerbotesicherzustellen,
dieinArtikel73b— unbeschadetdesArtikels
73e— sowieArtikel104undArtikel104aAb

satz1niedergelegtsind,

— erforderlichenfallsimHinblickaufdieunterBuch

stabebvorgeseheneBewertungmehrjährigePro
grammefestlegen,diediefürdieVerwirklichung
derWirtschafts-undWährungsunion notwendige
dauerhafteKonvergenz,insbesonderehinsichtlich
derPreisstabilitätundgesunderöffentlicherFinan
zen,gewährleistensollen,

b)derRataufderGrundlageeinesBerichtesderKom
missiondieFortschrittebeiderKonvergenzimWirt
schafts-undWährungsbereich,insbesonderehinsicht
lichderPreisstabilitätundgesunderöffentlicherFi
nanzen,sowiebeiderUmsetzungdergemeinschaftli
chenRechtsvorschriftenüberdenBinnenmarktbewer

ten.
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(3) Artikel104,Artikel104aAbsatz1,Artikel104b
Absatz1undArtikel104cmitAusnahmederAbsätze1,
9,11und14geltenabBeginnderzweitenStufe.

Artikel103aAbsatz2,Artikel104cAbsätze1,9und
11,Artikel105,Artikel105a,Artikel107,Artikel109,
Artikel109a,Artikel109bundArtikel109cAbsätze2
und4geltenabBeginnderdrittenStufe.

(4) InderzweitenStufesinddieMitgliedstaaten be
müht,übermäßigeöffentlicheDefizitezuvermeiden.

(5) InderzweitenStufeleitetjederMitgliedstaat,so
weitangezeigt,nachArtikel108dasVerfahrenein,mit
demdieUnabhängigkeit seinerZentralbankherbeige
führtwird.

Artikel109f

(1) ZuBeginnderzweitenStufewirdeinEuropäisches
Währungsinstitut (imfolgendenals„EWI"bezeichnet)
errichtetundnimmtseineTätigkeit auf;esbesitzt
RechtspersönlichkeitundwirdvoneinemRatgeleitetund
verwaltet;dieserbestehtauseinemPräsidentenundden
PräsidentendernätionalenZentralbanken,vondenenei
nerzumVizepräsidentenbestelltwird.

DerPräsidentwirdvondenRegierungenderMitglied
staatenaufderEbenederStaats-undRegierungschefs
aufEmpfehlungdesAusschusses derPräsidentender
Zentralbanken derMitgliedstaaten (imfolgendenals
„AusschußderPräsidentenderZentralbanken"bezeich
net)bzw.desRatesdesEWIundnachAnhörungdes
EuropäischenParlamentsunddesRateseinvernehmlich
ernannt.DerPräsidentwirdausdemKreisderinWäh

rungs-oderBankfragen anerkanntenunderfahrenen
Persönlichkeitenausgewählt. NurStaatsangehörigeder
MitgliedstaatenkönnenPräsidentdesEWIsein.DerRat
desEWIernenntdenVizepräsidenten.

DieSatzungdesEWIistineinemdiesemVertragbeige
fügtenProtokollfestgelegt.

DerAusschußderPräsidentenderZentralbankenwird

mitBegionderzweitenStufeaufgelöst.

(2) DasEWIhatdieAufgabe,

— dieZusammenarbeitzwischendennationalenZentral
bankenzuverstärken;

— dieKoordinierung derGeldpolitiken derMitglied
staatenmitdemZielzuverstärken,diePreisstabilität
aufrechtzuerhalten;

— dasFunktionierendesEuropäischenWährungssystems
zuüberwachen;

— KonsultationenzuFragendurchzuführen,dieindie
ZuständigkeitdernationalenZentralbankenfallen
unddieStabilitätderFinanzinstituteund-märktebe
rühren;

— dieAufgabendesEuropäischenFondsfürwährungs
politischeZusammenarbeit,deraufgelöstwird,zu
übernehmen;dieEinzelheitenderAuflösungwerden
inderSatzungdesEWIfestgelegt;

— dieVerwendungderECUzuerleichternundderen
EntwicklungeinschließlichdesreibungslosenFunktio
nierensdesECU-Verrechnungssystems zuüberwa
chen.

(3) BeiderVorbereitungderdrittenStufehatdas
EWIdieAufgabe,

— dieInstrumenteundVerfahrenzuentwickeln,diezur
Durchführung einereinheitlichenGeld-undWäh
rungspolitikinderdrittenStufeerforderlichsind,

— beiBedarfdieHarmonisierung derBestimmungen
undGepflogenheitenaufdemGebietderErhebung,
ZusammenstellungundWeitergabestatistischerDaten
inseinemZuständigkeitsbereichzufördern,

— dieRegelnfürdieGeschäftedernationalenZentral
bankenimRahmendesESZBauszuarbeiten,

— dieEffizienzdesgrenzüberschreitendenZahlungsver
kehrszufördern,

— dietechnischenVorarbeitenfürdieECU-Banknoten

zuüberwachen.

DasEWIlegtbiszum31.Dezember1996inregulatori
scher,organisatorischerundlogistischerHinsicht den
Rahmenfest,dendasESZBzurErfüllungseinerAufga
beninderdrittenStufebenötigt.DieserwirdderEZB
zumZeitpunktihrerErrichtungzurBeschlußfassungun
terbreitet.

(4) DasEWIkannmitderMehrheitvonzweiDritteln
derMitgliederseinesRates

— StellungnahmenoderEmpfehlungenzuderallgemei
nenOrientierungderGeld-undderWechselkurspoli
tikdereinzelnenMitgliedstaatensowiezuderendies
bezüglichenMaßnahmenabgeben,

— denRegierungenunddemRatStellungnahmenoder
EmpfehlungenzuMaßnahmen unterbreiten,diedie
interneoderexterneWährungssituation inderGe
meinschaft undinsbesonderedasFunktionierendes

EuropäischenWährungssystemsbeeinflussenkönnten,

— denWährungsbehörden derMitgliedstaaten Empfeh
lungenzurDurchführungihrerWährungspolitik ge
ben.

(5) DasEWIkanneinstimmigbeschließen,seineStel
lungnahmenundEmpfehlungenzuveröffentlichen.
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nachAnhörungdesinArtikel109cbezeichnetenAus
schusseseinengegenseitigenBeistandunddiedafürgeeig
netenMethoden.

DieKommission unterrichtetdenRatregelmäßigüber
dieLageundihreEntwicklung.

(2) DerRatgewährtdengegenseitigenBeistandmit
qualifizierterMehrheit;ererläßtRichtlinienoderEnt
scheidungen,welche dieBedingungenundEinzelheiten
hierfürfestlegen.DergegenseitigeBeistandkanninsbe
sondereerfolgen

a)durcheinabgestimmtesVorgehenbeiandereninterna
tionalenOrganisationen,andiesichdieMitgliedstaa
tenwendenkönnen;

b)durchMaßnahmen,dienotwendigsind,umVerlage
rungenvonHandelsströmenzuvermeiden,fallsderin
SchwierigkeitenbefindlicheStaatmengenmäßigeBe
schränkungengegenüberdrittenLändern beibehält
oderwiedereinführt;

c)durchBereitstellungvonKrediteninbegrenzterHöhe
seitensandererMitgliedstaaten;hierzuistihrEinver
ständniserforderlich.

(3) StimmtderRatdemvonderKommissionempfoh
lenengegenseitigenBeistandnichtzuodersindderge
währteBeistandunddiegetroffenenMaßnahmen unzu
reichend,soermächtigtdieKommissiondeninSchwierig
keitenbefindlichenStaat,Schutzmaßnahmenzutreffen,
derenBedingungenundEinzelheitensiefestlegt.

DerRatkannmitqualifizierterMehrheitdieseErmächti
gungaufhebenunddieBedingungenundEinzelheitenän
dern.

(4) UnbeschadetdesArtikels109kAbsatz6endetdie
GeltungsdauerdiesesArtikelszumZeitpunktdesBeginns
derdrittenStufe.

Artikel109i

(1) GeräteinMitgliedstaatineineplötzlicheZahlungs
bilanzkriseundwirdeineEntscheidungimSinnedesArti
kels109hAbsatz2nichtunverzüglichgetroffen,sokann
derbetreffende Staat vorsorglich die erforderlichen
Schutzmaßnahmenergreifen.SiedürfennureinMindest
maßanStörungenimFunktionierendesGemeinsamen
Marktes hervorrufenundnichtüberdaszurBehebung
derplötzlichaufgetretenenSchwierigkeitenunbedingter
forderlicheAusmaßhinausgehen.

(2) DieKommissionunddieanderenMitgliedstaaten
werdenüberdieSchutzmaßnahmenspätestensbeideren
Inkrafttretenunterrichtet. Die Kommission kanndem

RatdengegenseitigenBeistandnachArtikel109hemp
fehlen.

(6) DasEWIwirdvomRatzuallenVorschlägenfür
RechtsaktederGemeinschaftinseinemZuständigkeitsbe
reichangehört.

InnerhalbderGrenzenundunterdenBedingungen,die
derRatmit qualifizierterMehrheit aufVorschlagder
KommissionundnachAnhörungdesEuropäischenParla
mentsunddesEWIfestlegt,wirddasEWIvondenBe
hörden derMitgliedstaaten zuallen Entwürfen für
RechtsvorschrifteninseinemZuständigkeitsbereichange
hört.

(7) DerRatkannaufVorschlagderKommissionund
nachAnhörung desEuropäischenParlamentsunddes
EWIdiesemdurcheinstimmigenBeschlußweitereAufga
benimRahmenderVorbereitungderdrittenStufeüber
tragen.

(8) IndenFällen,indenendieserVertrageinebera
tendeFunktionfürdieEZBvorsieht,istvorderErrich
tungderEZBunterdieserdasEWIzuverstehen.

IndenFällen,indenendieserVertrageineberatende
FunktionfürdasEWIvorsieht,istvordem1.Januar
1994unterdiesemderAusschuß derPräsidentender
Zentralbankenzuverstehen.

(9) FürdieDauerderzweitenStufebezeichnetder
Ausdruck„EZB"indenArtikeln173,175,176,177,180
und215dasEWI.

Artikel109g

Die Zusammensetzung desECU-Währungskorbs wird
nichtgeändert.

Mit BeginnderdrittenStufewirdderWert derECU
nachArtikel1091Absatz 4unwiderruflichfestgesetzt.

Artikel109h

(1) IsteinMitgliedstaathinsichtlichseinerZahlungsbi
lanzvonSchwierigkeitenbetroffenoderernstlichbe
droht,diesichentwederauseinemUngleichgewichtsei
nerGesamtzahlungsbilanzoderausderArtderihmzur
Verfügung stehendenDevisen ergeben,undsinddiese
Schwierigkeitengeeignet,insbesonderedasFunktionieren
desGemeinsamenMarktesoderdieschrittweiseVerwirk
lichungdergemeinsamenHandelspolitikzugefährden,so
prüftdieKommissionunverzüglichdieLagediesesStaa
tessowiedieMaßnahmen,dieergetroffenhatoderunter
EinsatzallerihmzurVerfügungstehendenMittelnach
diesemVertragtreffenkann.DieKommissiongibtdie
Maßnahmenan,diesiedembetreffendenStaatempfiehlt.

ErweisensichdievoneinemMitgliedstaatergriffenenund
dievonderKommissionangeregtenMaßnahmenalsun
zureichend,dieaufgetretenenoderdrohendenSchwierig
keitenzubeheben,soempfiehltdieKommissiondemRat
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— obeineMehrheitderMitgliedstaatendienotwendigen
VoraussetzungenfürdieEinführungeinereinheitli
chenWährungerfüllt,

undempfiehltseineFeststellungendemRat,derinder
ZusammensetzungderStaats-undRegierungschefstagt.
Das EuropäischeParlamentwirdangehörtundleitet
seineStellungnahmedemRatinderZusammensetzung
derStaats-undRegierungschefszu.

(3) UntergebührenderBerücksichtigungderBerichte
nachAbsatz1sowiederStellungnahmedesEuropäischen
ParlamentsnachAbsatz2verfährtderRat,derinder
ZusammensetzungderStaats-undRegierungschefstagt,
spätestensam31. Dezember 1996mit qualifizierter
Mehrheit wiefolgt:

— erentscheidetaufderGrundlagederinAbsatz2ge
nanntenEmpfehlungendesRates,obeineMehrheit
derMitgliedstaatendienotwendigenVoraussetzungen
fürdieEinführungeinereinheitlichenWährung er
füllt;

— erentscheidet,obesfürdieGemeinschaftzweckmä
ßigist,indiedritteStufeeinzutreten;

soferndiesderFallist,

— bestimmterdenZeitpunktfürdenBeginnderdritten
Stufe.

(4) IstbisEnde1997derZeitpunktfürdenBeginn
derdrittenStufenichtfestgelegtworden,sobeginntdie
dritteStufeam1.Januar1999.Vordem1.Juli1998be
stätigtderRat,derinderZusammensetzungderStaats
undRegierungschefstagt,nacheinerWiederholung des
indenAbsätzen1und2— mitAusnahmevonAbsatz2

zweiterGedankenstrich— vorgesehenenVerfahrensun
terBerücksichtigungderBerichtenachAbsatz1sowie
derStellungnahmedesEuropäischenParlamentsmitqua
lifizierterMehrheitaufderGrundlagederEmpfehlungen
desRatesnachAbsatz2,welcheMitgliedstaatendienot
wendigenVoraussetzungenfürdieEinführungeinerein
heitlichenWährung erfüllen.

Artikel109k

(1) FallsderZeitpunktnachArtikel109jAbsatz3be
stimmtwurde,entscheidetderRataufderGrundlageder
inArtikel109jAbsatz2genanntenEmpfehlungenmit
qualifizierterMehrheitaufEmpfehlungderKommission,
ob—undgegebenenfallswelchen—Mitgliedstaateneine
AusnahmeregelimgimSinnedesAbsatzes3gewährtwird.
DiebetreffendenMitgliedstaaten werdenindiesemVer
tragals„Mitgliedstaaten,fürdieeineAusnahmeregelung
gilt"bezeichnet.

FallsderRatnachArtikel109jAbsatz4bestätigthat,
welcheMitgliedstaatendienotwendigenVoraussetzungen
fürdieEinführungeinereinheitlichenWährung erfüllen,
wirddenMitgliedstaaten,diedieVoraussetzungennicht
erfüllen,eineAusnahmeregelungimSinnedesAbsatzes3
gewährt.DiebetreffendenMitgliedstaaten werdenindie
semVertragebenfallsals„Mitgliedstaaten,fürdieeine
Ausnahmeregelunggilt"bezeichnet.

(3) Nach StellungnahmederKommission undnach
AnhörungdesinArtikel109cbezeichnetenAusschusses
kannderRatmitqualifizierterMehrheitentscheiden,daß
derbetreffendeStaatdieseSchutzmaßnahmenzuändern,
auszusetzenoderaufzuhebenhat.

(4) UnbeschadetdesArtikels109kAbsatz6endetdie
GeltungsdauerdiesesArtikelszumZeitpunktdesBeginns
derdrittenStufe.

Artikel109j

(1) DieKommissionunddasEWIberichtendemRat,
inwieweitdieMitgliedstaaten beiderVerwirklichungder
Wutschafts-undWährungsunion ihrenVerpflichtungen
bereitsnachgekommensind.InihrenBerichtenwirdauch
dieFragegeprüft,inwieweitdieinnerstaatlichenRechts
vorschriftendereinzelnenMitgliedstaaten einschließlich
derSatzungderjeweiligennationalenZentralbankmit
Artikel107undArtikel108diesesVertragssowieder
SatzungdesESZBvereinbarsind.Fernerwirddaringe
prüft,obeinhoherGradandauerhafterKonvergenzer
reichtist;Maßstabhierfürist,obdieeinzelnenMitgh'ed
staatenfolgendeKriterienerfüllen:

— ErreichungeineshohenGradesanPreisstabilität,er
sichtlichauseinerInflationsrate,diederInflationsrate
jener— höchstensdrei— Mitgliedstaaten nahe
kommt,dieaufdemGebietderPreisstabilitätdas
besteErgebniserzielthaben;

— eineaufDauertragbareFinanzlagederöffentlichen
Hand,ersichtlichauseineröffentlichenHaushaltslage
ohneübermäßigesDefizitimSinnedesArtikels104c
Absatz6;

— EinhaltungdernormalenBandbreitendesWechsel
kursmechanismusdesEuropäischenWährungssystems
seitmindestenszweiJahrenohneAbwertunggegen
überderWährungeinesanderenMitgliedstaats;

— DauerhaftigkeitdervondemMitgliedstaaterreichten
KonvergenzundseinerTeilnahmeamWechselkurs
mechanismusdesEuropäischenWährungssystems,die
imNiveauderlangfristigenZinssätzezumAusdruck
kommt.

DievierKriterienindiesemAbsatzsowiediejeweilser
forderlicheDauerihrerEinhaltungsindineinemdiesem
VertragbeigefügtenProtokollnäherfestgelegt.DieBe
richtederKommission unddesEWIberücksichtigen
auchdieEntwicklungderECU,dieErgebnissebeider
IntegrationderMärkte,denStandunddieEntwicklung
derLeistungsbilanzen,dieEntwicklungbeidenLohn
stückkostenundanderePreisindizes.

(2) DerRatbeurteiltaufderGrundlagedieserBe
richteaufEmpfehlungderKommissionmitqualifizierter
Mehrheit,

— obdieeinzelnenMitgliedstaaten dienotwendigen
VoraussetzungenfürdieEinführungeinereinheitli
chenWährungerfüllen,
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UnmittelbarnachErnennungdesDirektoriumswerden
dasESZBunddieEZBerrichtetundvondiesenVorkeh

rungenfürdieAufnahmeihrervollenTätigkeitimSinne
diesesVertragsundderSatzungdesESZBgetroffen.Sie
nehmenihreBefugnisseabdemerstenTagderdritten
StufeinvollemUmfangwahr.

(2) UnmittelbarnachErrichtungderEZBübernimmt
dieseerforderlichenfallsdieAufgaben desEWI.Dieses
wirdnachErrichtungderEZBliquidiert;dieentspre
chendenEinzelheitenderLiquidationwerdeninderSat
zungdesEWIgeregelt.

(3) SofernundsolangeesMitgliedstaatengibt,fürdie
eineAusnahmeregelunggilt,wirdunbeschadetdesArti
kels106Absatz3derinArtikel45derSatzungdes
ESZBbezeichneteErweiterteRatderEZBalsdrittesBe

schlußorganderEZBerrichtet.

(4) AmerstenTagderdrittenStufenimmtderRat
aufgrundeineseinstimmigenBeschlussesderMitglied
staaten,fürdiekeineAusnahmeregelunggilt,aufVor
schlagderKommissionundnachAnhörungderEZBdie
Umrechnungskurse,aufdieihreWährungen unwiderruf
lichfestgelegtwerden,sowiedieunwiderruflichfesten
Kurse,zudenendieseWährungen durchdieECUersetzt
werden,anundwirddieECUzueinereigenständigen
Währung.DieseMaßnahme ändertalssolchenichtden
AußenwertderECU.DerRattrifftfernernachdem

gleichenVerfahrenallesonstigenMaßnahmen,diefürdie
rascheEinführungderECUalseinheitlicherWährung
dieserMitgliedstaaten erforderlichsind.

(5) WirdnachdemVerfahrendesArtikels109kAb
satz2beschlossen,eineAusnahmeregelungaufzuheben,
solegtderRataufgrundeineseinstimmigenBeschlusses
derMitgliedstaaten,fürdiekeineAusnahmeregelunggilt,
unddesbetreffendenMitgliedstaats aufVorschlagder
KommissionundnachAnhörungderEZBdenKurs,zu
demdessenWährung durchdieECUersetztwird,fest
undergreiftdiesonstigenerforderlichenMaßnahmenzur
EinführungderECUalseinheitlicheWährungindembe
treffendenMitgliedstaat.

(2) MindestenseinmalallezweiJahrebzw.aufAntrag
einesMitgliedstaats,fürdeneineAusnahmeregelunggilt,
berichtendieKommissionunddieEZBdemRatnach

demVerfahrendesArtikels109jAbsatz1.DerRatent
scheidetnachAnhörung desEuropäischenParlaments
undnachAusspracheimRat,derinderZusammenset
zungderStaats-undRegierungschefstagt,aufVorschlag
derKommissionmitqualifizierterMehrheit,welcheder
Mitgliedstaaten,fürdieeineAusnahmeregelunggilt,die
aufdenKriteriendesArtikels109jAbsatz1beruhenden
Voraussetzungen erfüllen,undhebtdieAusnahmerege
lungenderbetreffendenMitgliedstaatenauf.

(3) EineAusnahmeregelungnachAbsatz 1hatzur
Folge,daßdienachstehendenArtikelfürdenbetreffen
denMitgliedstaatnichtgelten:Artikel104cAbsätze9
und11,Artikel105Absätze1,2,3und5,Artikel105a,
Artikel108a,Artikel109sowieArtikel109aAbsatz2
Buchstabeb.DerAusschlußdesbetreffendenMitglied
staatsundseinerZentralbankvondenRechtenundVer

pflichtungenimRahmendesESZBwirdinKapitelIX
derSatzungdesESZBgeregelt.

(4) InArtikel105Absätze1,2und3,Artikel105a,
Artikel108a,Artikel109sowieArtikel109aAbsatz2
BuchstabebbezeichnetderAusdruck„Mitgliedstaaten"
dieMitgliedstaaten,fürdiekeineAusnahmeregelunggilt.

(5) DasStimmrechtderMitgliedstaaten,fürdieeine
Ausnahmeregelunggilt,ruhtbeiBeschlüssendesRates
gemäßdeninAbsatz3genanntenArtikeln.Indiesem
FallgeltenabweichendvonArtikel148undArtikel189a
Absatz 1zweiDritteldergemäßArtikel148Absatz2
gewogenenStimmenderVertreterderMitgliedstaaten,
fürdiekeineAusnahmeregelunggilt,alsqualifizierte
Mehrheit;istfürdieÄnderungeinesRechtsaktsEinstim
migkeitvorgeschrieben,soistdieEinstimmigkeitdieser
Mitgliedstaaten erforderlich.

(6) Artikel109hundArtikel109ifindenweiterhin
aufMitgliedstaatenAnwendung,fürdieeineAusnahme
regelunggilt.

Artikel1091

(1) UnmittelbarnachdemgemäßArtikel109jAbsatz
3gefaßtenBeschlußüberdenZeitpunktfürdenBeginn
derdrittenStufebzw.unmittelbarnachdem1.Juli1998

— verabschiedetderRatdieinArtikel106Absatz6ge
nanntenBestimmungen;

— ernennendieRegierungenderMitgliedstaaten,fürdie
keineAusnahmeregelunggilt,nachdemVerfahren
desArtikels50derSatzungdesESZBdenPräsiden
ten,denVizepräsidentenunddieweiterenMitglieder
desDirektoriumsderEZB. BestehenfürMitglied
staatenAusnahmeregelungen,sokannsichdasDirek
toriumauswenigerMitgliedernalsinArtikel11.1der
SatzungdesESZBvorgesehenzusammensetzen;auf
keinenFalldarfesjedochauswenigerals4Mitglie
dernbestehen.

Artikel109m

(1) BiszumBeginnderdrittenStufebehandeltjeder
Mitgliedstaat seineWechselkurspolitik alseineAngele
genheitvongemeinsamemInteresse.Erberücksichtigt
dabeidieErfahrungen,diebeiderZusammenarbeitim
RahmendesEuropäischenWährungssystems (EWS)und
beiderEntwicklungderECUgesammeltwordensind,
undrespektiertdiebestehendenZuständigkeiten.

(2) MitBeginnderdrittenStufesinddieBestimmun
gendesAbsatzes1aufdieWechselkurspolitik einesMit
gliedstaats,fürdeneineAusnahmeregelunggilt,fürdie
DauerdieserAusnahmeregelungsinngemäßanzuwenden.
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TITELVII(*)

GEMEINSAMEHANDELSPOLITIK

Artikel110

DurchdieSchaffungeinerZollunionbeabsichtigendie
Mitgliedstaaten,imgemeinsamenInteressezurharmoni
schenEntwicklungdesWelthandels,zurschrittweisen
Beseitigung der Beschränkungen im internationalen
HandelsverkehrundzumAbbauderZollschrankenbei

zutragen.

BeidergemeinsamenHandelspolitikwerdendiegünsti
genAuswirkungenberücksichtigt,welche dieAbschaf
fungderZöllezwischendenMitgliedstaaten aufdie
SteigerungderWettbewerbsfähigkeit derUnternehmen
dieserStaatenhabenkann.

Artikel111

(aufgehoben)

Artikel112

(1) UnbeschadetdervondenMitgliedstaatenimRah
menandererinternationalerOrganisationeneingegange
nenVerpflichtungenwerden dieSystemedervonden
MitgliedstaatenfürdieAusfuhrnachdrittenLändernge
währten Beihilfen vordemEnde derUbergangszeit
schrittweisevereinheitlicht,soweitdieserforderlichist,
umeineVerfälschung desWettbewerbs zwischenden
UnternehmenderGemeinschaftzuvermeiden.

AufVorschlagderKommissionerläßtderRatdiehierzu
erforderlichenRichtlinien,undzwarbiszumEndeder
zweiten Stufe einstimmig, danach mit qualifizierter
Mehrheit.

(2) DievorstehendenBestimmungengeltennichtfür
dieRückvergütungvonZöllenoderAbgaben gleicher
Wirkung sowievonindirektenAbgaben,einschließlich
derUmsatzsteuer,derVerbrauchsabgabenundderson
stigenindirektenSteuernbeiderAusfuhreinerWare ei
nesMitgliedstaats nacheinemdrittenLand,soweitder
artigeRückvergütungennichthöhersindalsdieBela
stungen, welche dieausgeführtenWaren unmittelbar
odermittelbartreffen.

Artikel113(**)

(1) DiegemeinsameHandelspolitikwirdnacheinheit
lichenGrundsätzengestaltet;diesgiltinsbesonderefür
dieÄnderungvonZollsätzen,denAbschlußvonZoll
undHandelsabkommen,dieVereinheitlichungderLibe

ralisierungsmaßnahmen,dieAusfuhrpolitikunddiehan
delspolitischenSchutzmaßnahmen,zumBeispielimFall
vonDumpingundSubventionen.

(2) DieKommissionunterbreitetdemRatVorschläge
fürdieDurchführungdergemeinsamenHandelspolitik.

(3) SindmiteinemodermehrerenStaatenoderinter
nationalenOrganisationenAbkommenauszuhandeln,so
legtdieKommissiondemRatEmpfehlungenvor;dieser
ermächtigtdieKommissionzurEinleitungdererforderli
chenVerhandlungen.

DieKommissionführtdieseVerhandlungenimBeneh
menmiteinemzuihrerUnterstützungvomRatbestell
tenbesonderenAusschußnachMaßgabederRichtlinien,
dieihrderRaterteilenkann.

DieeinschlägigenBestimmungendesArtikels228finden
Anwendung.

(4) BeiderAusübungderihmindiesemArtikelüber
tragenenBefugnissebeschließtderRatmitqualifizierter
Mehrheit.

Artikel114

(aufgehoben)

Artikel115(***)

Umsicherzustellen,daßdieDurchführungdervonden
Mitgliedstaaten imEinklangmitdiesemVertraggetrof
fenenhandelspolitischenMaßnahmennichtdurchVerla
gerungenvonHandelsströmen verhindertwird,oder
wenn Unterschiede zwischendiesen Maßnahmen zu

wirtschaftlichenSchwierigkeitenineinemodermehreren
Staatenführen,empfiehltdieKommissiondieMethoden
fürdieerforderlicheZusammenarbeitderMitgliedstaa
ten.Genügtdiesnicht,sokannsiedieMitgliedstaaten
ermächtigen, die notwendigen Schutzmaßnahmen zu
treffen,derenBedingungenundEinzelheitensiefestlegt.

ImDringlichkeitsfall ersuchendieMitgliedstaaten die
Kommission,dieumgehendentscheidet,umdieErmächti
gung,selbstdieerforderlichenMaßnahmen zutreffen,
undsetzensodanndieanderenMitgliedstaaten davonin
Kenntnis.DieKommissionkannjederzeitentscheiden,
daßdiebetreffendenMitgliedstaaten dieseMaßnahmen
zuändernoderaufzuhebenhaben.

EssindmitVorrangsolcheMaßnahmen zuwählen,die
dosFunktionierendesGemeinsamenMarktesamwenig
stenstören.

Artikel116

(aufgehoben)

(*)NeuerTiteleingefügtgemäßArtikelG.26VEU,anstelle
desKapitels4vonTitelII,Artikel110bis116.

(**)InderFassungdesArtikelsG.28VEU. (***)InderFassungdesArtikelsG.30VEU.
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TITELVIII

SOZIALPOLITIK, ALLGEMEINE UND BERUFLICHE
BILDUNGUNDJUGEND(*)

Kapitel 1

Sozialvorschriften

Artikel117

DieMitgliedstaatensindsichüberdieNotwendigkeitei
nig,aufeineVerbesserungderLebens-undArbeitsbe
dingungenderArbeitskräftehinzuwirkenunddadurch
aufdemWege desFortschrittsihreAngleichungzuer
möglichen.

SiesindderAuffassung,daßsicheinesolcheEntwick
lungsowohlausdemeineAbstimmungderSozialord
nungen begünstigenden Wirken des Gemeinsamen
Marktes alsauchausdenindiesemVertragvorgesehe
nenVerfahrensowieausderAngleichungihrerRechts
undVerwaltungsvorschriftenergebenwird.

Artikel118

UnbeschadetdersonstigenBestimmungendiesesVertra
geshatdieKommissionentsprechendseinenallgemeinen
ZielendieAufgabe,eineengeZusammenarbeitzwischen
denMitgliedstaaten insozialenFragenzufördern,ins
besondereaufdemGebiet

— derBeschäftigung,

— desArbeitsrechtsundderArbeitsbedingungen,

— derberuflichenAusbildungundFortbildung,

— dersozialenSicherheit,

— derVerhütungvonBerufsunfällenundBerufskrank
heiten,

— desGesundheitsschutzesbeiderArbeit,

— desKoalitionsrechtsundderKollektivverhandlungen
zwischenArbeitgebernundArbeitnehmern.

ZudiesemZweckwirddieKommissioninengerVerbin
dungmit denMitgliedstaaten durchUntersuchungen,
StellungnahmenunddieVorbereitungvonBeratungen
tätig,gleichvielobessichuminnerstaatlicheoderumin
ternationalenOrganisationengestellteProblemehandelt.

VorAbgabe derindiesemArtikel vorgesehenenStel
lungnahmenhörtdieKommissiondenWirtschafts-und
Sozialausschuß.

Artikel118a

(1) DieMitgliedstaaten bemühensich,dieVerbesse
runginsbesonderederArbeitsumweltzufördern,umdie
Sicherheitunddie Gesundheit derArbeitnehmer zu

schützen,undsetzensichdieHarmonisierungderindie
semBereichbestehendenBedingungenbeigleichzeitigem
FortschrittzumZiel.

(2) Als BeitragzurVerwirklichungdesZielsgemäß
Absatz 1 erläßtderRatgemäßdemVerfahrendesArti
kels189cundnachAnhörungdesWirtschafts-undSo
zialausschussesunterBerücksichtigungderindeneinzel
nenMitgliedstaatenbestehendenBedingungenundtech
nischenRegelungendurchRichtlinienMindestvorschrif
ten,dieschrittweiseanzuwendensind.(**)

Diese Richtliniensollenkeineverwaltungsmäßigen,fi
nanziellenoderrechtlichenAuflagen vorschreiben,die
derGründungundEntwicklungvonKlein-undMittel
betriebenentgegenstehen.

(3) Die aufgrunddiesesArtikels erlassenenBestim
mungen hindern dieeinzelnenMitgliedstaaten nicht
daran,Maßnahmen zumverstärktenSchutzderArbeits
bedingungenbeizubehaltenoderzutreffen,diemitdie
semVertragvereinbarsind.

Artikel118b

DieKommissionbemühtsichdarum,denDialogzwi
schendenSozialpartnernaufeuropäischerEbenezuent
wickeln,der,wenndieseesfürwünschenswerthalten,zu
vertraglichenBeziehungenführenkann.

Artikel119

JederMitgliedstaat wirdwährenddererstenStufeden
GrundsatzdesgleichenEntgeltsfürMännerundFrauen
beigleicherArbeitanwendenundinderFolgebeibehal
ten.

Unter„Entgelt"imSinnediesesArtikelssinddieübli
chenGrund-oderMindestlöhneund-gehältersowiealle
sonstigenVergütungenzuverstehen,diederArbeitgeber
aufgrunddesDienstverhältnissesdemArbeitnehmermit
telbarundunmittelbarinbaroderinSachleistungen
zahlt.

GleichheitdesArbeitsentgeltsohneDiskriminierungauf
grunddesGeschlechtsbedeutet:

a)daßdasEntgeltfüreinegleichenachAkkord be
zahlteArbeitaufgrunddergleichenMaßeinheit fest
gesetztwird;

b)daßfüreinenachZeitbezahlteArbeitdasEntgeltbei
gleichemArbeitsplatzgleichist.

(*)ÜberschriftinderFassungdesArtikelsG.32VEU. (**)Unterabsatz1inderFassungdesArtikelsG.33VEU.
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Artikel120

DieMitgliedstaatenwerdenbestrebtsein,diebestehende
GleichwertigkeitderOrdnungenüberdiebezahlteFrei
zeitbeizubehalten.

Artikel125(**)

DerRaterläßtgemäßdemVerfahrendesArtikels189c
undnachAnhörungdesWirtschafts-undSozialausschus
ses die den Europäischen Sozialfonds betreffenden
Durchführungsbeschlüsse.

Artikel121

NachAnhörungdesWirtschafts-undSozialausschusses
kannderRat einstimmigderKommission Aufgaben
übertragen, welche die Durchführung gemeinsamer
Maßnahmen insbesondereaufdemGebietdersozialen
SicherheitderindenArtikeln48bis51erwähntenaus
odereinwanderndenArbeitskräftebetreffen.

Kapitel3(***)

AllgemeineundberuflicheBildungundJugend

Artikel122

DerJahresberichtderKommission andasEuropäische
ParlamenthatstetseinbesonderesKapitelüberdieEnt
wicklungdersozialenLageinderGemeinschaftzuent
halten.

DasEuropäischeParlamentkanndieKommissionauf
fordern,Berichteüberbesondere,diesozialeLagebe
treffendeFragenauszuarbeiten.

Artikel126

(1) DieGemeinschaftträgtzurEntwicklungeinerqua
litativhochstehendenBildungdadurchbei,daßsiedie
ZusammenarbeitzwischendenMitgliedstaaten fördert
unddieTätigkeitderMitgliedstaaten unterstrikterBe
achtimgderVerantwortungderMitgliedstaaten fürdie
LehrinhalteunddieGestaltungdesBildungssystemssowie
derVielfaltihrerKulturenundSprachenerforderlichen
fallsunterstütztundergänzt.

(2) DieTätigkeitderGemeinschafthatfolgendeZiele:

— Entwicklung dereuropäischenDimension imBil
dungswesen,insbesonderedurchErlernenundVer
breitungderSprachenderMitgliedstaaten;

— FörderungderMobilitätvonLernendenundLehren
den,auchdurchdieFörderungderakademischenAn
erkennungderDiplomeundStudienzeiten;

— FörderungderZusammenarbeitzwischendenBil
dungseinrichtungen;

— AusbaudesInformations-undErfahrungsaustausches
übergemeinsameProblemeimRahmenderBildungs
systemederMitgliedstaaten;

— FörderungdesAusbausdesJugendaustauschsunddes
AustauschssozialpädagogischerBetreuer;

— FörderungderEntwicklungderFernlehre.

(3) DieGemeinschaftunddieMitgliedstaatenfördern
dieZusammenarbeitmitdrittenLändernunddenfürden

BildungsbereichzuständigeninternationalenOrganisatio
nen,insbesonderedemEuroparat.

Kapitel2

DerEuropäischeSozialfonds

Artikel123(*)

Um dieBeschäftigungsmöglichkeiten derArbeitskräfte
imBinnenmarktzuverbessernunddamitzurFlebung
derLebenshaltungbeizutragen,wirdnachMaßgabe der
folgendenBestimmungeneinEuropäischerSozialfonds
errichtet,dessenZielesist,innerhalbderGemeinschaft
dieberuflicheVerwendbarkeitunddieörtlicheundbe
ruflicheMobilitätderArbeitskräftezufördernsowiedie
AnpassungandieindustriellenWandlungsprozesseundan
Veränderungen der Produktionssysteme insbesondere
durchberuflicheBildungundUmschulungzuerleichtern.

Artikel124

DieVerwaltungdesFondsobliegtderKommission.

DieKommissionwirdhierbeivoneinemAusschußun
terstützt,derausVertreternderRegierungensowieder
Arbeitgeber-undderArbeitnehmerverbändebesteht;den
VorsitzführteinMitglied derKommission.

(**)InderFassungdesArtikelsG.35VEU.
(***)Kapitel3(Artikel 126und127)eingefügtgemäßArtikel

G.36VEU.DiebisherigenArtikel126und127sindhin
fällig.(*)InderFassungdesArtikelsG.34VEU.
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TITELIX(*)

KULTUR

(4) AlsBeitragzurVerwirklichungderZielediesesAr
tikelserläßtderRat

— gemäßdemVerfahrendesArtikels189bundnach
AnhörungdesWirtschafts-undSozialausschussesund
desAusschussesderRegionenFördermaßnahmenun
terAusschlußjeglicherHarmonisierungderRechts
undVerwaltungsvorschriftenderMitgliedstaaten;

— mitqualifizierterMehrheit aufVorschlagderKom
missionEmpfehlungen.

Artikel128

(1) DieGemeinschaftleisteteinenBeitragzurEntfal
tungderKulturenderMitgliedstaatenunterWahrungih
rernationalenundregionalenVielfaltsowiegleichzeitiger
HervorhebungdesgemeinsamenkulturellenErbes.

(2) DieGemeinschaftfördertdurchihreTätigkeitdie
ZusammenarbeitzwischendenMitgliedstaatenundunter
stütztundergänzterforderlichenfallsderenTätigkeitin
folgendenBereichen:

— VerbesserungderKenntnisundVerbreitungderKul
turundGeschichtedereuropäischenVölker,

— ErhaltungundSchutzdeskulturellenErbesvoneuro
päischerBedeutung,

— nichtkommerziellerKulturaustausch,

— künstlerischesundliterarischesSchaffen,einschließ
lichimaudiovisuellenBereich.

Artikel127

(1) Die GemeinschaftführteinePolitikderberuf
lichenBildung,welchedieMaßnahmenderMitgliedstaa
tenunterstrikterBeachtungderVerantwortungderMit
gliedstaatenfürInhaltundGestaltungderberuflichen
Bildungunterstütztundergänzt.

(2) DieTätigkeitderGemeinschafthatfolgendeZiele:

— Erleichterung derAnpassung andieindustriellen
Wandlungsprozesse, insbesonderedurch berufliche
BildungundUmschulung;

— Verbesserung derberuflichen Erstausbildung und
WeiterbildungzurErleichterungderberuflichenEin
gliederungundWiedereingliederung indenArbeits
markt;

— ErleichterungderAufnahme einerberuflichenBil
dungsowieFörderungderMobilität derAusbilder
undderinberuflicherBildungbefindlichenPersonen,
insbesonderederJugendlichen;

— FörderungderZusammenarbeitinFragenderberuf
lichenBildungzwischenUnterrichtsanstaltenundUn
ternehmen;

— AusbaudesInformations-undErfahrungsaustausches
übergemeinsameProblemeimRahmenderBerufsbil
dungssystemederMitgliedstaaten.

(3) DieGemeinschaftunddieMitgliedstaatenfördern
dieZusammenarbeitmitdrittenLändernunddenfürdie
beruflicheBildungzuständigeninternationalenOrganisa
tionen.

(3) DieGemeinschaftunddieMitgliedstaatenfördern
dieZusammenarbeitmitdrittenLändernunddenfürden

Kulturbereich zuständigeninternationalenOrganisatio
nen,insbesonderemitdemEuroparat.

(4) DieGemeinschaftträgtdenkulturellenAspekten
beiihrerTätigkeitaufgrundandererBestimmungendie
sesVertragesRechnung.

(5) AlsBeitragzurVerwirklichungderZielediesesAr
tikelserläßtderRat

— gemäßdemVerfahrendesArtikels189bundnach
AnhörungdesAltsschussesderRegionenFördermaß
nahmenunterAusschlußjeglicherHarmonisierung
derRechts-undVerwaltungsvorschriften derMit
gliedstaaten.DerRatbeschließtimRahmendesVer
fahrensdesArtikels189beinstimmig;

— einstimmigaufVorschlagderKommission Empfeh
lungen.

(4) DerRaterläßtgemäßdemVerfahrendesArtikels
189cundnachAnhörungdesWirtschafts-undSozialaus
schussesMaßnahmen,diezurVerwirklichungderZiele
diesesArtikelsbeitragen,unterAusschlußjeglicherHar
monisierungderRechts-undVerwaltungsvorschriftender
Mitgliedstaaten.

(*)EingefügtgemäßArtikelG.37VEU.DerbisherigeArtikel
128isthinfällig. DiebisherigenArtikel 129und130sind
nunmehrArtikel198dund198e.
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b)spezifischeAktionen,welchediePolitikderMitglied
staatenzumSchutzderGesundheit,derSicherheit
undderwirtschaftlichenInteressenderVerbraucher

undzurSicherstellungeinerangemessenenInforma
tionderVerbraucherunterstützenundergänzen.

(2) DerRatbeschließtgemäßdemVerfahrendesArti
kels189bundnachAnhörungdesWirtschafts-undSo
zialausschussesdiespezifischenAktionenimSinnedes
Absatzes1Buchstabeb.

(3) DienachAbsatz2beschlossenenAktionenhindern
die einzelnenMitgliedstaaten nichtdaran, strengere
Schutzmaßnahmenbeizubehaltenoderzuergreifen.Diese
Maßnahmen müssenmitdiesemVertragvereinbarsein.
SiewerdenderKommissionnotifiziert.

TITELX(*)

GESUNDHEITSWESEN

Artikel129

(1) DieGemeinschaftleistetdurchFörderungderZu
sammenarbeitzwischendenMitgliedstaatenunderforder
lichenfallsdurchUnterstützungihrerTätigkeiteinenBei
tragzurSicherstellungeineshohenGesundheitsschutz
niveaus.

Die TätigkeitderGemeinschaftistaufdieVerhütimg
von Krankheiten, insbesondereder weitverbreiteten
schwerwiegendenKrankheiten einschließlichDrogenab
hängigkeit,gerichtet;dabeiwerdendieErforschungder
UrsachenundderÜbertragungdieserKrankheitensowie
dieGesundheitsinformationund-erziehunggefördert.

Die ErfordernisseimBereich desGesundheitsschutzes

sindBestandteilderübrigenPolitikenderGemeinschaft.

(2) DieMitgliedstaatenkoordinierenuntereinanderim
BenehmenmitderKommissionihrePolitikenundPro

grammeindeninAbsatz 1genanntenBereichen. Die
KommissionkanninengerFühlungnahmemitdenMit
gliedstaatenalleInitiativenergreifen,diedieserKoordi
nierungförderlichsind.

(3) DieGemeinschaftunddieMitgliedstaatenfördern
dieZusammenarbeitmitdrittenLändernunddenfürdas

GesundheitswesenzuständigeninternationalenOrganisa
tionen.

(4) AlsBeitragzurVerwirklichungderZielediesesAr
tikelserläßtderRat

— gemäßdemVerfahrendesArtikels189bundnach
AnhörungdesWirtschafts-undSozialausschussesund
desAusschussesderRegionenFödermaßnahmenun
terAusschlußjeglicherHarmonisierungderRechts
undVerwaltungsvorschriftenderMitgliedstaaten;

— mitqualifizierterMehrheit aufVorschlagderKom
missionEmpfehlungen.

TITELXII(*)

TRANSEUROPÄISCHENETZE

Artikel129b

(1) UmeinenBeitragzurVerwirklichungderZieleder
Artikel7aund130azuleistenunddenBürgernder
Union,denWirtschaftsbeteiligten sowiedenregionalen
undlokalenGebietskörperschafteninvollemUmfangdie
Vorteilezugutekommenzulassen,diesichausderSchaf
fungeinesRaumesohneBinnengrenzenergeben,trägt
dieGemeinschaftzumAuf-undAusbau transeuropäi
scherNetzeindenBereichenderVerkehrs-,Telekommu
nikations-undEnergieinfrastrukturbei.

(2) DieTätigkeitderGemeinschaftzieltimRahmen
eines Systems offener und wettbewerbsorientierter
MärkteaufdieFörderungdesVerbundsundderInter
operabilitätdereinzelstaatlichenNetze sowiedesZu
gangszudiesenNetzenab.Sieträgtinsbesondereder
NotwendigkeitRechnung,insulare,eingeschlosseneund
amRandegelegeneGebietemitdenzentralenGebieten
derGemeinschaftzuverbinden.

Artikel129c

(1) ZurErreichungderZieledesArtikels129bgeht
dieGemeinschaftwiefolgtvor:

— SiestellteineReihevonLeitlinienauf,indenendie
Ziele,diePrioritätenunddieGrundzügederimBe
reichdertranseuropäischenNetzeinBetrachtgezo
genenAktionenerfaßtwerden;indiesenLeitlinien
werdenVorhabenvongemeinsamemInteresseausge
wiesen;

— sieführtjedeAktiondurch,diesichgegebenenfallsals
notwendigerweist,umdieInteroperabilitätderNetze
zugewährleisten,insbesondereimBereichderHar
monisierungdertechnischenNormen;

TITELXI(*)

VERBRAUCHERSCHUTZ

Artikel129a

(1) DieGemeinschaftleisteteinenBeitragzurErrei
chungeineshohenVerbraucherschutzniveausdurch

a)Maßnahmen,diesieimRahmenderVerwirklichung
desBinnenmarktsnachArtikel100aerläßt;

(*)EingefügtgemäßArtikelG.38VEU.
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ZudiesemZweckzieltihreTätigkeitentsprechendeinem
SystemoffenerundwettbewerbsorientierterMärkteauf
folgendesab:

— ErleichterungderAnpassung derIndustrieandie
strukturellenVeränderungen;

— FörderungeinesfürdieInitiativeundWeiterentwick
lungderUnternehmenindergesamtenGemeinschaft,
insbesonderederkleinenundmittlerenUnternehmen,
günstigenUmfelds;

— FörderungeinesfürdieZusammenarbeitzwischen
UnternehmengünstigenUmfelds;

— FörderungeinerbesserenNutzungdesindustriellen
PotentialsderPolitikindenBereichenInnovation,
ForschungundtechnologischeEntwicklung.

(2) DieMitgliedstaaten konsultiereneinanderinVer
bindungmitderKommissionundkoordinieren,soweiter
forderlich,ihreMaßnahmen.DieKommissionkannalle
Initiativenergreifen,diedieserKoordinierungförderlich
sind.

(3) DieGemeinschaftträgtdurchdiePolitikunddie
Maßnahmen,diesieaufgrundandererBestimmungendie
sesVertragesdurchführt,zurErreichungderZieledes
Absatzes1bei.DerRatkannaufVorschlagderKommis
sionundnachAnhörungdesEuropäischenParlaments
unddesWirtschafts-undSozialausschusseseinstimmig
spezißscheMaßnahmen zurUnterstützungderinden
MitgliedstaatendurchgeführtenMaßnahmenimHinblick
aufdieVerwirklichungderZieledesAbsatzes1beschlie
ßen.

DieserTitelbietetkeineGrundlagedafür,daßdieGe
meinschaftirgendeineMaßnahme einführt,diezuWett
bewerbsverzerrungenführenkönnte.

— siekanndiefinanziellenAnstrengungenderMitglied
staatenfürvonihnenfinanzierteVorhabenvonge
meinsamem Interesse,dieimRahmenderLeitlinien
gemäßdemerstenGedankenstrichausgewiesensind,
insbesondereinFormvonDurchfuhrbarkeitsstudien,
Anleihebürgschaften oderZinszuschüssen unterstüt
zen;dieGemeinschaftkannauchüberdenKohä
sionsfonds,dernachArtikel130dbiszum31.De
zember1993zuerrichtenist,zuspezifischenVer
kehrsinfrastrukturvorhabenindenMitgliedstaatenfi
nanziellbeitragen.

DieGemeinschaftberücksichtigtbeiihrenMaßnahmen
diepotentiellewirtschaftlicheLebensfähigkeitderVorha
ben.

(2) DieMitgliedstaatenkoordinierenuntereinanderin
VerbindungmitderKommissiondieeinzelstaatlichenPo
litiken,diesicherheblichaufdieVerwirklichungderZiele
desArtikels129bauswirkenkönnen.DieKommission

kanninengerZusammenarbeitmitdenMitgliedstaaten
alleInitiativenergreifen,diedieserKoordinierungförder
lichsind.

(3) Die Gemeinschaftkannbeschließen,mit dritten
LändernzurFörderungvonVorhabenvongemeinsamem
InteressesowiezurSicherstellungderInteroperabilität
derNetzezusammenzuarbeiten.

Artikel129d

DieLeitliniennachArtikel129cAbsatz1werdenvom

RatgemäßdemVerfahrendesArtikels189bundnach
AnhörungdesWirtschafts-undSozialausschussesunddes
AusschussesderRegionenfestgelegt.

LeitlinienundVorhabenvongemeinsamemInteresse,die
dasHoheitsgebieteinesMitgliedstaatsbetreffen,bedürfen
derBilligungdesbetroffenenMitgliedstaats.

DerRaterläßtgemäßdemVerfahrendesArtikels189c
undnachAnhörungdesWirtschafts-undSozialausschus
sesunddesAusschussesderRegionendieübrigenMaß
nahmennachArtikel129cAbsatz1.

TITELXIV{**)

WIRTSCHAFTLICHER UND SOZIALER ZUSAMMEN

HALT

TITELXIII(*)

INDUSTRIE

Artikel130

(1) DieGemeinschaftunddieMitgliedstaaten sorgen
dafür,daßdienotwendigen Voraussetzungen fürdie
WettbewerbsfähigkeitderIndustriederGemeinschaftge
währleistetsind.

Artikel130a

DieGemeinschaftentwickeltundverfolgtweiterhinihre
PolitikzurStärkungihreswirtschaftlichenundsozialen
Zusammenhalts,umeineharmonischeEntwicklungder
GemeinschaftalsGanzeszufördern.

(*)EingefügtgemäßArtikelG.38VEU. (**)BisherigerTitelV,inderFassungdesArtikelsG.38VEU.
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Neuordnungeinschließenkann.NachdemselbenVerfah
renlegtderRatfernerdiefürdieFondsgeltendenallge
meinenRegelnsowiedieBestimmungenfest,diezurGe
währleistungeinerwirksamenArbeitsweiseundzurKoor
dinierungderFondssowohluntereinanderalsauchmit
denanderenvorhandenenFinanzierungsinstrumentener
forderlichsind.

DerRaterrichtetnachdemselbenVerfahrenvordem31.

Dezember1993einenKohäsionsfonds,durchdenzuVor
habenindenBereichen Umwelt undtranseuropäische
NetzeaufdemGebietderVerkehrsinfrastrukturfinan

ziellbeigetragenwird.

Artikel130e

DiedenEuropäischenFondsfürregionaleEntwicklung
betreffendenDurchführungsbeschlüssewerdenvomRat
gemäßdemVerfahrendesArtikels189cundnachAnhö
rungdesWirtschafts-undSozialausschussesderRegionen
gefaßt.

FürdenEuropäischenAusrichtungs-undGarantiefonds
fürdieLandwirtschaft,AbteilungAusrichtung,undden
EuropäischenSozialfondssinddieArtikel43bzw. 125
weiterhinanwendbar.

DieGemeinschaftsetztsichinsbesonderezumZiel,die
Unterschiede imEntwicklungsstandderverschiedenen
RegionenunddenRückstandderamstärkstenbenach
teiligtenGebiete,einschließlichderländlichenGebiete,
zuverringern.

Artikel130b

DieMitgliedstaaten führenundkoordinierenihreWirt
schaftspolitikinderWeise,daßauchdieinArtikel130a
genanntenZieleerreichtwerden. Die Festlegungund
DurchführungderPolitikenundAktionenderGemein
schaftsowiedieErrichtungdesBinnenmarktsberück
sichtigendieZieledesArtikels 130aundtragenzude
renVerwirklichung bei. Die Gemeinschaft unterstützt
auchdieseBemühungendurchdiePolitik,diesiemit
Hilfe derStrukturfonds (Europäischer Ausrichtungs
undGarantiefondsfürdieLandwirtschaft— Abteilung
Ausrichtung, Europäischer Sozialfonds, Europäischer
FondsfürregionaleEntwicklung),derEuropäischenIn
vestitionsbankunddersonstigenvorhandenenFinanzie
rungsinstrumenteführt.

DieKommissionerstattetdemEuropäischenParlament,
demRat,demWirtschafts-undSozialausschußunddem
AusschußderRegionenalledreiJahreBerichtüberdie
FortschrittebeiderVerwirklichungdeswirtschaftlichen
undsozialenZusammenhaltsundüberdieArtundWeise,
inderdieindiesemArtikelvorgesehenenMittelhierzu
beigetragenhaben. Diesem Bericht werden erforderli
chenfallsentsprechendeVorschlägebeigefügt.

FallssichspezifischeAktionenaußerhalbderFondsund
unbeschadetderimRahmenderanderenPolitikender
GemeinschaftbeschlossenenMaßnahmen alserforderlich
erweisen,sokönnensievomRataufVorschlagderKom
mission undnachAnhörung desEuropäischenParla
ments,desWirtschafts-undSozialausschussesunddes
AusschussesderRegioneneinstimmigbeschlossenwerden.

TITELXV(»)

FORSCHUNG UND TECHNOLOGISCHE ENTWICK

LUNG

Artikel130f

(1) DieGemeinschafthatzumZiel,diewissenschaftli
chenundtechnologischenGrundlagenderIndustrieder
GemeinschaftzustärkenunddieEntwicklungihrerin
ternationalenWettbewerbsfähigkeit zufördernsowiealle
Forschungsmaßnahmenzuunterstützen,dieaufgrundan
dererKapiteldiesesVertragsfürerforderlichgehalten
werden.

(2) IndiesemSinneunterstütztsieindergesamten
Gemeinschaft dieUnternehmen — einschließlichder

kleinenundmittlerenUnternehmen—,dieForschungs
zentrenunddieHochschulenbeiihrenBemühungenauf
demGebiet derForschungundtechnologischenEnt
wicklung vonhoherQualität;siefördertihreZusam
menarbeitsbestrebungen,damitdieUnternehmenvoral
lemdieMöglichkeiten desBinnenmarkts vollnutzen
können,undzwarinsbesonderedurchOffnendesein
zelstaatlichenöffentlichenAuftragswesens, Festlegung
gemeinsamerNormen undBeseitigungderdieserZu
sammenarbeitentgegenstehendenrechtlichenundsteuer
lichenHindernisse.

Artikel130c

AufgabedesEuropäischenFondsfürregionaleEntwick
lungistes,durchBeteiligunganderEntwicklungundan
derstrukturellenAnpassungderrückständigenGebiete
undanderUmstellungderIndustriegebietemitrückläu
figerEntwicklungzumAusgleichderwichtigstenregio
nalenUngleichgewichte inderGemeinschaftbeizutra
gen.

Artikel130d

UnbeschadetdesArtikels 130elegtderRataufVor
schlagderKommissionundnachZustimmungdesEuro
päischenParlamentssowienachAnhörung desWirt
schafts-undSozialausschussesunddesAusschussesder
RegioneneinstimmigdieAufgaben,dievorrangigenZiele
unddieOrganisationderStrukturfondsfest,wasihre (*)BisherigerTitelVI,inderFassungdesArtikelsG.38VEU.
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(3) AlleMaßnahmen derGemeinschaftaufgrunddie
sesVertragesaufdemGebietderForschungundder
technologischenEntwicklung,einschließlichderDemon
strationsvorhaben,werden nachMaßgabe diesesTitels
beschlossenunddurchgeführt.

Artikel130g

ZurErreichungdieserZieletrifftdieGemeinschaftfol
gendeMaßnahmen,welche dieindenMitgliedstaaten
durchgeführtenAktionenergänzen:

a)DurchführungvonProgrammenfürForschung,tech
nologische Entwicklung undDemonstration unter
FörderungderZusammenarbeitmit undzwischen
Unternehmen,ForschungszentrenundHochschulen;

b)FörderungderZusammenarbeitmitdrittenLändern
undinternationalenOrganisationenaufdemGebiet
dergemeinschaftlichenForschung,technologischen
EntwicklungundDemonstration;

c)VerbreitungundAuswertungderErgebnissederTä
tigkeitenaufdemGebietdergemeinschaftlichenFor
schung,technologischenEntwicklungundDemon
stration;

d)FörderungderAusbildungundderMobilitätderFor
scherausderGemeinschaft.

— derGesamthöchstbetragunddieEinzelheitenderfi
nanziellenBeteiligungderGemeinschaftamRahmen
programmsowiediejeweiligenAnteiledervorgesehe
nenMaßnahmenfestgelegt.

(2) DasRahmenprogrammwirdjenachEntwicklung
derLageangepaßtoderergänzt.

(3) DieDurchführungdesRahmenprogrammserfolgt
durchspezifischeProgramme,dieinnerhalbeinerjeden
Aktion entwickeltwerden. InjedemspezifischenPro
grammwerden dieEinzelheitenseinerDurchführung,
seineLaufzeitunddiefürnotwendigerachtetenMittel
festgelegt.DieSummederindenspezifischenProgram
menfürnotwendigerachtetenBeträgedarfdenfürdas
RahmenprogrammundfürjedeAktionfestgesetztenGe
samthöchstbetragnichtüberschreiten.

(4) DiespezifischenProgrammewerdenvomRatmit
qualifizierterMehrheit aufVorschlag derKommission
undnachAnhörungdesEuropäischenParlamentsund
desWirtschafts-undSozialausschussesbeschlossen.

Artikel130j

ZurDurchführungdesmehrjährigenRahmenprogramms
legtderRatfolgendesfest:

— dieRegelnfürdieBeteiligungderUnternehmen,der
ForschungszentrenundderHochschulen;

— dieRegelnfürdieVerbreitungderForschungsergeb
nisse.

Artikel130k

DieDurchführungdesmehrjährigenRahmenprogramms
könnenZusatzprogrammebeschlossenwerden,andenen
nurbestimmteMitgliedstaaten teilnehmen,diesievorbe
haltlicheineretwaigenBeteiligung derGemeinschaft
auchfinanzieren.

DerRatlegtdieRegelnfürdieZusatzprogrammefest,
insbesonderehinsichtlichderVerbreitungderKenntnisse
unddesZugangsandererMitgliedstaaten.

Artikel1301

Die GemeinschaftkannimEinvernehmenmit denbe

treffendenMitgliedstaaten beiderDurchführung des
mehrjährigen Rahmenprogramms eineBeteiligung an
Forschungs- und Entwicklungsprogrammen mehrerer
Mitgliedstaaten,einschließlichderBeteiligungandenzu
ihrerDurchführunggeschaffenenStrukturen,vorsehen.

Artikel130m

DieGemeinschaftkannbeiderDurchführungdesmehr
jährigenRahmenprogramms eineZusammenarbeitauf
demGebietdergemeinschaftlichenForschung,technolo
gischen Entwicklung und Demonstration mit dritten
LändernoderinternationalenOrganisationenvorsehen.

Artikel130h

(1) DieGemeinschaftunddieMitgliedstaatenkoordi
nierenihreTätigkeitenaufdemGebietderForschung
unddertechnologischenEntwicklung,umdieKohärenz
dereinzelstaatlichenPolitikenundderPolitikderGe
meinschaftsicherzustellen.

(2) DieKommissionkanninengerZusammenarbeit
mitdenMitgliedstaatenalleInitiativenergreifen,dieder
KoordinierungnachAbsatz1förderlichsind.

Artikel130i

(1) DerRatstelltgemäßdemVerfahrendesArtikels
189bundnachAnhörungdesWirtschafts-undSozialaus
schusseseinmehrjährigesRahmenprogrammauf,indem
alleAktionenderGemeinschaftzusammengefaßtwerden.
DerRatbeschließtimRahmendesVerfahrensdesArti

kels189beinstimmig.

IndemRahmenprogrammwerden

— diewissenschaftlichenundtechnologischenZiele,die
mitdenMaßnahmennachArtikel130gerreichtwer
densollen,sowiediejeweiligenPrioritätenfestgelegt;

— dieGrundzügedieserMaßnahmenangegeben;
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— umsichtigeundrationelleVerwendungdernatürlichen
Ressourcen;

DieEinzelheitendieserZusammenarbeitkönnenGegen
standvonAbkommenzwischenderGemeinschaftund

denbetreffendendrittenParteiensein,dienachArtikel
228ausgehandeltundgeschlossenwerden.

Artikel130n

DieGemeinschaftkanngemeinsameUnternehmengrün
denoderandereStrukturenschaffen,diefürdieord
nungsgemäßeDurchführungderProgrammefürgemein
schaftlicheForschung,technologischeEntwicklungund
Demonstrationerforderlichsind.

Artikel130o

DerRatlegtaufVorschlagderKommissionundnach
AnhörungdesEuropäischenParlamentsunddesWirt
schafts-undSozialausschusseseinstimmigdieinArtikel
130nvorgesehenenBestimmungenfest.

DerRatlegtgemäßdemVerfahrendesArtikels189c
undnachAnhörungdesWirtschafts-undSozialausschus
sesdieindenArtikeln130j,130kund1301vorgesehe
nenBestimmungenfest.FürdieVerabschiedungderZu
satzprogrammeistdieZustimmungderdaranbeteiligten
Mitgliedstaatenerforderlich.

Artikel130p

ZuBeginnjedesJahresunterbreitetdieKommissiondem
EuropäischenParlamentunddemRateinenBericht.Die
serBerichterstrecktsichinsbesondereaufdieTätigkei
tenaufdemGebietderForschungundtechnologischen
EntwicklungundderVerbreitungderErgebnissedieser
TätigkeitenwährenddesVorjahrssowieaufdasArbeits
programmdeslaufendenJahres.

Artikel130q

(aufgehoben)

— FörderungvonMaßnahmenaufinternationalerEbene
zurBewältigungregionaleroderglobalerUmweltpro
bleme.

(2) Die Umweltpolitik derGemeinschaftzieltunter
BerücksichtigungderunterschiedlichenGegebenheitenin
deneinzelnenRegionenderGemeinschaftaufeinhohes
Schutzniveauab.SieberuhtaufdenGrundsätzen der

VorsorgeundVorbeugung,aufdemGrundsatz,Umwelt
beeinträchtigungenmit VorranganihremUrsprungzu
bekämpfen,sowieaufdemVerursacherprinzip. DieEr
fordernissedesUmweltschutzesmüssen beiderFestle

gungundDurchführungandererGemeinschaftspolitiken
einbezogenwerden.

ImHinblickhieraufumfassendiederartigenErforder
nisseentsprechendenHarmonisierungsmaßnahmengege
benenfallseineSchutzklausel,mitderdieMitgliedstaaten
ermächtigtwerdenausnichtwirtschaftlichbedingtenum
weltpolitischenGründenvorläufigeMaßnahmenzutref
fen,dieeinemgemeinschaftlichenKontrollverfahrenun
terliegen.

(3) BeiderErarbeitungihrerUmweltpolitikberück
sichtigtdieGemeinschaft

— dieverfügbarenwissenschaftlichen undtechnischen
Daten;

— dieUmweltbedingungenindeneinzelnenRegionen
derGemeinschaft;

— dieVorteileunddieBelastungaufgrunddesTätigwer
densbzw.einesNichttätigwerdens;

— diewirtschaftlicheundsozialeEntwicklungderGe
meinschaftinsgesamtsowiedieausgewogeneEntwick
lungihrerRegionen.

(4) DieGemeinschaftunddieMitgliedstaaten arbei
tenimRahmenihrerjeweiligenBefugnissemitdritten
LändernunddenzuständigeninternationalenOrganisa
tionenzusammen.DieEinzelheitenderZusammenarbeit

derGemeinschaftkönnenGegenstandvonAbkommen
zwischendieserunddenbetreffendendrittenParteien

sein,dienachArtikel228ausgehandeltundgeschlossen
werden.

Unterabsatz 1 berührtnichtdieZuständigkeitderMit
gliedstaaten,ininternationalenGremienzuverhandeln
undinternationaleAbkommenzuschließen.

Artikel130s

(1) DerRatbeschließtgemäßdemVerfahrendesArti
kels189cundnachAnhörungdesWirtschafts-undSo
zialausschussesüberdasTätigwerdenderGemeinschaft
zurErreichungderinArtikel130rgenanntenZiele.

TITELXVIH

UMWELT

Artikel130r

(1) Die Umweltpolitik derGemeinschaft trägtzur
VerfolgungdernachstehendenZielebei:

— ErhaltungundSchutzderUmweltsowieVerbesse
rungihrerQualität;

— SchutzdermenschlichenGesundheit;

(*)BisherigerTitelVII,inderFassungdesArtikelsG.38VEU.
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TITELXVII(*)

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Artikel130u

(1) DiePolitikderGemeinschaftaufdemGebietder
Entwicklungszusammenarbeit, dieeineErgänzung der
entsprechendenPolitikderMitgliedstaaten darstellt,för
dert

— dienachhaltigewirtschaftlicheundsozialeEntwick
lungderEntwicklungsländer,insbesonderederam
meistenbenachteiligtenEntwicklungsländer;

— dieharmonische,schrittweiseEingliederungderEnt
wicklungsländerindieWeltwirtschaft;

— dieBekämpfungderArmutindenEntwicklungslän
dern.

(2) AbweichendvondemBeschlußverfahrendesAb
satzes1undunbeschadetdesArtikels100aerläßtder

RataufVorschlagderKommissionundnachAnhörung
desEuropäischenParlamentsunddesWirtschafts-und
Sozialausschusseseinstimmig

— VorschriftenüberwiegendsteuerlicherArt,

— Maßnahmen imBereichderRaumordnung,derBo
dennutzung— mitAusnahmederAbfallbewirtschaf
tungundallgemeinerMaßnahmen — sowiederBe
wirtschaftungderWasserressourcen,

— Maßnahmen,welche dieWahl einesMitgliedstaats
zwischenverschiedenenEnergiequellenunddieallge
meine StrukturseinerEnergieversorgungerheblich
berühren.

DerRatkannnachdemVerfahrendesUnterabsatzes1

festlegen,inwelchenderindiesemAbsatzgenanntenBe
reichemitqualifizierterMehrheitbeschlossenwird.

(3) DerRatbeschließtgemäßdemVerfahrendesArti
kels189bundnachAnhörungdesWirtschafts-undSo
zialausschussesinanderenBereichenallgemeineAktions
programme,indenendievorrangigenZielefestgelegt
werden.

DerRatlegtnachAbsatz1bzw.Absatz2diezurDurch
führungdieserProgrammeerforderlichenMaßnahmen
fest.

(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen gemein
schaftlicherArttragendieMitgliedstaatenfürdieFinan
zierungundDurchführungderUmweltpolitikSorge.

(5) SoferneineMaßnahmenachAbsatz1mitunver
hältnismäßighohenKostenfürdieBehördeneinesMit
gliedstaatsverbundenist,siehtderRatunbeschadetdes
VerursacherprinzipsindemRechtsaktzurAnnahmedie
serMaßnahme geeigneteBestimmungen infolgender
Formvor:

— vorübergehendeAusnahmeregelungenund/oder

— einefinanzielleUnterstützung ausdemKohäsions
fonds,dernachArtikel130dbiszum31.Dezember
1993zuentrichtenist.

(2) DiePolitikderGemeinschaftindiesemBereich
trägtdazubei,dasallgemeineZieleinerFortentwicklung
undFestigungderDemokratieunddesRechtsstaatsso
wie dasZielderWahrung derMenschenrechte und
Grundfreiheitenzuverfolgen.

(3) Die GemeinschaftunddieMitgliedstaaten kom
mendenimRahmenderVereintenNationenundande

rerzuständigerinternationalerOrganisationengegebenen
ZusagennachundberücksichtigendieindiesemRahmen
gebilligtenZielsetzungen.

Artikel130v

DieGemeinschaftberücksichtigtdieZieledesArtikels
130ubeidenvonihrverfolgtenPolitiken,welchedie
Entwicklungsländerberührenkönnen.

Artikel130w

(1) Unbeschadet derübrigen Bestimmungen dieses
VertrageserläßtderRatnachdemVerfahrendesArti
kels189cdiezurVerfolgungderZieledesArtikels130u
erforderlichenMaßnahmen. DieseMaßnahmen können

dieFormvonMehrjahresprogrammen annehmen.

(2) DieEuropäischeInvestitionsbankträgtnachMaß
gabeihrerSatzungzurDurchführungderMaßnahmen
imSinnedesAbsatzes1bei.

Artikel130t

DieSchutzmaßnahmen,dieaufgrunddesArtikels 130s
getroffenwerden,hinderndieeinzelnenMitgliedstaaten
nichtdaran,verstärkteSchutzmaßnahmenbeizubehalten
oderzuergreifen.DiebetreffendenMaßnahmenmüssen
mitdiesemVertragvereinbarsein.SiewerdenderKom
missionnotifiziert. (*)EingefügtgemäßArtikelG.38VEU.
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(3) DieserArtikelberührtnichtdieZusammenarbeit
mitdenLändernAfrikas,desKaribischenRaumesund
desPazifischenOzeansimRahmendesAKP—EWG-Ab
kommens.

Artikel130x

(1) DieGemeinschaftunddieMitgliedstaatenkoordi
nierenihrePolitikaufdemGebietderEntwicklungszu
sammenarbeitundstimmenihreHilfsprogramme,auchin
internationalenOrganisationen undaufinternationalen
Konferenzen,ab.SiekönnengemeinsameMaßnahmen
ergreifen.DieMitgliedstaaten tragenerforderlichenfalls
zurDurchführungderHilfsprogrammederGemeinschaft
bei.

(2) DieKommissionkannalleInitiativenergreifen,die
derinAbsatz1genanntenKoordinierungförderlichsind.

Artikel130y

DieGemeinschaftunddieMitgliedstaaten arbeitenim
RahmenihrerjeweiligenBefugnissemitdrittenLändern
unddenzuständigeninternationalenOrganisationenzu
sammen.DieEinzelheitenderZusammenarbeitderGe

meinschaftkönnenGegenstandvonAbkommenzwischen
dieserunddenbetreffendendrittenParteiensein,die
nachArtikel228ausgehandeltundgeschlossenwerden.

Absatz 1berührtnichtdieZuständigkeitderMitglied
staaten,ininternationalenGremienzuverhandelnundin
ternationaleAbkommenzuschließen.

Artikel132

MitderAssoziierungwerdenfolgendeZweckeverfolgt:

(1) DieMitgliedstaatenwendenaufihrenHandelsver
kehrmitdenLändernundHoheitsgebietendasSystem
an,dassieaufgrunddiesesVertragesuntereinanderan
wenden.

(2) JedesLandoderHoheitsgebietwendetaufseinen
HandelsverkehrmitdenMitgliedstaaten unddenande
renLändernundHoheitsgebietendasSysteman,dases
aufdeneuropäischenStaatanwendet,mitdemesbeson
dereBeziehungenunterhält.

(3) DieMitgliedstaatenbeteiligensichandenInvesti
tionen,welche diefortschreitendeEntwicklungdieser
LänderundHoheitsgebieteerfordert.

(4) BeiAusschreibungenundLieferungenfürInvesti
tionen,dievonderGemeinschaft finanziertwerden,
stehtdieBeteiligungzugleichenBedingungenallenna
türlichenundjuristischenPersonenoffen,welche die
StaatsangehörigkeitderMitgliedstaaten oderderLänder
oderHoheitsgebietebesitzen.

(5) SoweitaufgrunddesArtikels 136nichtSonderre
gelungengetroffenwerden,geltenzwischendenMit
gliedstaatenunddenLändernundHoheitsgebietenfür
das Niederlassungsrecht ihrerStaatsangehörigen und
GesellschaftendieBestimmungenundVerfahrensregeln
desKapitelsNiederlassungsfreiheit,undzwarunterAus
schlußjederDiskriminierung.

Artikel133

(1) Die ZöllebeiderEinfuhrvonWaren ausden
Ländern undHoheitsgebieten indie Mitgliedstaaten
werden vollständig abgeschafft; dies geschiehtnach
MaßgabederindiesemVertragvorgesehenenschrittwei
senAbschaffungderZöllezwischendenMitgliedstaaten.

(2) InjedemLand undHoheitsgebiet werden die
ZöllebeiderEinfuhrvonWaren ausdenMitgliedstaaten
unddenanderenLändernundHoheitsgebieten nach
Maßgabe derArtikel12,13,14,15und17schrittweise
abgeschafft.

(3) Die LänderundHoheitsgebiete könnenjedoch
Zölleerheben,diedenErfordernissenihrerEntwicklung
undIndustrialisierungentsprechenoderalsFinanzzölle
derFinanzierungihresHaushaltsdienen.

Die inUnterabsatz 1 genanntenZöllewerden schritt
weiseaufdenStandderSätzegesenkt,diefürdieEin
fuhrvonWaren ausdemMitgliedstaat gelten,mitdem
dasentsprechendeLandoderHoheitsgebietbesondere
Beziehungenunterhält.HinsichtlichdieserHerabsetzung
beziehensichdieHundertsätzeunddieZeitfolge,diein
diesemVertragvorgesehensind,aufdenUnterschied
zwischendenZollsätzenfürWaren ausdemMitglied

VIERTERTEIL

DIE ASSOZIIERUNG DER ÜBERSEEISCHEN
LÄNDERUNDHOHEITSGEBIETE

Artikel131

DieMitgliedstaaten kommenüberein,dieaußereuropä
ischenLänderundHoheitsgebiete,diemitBelgien,Dä
nemark,Frankreich,Italien,denNiederlandenunddem
Vereinigten Königreich besondereBeziehungen unter
halten,derGemeinschaftzuassoziieren.DieseLänder
undHoheitsgebiete,imfolgendenals„LänderundHo
heitsgebiete"bezeichnet,sindinAnhangIVzudiesem
Vertragaufgeführt.

ZielderAssoziierungistdieFörderungderwirtschaftli
chenundsozialenEntwicklungderLänderundHoheits
gebieteunddieHerstellungengerWirtschaftsbeziehun
genzwischenihnenunddergesamtenGemeinschaft.

EntsprechenddeninderPräambeldiesesVertragesauf
gestelltenGrundsätzensolldieAssoziierunginersterLi
niedenInteressenderEinwohnerdieserLänderund

HoheitsgebietedienenundihrenWohlstand fördern,um
siedervonihnenerstrebtenwirtschaftlichen,sozialen
undkulturellenEntwicklungentgegenzuführen.
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FÜNFTERTEIL

DIEORGANEDERGEMEINSCHAFT

TITELI

VORSCHRIFTENÜBERDIEORGANE

Kapitel 1

DieOrgane

Abschnitt 1

DasEuropäischeParlament

Artikel137(*)

DasEuropäischeParlamentbestehtausVertreternder
VölkerderinderGemeinschaftzusammengeschlossenen
Staaten;esübtdieBefugnisseaus,dieihmnachdiesem
Vertragzustehen.

Artikel138

(DieAbsätze1und2sindam17.Juli1979gemäßArtikel14des
AktesüberdieWahl derAbgeordnetendesEuropäischenParla
mentsgegenstandslosgeworden)

[SieheArtikel 1 desgenanntenAktes,derwiefolgtlau
tet:

(1) DieAbgeordnetenderVölkerderinderGemein
schaftvereinigtenStaatenimEuropäischenParlament
werdeninallgemeinerunmittelbarerWahl gewählt.]

[SieheArtikel2desgenanntenAktes,derwiefolgtlau
tet:

(2) Die ZahlderinjedemMitgliedstaat gewählten
Abgeordnetenwirdwiefolgtfestgesetzt:

Staat,dermitdembetreffendenLandoderHoheitsgebiet
besondereBeziehungenunterhält,unddenZollsätzen,
diefürdiegleichenWaren beiihrerEinfuhrausdenan
derenStaatenderGemeinschaftindaseinführendeLand

oderHoheitsgebietgelten.

(4) Absatz2giltnichtfürdieLänderundHoheitsge
biete,dieaufgrundbesondererinternationalerVerpflich
tungenbereitsbeiInkrafttretendiesesVertrages einen
nichtdiskriminierendenZolltarifanwenden.

(5) DieFestlegungoderÄnderungderZollsätzefür
Waren,dieindieLänderundHoheitsgebieteeingeführt
werden,darfwederrechtlichnochtatsächlichzueiner
mittelbaren oderunmittelbaren Diskriminierung zwi
schendenEinfuhrenausdeneinzelnenMitgliedstaaten
führen.

Artikel134

IstdieHöhederZollsätze,diebeiderEinfuhrinein
LandoderHoheitsgebietfürWaren auseinemdritten
Landgelten,beiAnwendungdesArtikels 133Absatz 1
geeignet, Verkehrsverlagerungen zum Nachteil eines
Mitgliedstaats hervorzurufen,sokanndieserdieKom
mission ersuchen, den anderen Mitgliedstaaten die
erforderlichenAbhilfemaßnahmenvorzuschlagen.

Artikel135

VorbehaltlichderBestimmungenüberdieVolksgesund
heitunddieöffentlicheSicherheitundOrdnungwirddie
FreizügigkeitderArbeitskräfte ausdenLändernund
HoheitsgebietenindenMitgliedstaaten undderArbeits
kräfteausdenMitgliedstaaten indenLändernundHo
heitsgebietendurchspäterzuschließendeAbkommen
geregelt;diesebedürfendereinstimmigenBilligungaller
Mitgliedstaaten.

Artikel136

FüreinenerstenZeitabschnittvonfünfJahrennachIn
krafttretendiesesVertrageswerdenineinemdemVer
tragbeigefügtenDurchführungsabkommen dieEinzel
heitenunddasVerfahrenfürdieAssoziierungderLän
derundHoheitsgebieteandieGemeinschaftfestgelegt.

VorAblaufderGeltungsdauerdesinAbsatz 1 genann
tenAbkommenslegtderRataufgrunddererzieltenEr
gebnisseundderGrundsätzediesesVertragesdieBe
stimmungenfüreinenneuenZeitabschnitteinstimmig
fest.

Artikel136a

DieArtikel 131bis136sindaufGrönlandanwendbar,
vorbehaltlichderspezifischenBestimmungenfürGrön
landindemProtokollüberdieSonderregelungfür
GrönlandimAnhangzudiesemVertrag.

Belgien 24
Dänemark 16

Deutschland 81

Griechenland 24

Spanien 60
Frankreich 81

Irland 15

Italien 81

Luxemburg 6
Niederlande 25

Portugal 24
VereinigtesKönigreich 81].

(*)InderFassungdesArtikelsG.39VEU.
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(3) DasEuropäischeParlamentarbeitetEntwürfefür
allgemeineunmittelbareWahlen nacheinemeinheitli
chenVerfahreninallenMitgliedstaaten aus.

DerRaterläßtnachZustimmungdesEuropäischenPar
laments,diemitderMehrheit seinerMitglieder erteilt
wird,einstimmigdieentsprechendenBestimmungenund
empßehltsiedenMitgliedstaatenzurAnnahmegemäßih
renverfassungsrechtlichenVorschriften.(*)

Artikel138a(**)

PolitischeParteienaufeuropäischerEbenesindwichtig
alsFaktorderIntegrationinderUnion.Sietragendazu
bei,eineuropäischesBewußtseinherauszubildenundden
politischenWillen derBürgerderUnionzumAusdruck
zubringen.

Artikel138b(**)

DasEuropäischeParlamentistandemProzeß,derzur
AnnahmederGemeinschaftsakteführt,indemindiesem
VertragvorgesehenenUmfangdurchdieAusübungseiner
BefugnisseimRahmenderVerfahrenderArtikel189b
und189csowiedurchdieErteilungseinerZustimmung
oderdieAbgabevonStellungnahmenbeteiligt.

DasEuropäischeParlamentkannmitderMehrheitseiner
Mitglieder dieKommission auffordern,geeigneteVor
schlägezuFragenzuunterbreiten,dienachseinerAuffas
sungdie Ausarbeitung eines Gemeinschaftsakts zur
DurchführungdiesesVertrageserfordern.

Artikel138d(**)

JederBürgerderUnionsowiejedenatürlicheoderjuristi
schePersonmitWohnort odersatzungsmäßigemSitzin
einemMitgliedstaatkannalleinoderzusammenmitande
renBürgernoderPersoneninAngelegenheiten,dieindie
TätigkeitsbereichederGemeinschaftfallenunddieihn
odersieunmittelbarbetreffen,einePetitionandasEuro
päischeParlamentrichten.

Artikel138e(**)

(1) DasEuropäischeParlamenternennteinenBürger
beauftragten,derbefugtist,BeschwerdenvonjedemBür
gerderUnionodervonjedernatürlichenoderjuristi
schenPersonmitWohnortodersatzungsmäßigemSitzin
einemMitgliedstaatüberMißständebeiderTätigkeitder
OrganeoderInstitutionenderGemeinschaft,mitAus
nahmedesGerichtshofsunddesGerichtsersterInstanz

inAusübungihrerRechtsprechungsbefugnisse,entgegen
zunehmen.

DerBürgerbeauftragteführtimRahmenseinesAuftrags
vonsichausoderaufgrundvonBeschwerden,dieihmun
mittelbaroderübereinMitglieddesEuropäischenParla
ments zugehen,Untersuchungen durch,dieerfürge
rechtfertigthält;diesgiltnicht,wenn diebehaupteten
SachverhalteGegenstandeinesGerichtsverfahrens sind
oderwaren.HatderBürgerbeauftragteeinenMißstand
festgestellt,sobefaßterdasbetreffendeOrgan,dasüber
eineFristvondreiMonaten verfügt,umihmseineStel
lungnahmezuübermitteln. DerBürgerbeauftragtelegt
anschließenddemEuropäischenParlamentunddembe
treffendenOrganeinenBerichtvor.DerBeschwerdefüh
rerwirdüberdasErgebnisdieserUntersuchungenunter
richtet.

DerBürgerbeauftragtelegtdemEuropäischenParlament
jährlicheinenBerichtüberdieErgebnisseseinerUnter
suchungenvor.

(2) DerBürgerbeauftragtewirdnachjederWahl des
EuropäischenParlamentsfürdieDauerderWahlperiode
ernannt.Wiederernennungistzulässig.

DerBürgerbeauftragtekannaufAntragdesEuropäi
schenParlamentsvomGerichtshofseinesAmtes ent

hobenwerden,wennerdieVoraussetzungenfürdieAus
übungseinesAmtesnichtmehrerfülltodereineschwere
Verfehlungbegangenhat.

(3) DerBürgerbeauftragteübtseinAmtinvölliger
Unabhängigkeitaus.ErdarfbeiderErfüllungseiner
PflichtenvonkeinerStelleAnweisungenanfordernoder
entgegennehmen. DerBürgerbeauftragtedarfwährend
seinerAmtszeitkeineandereentgeltlicheoderunentgelt
licheBerufstätigkeitausüben.

(4) Das EuropäischeParlamentlegtnachStellung
nahmederKommissionundnachmitqualifizierterMehr
heiterteilterZustimmungdesRatesdieRegelungenund
allgemeinenBedingungenfürdieAusübungderAufgaben
desBürgerbeauftragtenfest.

Artikel138c(**)

DasEuropäischeParlamentkannbeiderErfüllungseiner
AufgabenaufAntrageinesViertelsseinerMitgliederdie
EinsetzungeinesnichtständigenUntersuchungsausschus
sesbeschließen,derunbeschadetderBefugnisse,dieande
renOrganen oderInstitutionendurchdiesen Vertrag
übertragensind,behaupteteVerstößegegendasGemein
schaftsrechtoderMißstände beiderAnwendungdessel
benprüft;diesgiltnicht,wenneinGerichtmitdenbe
hauptetenSachverhaltenbefaßtist,solangedasGerichts
verfahrennichtabgeschlossenist.

MitderVorlageseinesBerichteshörtdernichtständige
Untersuchungsausschußaufzubestehen.

DieEinzelheitenderAusübungdesUntersuchungsrechts
werdenvomEuropäischenParlament,vomRatundvon
derKommissionimgegenseitigenEinvernehmenfestge
legt.

(*)Unterabsatz2inderFassungdesArtikelsG.40VEU.
(**)EingefügtgemäßArtikelG.41VEU.
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Artikel144

Wird wegenderTätigkeitderKommissioneinMißtrau
ensantrageingebracht,sodarfdasEuropäischeParla
mentnichtvorAblaufvondreiTagennachseinerEin
bringungundnurinoffenerAbstimmungdarüberent
scheiden.

Wird derMißtrauensantrag mitderMehrheit vonzwei
DrittelnderabgegebenenStimmenundmitderMehrheit
derMitglieder desEuropäischenParlamentsangenom
men,somüssen dieMitglieder derKommission ge
schlossenihrAmtniederlegen.Sieführendielaufenden
Geschäfte biszurErnennungihrerNachfolgergemäß
Artikel158weiter.IndiesemFallendetdieAmtszeitder

alsNachfolgerernanntenMitgliederderKommissionzu
demZeitpunkt,zudemdieAmtszeitdergeschlossenzur
AmtsniederlegungverpflichtetenMitgliederderKommis
siongeendethätte.(**)

Abschnitt2

DerRat

Artikel139

DasEuropäischeParlamenthältjährlicheineSitzungs
periodeab.Estritt,ohnedaßeseinerEinberufungbe
darf,amzweitenDienstag desMonats März zusam
men.(*)

DasEuropäischeParlamentkannaufAntragderMehr
heitseinerMitglieder sowieaufAntragdesRatesoder
derKommissionzueineraußerordentlichenSitzungspe
riodezusammentreten.

Artikel140

DasEuropäischeParlamentwähltausseinerMitte sei
nenPräsidentenundseinPräsidium.

DieMitgliederderKommissionkönnenanallenSitzun
genteilnehmenundmüssenaufihrenAntragimNamen
derKommissionjederzeitgehörtwerden.

DieKommissionantwortetmündlichoderschriftlichauf

dieihrvomEuropäischenParlamentodervondessen
Mitgliedern gestelltenFragen.

DerRatwirdnachMaßgabe seinerGeschäftsordnung
vomEuropäischenParlamentjederzeitgehört.

Artikel141

SoweitdieserVertragnichtetwasanderesbestimmt,be
schließtdasEuropäischeParlamentmit derabsoluten
Mehrheit derabgegebenenStimmen.

DieGeschäftsordnunglegtdieBeschlußfähigkeitfest.

Artikel142

DasEuropäischeParlamentgibtsichseineGeschäftsord
nung;hierzusinddieStimmenderMehrheitseinerMit
gliedererforderlich.

DieVerhandlungsniederschriftendesEuropäischenPar
lamentswerden nachdenBestimmungen dieserGe
schäftsordnungveröffentlicht.

Artikel145

ZurVerwirklichungderZieleundnachMaßgabe dieses
Vertrages

— sorgtderRatfürdieAbstimmungderWirtschaftspo
litikderMitgliedstaaten;

— besitztderRateineEntscheidungsbefugnis;

— überträgtderRatderKommission indenvonihm
angenommenen Rechtsakten die Befugnisse zur
DurchführungderVorschriften,dieererläßt. Der
RatkannbestimmteModalitäten fürdieAusübung
dieserBefugnissefestlegen.Erkannsichinspezifi
schenFällenaußerdemvorbehalten,Durchführungs
befugnisseselbstauszuüben.DieobengenanntenMo
dalitätenmüssen denGrundsätzenundRegelnent
sprechen,diederRataufVorschlagderKommission
undnachStellungnahmedesEuropäischen Parla
mentsvorhereinstimmigfestgelegthat.

Artikel143

DasEuropäischeParlamenterörtertinöffentlicherSit
zungdenjährlichenGesamtbericht,derihmvonder
Kommissionvorgelegtwird.

Artikel146{?**)

DerRatbestehtausjeeinemVertreterjedesMitglied
staatsaufMinisterebene,derbefugtist,fürdieRegierung
desMitgliedstaats verbindlichzuhandeln.

(*)ZuSatz2diesesAbsatzessieheauchArtikel 10Absatz 3
desAktes überdieWahl derAbgeordnetendesEuropäi
schenParlaments.

(**)Absatz2Satz3eingefügtgemäßArtikelG.42VEU.
(#«•#)jnderFassungdesArtikelsG.43VEU.
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(3) Die Stimmenthaltungvonanwesendenoderver
tretenenMitgliedern stehtdemZustandekommenvon
BeschlüssendesRates,zudenenEinstimmigkeiterfor
derlichist,nichtentgegen.

DerVorsitzimRatwirdvondenMitgliedstaatennach
einanderfürjesechsMonate wahrgenommen,undzwar
infolgenderReihenfolgederMitgliedstaaten:

— währendeinererstenPeriodevonsechsJahren:Bel
gien,Dänemark,Deutschland,Griechenland,Spanien,
Frankreich,Irland,Italien,Luxemburg,Niederlande,
Portugal,VereinigtesKönigreich;

— währendderfolgendenPeriodevonsechsJahren:
Dänemark, Belgien, Griechenland, Deutschland,
Frankreich, Spanien, Italien, Irland, Niederlande,
Luxemburg,VereinigtesKönigreich,Portugal.

Artikel149

(aufgehoben)

Artikel150

JedesMitgliedkannsichdasStimmrechthöchstenseines
anderenMitglieds übertragenlassen.

Artikel147

DerRatwirdvonseinemPräsidentenauseigenemEnt
schlußoderaufAntrageinesseinerMitgliederoderder
Kommissioneinberufen.

Artikel151(*)

(1) EinAusschuß,dersichausdenStändigenVertre
ternderMitgliedstaatenzusammensetzt,hatdieAufgabe,
dieArbeitendesRatesvorzubereitenunddieihmvom

RatübertragenenAufträgeauszuführen.

(2) DerRatwirdvoneinemGeneralsekretariatunter
stützt,daseinemGeneralsekretäruntersteht.DerGene
ralsekretärwirdvomRatdurcheinstimmigenBeschluß
ernannt.

DerRatentscheidetüberdieOrganisationdesGeneralse
kretariats.

(3) DerRatgibtsicheineGeschäftsordnung.

Artikel148

(1) SoweitindiesemVertragnichtsanderesbestimmt
ist,beschließtderRatmitderMehrheit seinerMitglie
der.

(2) IstzueinemBeschlußdesRatesdiequalifizierte
Mehrheit erforderlich,sowerdendieStimmenderMit
gliederwiefolgtgewogen:

Belgien 5
Dänemark 3

Deutschland 10

Griechenland 5

Spanien 8
Frankreich 10

Irland 3

Italien 10

Luxemburg 2
Niederlande 5

Portugal 5

VereinigtesKönigreich 10

Artikel152

DerRatkanndieKommissionauffordern,dienachsei
nerAnsichtzurVerwirklichungdergemeinsamenZiele
geeignetenUntersuchungenvorzunehmenundihment
sprechendeVorschlägezuunterbreiten.

Artikel153

DerRatregeltnachStellungnahmederKommissiondie
rechtlicheStellungderindiesemVertragvorgesehenen
Ausschüsse.

BeschlüssekommenzustandemiteinerMindeststimmen
zahlvon

— vierundfünfzigStimmenindenFällen,indenendie
BeschlüssenachdiesemVertragaufVorschlagder
Kommissionzufassensind;

Artikel154

DerRatsetztmitqualifizierterMehrheit dieGehälter,
VergütungenundRuhegehälterfürdenPräsidentenund
dieMitglieder derKommissionsowiefürdenPräsiden
ten,dieRichter,dieGeneralanwälteunddenKanzler
desGerichtshofesfest.ErsetztmitderselbenMehrheit

allesonstigenalsEntgeltgezahltenVergütungenfest.

— vierundfünfzigStimmen,welchedieZustimmungvon
mindestensachtMitgliedernumfassen,inallenande
renFällen. (*)InderFassungdesArtikelsG.46VEU.
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JederMitgliedstaatverpflichtetsich,diesenGrundsatzzu
achtenundnichtzuversuchen,dieMitgliederderKom
missionbeiderErfüllungihrerAufgabenzubeeinflussen.

Die Mitglieder derKommission dürfenwährend ihrer
Amtszeit keineandereentgeltlicheoderunentgeltliche
Berufstätigkeitausüben.BeiderAufnahmeihrerTätig
keitübernehmensiediefeierlicheVerpflichtung,wäh
rendderAusübungundnachAblaufihrerAmtstätigkeit
diesichausihremAmtergebendenPflichtenzuerfüllen,
insbesonderediePflicht,beiderAnnahmegewisserTä
tigkeitenoderVorteilenachAblaufdieserTätigkeiteh
renhaftundzurückhaltendzusein.Werden diesePflich

tenverletzt,sokannderGerichtshofaufAntragdesRa
tesoderderKommissiondasMitglied jenachLagedes
FallesgemäßArtikel 160seinesAmtes enthebenoder
ihmseineRuhegehaltsansprücheoderandereanihrer
StellegewährteVergünstigungenaberkennen.

Abschnitt3

DieKommission

Artikel155

Um dasordnungsgemäßeFunktionierenunddieEnt
wicklung desGemeinsamen Marktes zugewährleisten,
erfülltdieKommissionfolgendeAufgaben:

— fürdieAnwendungdiesesVertragessowiedervon
denOrganenaufgrunddiesesVertragesgetroffenen
BestimmungenSorgezutragen;

— EmpfehlungenoderStellungnahmenaufdenindie
semVertragbezeichnetenGebieten abzugeben,so
weitderVertragdiesausdrücklichvorsiehtoderso
weitsieesfürnotwendigerachtet;

— nachMaßgabediesesVertragesineigenerZuständig
keitEntscheidungenzutreffenundamZustande
kommenderHandlungendesRatesunddesEuro
päischenParlamentsmitzuwirken;

— dieBefugnisseauszuüben,dieihrderRatzurDurch
führungdervonihmerlassenenVorschriftenüber
trägt.

Artikel156

DieKommissionveröffentlichtjährlich,undzwarspäte
stenseinenMonat vorBeginnderSitzungsperiodedes
EuropäischenParlaments,einenGesamtberichtüberdie
TätigkeitderGemeinschaften.

Artikel157

(1) DieKommissionbestehtaussiebzehnMitgliedern,
dieaufgrundihrerallgemeinenBefähigungausgewählt
werdenundvolleGewährfürihreUnabhängigkeitbieten
müssen.

DieZahlderMitglieder derKommissionkannvomRat
einstimmiggeändertwerden.

NurStaatsangehörigederMitgliedstaaten könnenMit
gliederderKommissionsein.

DerKommissionmußmindestenseinStaatsangehöriger
jedesMitgliedstaats angehören, jedochdürfen nicht
mehr als zwei Mitglieder der Kommission dieselbe
Staatsangehörigkeitbesitzen.

(2) DieMitglieder derKommissionübenihreTätig
keitinvollerUnabhängigkeitzumallgemeinenWohl der
Gemeinschaftenaus.

SiedürfenbeiderErfüllungihrerPflichtenAnweisungen
voneinerRegierungodereineranderenStellewederan
fordernnochentgegennehmen.SiehabenjedeHandlung
zuunterlassen,diemit ihrenAufgabenunvereinbarist.

Artikel158(*)

(1) DieMitglieder derKommission werden,gegebe
nenfallsvorbehaltlichdesArtikels144,nachdemVerfah
rendesAbsatzes2füreineAmtszeitvonfünfJahrener
nannt.

Wiederernennungistzulässig.

(2) Die Regierungen derMitgliedstaaten benennen
nachAnhörungdesEuropäischenParlamentsimgegen
seitigenEinvernehmendiePersönlichkeit,diesiezum
Kommissionspräsidentenzuernennenbeabsichtigen.

DieRegierungenderMitgliedstaaten benenneninKon
sultationmitdembenanntenPräsidentendieübrigenPer
sönlichkeiten,diesiezuMitgliedern derKommissionzu
ernennenbeabsichtigen.

DerPräsidentunddieübrigenMitgliederderKommis
sion,dieaufdieseWeisebenanntwordensind,stellensich
alsKollegium einemZustimmungsvotumdesEuropäi
schenParlaments.NachZustimmungdesEuropäischen
ParlamentswerdenderPräsidentunddieübrigenMit
gliederderKommission vondenRegierungenderMit
gliedstaatenimgegenseitigenEinvernehmenernannt.

(3) DieAbsätze1und2findenerstmalsaufdenPräsi
dentenunddieübrigenMitgliederderKommissionAn
wendung,derenAmtszeitam7.Januar1995beginnt.

DerPräsidentunddieübrigenMitglieder derKommis
sion,derenAmtszeitam7.Januar1993beginnt,werden
vondenRegierungenderMitgliedstaaten imgegenseiti
genEinvernehmenernannt.IhreAmtszeitendetam6.Ja
nuar1995.

(*)InderFassungdesArtikelsG.48VEU.
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Artikel159(*)

Abgesehen vondenregelmäßigenNeubesetzungen und
vonTodesfällenendetdosAmteinesMitgliedsderKom
missiondurchRücktrittoderAmtsenthebung.

FürdasausscheidendeMitgliedwirdfürdieverbleibende
AmtszeitvondenRegierungenderMitgliedstaatenimge
genseitigenEinvernehmeneinneuesMitglied ernannt.
DerRatkanneinstimmigentscheiden,fürdieseZeitei
nenNachfolgernichtzuernennen.

BeiRücktritt,AmtsenthebungoderToddesPräsidenten
wirdfürdieverbleibendeAmtszeiteinNachfolgerer
nannt.FürdieErsetzungfindetdasVerfahrendesArti
kels158Absatz2Anwendung.

AußerimFallderAmtsenthebungnachArtikel160blei
bendieMitgliederderKommissionbiszurNeubesetzung
ihresSitzesimAmt.

Artikel160

JedesMitglied derKommission,dasdieVoraussetzun
genfürdieAusübung seinesAmtes nichtmehr erfüllt
odereineschwereVerfehlungbegangenhat,kannauf
AntragdesRatesoderderKommissiondurchdenGe
richtshofseinesAmtesenthobenwerden.

Artikel161(*)

DieKommissionkannausihrerMitte einenoderzwei

Vizepräsidentenernennen.

Artikel162

(1) DerRatunddieKommissionzieheneinanderzu
RateundregelneinvernehmlichdieArtundWeise ihrer
Zusammenarbeit.

(2) DieKommissiongibtsicheineGeschäftsordnung,
umihrordnungsgemäßesArbeitenunddasihrerDienst
stellennachMaßgabe diesesVertrageszugewährleisten.
SiesorgtfürdieVeröffentlichungdieserGeschäftsord
nung.

Artikel163

DieBeschlüssederKommissionwerdenmitderMehr
heitderinArtikel157bestimmtenAnzahlihrerMitglie
dergefaßt.

Die Kommission kannnurdannwirksam tagen,wenn
dieinihrerGeschäftsordnung festgesetzteAnzahlvon
Mitgliedern anwesendist.

Abschnitt4

DerGerichtshof

Artikel164

DerGerichtshofsichertdieWahrung desRechtsbeider
AuslegungundAnwendungdiesesVertrages.

Artikel165(**)

DerGerichtshofbestehtausdreizehnRichtern.

DerGerichtshoftagtinVollsitzungen.Erkannjedoch
ausseinerMitteKammernmitjedreioderfünfRichtern
bilden,diebestimmtevorbereitendeAufgabenerledigen
oderbestimmteGruppenvonRechtssachenentscheiden;
hierfürgeltendieVorschrifteneinerbesonderenRege
lung.

DerGerichtshoftagtinVollsitzungen,wenneinMitglied
staatodereinOrganderGemeinschaftalsParteides
Verfahrensdiesverlangt.

AufAntragdesGerichtshofeskannderRateinstimmig
dieZahlderRichtererhöhenunddieerforderlichenAn

passungenderAbsätze2und3unddesArtikels167Ab
satz2vornehmen.

Artikel166

DerGerichtshofwirdvonsechsGeneralanwältenunter

stützt.

DerGeneralanwalthatinvölligerUnparteilichkeitund
UnabhängigkeitbegründeteSchlußanträgezudendem
Gerichtshof unterbreitetenRechtssachen öffentlichzu

stellen,umdenGerichtshofbeiderErfüllungseinerin
Artikel 164bestimmtenAufgabezuunterstützen.

AufAntragdesGerichtshofeskannderRateinstimmig
dieZahlderGeneralanwälteerhöhenunddieerforderli

chenAnpassungendesArtikels167Absatz3vornehmen.

Artikel167

ZuRichternundGeneralanwältensindPersönlichkeiten

auszuwählen,diejedeGewährfürUnabhängigkeitbie
tenundinihremStaatdiefürdiehöchstenrichterlichen

ÄmtererforderlichenVoraussetzungenerfüllenoderJu
ristenvonanerkannthervorragenderBefähigungsind;sie
werdenvondenRegierungenderMitgliedstaaten imge
genseitigenEinvernehmenaufsechsJahreernannt.

Alle dreiJahrefindeteineteilweiseNeubesetzungder
Richterstellen statt. Siebetrifftabwechselndjesieben
undsechsRichter.

(*)InderFassungdesArtikelsG.48VEU. (**)InderFassungdesArtikelsG.49VEU.
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Alle dreiJahrefindeteineteilweiseNeubesetzungder
StellenderGeneralanwälte statt. Siebetrifftjedesmal
dreiGeneralanwälte.

Die Wiederernennung ausscheidender Richter und
Generalanwälteistzulässig.

DieRichterwählenausihrerMitte denPräsidentendes

Gerichtshofes fürdieDauervondreiJahren.Wieder
wahlistzulässig.

Artikel168

DerGerichtshofernenntseinenKanzlerundbestimmt

dessenStellung.

Artikel168a(*)

(1) Dem GerichtshofwirdeinGerichtbeigeordnet,
dasfürEntscheidungenübereinzelne,nachAbsatz2fest
gelegteGruppenvonKlagenimerstenRechtszugzustän
digistundgegendessenEntscheidungeneinaufRechts
fragenbeschränktesRechtsmittelbeimGerichtshofnach
Maßgabe derSatzungeingelegtwerdenkann.DasGe
richtersterInstanzistnichtfürVorabentscheidungen
nachArtikel177zuständig.

Artikel169

HatnachAuffassungderKommissioneinMitgliedstaat
gegeneineVerpflichtungausdiesemVertragverstoßen,
sogibtsieeinemit GründenverseheneStellungnahme
hierzuab; siehatdemStaatzuvorGelegenheit zur
Äußerungzugeben.

Kommt derStaatdieserStellungnahmeinnerhalbder
vonderKommissiongesetztenFristnichtnach,sokann
dieKommissiondenGerichtshofanrufen.

Artikel170

JederMitgliedstaatkanndenGerichtshofanrufen,wenn
erderAuffassungist,daßeinandererMitgliedstaat ge
geneineVerpflichtung ausdiesemVertrag verstoßen
hat.

BevoreinMitgliedstaatwegeneinerangeblichenVerlet
zungderVerpflichtungen ausdiesemVertrag gegen
einenanderenStaatKlageerhebt,mußerdieKommis
siondamitbefassen.

DieKommissionerläßteinemitGründenverseheneStel

lungnahme;siegibtdenbeteiligtenStaatenzuvorGele
genheitzuschriftlicherundmündlicher Äußerung in
einemkontradiktorischenVerfahren.

Gibt dieKommission binnendreiMonaten nachdem

Zeitpunkt,indemeinentsprechenderAntrag gestellt
wurde,keineStellungnahmeab,sokannungeachtetdes
FehlensderStellungnahmevordemGerichtshofgeklagt
werden.

Artikel171(**)

(1) StelltderGerichtshoffest,daßeinMitgliedstaat
gegeneineVerpflichtungausdiesemVertragverstoßen
hat,sohatdieserStaatdieMaßnahmenzuergreifen,die
sichausdemUrteildesGerichtshofesergeben.

(2) HatnachAuffassungderKommissionderbetref
fendeMitgliedstaatdieseMaßnahmennichtergriffen,so
gibtsie,nachdemsieihmGelegenheitzurÄußerungge
gebenhat,einemit Gründen verseheneStellungnahme
ab,indersieaufführt,inwelchenPunktenderbetref
fendeMitgliedstaat demUrteildesGerichtshofesnicht
nachgekommenist.

HatderbetreffendeMitgliedstaat dieMaßnahmen,die
sichausdemUrteildesGerichtshofesergeben,nichtin
nerhalbdervonderKommissiongesetztenFristgetrof
fen,sokanndieKommissiondenGerichtshofanrufen.
HierbeibenenntsiedieHöhedesvondembetreffenden

MitgliedstaatzuzahlendenPauschalbetragsoderZwangs
gelds,diesiedenUmständennachfürangemessenhält.

(2) AufAntragdesGerichtshofesundnachAnhörung
desEuropäischenParlamentsundderKommissionlegt
derRateinstimmigdieGruppenvonKlagenimSinnedes
Absatzes1unddieZusammensetzungdesGerichtserster
InstanzfestundbeschließtdieAnpassungenundergän
zendenBestimmungen,dieinbezugaufdieSatzungdes
Gerichtshofesnotwendigwerden. Wenn derRatnichts
anderesbeschließt,findendiedenGerichtshofbetreffen
denBestimmungendiesesVertragesundinsbesonderedie
BestimmungendesProtokollsüberdieSatzungdesGe
richtshofesaufdasGerichtersterInstanzAnwendung.

(3) ZuMitgliedern desGerichts ersterInstanzsind
Personenauszuwählen,diejedeGewährfürUnabhängig
keitbietenundüberdieBefähigungzurAusübungricht
erlicherTätigkeitenverfügen;siewerdenvondenRegie
rungenderMitgliedstaaten imgegenseitigenEinverneh
menfürsechsJahreernannt.AlledreiJahrewirddasGe
richtteilweiseneubesetzt.Die Wiederernennung aus
scheidenderMitgliederistzulässig.

(4) DasGerichtersterInstanzerläßtseineVerfahrens
ordnungimEinvernehmenmitdemGerichtshof.Siebe
darfdereinstimmigenGenehmigungdesRates.

(*)InderFassungdesArtikelsG.50VEU. (**)InderFassungdesArtikelsG.51VEU.
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Artikel174

IstdieKlagebegründet,soerklärtderGerichtshofdie
angefochteneHandlungfürnichtig.

StelltderGerichtshoffest,daßderbetreffendeMitglied
staatseinemUrteilnichtnachgekommenist,sokanner
dieZahlungeinesPauschalbetragsoderZwangsgeldsver
hängen.

DiesesVerfahrenläßtdenArtikel170unberührt. ErklärtderGerichtshofeineVerordnungfürnichtig,so
bezeichneter,fallserdiesfürnotwendighält,diejenigen
ihrerWirkungen,diealsfortgeltendzubetrachtensind.

Artikel172(?)

AufgrunddiesesVertragesvomEuropäischenParlament
undvomRatgemeinsamsowievomRaterlasseneVer
ordnungenkönnenhinsichtlichderdarinvorgesehenen
ZwangsmaßnahmendemGerichtshofeineZuständigkeit
übertragen,welchedieBefugniszuunbeschränkterEr
messensnachprüfung undzurÄnderung oderVerhän
gungsolcherMaßnahmen umfaßt.

Artikel175(***)

UnterläßtesdasEuropäischeParlament,derRatoder
dieKommissionunterVerletzungdiesesVertrages,einen
Beschlußzufassen,sokönnendieMitgliedstaaten und
dieanderenOrganederGemeinschaftbeimGerichtshof
Klage aufFeststellungdieserVertragsverletzung erhe
ben.

DieseKlageistnurzulässig,wenndasinFragestehende
Organzuvoraufgefordertwordenist,tätigzuwerden.
HatesbinnenzweiMonaten nachdieserAufforderung
nichtStellunggenommen,sokanndieKlageinnerhalb
einerweiterenFristvonzweiMonaten erhobenwerden.

JedenatürlicheoderjuristischePersonkannnachMaß
gabederAbsätze 1 und2vordemGerichtshof Be
schwerdedarüberführen,daßeinOrganderGemein
schaftesunterlassenhat,einenanderenAkt alseine
EmpfehlungodereineStellungnahmeansiezurichten.

DerGerichtshofistunterdengleichenVoraussetzungen
zuständigfürKlagen,dievonderEZBinihremZustän
digkeitsbereicherhobenodergegensieangestrengtwer
den.

Artikel173(**)

DerGerichtshofüberwachtdieRechtmäßigkeitderge
meinsamen Handlungen desEuropäischen Parlaments
unddesRatessowiederHandlungen desRates,der
KommissionundderEZB,soweitessichnichtumEmp
fehlungenoderStellungnahmenhandelt,undderHand
lungendesEuropäischenParlamentsmitRechtswirkung
gegenüberDritten.

ZudiesemZweckistderGerichtshoffürKlagenzustän
dig,dieeinMitgliedstaat,derRatoderdieKommission
wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicherForm
vorschriften,VerletzungdiesesVertragsodereinerbei
seinerDurchführunganzuwendendenRechtsnormoder
wegenErmessensmißbrauchserhebt.

DerGerichtshofistunterdengleichenVoraussetzungen
zuständigfürKlagendesEuropäischenParlamentsund
derEZB,dieaufdieWahrungihrerRechteabzielen.

JedenatürlicheoderjuristischePersonkannunterden
gleichenVoraussetzungengegendieansieergangenen
EntscheidungensowiegegendiejenigenEntscheidungen
Klageerheben,die,obwohlsiealsVerordnungoderals
eineaneineanderePersongerichteteEntscheidunger
gangensind,sieunmittelbarundindividuellbetreffen.

DieindiesemArtikelvorgesehenenKlagensindbinnen
zweiMonatenzuerheben;dieseFristläuftjenachLage
desFallesvonderBekanntgabederbetreffendenHand
lung,ihrerMitteilung andenKlägeroderinErmange
lungdessenvondemZeitpunktan,zudemderKläger
vondieserHandlungKenntniserlangthat.

Artikel176('>»»*)

Das oderdieOrgane,denendasfürnichtigerklärte
HandelnzurLastfälltoderdessenUntätigkeitalsver
tragswidrigerklärtwordenist,habendiesichausdem
UrteildesGerichtshofesergebendenMaßnahmen zuer
greifen.

DieseVerpflichtungbestehtunbeschadetderVerpflich
tungen,diesichausderAnwendungdesArtikels 215
Absatz2ergeben.

DieserArtikelgiltauchfürdieEZB.

(*)InderFassungdesArtikelsG.52VEU.
(**)InderFassungdesArtikelsG.53VEU.

(***)InderFassungdesArtikelsG.54VEU.
(****)InderFassungdesArtikelsG.55VEU.
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Artikel177(?)

Der Gerichtshof entscheidetimWege derVorabent
scheidung

a)überdieAuslegungdiesesVertrages,

b)überdieGültigkeitunddieAuslegungderHandlun
genderOrganederGemeinschaftundderEZB,

c)überdieAuslegungderSatzungenderdurchdenRat
geschaffenenEinrichtungen,soweitdieseSatzungen
diesvorsehen.

Wird einederartigeFrageeinemGerichteinesMitglied
staatsgestelltundhältdiesesGerichteineEntscheidung
darüberzumErlaßseinesUrteils fürerforderlich,so
kannesdieseFragedemGerichtshofzurEntscheidung
vorlegen.

Wird einederartigeFrageineinemschwebendenVer
fahrenbeieinemeinzelstaatlichenGerichtgestellt,dessen
EntscheidungenselbstnichtmehrmitRechtsmittelndes
innerstaatlichenRechtsangefochtenwerdenkönnen,so
istdiesesGerichtzurAnrufungdesGerichtshofesver
pflichtet.

b)dieBeschlüssedesRatesderGouverneurederEuro
päischen Investitionsbank. JederMitgliedstaat,die
KommissionundderVerwaltungsratderBankkön
nenhierzunachMaßgabe desArtikels173Klageer
heben;

c)dieBeschlüssedesVerwaltungsratsderEuropäischen
Investitionsbank. Diese könnennachMaßgabe des
Artikels 173nurvonMitgliedstaaten oderderKom
missionundlediglichwegenVerletzungderFormvor
schriftendesArtikels 21Absätze2und5bis7der

SatzungderInvestitionsbankangefochtenwerden;

d)dieErfüllungdersichausdiesemVertragundderSat
zungdesESZBergebendenVerpflichtungendurchdie
nationalenZentralbanken. DerRatderEZBbesitzt

hierbeigegenüberdennationalenZentralbankendie
Befugnisse,diederKommissioninArtikel169gegen
überdenMitgliedstaaten eingeräumtwerden.Stellt
derGerichtshoffest,daßeinenationaleZentralbank
gegeneineVerpflichtungausdiesemVertragversto
ßenhat,sohatdieseBankdieMaßnahmenzuergrei
fen,diesichausdemUrteildesGerichtshofesergeben.

Artikel181

DerGerichtshofistfürEntscheidungenaufgrundeiner
Schiedsklauselzuständig,dieineinemvonderGemein
schaftoderfürihreRechnungabgeschlossenenöffent
lich-rechtlichenoderprivatrechtlichenVertragenthalten
ist.

Artikel182

DerGerichtshofistfürjedemitdemGegenstanddieses
Vertrages inZusammenhangstehendeStreitigkeitzwi
schenMitgliedstaatenzuständig,wenndiesebeiihmauf
grundeinesSchiedsvertragsanhängiggemachtwird.

Artikel183

SoweitkeineZuständigkeitdesGerichtshofesaufgrund
diesesVertragesbesteht,sindStreitsachen,beidenendie
Gemeinschaft Parteiist,derZuständigkeitdereinzel
staatlichenGerichtenichtentzogen.

Artikel184(***)

UngeachtetdesAblaufsderinArtikel173Absatz5ge
nanntenFristkannjedeParteiineinemRechtsstreit,bei
demesaufdieGeltungeinervomEuropäischenParla
ment undvomRatgemeinsamerlassenenVerordnung
odereinerVerordnungdesRates,derKommissionoder
derEZBankommt,vordemGerichtshofdieUnanwend
barkeitdieserVerordnungausdeninArtikel 173Ab
satz2genanntenGründengeltendmachen.

Artikel178

DerGerichtshofistfürStreitsachenüberdeninArtikel

215Absatz2vorgesehenenSchadensersatzzuständig.

Artikel179

DerGerichtshofistfüralleStreitsachenzwischender
Gemeinschaft undderen Bediensteten innerhalbder

GrenzenundnachMaßgabederBedingungenzuständig,
dieimStatutderBeamtenfestgelegtsindodersichaus
denBeschäftigungsbedingungenfürdieBedienstetener
geben.

Artikel180{**)

DerGerichtshofistnachMaßgabe derfolgendenBe
stimmungenzuständiginStreitsachenüber

a)dieErfüllungderVerpflichtungenderMitgliedstaaten
ausderSatzungderEuropäischenInvestitionsbank.
DerVerwaltungsratderBankbesitzthierbeidieder
KommissioninArtikel169übertragenenBefugnisse;

(*)InderFassungdesArtikelsG.56VEU.
(**)InderFassungdesArtikelsG.57VEU. (***)InderFassungdesArtikelsG.58VEU.
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Artikel185

KlagenbeidemGerichtshofhabenkeineaufschiebende
Wirkung. DerGerichtshofkannjedoch,wenn erdies
denUmständennachfürnötighält,dieDurchführung
derangefochtenenHandlungaussetzen.

Artikel186

DerGerichtshofkannindenbeiihmanhängigenSachen
dieerforderlicheneinstweiligenAnordnungentreffen.

Artikel187

Die Urteile desGerichtshofes sindgemäßArtikel 192
vollstreckbar.

Artikel188

DieSatzungdesGerichtshofeswirdineinembesonderen
Protokollfestgelegt.

DerRatkannaufAntragdesGerichtshofesundnach
AnhörungderKommissionunddesEuropäischenParla
ments einstimmigdieBestimmungendesTitelsIIIder
Satzungändern.

DerGerichtshoferläßtseineVerfahrensordnung.Siebe
darfdereinstimmigenGenehmigungdesRates.

VierMitglieder desRechnungshofes,diedurchLosbe
stimmtwerden,erhaltenjedochbeidererstenErnennung
einaufvierJahrebegrenztesMandat.

Die Mitglieder desRechnungshofeskönnenwiederer
nanntwerden.

Siewählen ausihrerMitte denPräsidentendesRech

nungshofesfürdreiJahre.Wiederwahlistzulässig.

(4) DieMitgliederdesRechnungshofesübenihreTä
tigkeitinvollerUnabhängigkeitzumallgemeinenWohl
derGemeinschaftaus.

SiedürfenbeiderErfüllungihrerPflichtenAnweisungen
voneinerRegierungodereineranderenStellewederan
fordernnochentgegennehmen.SiehabenjedeHandlung
zuunterlassen,diemitihrenAufgabenunvereinbarist.

(5) DieMitglieder desRechnungshofesdürfenwäh
rendihrerAmtszeitkeineandereentgeltlicheoderunent
geltlicheBerufstätigkeitausüben.BeiderAufnahmeihrer
TätigkeitübernehmensiediefeierlicheVerpflichtung,
währendderAusübungundnachAblaufihrerAmtstätig
keitdiesichausihremAmtergebendenPflichtenzuer
füllen,insbesonderediePflicht,beiderAnnahmegewisser
TätigkeitenoderVorteilenachAblaufdieserTätigkeit
ehrenhaftundzurückhaltendzusein.

(6) AbgesehenvonregelmäßigenNeubesetzungenund
vonTodesfällenendetdasAmteinesMitgliedsdesRech
nungshofesdurchRücktrittoderdurchAmtsenthebung
durchdenGerichtshofgemäßAbsatz7.

FürdasausscheidendeMitgliedwirdfürdieverbleibende
AmtszeiteinNachfolgerernannt.

AußerimFallderAmtsenthebungbleibendieMitglieder
desRechnungshofesbiszurNeubesetzungihresSitzesim
Amt.

Abschnitt5(*)

DerRechnungshof

Artikel188a

DerRechnungshofnimmtdieRechnungsprüfungwahr.

Artikel188b

(1) DerRechnungshofbestehtauszwölfMitgliedern.

(2) ZuMitgliedern desRechnungshofessindPersön
lichkeitenauszuwählen,dieinihrenLändernRechnungs
prüfungsorganenangehörenoderangehörthabenoder
diefürdiesesAmtbesondersgeeignetsind.Siemüssen
jedeGewährfürUnabhängigkeitbieten.

(3) DieMitglieder desRechnungshofeswerden vom
RatnachAnhörungdesEuropäischenParlamentsein
stimmigaufsechsJahreernannt.

(7) EinMitglied desRechnungshofeskannnurdann
seinesAmtesenthobenoderseinerRuhegehaltsansprüche
oderandereranihrerStellegewährterVergünstigungen
fürverlustigerklärtwerden,wennderGerichtshofauf
AntragdesRechnungshofesfeststellt,daßesnichtmehr
dieerforderlichenVoraussetzungenerfülltoderdensich
ausseinemAmtergebendenVerpflichtungennichtmehr
nachkommt.

(8) DerRatsetztmitqualifizierterMehrheit dieBe
schäftigungsbedingungenfürdenPräsidentenunddie
MitgliederdesRechnungshofesfest,insbesonderedieGe
hälter,VergütungenundRuhegehälter.Ersetztmitder
selbenMehrheitallesonstigenalsEntgeltgezahltenVer
gütungenfest.

(*)Abschnitt 5(Artikel 188abis188c,bisherigeArtikel 206
und206a)eingefügtgemäßArtikelG.59VEU.
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(9) DiefürdieRichterdesGerichtshofesgeltenden
BestimmungendesProtokollsüberdieVorrechteundBe
freiungenderEuropäischenGemeinschaftengeltenauch
fürdieMitgliederdesRechnungshofes.

DerRechnungshofkannfernerjederzeitseineBemerkun
genzubesonderenFragen vorlegen,insbesonderein
FormvonSonderberichten,undaufAntrageinesderan
derenOrganederGemeinschaftStellungnahmenabge
ben.

ErnimmtseinejährlichenBerichte,Sonderberichteoder
StellungnahmenmitderMehrheit seinerMitglieder an.

ErunterstütztdasEuropäischeParlamentunddenRat
beiderKontrollederAusführungdesHaushaltsplans.

Kapitel2

GemeinsameVorschriftenfürmehrereOrgane

Artikel189{*)

ZurErfüllungihrerAufgabenundnachMaßgabe dieses
Vertrages erlassendasEuropäischeParlamentundder
Ratgemeinsam,derRatunddieKommissionVerord
nungen,RichtlinienundEntscheidungen,sprechenEmp
fehlungenausodergebenStellungnahmenab.

DieVerordnunghatallgemeineGeltung.Sieistinallen
ihrenTeilenverbindlichundgiltunmittelbarinjedem
Mitgliedstaat.

DieRichtlinieistfürjedenMitgliedstaat,andensiege
richtetwird,hinsichtlichdeszuerreichendenZielsver
bindlich,überläßtjedochdeninnerstaatlichenStellendie
Wahl derFormundderMittel.

DieEntscheidungistinallenihrenTeilenfürdiejenigen
verbindlich,diesiebezeichnet.

DieEmpfehlungenundStellungnahmensindnichtver
bindlich.

Artikel188c

(1) DerRechnungshofprüftdieRechnungüberalle
EinnahmenundAusgaben derGemeinschaft. Erprüft
ebenfallsdieRechnungüberalleEinnahmenundAusga
benjedervonderGemeinschaftgeschaffenenEinrich
tung,soweitderGründungsaktdiesnichtausschließt.

DerRechnungshoflegtdemEuropäischenParlamentund
demRateineErklärungüberdieZuverlässigkeitder
RechnungsführungsowiedieRechtmäßigkeitundOrd
nungsmäßigkeitderzugrundeliegendenVorgängevor.

(2) DerRechnungshofprüftdieRechtmäßigkeitund
OrdnungsmäßigkeitderEinnahmenundAusgabenund
überzeugtsichvonderWirtschaftlichkeit derHaushalts
führung.

DiePrüfungderEinnahmenerfolgtanhandderFeststel
lungenundderZahlungenderEinnahmenandieGe
meinschaft.

DiePrüfungderAusgabenerfolgtanhandderMittelbin
dungenundderZahlungen.

DiesePrüfungenkönnenvorAbschlußderRechnungdes
betreffendenHaushaltsjahrsdurchgeführtwerden.

(3) DiePrüfungwirdanhandderRechnungsunterla
genunderforderlichenfallsanOrtundStellebeidenan
derenOrganenderGemeinschaftunddenMitgliedstaa
tendurchgeführt.DiePrüfungindenMitgliedstaatener
folgtinVerbindungmitdeneinzelstaatlichenRechnungs
prüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die
erforderlicheZuständigkeitverfügen,mitdenzuständigen
einzelstaatlichen Dienststellen. Diese Organe oder
DienststellenteilendemRechnungshofmit,obsieander
Prüfungteilzunehmenbeabsichtigen.

DieanderenOrganederGemeinschaftunddieeinzel
staatlichenRechnungsprüfungsorganeoder,wenn diese
nichtüberdieerforderlicheZuständigkeitverfügen,die
zuständigen einzelstaatlichenDienststellen übermitteln
demRechnungshofaufseinenAntragjedefürdieErfül
lungseinerAufgabeerforderlicheUnterlageoderInfor
mation.

(4) DerRechnungshoferstattetnachAbschlußeines
jedenHaushaltsjahrseinenJahresbericht.DieserBericht
wirddenanderenOrganenderGemeinschaftvorgelegt
undimAmtsblattderEuropäischenGemeinschaftenzu
sammenmitdenAntwortendieserOrganeaufdieBe
merkungendesRechnungshofesveröffentlicht.

Artikel189a(*•)

(1) WirdderRatkraftdiesesVertagesaufVorschlag
derKommissiontätig,sokannervorbehaltlichdesArti
kels189bAbsätze4und5ÄnderungendiesesVorschlags
nureinstimmigbeschließen.

(2) SolangeeinBeschlußdesRatesnichtergangenist,
kanndieKommissionihrenVorschlagjederzeitimVer
laufderVerfahrenzurAnnahmeeinesRechtsaktsder
Gemeinschaftändern.

(*)InderFassungdesArtikelsG.60VEU.
(*■*)EingefügtgemäßArtikelG.61VEU.
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(4) Der Vermittlungsausschuß,derausdenMitglie
derndesRatesoderderenVertreternundebensovielen

VertreterndesEuropäischenParlamentsbesteht,hatdie
Aufgabe,mitderqualifiziertenMehrheitderMitglieder
desRatesoderderenVertreternundderMehrheit der

Vertreter desEuropäischenParlamentseineEinigung
übereinengemeinsamenEntwurfzuerzielen.DieKom
missionnimmtandenArbeitendesVermittlungsausschus
sesteilundergreiftalleerforderlichenInitiativen,umauf
eineAnnäherungderStandpunktedesEuropäischenPar
lamentsunddesRateshinzuwirken.

(5) BilhgtderVermittlungsausschußbinnensechsWo
chennachseinerEinberufungeinengemeinsamenEnt
wurf,soverfügendasEuropäischeParlamentundder
RatabdieserBilligungübereineFristvonsechsWochen,
umdenbetreffendenRechtsaktentsprechenddemge
meinsamenEntwurfzuerlassen,wobeiimEuropäischen
ParlamentdieabsoluteMehrheitderabgegebenenStim
men undimRatdiequalifizierteMehrheit erforderlich
ist.NimmteinesderbeidenOrganedenvorgeschlagenen
Rechtsaktnichtan,sogilteralsnichtangenommen.

Artikel189b(*)

(1) WirdindiesemVertraghinsichtlichderAnnahme
einesRechtsaktsaufdiesenArtikelBezuggenommen,so
giltdasnachstehendeVerfahren.

(2) Die Kommission unterbreitetdemEuropäischen
ParlamentunddemRateinenVorschlag.

DerRatlegtmitqualifizierterMehrheitundnachStel
lungnahmedesEuropäischenParlamentseinengemeinsa
men Standpunktfest. DiesergemeinsameStandpunkt
wirddemEuropäischenParlamentzugeleitet. DerRat
unterrichtetdasEuropäischeParlamentinallenEinzel
heitenüberdieGründe,ausdenenerseinengemeinsamen
Standpunktfestgelegthat.DieKommissionunterrichtet
dasEuropäischeParlamentinallenEinzelheitenüber
ihrenStandpunkt.

HatdasEuropäischeParlamentbinnendreiMonaten
nachderÜbermittlung

a)dengemeinsamenStandpunktgebilligt,soerläßtder
RatdenbetreffendenRechtsaktendgültigentspre
chenddiesemgemeinsamenStandpunkt;

b)nichtStellunggenommen,soerläßtderRatdenbe
treffendenRechtsakt entsprechendseinemgemein
samenStandpunkt;

c)mitderabsolutenMehrheitseinerMitgliederdieAb
sichtgeäußert,dengemeinsamenStandpunktabzuleh
nen,sounterrichtetesdenRatunverzüglichhiervon.
DerRatkanndeninAbsatz 4genanntenVermitt
lungsausschußeinberufen,umseinenStandpunktaus
führlicherdarzulegen.DaraufhinbestätigtdasEuro
päischeParlamentmitderabsolutenMehrheitseiner
Mitglieder dieAblehnung desgemeinsamenStand
punkts,womitdervorgeschlageneRechtsaktalsnicht
angenommengilt,oderesschlägtnachBuchstabed)
Abänderungenvor;

d)mitderabsolutenMehrheitseinerMitgliederAbände
rungenandemgemeinsamenStandpunktvorgeschla
gen,sowirddieabgeänderteFassungdemRatund
derKommissionzugeleitet;dieKommissiongibteine
StellungnahmezudiesenAbänderungenab.

(3) BilligtderRatmitqualifizierterMehrheit binnen
dreiMonatennachEingangderAbänderungendesEuro
päischenParlamentsalledieseAbänderungen,soändert
erseinengemeinsamenStandpunktentsprechendunder
läßtdenbetreffendenRechtsakt;überAbänderungen,zu
denendieKommission eineablehnendeStellungnahme
abgegebenhat,beschließtderRatjedocheinstimmig.Er
läßtderRatdenbetreffendenRechtsaktnicht,soberuft
derPräsidentdesRatesimEinvernehmenmitdemPräsi

dentendesEuropäischenParlamentsunverzüglichden
Vermittlungsausschußein.

(6) BilhgtderVermittlungsausschußkeinengemeinsa
men Entwurf,sogiltdervorgeschlageneRechtsaktals
nichtangenommen,sofernnichtderRatbinnensechs
Wochen nachAblaufderdemVermittlungsausschußge
setztenFristmitqualißzierterMehrheitdengemeinsamen
Standpunkt,denervorEröffnungdesVermittlungsver
fahrensgebilligthatte,gegebenenfallsmitvomEuropäi
schenParlamentvorgeschlagenenAbänderungen bestä
tigt.IndiesemFallistderbetreffendeRechtsaktendgül
tigerlassen,sofernnichtdasEuropäischeParlamentdie
VorlagebinnensechsWochen nachdemZeitpunktder
BestätigungdurchdenRatmitderabsolutenMehrheit
seinerMitgliederablehnt;dervorgeschlageneRechtsakt
giltdannalsnichtangenommen.

(7) DieindiesemArtikelgenanntenFristenvondrei
Monaten bzw. sechsWochen könnenimgegenseitigen
Einvernehmen zwischendemEuropäischen Parlament
unddemRatumhöchstenseinenMonatbzw.zweiWo

chenverlängertwerden.DieinAbsatz2genannteDrei
monatsfristverlängertsichimFallderAnwendbarkeitdes
Absatzes2Buchstabec)automatischumzweiMonate.

(8) DerAnwendungsbereichdesindiesemArtikelbe
schriebenenVerfahrenskannnachdemVerfahren des

ArtikelsNAbsatz2desVertragesüberdieEuropäische
UnionaufderGrundlageeinesdemRatvonderKom
missionspätestens1996zuunterbreitendenBerichteser
weitertwerden.

Artikel189c(*)

WirdindiesemVertraghinsichtlichderAnnahmeeines
RechtsaktsaufdiesenArtikelBezuggenommen,sogilt
folgendesVerfahren:(*)EingefügtgemäßArtikelG.61VEU.



31.8.92 AmtsblattderEuropäischenGemeinschaften Nr.C224/67

Artikel190{*)

Die Verordnungen,RichtlinienundEntscheidungen,die
vomEuropäischenParlamentundvomRatgemeinsam
odervomRatodervonderKommissionangenommen
werden,sindmitGründenzuversehenundnehmenauf
dieVorschläge oderStellungnahmenBezug,dienach
diesemVertrageingeholtwerdenmüssen.

Artikel191(**)

(1) DienachdemVerfahrendesArtikels189bange
nommenenVerordnungen,RichtlinienundEntscheidun
genwerden vomPräsidentendesEuropäischenParla
mentsundvomPräsidentendesRatesunterzeichnetund
imAmtsblattderGemeinschaftveröffentUcht.Sietreten

zudemdurchsiefestgelegtenZeitpunktoderandernfalls
amzwanzigsten Tag nachihrerVeröffentlichimg in
Kraft.

(2) DieVerordnungendesRatesundderKommission
sowiedieanalleMitgliedstaaten gerichtetenRichtlinien
dieserOrgane werden imAmtsblattderGemeinschaft
veröffentlicht.Sietretenzudemdurchsiefestgelegten
ZeitpunktoderandernfallsamzwanzigstenTagnachih
rerVeröffentlichunginKraft.

a)DerRatlegtmitqualifizierterMehrheitaufVorschlag
derKommissionundnachStellungnahmedesEuropäi
schenParlamentseinengemeinsamenStandpunktfest.

b)DergemeinsameStandpunktdesRates wird dem
EuropäischenParlamentzugeleitet.DerRatunddie
KommissionunterrichtendasEuropäischeParlament
inallenEinzelheitenüberdieGründe,ausdenender
RatseinengemeinsamenStandpunktfestgelegthat,
sowieüberdenStandpunktderKommission.

HatdasEuropäischeParlamentdiesengemeinsamen
StandpunktbinnendreiMonatennachderÜbermitt
lunggebilligtoderhatessichinnerhalbdieserFrist
nichtgeäußert,soerläßtderRatdenbetreffenden
Rechtsaktendgültigentsprechenddemgemeinsamen
Standpunkt.

c)DasEuropäischeParlamentkanninnerhalbderunter
Buchstabeb)vorgesehenenDreimonatsfristmit der
absolutenMehrheit seinerMitglieder Abänderungen
andemgemeinsamenStandpunktdesRatesvorschla
gen.EskannfernerdengemeinsamenStandpunktdes
RatesmitdergleichenMehrheitablehnen.DasErgeb
nisderBeratungenwirddemRatundderKommission
zugeleitet.

Hat dasEuropäischeParlamentdengemeinsamen
StandpunktdesRatesabgelehnt,sokannderRatin
zweiterLesungnureinstimmigbeschließen.

d)DieKommissionüberprüftinnerhalbeinerFristvon
einemMonatdenVorschlag,aufgrunddessenderRat
seinengemeinsamenStandpunktfestgelegthat,unter
Berücksichtigung dervomEuropäischenParlament
vorgeschlagenenAbänderungen.

DieKommissionübermitteltdemRatzusammenmit

demvonihrüberprüftenVorschlagdievonihrnicht
übernommenenAbänderungendesEuropäischenPar
lamentsundnimmtdazuStellung.DerRatkanndiese
Abänderungeneinstimmigannehmen.

e)DerRatverabschiedetmitqualifizierterMehrheitden
vonderKommissionüberprüftenVorschlag.

DerRatkanndenvonderKommissionüberprüften
Vorschlagnureinstimmigändern.

f)IndenunterdenBuchstabenc),d)unde)genannten
FällenmußderRatbinnendreiMonatenbeschließen.

ErgehtinnerhalbdieserFristkeinBeschluß,sogiltder
VorschlagderKommissionalsnichtangenommen.

g)DieunterdenBuchstabenb)undf)genanntenFristen
könnenimgegenseitigenEinvernehmenzwischendem
EuropäischenParlamentunddemRatumhöchstens
einenMonatverlängertwerden.

(3) DieanderenRichtliniensowiedieEntscheidungen
werdendenjenigen,fürdiesiebestimmtsind,bekanntge
gebenundwerdendurchdieseBekanntgabewirksam.

Artikel192

DieEntscheidungendesRatesoderderKommission,die
eineZahlungauferlegen,sindvollstreckbareTitel;dies
giltnichtgegenüberStaaten.

DieZwangsvollstreckungerfolgtnachdenVorschriften
desZivilprozeßrechtsdesStaates,indessenHoheitsge
bietsiestattfindet.DieVollstreckungsklauselwirdnach
einerPrüfung,diesichlediglichaufdieEchtheitdes
Titelserstreckendarf,vonderstaatlichenBehördeer
teilt,welchedieRegierungjedesMitgliedstaats zudie
semZweckbestimmtundderKommissionunddemGe

richtshofbenennt.

SinddieseFormvorschriftenaufAntrag derdieVoll
streckungbetreibendenParteierfüllt,sokanndiesedie
ZwangsvollstreckungnachinnerstaatlichemRechtbetrei
ben,indemsiediezuständigeStelleunmittelbaranruft.

(*)EingefügtgemäßArtikelG.62VEU.
(**)InderFassungdesArtikelsG.63VEU.
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DieZwangsvollstreckungkannnurdurcheineEntschei
dungdesGerichtshofesausgesetztwerden.FürdiePrü
fungderOrdnungsmäßigkeit derVollstreckungsmaß
nahmen sindjedochdieeinzelstaatlichenRechtspre
chungsorganezuständig.

Artikel195

(1) ZurErnennungderMitglieder desAusschusses
legtjederMitgliedstaatdemRateineListevor,diedop
peltsovieleKandidatenenthält,wieseinenStaatsange
hörigenSitzezugewiesensind.

Kapitel3

DerWirtschafts-undSozialausschuß

Die ZusammensetzungdesAusschusses muß derNot
wendigkeitRechnungtragen,denverschiedenenGrup
pendeswirtschaftlichenundsozialenLebenseineange
messeneVertretungzusichern.

(2) DerRathörtdieKommission.ErkanndieMei
nungdermaßgeblicheneuropäischenOrganisationender
verschiedenenZweigedesWirtschafts-undSoziallebens
einholen,dieanderTätigkeitderGemeinschaftinteres
siertsind.

Artikel193

EswirdeinWirtschafts-undSozialausschußmitbera

tenderAufgabeerrichtet.

DerAusschußbestehtausVertreternderverschiedenen

GruppendeswirtschaftlichenundsozialenLebens,insbe
sonderederErzeuger,derLandwirte,derVerkehrsun
ternehmer,derArbeitnehmer,derKaufleuteundHand
werker,derfreienBerufeundderAllgemeinheit.

Artikel194(*)

DieZahlderMitglieder desAusschusseswirdwiefolgt
festgesetzt:

Artikel196{**)

DerAusschußwähltausseinerMitteseinenPräsidenten

undseinPräsidiumaufzweiJahre.

ErgibtsicheineGeschäftsordnung.

DerAusschußwirdvonseinemPräsidentenaufAntrag
desRates oderderKommission einberufen.Erkann

auchvonsichauszusammentreten.

Belgien 12
Dänemark 9

Deutschland 24

Griechenland 12

Spanien 21
Frankreich 24

Irland 9

Italien 24

Luxemburg 6
Niederlande 12

Portugal 12
VereinigtesKönigreich 24

Artikel197

DerAusschußumfaßtfachlicheGruppenfürdieHaupt
sachgebietediesesVertrages.

ErenthältinsbesonderejeeinefachlicheGruppefürdie
LandwirtschaftundfürdenVerkehr;aufdiesefinden
dieSonderbestimmungenderTitelüberdieLandwirt
schaftunddenVerkehrAnwendung.

DieMitglieder desAusschusseswerdenvomRatdurch
einstimmigenBeschlußaufvierJahreernannt.Wiederer
nennungistzulässig.

DieMitgliederdesAusschussessindankeineWeisungen
gebunden.SieübenihreTätigkeitinvollerUnabhängig
keitzumallgemeinenWohlderGemeinschaftaus.

DerRatsetztmit qualifizierterMehrheit dieVergü
tungenfürdieMitgliederdesAusschussesfest.

DiefachlichenGruppenwerdenimRahmendesallge
meinenZuständigkeitsbereichsdesAusschussestätig.Sie
könnennichtunabhängigvomAusschußgehörtwerden.

(*)InderFassungdesArtikelsG.64VEU. (**)InderFassungdesArtikelsG.65VEU.
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Irland 9

Italien 24

Luxemburg 6
Niederlande 12

Portugal 12

VereinigtesKönigreich 24

DieMitgliederdesAusschussessowieeinegleicheAnzahl
vonStellvertreternwerdenvomRataufVorschlagderje
weiligenMitgliedstaatendurcheinstimmigenBeschlußauf
vierJahreernannt.Wiederernennungistzulässig.

DieMitgliederdesAusschussessindankeineWeisungen
gebunden.SieübenihreTätigkeitinvollerUnabhängig
keitzumallgemeinenWohlderGemeinschaftaus.

Innerhalbdes Ausschusses können fernerUnteraus

schüsseeingesetztwerden;diesehabenüberbestimmte
FragenoderaufbestimmtenGebietenEntwürfevonStel
lungnahmenzurBeratungimAusschuß auszuarbeiten.

DieGeschäftsordnungbestimmtdieArtundWeise der
ZusammensetzungundregeltdieZuständigkeitderfach
lichenGruppenundUnterausschüsse.

Artikel198(*)

DerAusschuß muß vomRatoderderKommissionin

denindiesemVertragvorgesehenenFällengehörtwer
den.ErkannvondiesenOrganeninallenFällengehört
werden,indenendieseesfürzweckmäßigerachten.Er
kannvonsichauseineStellungnahmeindenFällenabge
ben,indenenerdiesfürzweckmäßigerachtet.

Wenn derRatoderdieKommissionesfürnotwendig
erachten,setzensiedemAusschußfürdieVorlageseiner
StellungnahmeeineFrist;diesebeträgtmindestenseinen
Monat,vomEingangderMitteilung beimPräsidenten
desAusschusses angerechnet. Nach Ablauf derFrist
kanndasFehleneinerStellungnahmeunberücksichtigt
bleiben.

DieStellungnahmendesAusschussesundderzuständi
genfachlichenGruppesowieeinBerichtüberdieBera
tungenwerden demRat undderKommission über
mittelt.

Artikel198b

DerAusschußderRegionenwähltausseinerMitteseinen
PräsidentenundseinPräsidiumaufzweiJahre.

ErgibtsicheineGeschäftsordnungundlegtsiedemRat
zurGenehmigungvor;derRatbeschließteinstimmig.

DerAusschußwirdvonseinemPräsidentenaufAntrag
desRatesoderderKommissioneinberufen.Erkannauch
vonsichauszusammentreten.

Artikel198c

DerAusschußderRegionenwirdvomRatodervonder
KommissionindenindiesemVertragvorgesehenenFäl
lenundinallenanderenFällengehört,indeneneinesdie
serbeidenOrganediesfürzweckmäßigerachtet.

Wenn derRatoderdieKommissionesfürnotwendig
erachten,setzensiedemAusschußfürdieVorlageseiner
StellungnahmeeineFrist;diesebeträgtmindestenseinen
Monat,vomEingangderdiesbezüglichenMitteilungbeim
PräsidentendesAusschussesangerechnet.NachAblauf
derFristkanndasFehleneinerStellungnahmeunberück
sichtigtbleiben.

Wird derWirtschafts-undSozialausschußnachArtikel

198gehört,sowirdderAusschußderRegionenvomRat
odervonderKommissionüberdiesesErsuchenumStel

lungnahmeunterrichtet. DerAusschuß derRegionen
kann,wennerderAuffassungist,daßspezifischeregio
naleInteressenberührtwerden,eineentsprechendeStel
lungnahmeabgeben.

Erkann,wennerdiesfürzweckdienlicherachtet,von
sichauseineStellungnahmeabgeben.

Die StellungnahmedesAusschusses sowieeinBericht
überdieBeratungenwerdendemRatundderKommis
sionübermittelt.

Kapitel4(**)

DerAusschußderRegionen

Artikel198a

EswirdeinberatenderAusschußausVertreternderre

gionalenundlokalenGebietskörperschaften,nachstehend
„AusschußderRegionen"genannt,errichtet.

DieZahlderMitglieder desAusschusseswirdwiefolgt
festgesetzt:

Belgien 12
Dänemark 9

Deutschland 24

Griechenland 12

Spanien 21
Frankreich 24

(*)InderFassungdesArtikelsG.66VEU.
(**)Kapitel4(Artikel198abis198c)eingefügtgemäßArtikel

G.67VEU.
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TITELIIKapitel5(*)

DieEuropäischeInvestitionsbatik FINANZVORSCHRIFTEN

Artikel198d

DieEuropäischeInvestitionsbankbesitztRechtspersön
lichkeit.

Artikel199{**)

Alle EinnahmenundAusgaben derGemeinschaft ein
schließlichderjenigendesEuropäischenSozialfondswer
denfürjedesHaushaltsjahr veranschlagtundinden
Haushaltsplaneingesetzt.Mitglieder derEuropäischenInvestitionsbanksinddie

Mitgliedstaaten.

DieSatzungderEuropäischenInvestitionsbankistdiesem
VertragalsProtokollbeigefügt.

DiefürdieOrganeanfallendenVerwaltungsausgabenim
Zusammenhangmit dendieGemeinsameAußen-und
SicherheitspolitikunddieZusammenarbeitindenBerei
chenJustizundInneresbetreffendenBestimmungendes
VertragesüberdieEuropäischeUniongehenzuLasten
desHaushalts.DieaufgrundderDurchführungdieser
BestimmungenentstehendenoperativenAusgabenkön
nenunterdenindiesenBestimmungen vorgesehenen
VoraussetzungendemHaushaltangelastetwerden.

DerHaushaltsplanistinEinnahmenundAusgabenaus
zugleichen.

Artikel200

(aufgehoben)

Artikel198e

AufgabederEuropäischenInvestitionsbankistes,zuei
nerausgewogenenundreibungslosenEntwicklungdes
Gemeinsamen Marktes imInteressederGemeinschaft

beizutragen;hierbeibedientsiesichdesKapitalmarktsso
wieihrereigenenMittel.IndiesemSinneerleichtertsie
ohneVerfolgungeinesErwerbszwecksdurchGewährung
vonDarlehen undBürgschaften dieFinanzierungder
nachstehendbezeichnetenVorhabeninallenWirtschafts

zweigen:

a)VorhabenzurErschließungderwenigerentwickelten
Gebiete;

b)VorhabenzurModernisierung oderUmstellungvon
UnternehmenoderzurSchaffungneuerArbeitsmög
lichkeiten,diesichausderschrittweisenErrichtung
desGemeinsamenMarktes ergebenundwegenihres
UmfangsoderihrerArtmitdenindeneinzelnenMit
gliedstaaten vorhandenenMitteln nichtvollständig
finanziertwerdenkönnen;

c)Vorhaben vongemeinsamemInteressefürmehrere
MitgUedstaaten,diewegenihresUmfangsoderihrer
ArtmitdenindeneinzelnenMitgliedstaaten vorhan
denenMittelnnichtvollständigfinanziertwerdenkön
nen.

InErfüllungihrerAufgabe erleichtertdieBank die
FinanzierungvonInvestitionsprogrammeninVerbindung
mitderUnterstützungausdenStrukturfondsundande
renFinanzierungsinstrumentenderGemeinschaft.

Artikel201(***)

DerHaushaltwirdunbeschadetdersonstigenEinnahmen
vollständigausEigenmittelnfinanziert.

DerRatlegtaufVorschlagderKommissionundnach
AnhörungdesEuropäischenParlamentseinstimmigdie
BestimmungenüberdasSystemderEigenmittelderGe
meinschaftfestundempfiehltsiedenMitgliedstaatenzur
AnnahmegemäßihrenverfassungsrechtlichenVorschrif
ten.

Artikel201a(****)

DamitdieHaushaltsdisziplingewährleistetwird,unter
breitetdieKommissionkeineVorschlägefürRechtsakte
derGemeinschaft,ändertnichtihreVorschlägeunder
läßtkeineDurchführungsmaßnahme,dieerheblicheAus
wirkungenaufdenHaushaltsplanhabenkönnte,ohnedie

(**)InderFassungdesArtikelsG.69VEU.
(***)InderFassungdesArtikelsG.71VEU.

EingefügtgemäßArtikelG.72VEU.
(*)Kapitel 5 (Artikel 198dund198e,bisherigeArtikel 129
und130)eingefügtgemäßArtikelG.68VEU.
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(4) DerEntwurfdesHaushaltsplansistdemEuropäi
schenParlamentspätestensam5.OktoberdesJahres
vorzulegen,dasdementsprechendenHaushaltsjahrvor
ausgeht.

DasEuropäischeParlamentistberechtigt,denEntwurf
desHaushaltsplansmitderMehrheitderStimmenseiner
Mitglieder abzuändernundmitderabsolutenMehrheit
derabgegebenenStimmendemRatÄnderungendieses
EntwurfsinbezugaufdieAusgabenvorzuschlagen,die
sichzwingendausdemVertragoderdenaufgrunddes
VertrageserlassenenRechtsaktenergeben.

HatdasEuropäischeParlamentbinnenfünfundvierzig
TagennachVorlage desEntwurfsdesHaushaltsplans
seineZustimmungerteilt,soistderHaushaltsplanend
gültigfestgestellt.HatesinnerhalbdieserFristdenEnt
wurfdesHaushaltsplanswederabgeändertnochÄnde
rungendazuvorgeschlagen,sogiltderHaushaltsplanals
endgültigfestgestellt.

Hat dasEuropäischeParlamentinnerhalbdieserFrist
AbänderungenvorgenommenoderÄnderungenvorge
schlagen,sowirdderEntwurfdesHaushaltsplans mit
denentsprechendenAbänderungenoderÄnderungsvor
schlägendemRatzugeleitet.

Gewährzubieten,daßderbetreffendeVorschlagbzw.
diebetreffendeMaßnahme imRahmenderEigenmittel
derGemeinschaftfinanziertwerdenkann,diesichauf
grunddervomRatnachArtikel201festgelegtenBestim
mungenergeben.

Artikel202

DieindenHaushaltsplaneingesetztenAusgabenwerden
füreinHaushaltsjahrbewilligt,soweitdiegemäßArtikel
209festgelegteHaushaltsordnung nichtetwasanderes
bestimmt.

NachMaßgabederaufgrunddesArtikels209erlassenen
VorschriftendürfendienichtfürPersonalausgabenvor
gesehenenMittel,diebiszumEndederDurchführungs
zeiteinesHaushaltsplansnichtverbrauchtwordensind,
lediglichauf das nächste Haushaltsjahr übertragen
werden.

DievorgesehenenMittel werdennachKapitelngeglie
dert,indenendieAusgabennachArtoderBestimmung
zusammengefaßtsind;soweiterforderlich,werden die
KapitelnachdergemäßArtikel209festgelegtenHaus
haltsordnungunterteilt.

DieAusgabendesEuropäischenParlaments,desRates,
derKommission unddesGerichtshofes werden unbe

schadeteinerbesonderenRegelungfürbestimmtege
meinsame Ausgaben ingesondertenTeilendesHaus
haltsplansaufgeführt.

Artikel203

(1) DasHaushaltsjahrbeginntam1.Januarundendet
am31.Dezember.

(2) JedesOrgan derGemeinschaft stelltvordem
1.JulieinenHaushaltsvoranschlagfürseineAusgaben
auf.DieKommissionfaßtdieseVoranschlägeineinem
VorentwurffürdenHaushaltsplanzusammen.Siefügt
eineStellungnahmebei,dieabweichendeVoranschläge
enthaltenkann.

DieserVorentwurfumfaßtdenAnsatzderEinnahmen

unddenAnsatzderAusgaben.

(3) Die Kommission legtdemRatdenVorentwurf
desHaushaltsplansspätestensam1.SeptemberdesJah
resvor,dasdementsprechendenHaushaltsjahrvoraus
geht.

DerRatsetztsichmitderKommissionundgegebenen
fallsdenanderenbeteiligtenOrganen insBenehmen,
wennervondemVorentwurfabweichenwill.

DerRatstelltdenEntwurfdesHaushaltsplansmitquali
fizierterMehrheit aufundleitetihndemEuropäischen
Parlamentzu.

(5) Nachdem derRatüberdenEntwurfdesHaus
haltsplansmit derKommission undgegebenenfallsmit
denanderenbeteiligtenOrganenberatenhat,beschließt
erunterfolgendenBedingungen:

a)DerRatkannmit qualifizierterMehrheit jededer
vomEuropäischenParlamentvorgenommenenAbän
derungenändern;

b)hinsichtlichderÄnderungsvorschläge:

— FührteinevomEuropäischenParlamentvorge
schlageneÄnderungnichtzueinerErhöhungdes
Gesamtbetrags derAusgaben einesOrgans,und
zwarinsbesonderedeswegen,weildiedarauser
wachsendeErhöhungderAusgabenausdrücklich
durcheineodermehrere vorgeschlageneÄnde
rungenausgeglichenwird,dieeineentsprechende
SenkungderAusgabenbewirken,sokannderRat
diesen Änderungsvorschlag mit qualifizierter
Mehrheit ablehnen. ErgehtkeinAblehnungsbe
schluß,soistderÄnderungsvorschlagangenom
men;
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— führteinevomEuropäischenParlamentvorge
schlageneÄnderungzueinerErhöhungdesGe
samtbetragsderAusgabeneinesOrgans,sokann
derRatmitqualifizierterMehrheit diesenÄnde
rungsvorschlagannehmen.ErgehtkeinAnnahme
beschluß,soistderÄnderungsvorschlag abge
lehnt;

— hatderRatnacheinemderbeidenvorstehenden

Unterabsätze einen Änderungsvorschlag abge
lehnt,sokannermitqualifizierterMehrheit ent
wederdenimEntwurfdesHaushaltsplansstehen
denBetragbeibehaltenodereinenanderenBetrag
festsetzen.

DerEntwurfdesHaushaltsplanswirdnachMaßgabeder
vomRatangenommenenÄnderungsvorschlägegeändert.

HatderRatbinnenfünfzehnTagennachVorlagedes
EntwurfsdesHaushaltsplans keinedervomEuropäi
schenParlamentvorgenommenenAbänderungengeän
dertundsinddieÄnderungsvorschlägedesEuropäischen
Parlamentsangenommenworden,sogiltderHaushalts
planalsendgültigfestgestellt.DerRatteiltdemEuropäi
schenParlamentmit,daßerkeinederAbänderungenge
änderthatunddaßdieÄnderungsvorschlägeangenom
menwordensind.

dendenEntwurfdesHaushaltsplansablehnenunddie
VorlageeinesneuenEntwurfsverlangen.

(9) FüralleAusgaben,diesichnichtzwingendaus
demVertragoderdenaufgrunddesVertrageserlassenen
Rechtsakten ergeben,wird jedesJahreinHöchstsatz
festgelegt,umdendiegleichartigenAusgabendeslau
fendenHaushaltsjahreserhöhtwerdenkönnen.

DieKommissionstelltnachAnhörungdesAusschusses
fürWirtschaftspolitik diesenHöchstsatz fest,dersich
aus

— derEntwicklung des inVolumen ausgedrückten
BruttosozialproduktsinderGemeinschaft,

— derdurchschnittlichenVeränderungderHaushalts
plänederMitgliedstaaten

und

— derEntwicklungderLebenshaltungskostenwährend
desletztenHaushaltsjahres

ergibt.

DerHöchstsatzwirdvordem1.Mai allenOrganender
Gemeinschaftmitgeteilt.DiesehabenihnbeidemHaus
haltsverfahrenvorbehaltlichderVorschriftenderUnter
absätze4und5einzuhalten.

LiegtbeidenAusgaben,diesichnichtzwingendausdem
Vertrag oderdenaufgrunddesVertrages erlassenen
Rechtsaktenergeben,derErhöhungssatz,derausdem
vomRataufgestelltenEntwurfdesHaushaltsplansher
vorgeht,überderHälftedesHöchstsatzes,sokanndas
Europäische Parlament inAusübung seinesAbände
rungsrechtsdenGesamtbetragdieserAusgabennochbis
zurHälftedesHöchstsatzeserhöhen.

IstdasEuropäischeParlament,derRatoderdieKom
mission derAnsicht,daßdieTätigkeitenderGemein
schafteneineÜberschreitung desnachdemVerfahren
diesesAbsatzesaufgestelltenSatzeserforderlichmachen,
sokanninÜbereinstimmungzwischendemRatunddem
EuropäischenParlamenteinneuerSatzfestgelegtwer
den;derRatentscheidetmitqualifizierterMehrheit,das
EuropäischeParlamentmit derMehrheit derStimmen
seinerMitgliederundmitdreiFünftelnderabgegebenen
Stimmen.

(10) JedesOrgan übtdieihmdurchdiesenArtikel
übertragenenBefugnisseunterBeachtungderVorschrif
tendesVertragesundderaufgrunddesVertrageserlas
senenRechtsakteaus,namentlichderVorschriften,die
dieeigenenMittel derGemeinschaften unddenAus
gleichvonEinnahmenundAusgabenbetreffen.

HatderRatinnerhalbdieserFristeineodermehrereder

vomEuropäischenParlamentvorgenommenenAbände
rungengeändertodersinddieÄnderungsvorschlägedes
EuropäischenParlamentsabgelehntodergeändertwor
den,sowirddergeänderteEntwurfdesHaushaltsplans
erneutdemEuropäischenParlamentzugeleitet.DerRat
legtdemEuropäischenParlamentdasErgebnisseiner
Beratungdar.

(6) DasEuropäischeParlament,dasüberdasErgebnis
derBehandlungseinerÄnderungsvorschlägeunterrichtet
ist,kannbinnenfünfzehnTagennachVorlagedesEnt
wurfsdesHaushaltsplansmitderMehrheitderStimmen
seinerMitgliederundmitdreiFünftelnderabgegebenen
StimmendievomRatandenAbänderungendesEuro
päischenParlamentsvorgenommenenÄnderungen än
dernoderablehnenundstelltdemzufolgedenHaus
haltsplanfest.HatdasEuropäischeParlamentinnerhalb
dieserFristkeinenBeschlußgefaßt,sogiltderHaus
haltsplanalsendgültigfestgestellt.

(7) Nach Abschluß desVerfahrens diesesArtikels
stelltderPräsidentdesEuropäischenParlamentsfest,
daßderHaushaltsplanendgültigfestgestelltist.

(8) DasEuropäischeParlamentkannjedochmitder
Mehrheit derStimmenseinerMitglieder undmit zwei
DrittelnderabgegebenenStimmenauswichtigenGrün



31.8.92 AmtsblattderEuropäischenGemeinschaften Nr.C224/73

Artikel205aArtikel204

IstzuBeginneinesHaushaltsjahresderHaushaltsplan
nochnichtverabschiedet,sokönnennachdergemäßAr
tikel209festgelegtenHaushaltsordnungfürjedesKapi
teloderjedesonstigeUntergliederungmonatlicheAus
gabenbiszurHöheeinesZwölftelsderimabgelaufenen
HaushaltsplanbereitgestelltenMittelvorgenommenwer
den;dieKommissiondarfjedochmonatlich höchstens
übereinZwölftelderMittel verfügen,dieindemin
Vorbereitung befindlichenEntwurfdesHaushaltsplans
vorgesehensind.

DerRatkannmitqualifizierterMehrheit unterBeach
tungdersonstigenBestimmungendesAbsatzes1Ausga
bengenehmigen,dieüberdiesesZwölftelhinausgehen.

DieKommissionlegtdemRatunddemEuropäischen
Parlament jährlichdie Rechnung des abgelaufenen
HaushaltsjahresfürdieRechnungsvorgängedesHaus
haltsplansvor. SieübermitteltihnenfernereineÜber
sichtüberdasVermögenunddieSchuldenderGemein
schaft.

Artikel206(**)

(1) AufEmpfehlungdesRates,dermitqualifizierter
Mehrheit beschließt,erteiltdasEuropäischeParlament
derKommissionEntlastungzurAusfährungdesHaus
haltsplans.ZudiesemZweckprüftesnachdemRatdiein
Artikel205agenannteRechnungundÜbersichtsowie
denJahresberichtdesRechnungshofeszusammenmitden
AntwortenderkontrolliertenOrganeaufdessenBemer
kungenunddieeinschlägigenSonderberichtedesRech
nungshofes.

(2) DasEuropäischeParlamentkannvorderEntla
stungderKommissionsowieauchzuanderenZwecken
imZusammenhangmitderAusübungihrerHaushaltsbe
fugnissedieKommissionauffordern,Auskunftüberdie
VornahmederAusgabenoderdieArbeitsweisederFi
nanzkontrollsystemezuerteilen.Die Kommission legt
demEuropäischenParlamentaufdessenErsuchenalle
notwendigenInformationenvor.

(3) DieKommissiontrifftallezweckdienlichenMaß
nahmen,umdenBemerkungenindenEntlastungsbe
schlüssenundanderenBemerkungendesEuropäischen
ParlamentszurVornahmederAusgabensowiedenErläu
terungen,diedenEntlastungsempfehlungen desRates
beigefügtsind,nachzukommen.

AufErsuchendesEuropäischenParlamentsoderdesRa
teserstattetdieKommissionBerichtüberdieMaßnah

men,dieaufgrunddieserBemerkungenundErläuterun
gengetroffenwurden,insbesondereüberdieWeisungen,
diedenfürdieAusführungdesHaushaltsplanszuständi
genDienststellenerteiltwordensind.DieseBerichtesind
auchdemRechnungshofzuzuleiten.

BetrifftdieserBeschlußAusgaben,diesichnichtzwin
gendausdemVertragoderdenaufgrunddesVertrages
erlassenenRechtsaktenergeben,soleitetderRatihnun
verzüglichdemEuropäischenParlamentzu;dasEuro
päischeParlamentkannbinnendreißigTagenmit der
Mehrheit derStimmenseinerMitglieder undmit drei
FünftelnderabgegebenenStimmeneinenabweichenden
BeschlußüberdieseAusgabenhinsichtlichdesTeilsfas
sen,derüberdasinAbsatz 1genannteZwölftelhinaus
geht.DieserTeildesRatsbeschlussesistbiszueinerEnt
scheidungdesEuropäischenParlamentsausgesetzt.Hat
dasEuropäischeParlamentnichtinnerhalbdergenann
tenFristandersalsderRatentschieden,sogiltderBe
schlußdesRatesalsendgültigerlassen.

IndenBeschlüssenderAbsätze2und3werdendiezur

DurchführungdiesesArtikelserforderlichenMaßnahmen
betreffenddieMittelvorgesehen.

Artikel205(*)

DieKommissionführtdenHaushaltsplannachderge
mäßArtikel209festgelegtenHaushaltsordnungineige
nerVerantwortungimRahmenderzugewiesenenMittel
entsprechenddenGrundsätzenderWirtschaftlichkeitder
Haushaltsführungaus.

DieBeteiligungdereinzelnenOrganebeiderVornahme
ihrerAusgabenwirdinderHaushaltsordnungimeinzel
nengeregelt.

DieKommissionkannnachdergemäßArtikel209fest
gelegtenHaushaltsordnungMittel vonKapitelzuKapi
telodervonUntergliederungzuUntergliederungüber
tragen.

Artikel206a

(aufgehoben)

Artikel207

DerHaushaltsplanwirdinderRechnungseinheitaufge
stellt,dieindergemäßArtikel209festgelegtenHaus
haltsordnungbestimmtwird.

(*)InderFassungdesArtikelsG.73VEU.
(**)BisherigerArtikel206binderFassungdesArtikelsG.74
VEU.
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c)dieVorschriftenüberdieVerantwortungderFinanz
kontrolleure,deranweisungsbefugtenPersonenund
derRechnungsführersowiedieentsprechendenKon
trollmaßnahmen.

DieMitgliedstaatenstellenderGemeinschaftdieinArti
kel200Absatz 1 vorgesehenenFinanzbeiträgeinihrer
LandeswährungzurVerfügung.

DieeinstweilennichtbenötigtenMittelausdiesenBeiträ
genwerden beidenSchatzämternderMitgliedstaaten
oderdenvondiesenbezeichnetenStellen hinterlegt.
Während derHinterlegungszeit behaltendieseMittel
denamTagderHinterlegunggeltendenPariwertgegen
überderinAbsatz 1 genanntenRechnungseinheit.

DieseeinstweilennichtbenötigtenMittel könnenzuBe
dingungenangelegtwerden,welchedieKommissionmit
dembetreffendenMitgliedstaatvereinbart.

DiegemäßArtikel209festgelegteHaushaltsordnungbe
zeichnetdietechnischenBedingungenfürdieDurchfüh
rungderFinanzgeschäftedesEuropäischenSozialfonds.

Artikel209a(**)

ZurBekämpfungvonBetrügereien,diesichgegendiefi
nanziellenInteressenderGemeinschaftrichten,ergreifen
dieMitgliedstaatendiegleichenMaßnahmen,diesieauch
zurBekämpfungvonBetrügereienergreifen,diesichge
genihreeigenenfinanziellenInteressenrichten.

DieMitgliedstaatenkoordinierenunbeschadetdersonsti
genVertragsbestimmungenihreTätigkeitzumSchutzder
finanziellenInteressenderGemeinschaft vorBetrüge
reien.SiesorgenzudiesemZweckmitUnterstützungder
Kommissionfüreineenge,regelmäßigeZusammenarbeit
zwischendenzuständigenDienststellenihrerBehörden.

SECHSTERTEIL

ALLGEMEINEUNDSCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel208

Die KommissionkannvorbehaltlichderUnterrichtung
derzuständigenBehördenderbetreffendenMitgliedstaa
tenihreGuthabeninderWährung einesdieserStaaten
indieWährung einesanderenMitgliedstaats transferie
ren,soweitdieserforderlichist,umdieseGuthabenfür
dieindiesemVertragvorgesehenenZweckezuverwen
den. Besitzt dieKommission verfügbareoderflüssige
GuthabeninderbenötigtenWährung,sovermeidetsie
soweitmöglichderartigeTransferierungen.

DieKommissionverkehrtmitjedemMitgliedstaat über
dievondiesembezeichneteBehörde.BeiderDurchfüh

rungihrerFinanzgeschäftenimmtsiedieNotenbankdes
betreffendenMitgliedstaats odereinanderesvondiesem
genehmigtesFinanzinstitutinAnspruch.

Artikel210

DieGemeinschaftbesitztRechtspersönlichkeit.

Artikel211

Die Gemeinschaft besitztinjedemMitgliedstaat die
weitestgehendeRechts-undGeschäftsfähigkeit,diejuri
stischenPersonennachdessenRechtsvorschriftenzuer

kanntist;siekanninsbesonderebeweglichesundunbe
weglichesVermögenerwerbenundveräußernsowievor
Gerichtstehen.ZudiesemZweckwirdsievonderKom

missionvertreten.
Artikel209(*)

DerRatlegteinstimmigaufVorschlagderKommission
undnachAnhörungdesEuropäischenParlamentsund
StellungnahmedesRechnungshofesfolgendesfest:

a)dieHaushaltsordnung,inderinsbesonderedieAuf
stellungundAusführung desHaushaltsplans sowie
dieRechnungslegungundRechnungsprüfungimein
zelnengeregeltwerden;

b)dieEinzelheitenunddasVerfahren,nachdenendie
Haushaltseinnahmen,dieinderRegelungüberdie
EigenmittelderGemeinschaftenvorgesehensind,der
KommissionzurVerfügunggestelltwerden,sowiedie
Maßnahmen,diezutreffensind,umgegebenenfalls
dieerforderlichenKassenmittelbereitzustellen;

Artikel212

(AufgehobendurchArtikel24Absatz2desFusionsvertrags)

[SieheArtikel24Absatz 1 desFusionsvertrags,derwie
folgtlautet:

(1) Die Beamten und sonstigenBediensteten der
EuropäischenGemeinschaft fürKohle undStahl,der
EuropäischenWirtschaftsgemeinschaft undderEuropäi
schenAtomgemeinschaftwerdenbeimInkrafttretendie
sesVertragesBeamteundsonstigeBedienstetederEuro
päischenGemeinschaftenundgehörendereinzigenVer
waltungdieserGemeinschaftenan.

(*)InderFassungdesArtikelsG.76VEU. (**)EingefügtgemäßArtikelG.77VEU.
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Artikel218

(AufgehobendurchArtikel28Absatz2desFusionsvertrags)

[SieheArtikel28Absatz1 desFusionsvertrags,derwie
folgtlautet:

DieEuropäischenGemeinschaftengenießenimHoheits
gebietderMitgliedstaaten diezurErfüllungihrerAuf
gabeerforderlichenVorrechte undBefreiungen nach
Maßgabe desProtokollsimAnhangzudiesemVertrag.
Das gleichegiltfürdieEuropäischeInvestitionsbank.]

Artikel219

DieMitgliedstaatenverpflichtensich,Streitigkeitenüber
dieAuslegungoderAnwendungdiesesVertragesnicht
andersalshierinvorgesehenzuregeln.

DerRaterläßtaufVorschlagderKommissionundnach
AnhörungderanderenbeteiligtenOrgane mit qualifi
zierterMehrheit dasStatutderBeamtenderEuropäi
schenGemeinschaftenunddieBeschäftigungsbedingun
genfürdiesonstigenBedienstetendieserGemeinschaf
ten.]

Artikel213

ZurErfüllungderihrübertragenenAufgabenkanndie
KommissionalleerforderlichenAuskünfteeinholenund

alleerforderlichenNachprüfungenvornehmen;derRah
menunddienähereMaßgabe hierfürwerdenvomRat
gemäßdenBestimmungendiesesVertragesfestgelegt.

Artikel214

DieMitglieder derOrganederGemeinschaft,dieMit
gliederderAusschüssesowiedieBeamtenundsonstigen
Bediensteten derGemeinschaft sindverpflichtet,auch
nachBeendigungihrerAmtstätigkeitAuskünfte,dieih
remWesen nachunterdasBerufsgeheimnisfallen,nicht
preiszugeben;diesgiltinsbesonderefürAuskünfteüber
Unternehmen sowiederenGeschäftsbeziehungen oder
Kostenelemente.

Artikel215(*)

Die vertraglicheHaftung derGemeinschaft bestimmt
sichnachdemRecht,dasaufdenbetreffendenVertrag
anzuwendenist.

ImBereichderaußervertraglichenHaftungersetztdie
GemeinschaftdendurchihreOrganeoderBediensteten
inAusübung ihrerAmtstätigkeitverursachtenSchaden
nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den
Rechtsordnungen derMitgliedstaaten gemeinsamsind.

Absatz2giltingleicherWeise fürdendurchdieEZB
oderihreBediensteteninAusübungihrerAmtstätigkeit
verursachtenSchaden.

DiepersönlicheHaftungderBedienstetengegenüberder
GemeinschaftbestimmtsichnachdenVorschriftenihres

StatutsoderderfürsiegeltendenBeschäftigungsbedin
gungen.

Artikel216

DerSitzderOrganederGemeinschaftwirdimEinver
nehmenzwischendenRegierungenderMitgliedstaaten
bestimmt.

Artikel217

DieRegelungderSprachenfragefürdieOrganederGe
meinschaftwirdunbeschadetderVerfahrensordnungdes
GerichtshofesvomRateinstimmiggetroffen.

Artikel220

Soweiterforderlich,leitendieMitgliedstaaten unterein
anderVerhandlungenein,umzugunstenihrerStaatsan
gehörigenfolgendessicherzustellen:

— denSchutzderPersonensowiedenGenußundden

SchutzderRechtezudenBedingungen,diejeder
StaatseineneigenenAngehörigeneinräumt,

— dieBeseitigungderDoppelbesteuerunginnerhalbder
Gemeinschaft,

— diegegenseitigeAnerkennungderGesellschaftenim
SinnedesArtikels58Absatz2,dieBeibehaltungder
RechtspersönlichkeitbeiVerlegungdesSitzesvonei
nemStaatineinenanderenunddieMöglichkeitder
VerschmelzungvonGesellschaften,diedenRechts
vorschriftenverschiedenerMitgliedstaaten unterste
hen,

— dieVereinfachungderFörmlichkeitenfürdiegegen
seitigeAnerkennungundVollstreckungrichterlicher
EntscheidungenundSchiedssprüche.

Artikel221

UnbeschadetdersonstigenBestimmungendiesesVertra
gesstellendieMitgliedstaaten binnendreiJahrennach
seinemInkrafttretendieStaatsangehörigenderanderen
Mitgliedstaaten hinsichtlichihrerBeteiligungamKapital
vonGesellschaftenimSinnedesArtikels58deneigenen
Staatsangehörigengleich.

Artikel222

DieserVertragläßtdieEigentumsordnungindenver
schiedenenMitgliedstaaten unberührt.(*)InderFassungdesArtikelsG.78VEU.
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Artikel223

(1) DieVorschriftendiesesVertragesstehenfolgen
denBestimmungennichtentgegen:

a)EinMitgliedstaat istnichtverpflichtet,Auskünftezu
erteilen,derenPreisgabe;seinesErachtensseinenwe
sentlichenSicherheitsintdressenwiderspricht;

b)jederMitgliedstaat kanndieMaßnahmen ergreifen,
dieseinesErachtensfürdieWahrung seinerwesentli
chenSicherheitsinteressenerforderlichsind,soweitsie
dieErzeugungvonWaffen,Munition undKriegsma
terialoderdenHandeldamitbetreffen;dieseMaß
nahmendürfenaufdemGemeinsamen Markt die

Wettbewerbsbedingungen hinsichtlichdernichteigens
fürmilitärischeZweckebestimmtenWaren nichtbe

einträchtigen.

(2) Während deserstenJahresnachInkrafttretendie
sesVertrageslegtderRateinstimmigdieListederWa
renfest,aufwelcheAbsatz1 Buchstabeb)Anwendung
findet.

(3) Der Rat kanndieseListe einstimmigaufVor
schlagderKommissionändern.

Artikel226

(1) Während derÜbergangszeit kanneinMitglied
staatbeiSchwierigkeiten,welcheeinenWirtschaftszweig
erheblichundvoraussichtlichanhaltendtreffenoderwel

chediewirtschaftlicheLageeinesbestimmtenGebietes
beträchtlichverschlechternkönnen,dieGenehmigung
zurAnwendungvonSchutzmaßnahmenbeantragen,um
dieLagewieder auszugleichenoderdenbetreffenden
Wirtschaftszweig andieWirtschaft desGemeinsamen
Marktes anzupassen.

(2) AufAntragdesbetreffendenStaatesbestimmtdie
KommissionunverzüglichineinemDringlichkeitsverfah
rendieihresErachtenserforderlichenSchutzmaßnahmen

undlegtgleichzeitigdieBedingungenundEinzelheiten
ihrerAnwendungfest.

(3) DienachAbsatz2genehmigtenMaßnahmenkön
nenvondenVorschriften diesesVertrages abweichen,
soweitundsolangediesunbedingterforderlichist,um
dieinAbsatz1genanntenZielezuerreichen.Essindmit
VorrangsolcheMaßnahmenzuwählen,diedasFunktio
nierendesGemeinsamenMarktes amwenigstenstören.

Artikel227(*)

(1) DieserVertrag giltfürdasKönigreich Belgien,
dasKönigreichDänemark,dieBundesrepublikDeutsch
land,dieRepublikGriechenland,dasKönigreich Spa
nien,dieFranzösischeRepublik,Irland,dieItalienische
Republik,dasGroßherzogtumLuxemburg,dasKönig
reichderNiederlande,diePortugiesischeRepublikund
dasVereinigteKönigreichGroßbritannienundNordir
land.

(2) FürdiefranzösischenüberseeischenDepartements
geltenmitInkrafttretendiesesVertragesseinebesonde
renundallgemeinenBestimmungenüber

— denfreienWarenverkehr,

— dieLandwirtschaft,mitAusnahme desArtikels 40
Absatz4,

— denfreienDienstleistungsverkehr,

— dieWettbewerbsregeln,

— dieindenArtikeln109h,109iund226vorgesehenen
Schutzmaßnahmen,

— dieOrgane.

DieBedingungenfürdieAnwendungderanderenBe
stimmungendiesesVertrageswerdenbinnenzweiJahren
nachseinemInkrafttretendurcheinstimmigeEntschei
dungendesRatesaufVorschlag derKommission be
schlossen.

Artikel224

DieMitgliedstaaten setzensichmiteinanderinsBeneh
men,umdurchgemeinsamesVorgehenzuverhindern,
daßdasFunktionierendesGemeinsamenMarktes durch

Maßnahmen beeinträchtigtwird,dieeinMitgliedstaat
beieinerschwerwiegendeninnerstaatlichenStörungder
öffentlichenOrdnung,imKriegsfall,beieinerernsten,
eineKriegsgefahr darstellendeninternationalenSpan
nungoderinErfüllungderVerpflichtungentrifft,dieer
imHinblickaufdieAufrechterhaltungdesFriedensund
derinternationalenSicherheitübernommenhat.

Artikel225

Werden aufdemGemeinsamenMarktdieWettbewerbs
bedingungendurchMaßnahmen aufgrundderArtikel
223und224verfälscht,soprüftdieKommissiongemein
sammit dembeteiligtenStaat,wie dieseMaßnahmen
denVorschriftendiesesVertragesangepaßtwerdenkön
nen.

InAbweichungvondemindenArtikeln 169und170
vorgesehenenVerfahrenkanndieKommissionoderein
MitgliedstaatdenGerichtshofunmittelbaranrufen,wenn
dieKommissionoderderStaatderAuffassungist,daß
einandererMitgliedstaat dieindenArtikeln 223und
224vorgesehenenBefugnissemißbraucht.DerGerichts
hofentscheidetunterAusschlußderÖffentlichkeit. (*)InderFassungdesArtikelsG.79VEU.
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DieOrganederGemeinschaftsorgenimRahmenderin
diesemVertrag,insbesondereinArtikel226,vorgesehe
nenVerfahrenfürdiewirtschaftlicheundsozialeEnt

wicklungdieserGebiete.

(3) FürdieinAnhangIVzudiesemVertragaufge
führtenüberseeischenLänderundHoheitsgebiete gilt
dasbesondereAssoziierungssystem,dasimViertenTeil
diesesVertragesfestgelegtist.

DieserVertragfindetkeineAnwendung aufdieüber
seeischenLänderundHoheitsgebiete,diebesondereBe
ziehungenzumVereinigtenKönigreichGroßbritannien
undNordirlandunterhaltenunddieindemgenannten
Anhangnichtaufgeführtsind.

(4) DieserVertragfindetaufdieeuropäischenHo
heitsgebieteAnwendung,derenauswärtigeBeziehungen
einMitgliedstaatwahrnimmt.

(5) AbweichendvondenAbsätzen 1 bis4gilt:

a)Dieser VertragfindetaufdieFäröerkeineAnwen
dung.

b)DieserVertragfindetaufdieHoheitszonendesVer
einigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland
aufZypernkeineAnwendung.

c)DieserVertragfindetaufdieKanalinselnunddieIn
selMan nurinsoweitAnwendung,alsdieserforder
lichist,umdieAnwendungderRegelungsicherzu
stellen,dieindemam22.Januar1972unterzeichne
tenVertragüberdenBeitrittneuerMitgliedstaaten
zurEuropäischenWirtschaftsgemeinschaft undzur
EuropäischenAtomgemeinschaftfürdieseInselnvor
gesehenist.

Artikel228(*)

(1) SoweitdieserVertragdenAbschlußvonAbkom
menzwischenderGemeinschaftundeinemodermehre
renStaatenoderinternationalenOrganisationenvorsieht,
legtdieKommissiondemRatEmpfehlungenvor;dieser
ermächtigtdieKommissionzurEinleitungdererforder
lichenVerhandlungen. DieKommissionführtdieseVer
handlungenimBenehmenmitdenzuihrerUnterstützung
vomRatbestelltenbesonderenAusschüssennachMaß

gabederRichtlinie,dieihrderRaterteilenkann.

BeiderAusübungderihmindiesemAbsatzübertragenen
ZuständigkeitenbeschließtderRat,außerindenFällen
desAbsatzes2Satz2,indenenereinstimmigbeschließt,
mitqualifizierterMehrheit.

(2) Vorbehaltlich derZuständigkeiten, welche die
KommissionaufdiesemGebietbesitzt,werdendieAb
kommenvomRatmitqualifizierterMehrheit aufVor
schlagderKommissiongeschlossen.DerRatbeschließt
einstimmig,wenndasAbkommeneinenBereichbetrifft,
indemfürdieAnnahmeinternerVorschriftendieEin

stimmigkeiterforderlichist,sowieimFallderinArtikel
238genanntenAbkommen.

(3) MitAusnahmederAbkommenimSinnedesArti
kels113Absatz3schließtderRatdieAbkommennach

AnhörungdesEuropäischenParlaments,undzwarauch
indenFällen,indenendasAbkommeneinenBereichbe
trifft,beidemfürdieAnnahmeinternerVorschriftendas
VerfahrendesArtikels189boderdesArtikels189can

zuwendenist.DasEuropäischeParlamentgibtseineStel
lungnahmeinnerhalbeinerFristab,diederRatentspre
chendderDringlichkeitfestlegenkann.Ergehtinnerhalb
dieserFastkeineStellungnahme,sokannderRateinen
Beschlußfassen.

AbweichendvonUnterabsatz1bedarfderAbschlußvon

AbkommenimSinnedesArtikels238sowiesonstiger
Abkommen,diedurchEinführungvonZusammenarbeits
verfahren einen besonderen institutionellenRahmen

schaffen,vonAbkommen mit erheblichenfinanziellen
FolgenfürdieGemeinschaftundvonAbkommen,die
eineÄnderungeinesnachdemVerfahren desArtikels
189bangenommenenRechtsaktsbedingen,derZustim
mungdesEuropäischenParlaments.

DerRatunddasEuropäischeParlamentkönnenindrin
gendenFälleneineFristfürdieZustimmungvereinbaren.

(4) AbweichendvonAbsatz2kannderRatdieKom
missionbeiAbschlußeinesAbkommensermächtigen,Än
derungen,dienachjenemAbkommenimWeg einesver
einfachtenVerfahrensoderdurcheindurchdasAbkom

men geschaffenesOrgan anzunehmensind,imNamen
derGemeinschaftzubilligen;derRatkanndieseEr
mächtigunggegebenenfallsmitbesonderenBedingungen
verbinden.

(5) BeabsichtigtderRat,einAbkommenzuschließen,
dasÄnderungendiesesVertragesbedingt,sosinddiese
ÄnderungenzuvornachdemVerfahrendesArtikelsN
desVertragesüberdieEuropäischeUnionanzunehmen.

(6) DerRat,dieKommissionodereinMitgliedstaat
kanneinGutachtendesGerichtshofesüberdieVerein

barkeiteinesgeplantenAbkommensmitdiesemVertrag
einholen.IstdiesesGutachtenablehnend,sokanndas
AbkommennurnachMaßgabe desArtikelsNdesVer
tragesüberdieEuropäischeUnioninKrafttreten.

(7) DienachMaßgabe diesesArtikelsgeschlossenen
AbkommensindfürdieOrganederGemeinschaftund
fürdieMitgliedstaaten verbindlich.(*)InderFassungdesArtikelsG.80VEU.
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Artikel228a(*)

IstingemeinsamenStandpunktenodergemeinsamenAk
tionen,dienachdenBestimmungendesVertragesüber
dieEuropäischeUnionbetreffenddieGemeinsameAu
ßen-undSicherheitspolitikangenommenwordensind,ein
TätigwerdenderGemeinschaftvorgesehen,umdieWirt
schaftsbeziehungenzueinemodermehrerendrittenLän
dernauszusetzen,einzuschränkenodervollständigeinzu
stellen,sotrifftderRatdieerforderlichenSofortmaßnah
men;derRatbeschließtaufVorschlagderKommission
mitqualifizierterMehrheit.

Artikel229

Die Kommission unterhältallezweckdienlichenBezie

hungenzudenOrganenderVereintenNationen,ihrer
FachorganisationenunddesAllgemeinenZoll-undHan
delsabkommens.

Sieunterhältferner,soweitzweckdienlich,Beziehungen
zualleninternationalenOrganisationen.

Artikel230

DieGemeinschaftführtjedezweckdienlicheZusammen
arbeitmitdemEuroparatherbei.

Artikel231(**)

DieGemeinschaftführteinengesZusammenwirkenmit
der Organisation fürWirtschaftliche Zusammenarbeit
undEntwicklungherbei;dieEinzelheitenwerdenimge
genseitigenEinvernehmenfestgelegt.

Artikel232

(1) DieserVertragändertnichtdieBestimmungendes
VertragesüberdieGründungderEuropäischenGemein
schaftfürKohleundStahl,insbesonderehinsichtlichder
RechteundPflichtenderMitgliedstaaten,derBefugnisse
derOrganedieserGemeinschaftundderVorschriften
desgenanntenVertragesfürdasFunktionierendesge
meinsamenMarktes fürKohleundStahl.

(2) DieserVertragbeeinträchtigtnichtdieVorschrif
tendes Vertrages zurGründung derEuropäischen
Atomgemeinschaft.

Artikel233

DieserVertragstehtdemBestehenundderDurchfüh
rungderregionalenZusammenschlüssezwischenBelgien
undLuxemburgsowiezwischenBelgien,Luxemburgund
denNiederlandennichtentgegen,soweitdieZieledieser
ZusammenschlüssedurchAnwendung diesesVertrages
nichterreichtsind.

Artikel234

Die RechteundPflichtenausÜbereinkünften,dievor
InkrafttretendiesesVertrageszwischeneinemodermeh
rerenMitgliedstaaten einerseitsundeinemodermehre
rendrittenLändern andererseitsgeschlossenwurden,
werdendurchdiesenVertragnichtberührt.

SoweitdieseÜbereinkünfte mit diesemVertrag nicht
vereinbarsind,wendenderoderdiebetreffendenMit
gliedstaatenallegeeignetenMittelan,umdiefestgestell
tenUnvereinbarkeiten zubeheben. Erforderlichenfalls

leistendieMitgliedstaaten zudiesemZweckeinander
Hilfe;sienehmengegebenenfallseinegemeinsameHal
tungein.

BeiAnwendungderinAbsatz 1 bezeichnetenÜberein
künftetragendieMitgliedstaaten demUmstandRech
nung,daßdieindiesemVertragvonjedemMitgliedstaat
gewährtenVorteileBestandteilderErrichtungderGe
meinschaftsindunddaherinuntrennbaremZusammen

hangstehenmitderSchaffunggemeinsamerOrgane,der
ÜbertragungvonZuständigkeitenaufdieseundderGe
währungdergleichenVorteiledurchalleanderenMit
gliedstaaten.

Artikel235

ErscheinteinTätigwerdenderGemeinschafterforder
lich,umimRahmendesGemeinsamenMarkteseinesih
rerZielezuverwirklichen,undsindindiesemVertrag
diehierfürerforderlichenBefugnissenichtvorgesehen,
soerläßtderRateinstimmigaufVorschlagderKommis
sionundnachAnhörungdesEuropäischenParlaments
diegeeignetenVorschriften.

Artikel236

(aufgehoben)

Artikel237

(aufgehoben)

Artikel238(*»•)

DieGemeinschaftkannmiteinemodermehrerenStaa

tenodereinerodermehrereninternationalenOrganisa
tionenAbkommenschließen,dieeineAssoziierungmit
gegenseitigenRechtenundPflichten,gemeinsamemVor
gehenundbesonderenVerfahrenherstellen.

Artikel239

DiediesemVertragimgegenseitigenEinvernehmender
Mitgliedstaaten beigefügtenProtokollesindBestandteil
diesesVertrages.

Artikel240

DieserVertraggiltaufunbegrenzteZeit.

(*)EingefügtgemäßArtikelG.81VEU.
(**)InderFassungdesArtikelsG.82VEU. (***)InderFassungdesArtikelsG.84VEU.
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Artikel246

(1) DasersteHaushaltsjahrbeginntmitdemInkraft
tretendiesesVertragesundendetam31.Dezemberdes
selbenJahres.TrittderVertraginderzweitenJahres
hälfteinKraft,soendetdasHaushaltsjahram31.De
zemberdesfolgendenJahres.

(2) BiszurAufstellungdesHaushaltsplansfürdaser
steHaushaltsjahr zahlendieMitgliedstaaten derGe
meinschaftunverzinslicheVorschüsse;diesewerdenvon
denFinanzbeiträgenfürdieDurchführungdiesesHaus
haltsplansabgezogen.

(3) BiszurAufstellungdesStatutsderBeamtenund
derfürdiesonstigenBedienstetenderGemeinschaftgel
tendenBeschäftigungsbedingungen gemäßArtikel 212
stelltjedesOrgan daserforderlichePersonaleinund
schließtzudiesemZweckbefristeteVerträge.

JedesOrganprüftgemeinsammitdemRatdiemitder
Zahl,derVergütungundderVerteilungderStellenzu
sammenhängendenFragen.

EINSETZUNGDERORGANE

Artikel241

DerRattrittbinneneinemMonat nachInkrafttreten

diesesVertrageszusammen.

Artikel242

DerRattrifftallezweckdienlichenMaßnahmen,umbin
nendreiMonaten nachseinemerstenZusammentreten
denWirtschafts-undSozialausschußeinzusetzen.

Artikel243

Die Versammlung(*)trittbinnenzweiMonaten nach
dererstenSitzungdesRatesaufEinberufungdurchdes
senPräsidentenzusammen,umihrPräsidiumzuwählen
undihreGeschäftsordnungauszuarbeiten.BiszurWahl
desPräsidiumsführtderAlterspräsidentdenVorsitz.

Artikel244

DerGerichtshofnimmtseineTätigkeitmit Ernennung
seinerMitglieder auf.DieErnennungdeserstenPräsi
dentenerfolgtnachdemfürdieErnennungderMitglie
dergeltendenVerfahrenfürdieDauervondreiJahren.

DerGerichtshoflegtbinnendreiMonaten nachAuf
nahmeseinerTätigkeitseineVerfahrensordnungfest.

DerGerichtshofkannnichtvorderVeröffentlichungder
Verfahrensordnung angerufenwerden. Die Fristenfür
dieKlageerhebunglaufenerstvondiesemZeitpunktan.
DerPräsidentdesGerichtshofesübtvonseinerErnen

nungandieihmdurchdiesenVertragübertragenenBe
fugnisseaus.

Artikel245

Mit ErnennungihrerMitglieder nimmtdieKommission
ihreTätigkeitaufundübernimmtgleichzeitigdieihrin
diesemVertragübertragenenAufgaben.

MitAufnahmeihrerTätigkeitleitetdieKommissiondie
UntersuchungeneinundstelltdieVerbindungenher,die
fürdieErstellungeinerÜbersichtüberdiewirtschaftliche
LagederGemeinschafterforderlichsind.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel247

DieserVertragbedarfderRatifizierungdurchdieHo
henVertragsparteiengemäßihrenverfassungsrechtlichen
Vorschriften.DieRatifikationsurkundenwerdenbeider

RegierungderItalienischenRepublikhinterlegt.

DieserVertragtrittamerstenTagdesaufdieHinterle
gungderletztenRatifikationsurkundefolgendenMonats
inKraft.FindetdieseHinterlegungwenigeralsfünfzehn
TagevorBeginndesfolgendenMonatsstatt,sotrittder
VertragamerstenTagdeszweitenMonats nachdieser
HinterlegunginKraft.

Artikel248

DieserVertragistineinerUrschriftindeutscher,franzö
sischer,italienischerundniederländischerSpracheabge
faßt,wobeijederWortlautgleichermaßenverbindlichist;
erwirdimArchivderRegierungderItalienischenRepu
blikhinterlegt;diesesübermitteltderRegierungjedes
anderenUnterzeichnerstaatseinebeglaubigteAbschrift.

(*)AushistorischenGründenwurdeabweichendvonArtikel3
EEAdieBezeichnung„Versammlung"nichtdurchdieBe
zeichnung„EuropäischesParlament"ersetzt.

ZuUrkunddessenhabendieunterzeichnetenBevollmächtigtenihreUnterschriftenunterdie
senVertraggesetzt.

GeschehenzuRomamfünfundzwanzigstenMärz neunzehnhundertsiebenundfünfzig.

P.H.SPAAK J.Ch.SNOYETD'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN

PINEAU M.FAURE

AntonioSEGNI GaetanoMARTINO
BECH LambertSCHAUS

J.LUNS J-LINTHORSTHOMAN
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PROTOKOLLE

PROTOKOLL

betreffenddenErwerbvonImmobilieninDänemark

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

VONDEMWUNSCH GELEITET,gewissebesondereProblemebetreffendDänemarkzuregeln—

SINDüberfolgendeBestimmungÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuropäi
schenGemeinschaftbeigefügtwird:

UngeachtetdesVertragskannDänemarkseinegeltendenRechtsvorschriftenfürdenErwerb
vonZweitwohnungenbeibehalten.

PROTOKOLL

zuArtikel119desVertragszurGründungderEuropäischenGemeinschaft

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

SINDüberfolgendeBestimmungÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuropäi
schenGemeinschaftbeigefügtwird:

ImSinnedesArtikels119geltenLeistungenaufgrundeinesbetrieblichenSystemsdersozialen
SicherheitnichtalsEntgelt,sofernundsoweitsieaufBeschäftigungszeitenvordem17.Mai
1990zurückgeführtwerdenkönnen,außerimFallvonArbeitnehmernoderderenanspruchs
berechtigtenAngehörigen,dievordiesemZeitpunkteineKlagebeiGerichtodereingleichwer
tigesVerfahrennachgeltendemeinzelstaatlichenRechtanhängiggemachthaben.

PROTOKOLL

überdieSatzungdesEuropäischenSystemsderZentralbankenundderEuropäischenZentral
bank

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

INDEMWUNSCH,dieinArtikel4adesVertragszurGründungderEuropäischenGemeinschaftvorge
seheneSatzungdesEuropäischenSystemsderZentralbankenundderEuropäischenZentralbankfestzule
gen,

SINDüberfolgendeBestimmungenÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuro
päischenGemeinschaftbeigefügtsind:
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KAPITELI

ERRICHTUNGDESESZB

Artikel1

DasEuropäischeSystemderZentralbanken

1.1. Das Europäische System der Zentralbanken
(„ESZB")unddieEuropäischeZentralbank(„EZB")
werdengemäßArtikel4adiesesVertragserrichtet;sie
nehmenihreAufgabenundihreTätigkeitnachMaßgabe
diesesVertragsunddieserSatzungwahr.

1.2.DasESZBbestehtnachArtikel106Absatz 1 dieses

VertragsausderEZBunddenZentralbankenderMit
gliedstaaten(„nationaleZentralbanken").Das Luxem
burgischeWährungsinstitut wird dieZentralbankLu
xemburgssein.

KAPITELII

ZIELEUNDAUFGABENDESESZB

Artikel2

Ziele

NachArtikel105Absatz1 diesesVertragsistesdasvor
rangigeZieldesESZB,diePreisstabilitätzugewährlei
sten. SoweitdiesohneBeeinträchtigungdesZielesder
Preisstabilitätmöglich ist,unterstütztdasESZBdieall
gemeineWirtschaftspolitik inderGemeinschaft,umzur
VerwirklichungderinArtikel2diesesVertragsfestge
legtenZielederGemeinschaftbeizutragen. Das ESZB
handeltimEinklangmit demGrundsatzeineroffenen
MarktwirtschaftmitfreiemWettbewerb,wodurcheinef
fizienterEinsatzderRessourcengefördertwird,undhält
sichdabeiandieinArtikel3adiesesVertragsgenannten
Grundsätze.

Artikel3

Aufgaben

3.1. NachArtikel105Absatz2diesesVertragsbestehen
diegrundlegendenAufgabendesESZBdarin,

— dieGeldpolitik derGemeinschaft festzulegenund
auszuführen,

— DevisengeschäfteimEinklangmitArtikel 109dieses
Vertragsdurchzuführen,

— dieoffiziellenWährungsreserven derMitgliedstaaten
zuhaltenundzuverwalten,

— dasreibungsloseFunktionierenderZahlungssysteme
zufördern.

3.2. NachArtikel 105Absatz3diesesVertragsberührt
Artikel3.1dritterGedankenstrichnichtdieHaltungund

Verwaltung vonArbeitsguthaben inFremdwährungen
durchdieRegierungenderMitgliedstaaten.

3.3.Das ESZBträgtnachArtikel 105Absatz 5dieses
VertragszurreibungslosenDurchführungdervonden
zuständigenBehördenaufdemGebietderAufsichtüber
dieKreditinstituteundderStabilitätdesFinanzsystems
ergriffenenMaßnahmen bei.

Artikel4

BeratendeFunktionen

NachArtikel 105Absatz4diesesVertrags

a)wirddieEZBgehört

— zuallenVorschlägenfürRechtsaktederGemein
schaftimZuständigkeitsbereichderEZB;

— vondennationalenBehördenzuallenEntwürfen

fürRechtsvorschriften imZuständigkeitsbereich
derEZB,undzwarinnerhalbderGrenzenund
unterdenBedingungen,diederRatnachdem
VerfahrendesArtikels42festlegt;

b)kanndieEZBgegenüberdenzuständigenOrganen
undEinrichtungenderGemeinschaftundgegenüber
dennationalenBehördenStellungnahmenzuinihren
ZuständigkeitsbereichfallendenFragenabgeben.

Artikel5

ErhebungvonstatistischenDaten

5.1.ZurWahrnehmung derAufgabendesESZBholtdie
EZB mit Unterstützung dernationalenZentralbanken
dieerforderlichenstatistischenDatenentwedervonden

zuständigennationalenBehördenoderunmittelbarvon
denWirtschaftssubjekten ein.ZudiesemZweckarbeitet
siemit denOrganen undEinrichtungenderGemein
schaftunddenzuständigenBehördenderMitgliedstaa
tenoderdritterLändersowiemitinternationalenOrga
nisationenzusammen.

5.2. DieinArtikel5.1bezeichnetenAufgabenwerdenso
weitwiemöglichvondennationalenZentralbankenaus
geführt.

5.3. SoweiterforderlichfördertdieEZBdieHarmoni

sierungderBestimmungenundGepflogenheitenaufdem
Gebiet derErhebung,ZusammenstellungundWeiter
gabevonstatistischenDatenindeninihreZuständigkeit
fallendenBereichen.

5.4. Der Kreis derberichtspflichtigennatürlichenund
juristischenPersonen,dieBestimmungenüberdieVer
traulichkeitsowiediegeeignetenVorkehrungenzuihrer
DurchsetzungwerdenvomRatnachdemVerfahrendes
Artikels42festgelegt.
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Artikel6

InternationaleZusammenarbeit

6.1. ImBereichderinternationalenZusammenarbeit,die
diedemESZBübertragenenAufgabenbetrifft,entschei
detdieEZB,wiedasESZBvertretenwird.

6.2. DieEZBund,soweitdiesezustimmt,dienationalen
Zentralbankensindbefugt,sichaninternationalenWäh
rungseinrichtungenzubeteiligen.

6.3. DieArtikel6.1und6.2findenunbeschadetdesArti

kels109Absatz4diesesVertragsAnwendung.

KAPITELIII

ORGANISATIONDESESZB

Artikel7

Unabhängigkeit

NachArtikel107diesesVertragsdarfbeiderWahrneh
mungderihnendurchdiesenVertragunddieseSatzung
übertragenenBefugnisse,AufgabenundPflichtenweder
dieEZBnocheinenationaleZentralbanknocheinMit

glied ihrerBeschlußorgane Weisungen von Organen
oderEinrichtungenderGemeinschaft,Regierungender
Mitgliedstaaten oderanderenStelleneinholenoderent
gegennehmen. Die OrganeundEinrichtungenderGe
meinschaft sowiedieRegierungenderMitgliedstaaten
verpflichtensich, diesenGrundsatz zubeachtenund
nichtzuversuchen,dieMitglieder derBeschlußorgane
derEZB oderdernationalenZentralbankenbeider

Wahrnehmung ihrerAufgabenzubeeinflussen.

Artikel8

AllgemeinerGrundsatz

DasESZBwirdvondenBeschlußorganenderEZBge
leitet.

Artikel9

DieEuropäischeZentralbank

9.1. DieEZB,dienachArtikel106Absatz2diesesVer
tragsmitRechtspersönlichkeitausgestattetist,besitztin
jedemMitgliedstaatdieweitestgehendeRechts-undGe
schäftsfähigkeit,diejuristischenPersonennachdessen
Rechtsvorschriftenzuerkanntist;siekanninsbesondere
beweglichesundunbeweglichesVermögenerwerbenund
veräußernsowievorGerichtstehen.

9.2. DieEZBstelltsicher,daßdiedemESZBnachArti
kel105Absätze2,3und5diesesVertragsübertragenen
Aufgaben entwederdurchihreeigeneTätigkeitnach
MaßgabedieserSatzungoderdurchdienationalenZen
tralbankennachdenArtikeln12.1und14erfülltwerden.

9.3.DieBeschlußorganederEZBsindnachArtikel106
Absatz3diesesVertragsderEZB-RatunddasDirekto
rium.

Artikel10

DerEZB-Rat

10.1. NachArtikel 109aAbsatz 1 diesesVertragsbe
stehtderEZB-RatausdenMitgliederndesDirektoriums
derEZBunddenPräsidentendernationalenZentral
banken.

10.2.Vorbehaltlich desArtikels 10.3sindnurdieper
sönlichanwesendenMitglieder desEZB-Ratesstimmbe
rechtigt.AbweichendvondieserBestimmungkanninder
inArtikel 12.3genanntenGeschäftsordnungvorgesehen
werden,daßMitglieder desEZB-RatesimWege einer
TelekonferenzanderAbstimmungteilnehmenkönnen.
InderGeschäftsordnung wird fernervorgesehen,daß
einfürlängereZeitanderStimmabgabeverhindertes
Mitglied einenStellvertreteralsMitglied desEZB-Rates
benennenkann.

VorbehaltlichderArtikel 10.3und11.3hatjedesMit
glieddesEZB-RateseineStimme.SoweitindieserSat
zungnichtsanderesbestimmtist,beschließtderEZB-Rat
mit einfacherMehrheit. Bei Stimmengleichheitgibtdie
StimmedesPräsidentendenAusschlag.

DerEZB-Ratistbeschlußfähig,wennmindestens zwei
DrittelseinerMitgliederanderAbstimmungteilnehmen.
IstderEZB-Ratnichtbeschlußfähig,sokannderPräsi
denteineaußerordentlicheSitzungeinberufen,beider
fürdie Beschlußfähigkeit die Mindestteilnahmequote
nichterforderlichist.

10.3. FüralleBeschlüsseimRahmenderArtikel28,29,
30,32,33und51werdendieStimmenimEZB-Ratnach
denAnteilendernationalenZentralbankenamgezeich
netenKapitalderEZBgewogen.DieStimmenderMit
gliederdesDirektoriumswerdenmitNullgewogen.Ein
Beschluß,derdiequalifizierteMehrheitderStimmener
fordert,giltalsangenommen,wenndieabgegebenenJa
StimmenmindestenszweiDritteldesgezeichnetenKapi
talsderEZBundmindestensdieHälftederAnteilseigner
vertreten.BeiVerhinderungeinesPräsidenteneinerna
tionalenZentralbankkanndiesereinenStellvertreterzur

AbgabeseinergewogenenStimmebenennen.

10.4. Die Aussprachen indenRatssitzungensindver
traulich. DerEZB-Ratkannbeschließen,dasErgebnis
seinerBeratungenzuveröffentlichen.

10.5. DerEZB-RattrittmindestenszehnmalimJahrzu
sammen.

Artikel11

DasDirektorium

11.1. NachArtikel 109aAbsatz 2Buchstabeadieses

VertragsbestehtdasDirektoriumausdemPräsidenten,
demVizepräsidentenundvierweiterenMitgliedern.
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DieMitglieder erfüllenihrePflichtenhauptamtlich.Ein
Mitglied darfwederentgeltlichnochunentgeltlicheiner
anderenBeschäftigungnachgehen,esseidenn,derEZB
RaterteilthierzuausnahmsweiseseineZustimmung.

11.2.NachArtikel 109aAbsatz 2Buchstabebdieses

Vertragswerden derPräsident,derVizepräsidentund
dieweiterenMitgliederdesDirektoriumsvondenRegie
rungenderMitgliedstaaten aufderEbenederStaats
undRegierungschefs aufEmpfehlung desRates,der
hierzudasEuropäischeParlamentunddenEZB-Ratan
hört,ausdemKreisderinWährungs-oderBankfragen
anerkanntenund erfahrenenPersönlichkeiten einver

nehmlichausgewähltundernannt.

IhreAmtszeitbeträgtachtJahre;Wiederernennung ist
nichtzulässig.

NurStaatsangehörigederMitgliedstaaten könnenMit
gliederdesDirektoriumssein.

11.3. DieBeschäftigungsbedingungenfürdieMitglieder
desDirektoriums,insbesondereihreGehälterundRuhe
gehältersowieandereLeistungendersozialenSicherheit,
sindGegenstandvonVerträgenmitderEZBundwer
denvomEZB-RataufVorschlageinesAusschussesfest
gelegt,derausdreivomEZB-RatunddreivomRater
nanntenMitgliedern besteht.DieMitglieder desDirek
toriumshabenindenindiesemAbsatzbezeichnetenAn

gelegenheitenkeinStimmrecht.

11.4.EinMitglied desDirektoriums,dasdieVorausset
zungenfürdieAusübungseinesAmtesnichtmehrerfüllt
odereineschwereVerfehlungbegangenhat,kannauf
AntragdesEZB-RatesoderdesDirektoriumsdurchden
GerichtshofseinesAmtesenthobenwerden.

11.5.JedespersönlichanwesendeMitglied desDirekto
riumsistberechtigt,anAbstimmungen teilzunehmen,
undhatzudiesemZweckeineStimme.Soweitnichtsan
deresbestimmtist,beschließtdasDirektoriummit der
einfachenMehrheitderabgegebenenStimmen.BeiStim
mengleichheitgibtdieStimmedesPräsidentendenAus
schlag. Die Abstimmungsmodalitätenwerdeninderin
Artikel 12.3bezeichnetenGeschäftsordnunggeregelt.

11.6. DasDirektoriumführtdielaufendenGeschäfteder
EZB.

11.7FreiwerdendeSitzeimDirektoriumsinddurchEr
nennungeinesneuenMitglieds nachArtikel11.2zube
setzen.

Artikel12

AufgabenderBeschlußorgane

12.1.DerEZB-RaterläßtdieLeitlinienundEntschei

dungen,dienotwendigsind,umdieErfüllungderdem
ESZBnachdiesemVertragunddieserSatzungübertra
genenAufgabenzugewährleisten.DerEZB-Ratlegtdie
Geldpolitik derGemeinschaftfest,gegebenenfallsein
schließlichvonEntscheidungeninbezugaufgeldpoliti

scheZwischenziele,LeitzinssätzeunddieBereitstellung
vonZentralbankgeldimESZB,underläßtdiefürihre
AusführungnotwendigenLeitlinien.

DasDirektoriumführtdieGeldpolitikgemäßdenLeitli
nienundEntscheidungendesEZB-Ratesaus.Eserteilt
hierzudennationalenZentralbankendieerforderlichen

Weisungen.FernerkönnendemDirektoriumdurchBe
schlußdesEZB-RatesbestimmteBefugnisseübertragen
werden.

UnbeschadetdiesesArtikelsnimmtdieEZBdienationa

lenZentralbankenzurDurchführungvonGeschäften,
diezudenAufgabendesESZBgehören,inAnspruch,
soweitdiesmöglichundsachgerechterscheint.

12.2. Die Vorbereitung derSitzungendesEZB-Rates
obliegtdemDirektorium.

12.3.Der EZB-RatbeschließteineGeschäftsordnung,
diedieinterneOrganisation derEZBundihrerBe
schlußorganeregelt.

12.4.DerEZB-RatnimmtdieinArtikel4genanntenbe
ratendenFunktionenwahr.

12.5.DerEZB-RattrifftdieEntscheidungennachArti
kel6.

Artikel13

DerPräsident

13.1.DenVorsitzimEZB-RatundimDirektoriumder

EZBführtderPräsidentoder,beiseinerVerhinderung,
derVizepräsident.

13.2.UnbeschadetdesArtikels39vertrittderPräsident

odereinevonihmbenanntePersondieEZBnachaußen.

Artikel14

NationaleZentralbanken

14.1.NachArtikel 108diesesVertragsstelltjederMit
gliedstaatsicher,daßspätestenszumZeitpunktderEr
richtungdes ESZB seineinnerstaatlichenRechtsvor
schrifteneinschließlichderSatzungseinerZentralbank
mitdiesemVertragunddieserSatzungimEinklangste
hen.

14.2.IndenSatzungendernationalenZentralbankenist
insbesonderevorzusehen,daßdieAmtszeitdesPräsiden
tenderjeweiligennationalenZentralbankmindestens
fünfJahrebeträgt.

DerPräsidenteinernationalenZentralbankkannaussei

nemAmtnurentlassenwerden,wennerdieVorausset
zungenfürdieAusübungseinesAmtesnichtmehrerfüllt
odereineschwereVerfehlungbegangenhat.Gegeneine
entsprechendeEntscheidungkannderbetreffendePräsi
denteinernationalenZentralbankoderderEZB-Rat

wegenVerletzungdiesesVertragsodereinerbeiseiner
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Durchführung anzuwendendenRechtsnorm den Ge
richtshofanrufen.SolcheKlagensindbinnenzweiMo
natenzuerheben;dieseFristläuftjenachLagedesFal
lesvonderBekanntgabederbetreffendenEntscheidung,
ihrerMitteilung andenKläger oderinErmangelung
dessenvondemZeitpunktan,zudemderKlägervon
dieserEntscheidungKenntniserlangthat.

14.3. Die nationalenZentralbankensindintegralerBe
standteildesESZBundhandelngemäßdenLeitlinien
undWeisungen derEZB.DerEZB-Rattrifftdienot
wendigenMaßnahmen,umdieEinhaltungderLeitlinien
undWeisungen derEZBsicherzustellen,undkannver
langen,daßihmhierzualleerforderlichenInformationen
zurVerfügunggestelltwerden.

14.4. Die nationalenZentralbankenkönnenandereals

dieindieserSatzungbezeichnetenAufgabenwahrneh
men,esseidenn,derEZB-Ratstelltmit Zweidrittel
mehrheitderabgegebenenStimmenfest,daßdieseAuf
gabennichtmitdenZielenundAufgabendesESZBver
einbarsind.DerartigeAufgabenwerdenvondennatio
nalenZentralbankenineigenerVerantwortungundauf
eigeneRechnungwahrgenommenundgeltennichtals
AufgabendesESZB.

Artikel15

Berichtspflichten

15.1. Die EZB erstelltundveröffentlichtmindestens

vierteljährlichBerichteüberdieTätigkeitdesESZB.

15.2. Ein konsolidierterAusweis desESZBwird wö
chentlichveröffentlicht.

15.3. NachArtikel109bAbsatz3diesesVertragsunter
breitetdieEZBdemEuropäischenParlament,demRat
undderKommissionsowieauchdemEuropäischenRat
einenJahresberichtüberdieTätigkeitdesESZBunddie
Geld-undWährungspolitik imvergangenenundimlau
fendenJahr.

15.4. Die indiesemArtikel bezeichnetenBerichteund
AusweisewerdenInteressentenkostenloszurVerfügung
gestellt.

Artikel16

Banknoten

NachArtikel 105aAbsatz 1 diesesVertrags hatder
EZB-RatdasausschließlicheRecht,dieAusgabe von
BanknoteninnerhalbderGemeinschaftzugenehmigen.
Die EZBunddienationalenZentralbankensindzur

AusgabevonBanknotenberechtigt. DievonderEZB
unddennationalenZentralbankenausgegebenenBank
notensinddieeinzigenBanknoten,dieinderGemein
schaftalsgesetzlichesZahlungsmittelgelten.

DieEZBberücksichtigtsoweitwiemöglichdieGepflo
genheitenbeiderAusgabeundderGestaltungvonBank
noten.

KAPITELIV

WÄHRUNGSPOLITISCHE AUFGABENUND
OPERATIONENDESESZB

Artikel17

KontenbeiderEZBunddennationalenZentralbanken

ZurDurchführungihrerGeschäftekönnendieEZBund
dienationalenZentralbankenfürKreditinstitute,öffent
licheStellenundandereMarktteilnehmer Konteneröff

nenundVermögenswerte,einschließlichSchuldbuchfor
derungen,alsSicherheithereinnehmen.

Artikel18

Offenmarkt-undKreditgeschäfte

18.1.ZurErreichungderZieledesESZBundzurErfül
lungseinerAufgabenkönnendieEZBunddienationa
lenZentralbanken

— aufdenFinanzmärktentätigwerden,indemsieauf
Gemeinschafts-oderDrittlandswährungen lautende
ForderungenundbörsengängigeWertpapiere sowie
Edelmetalleendgültig(perKasseoderTermin)oder
imRahmen vonRückkaufsvereinbarungen kaufen
und verkaufen oder entsprechende Darlehensge
schäftetätigen;

— Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen
Marktteilnehmern abschließen,wobeifürdieDarle
henausreichendeSicherheitenzustellensind.

18.2. DieEZBstelltallgemeineGrundsätzefürihreei
genenOffenmarkt-undKreditgeschäfteunddiederna
tionalenZentralbanken auf;hierzugehörenauchdie
GrundsätzefürdieBekanntmachungderBedingungen,
zudenensiebereitsind,derartigeGeschäfteabzuschlie
ßen.

Artikel19

Mindestreserven

19.1.Vorbehaltlich desArtikels 2kanndieEZBzur

VerwirklichungdergeldpolitischenZieleverlangen,daß
dieindenMitgliedstaaten niedergelassenenKreditinsti
tuteMindestreserven aufKontenbeiderEZBundden

nationalen Zentralbanken unterhalten. Verordnungen
überdieBerechnungundBestimmungdesMindestreser
vesolls können vom EZB-Rat erlassenwerden. Bei

NichteinhaltungkanndieEZBStrafzinsenerhebenund
sonstigeSanktionenmitvergleichbarerWirkung verhän
gen.

19.2. ZumZweckederAnwendungdiesesArtikelslegt
derRatnachdemVerfahrendesArtikels42dieBasisfür

dieMindestreservenunddiehöchstzulässigenRelationen
zwischendiesenMindestreserven undihrerBasissowie

dieangemessenenSanktionenfest,diebeiNichteinhal
tunganzuwendensind.
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Artikel20

SonstigegeldpolitischeInstrumente

DerEZB-RatkannmitderMehrheitvonzweiDritteln

derabgegebenenStimmenüberdieAnwendunganderer
InstrumentederGeldpolitikentscheiden,dieerbeiBe
achtungdesArtikels2fürzweckmäßighält.

DerRatlegtnachdemVerfahrendesArtikels 42den
Anwendungsbereich solcherInstrumentefest,wenn sie
VerpflichtungenfürDrittemitsichbringen.

Artikel21

GeschäftemitöffentlichenStellen

21.1.Nach Artikel 104diesesVertrags sindÜberzie
hungs-oderandereKreditfazilitätenbeiderEZBoder
dennationalenZentralbankenfürOrganeoderEinrich
tungenderGemeinschaft,Zentralregierungen,regionale
oderlokaleGebietskörperschaften oderandereöffent
lich-rechtlicheKörperschaften, sonstigeEinrichtungen
desöffentlichenRechtsoderöffentlicheUnternehmen

derMitgliedstaaten ebensoverbotenwie derunmittel
bareErwerbvonSchuldtitelnvondiesendurchdieEZB

oderdienationalenZentralbanken.

21.2. DieEZBunddienationalenZentralbankenkön

nenalsFiskalagentfürdieinArtikel21.1bezeichneten
Stellentätigwerden.

21.3. DieBestimmungendiesesArtikelsgeltennichtfür
Kreditinstitute inöffentlichemEigentum;diesewerden
vonderjeweiligennationalenZentralbankundderEZB,
wasdieBereitstellungvonZentralbankgeldbetrifft,wie
privateKreditinstitutebehandelt.

Artikel22

Verrechnungs-undZahlungssysteme

DieEZBunddienationalenZentralbankenkönnenEin

richtungenzurVerfügung stellenunddieEZBkann
Verordnungen erlassen,umeffizienteundzuverlässige
Verrechnungs-undZahlungssystemeinnerhalbderGe
meinschaftundimVerkehrmitdrittenLändernzuge
währleisten.

Artikel23

GeschäftemitdrittenLändernundinternationalenOrga
nisationen

DieEZBunddienationalenZentralbankensindbefugt,

— mit Zentralbanken undFinanzinstitutenindritten

Ländernund,soweitzweckdienlich,mitinternationa
lenOrganisationenBeziehungenaufzunehmen;

— alleArtenvonDevisen undEdelmetalleperKasse
undperTerminzukaufenundzuverkaufen;derBe
griff„Devisen"schließtWertpapiere undallesonsti

genVermögenswerte,dieaufbeliebigeWährungen
oderRechnungseinheitenlauten,unabhängigvonde
renAusgestaltungein;

— dieindiesemArtikelbezeichnetenVermögenswerte
zuhaltenundzuverwalten;

— alleArten vonBankgeschäften, einschließlichder
Aufnahme undGewährungvonKrediten,imVer
kehrmitdrittenLändernsowieinternationalenOrga
nisationenzutätigen.

Artikel24

SonstigeGeschäfte

DieEZBunddienationalenZentralbankensindbefugt,
außerdenmitihrenAufgabenverbundenenGeschäften
auchGeschäftefürihreneigenenBetriebundfürihre
Bedienstetenzutätigen.

KAPITELV

AUFSICHT

Artikel25

Aufsicht

25.1. DieEZBkanndenRat,dieKommissionunddie
zuständigenBehördenderMitgliedstaaten inFragendes
Geltungsbereichs undderAnwendung derRechtsvor
schriftenderGemeinschafthinsichtlichderAufsichtüber

dieKreditinstitutesowiedieStabilitätdesFinanzsystems
beratenundvondiesenkonsultiertwerden.

25.2.AufgrundvonBeschlüssendesRatesnachArtikel
105Absatz6diesesVertragskanndieEZBbesondere
AufgabenimZusammenhangmitderAufsichtüberdie
Kreditinstitute undsonstigeFinanzinstitute mit Aus
nahmevonVersicherungsunternehmenwahrnehmen.

KAPITELVI

FINANZVORSCHRIFTENDESESZB

Artikel26

Jahresabschlüsse

26.1. Das Geschäftsjahr derEZB unddernationalen
Zentralbanken beginntam 1. Januarundendetam
31.Dezember.

26.2. DerJahresabschlußderEZBwirdvomDirekto
riumnachdenvomEZB-RataufgestelltenGrundsätzen
erstellt.DerJahresabschlußwirdvomEZB-Ratfestge
stelltundsodannveröffentlicht.

2i6.3.FürAnalyse-untjGeschäftsführungszweckeerstellt
dasDirektoriujheinêkonsolidierteBilanzdesESZB,in
/derdiezumESZBgehörendenAktivaundPassivader
nationalenZentralbankenausgewiesenwerden.
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26.4.ZurAnwendung diesesArtikels erläßtderEZB
RatdienotwendigenVorschriftenfürdieStandardisie
rungderbuchmäßigenErfassungundderMeldung der
GeschäftedernationalenZentralbanken.

Artikel27

Rechnungsprüfung

27.1.DieJahresabschlüssederEZBunddernationalen
Zentralbanken werden von unabhängigen externen
Rechnungsprüfern,dievomEZB-Ratempfohlenund
vomRatanerkanntwurden,geprüft.DieRechnungsprü
fersindbefugt,alleBücherundKontenderEZBund
dernationalenZentralbankenzuprüfenundalleAus
künfteüberderenGeschäftezuverlangen.

27.2.Artikel188cdiesesVertragsistnuraufeinePrü
fungderEffizienzderVerwaltungderEZBanwendbar.

Artikel28

KapitalderEZB

28.1. DasKapitalderEZBbeiderAufnahmeihrerTä
tigkeitbeträgt5 Milliarden ECU. Das Kapital kann
durcheinenBeschlußdesEZB-RatesmitderinArtikel

10.3vorgesehenenqualifiziertenMehrheit innerhalbder
GrenzenundunterdenBedingungen,diederRatnach
demVerfahrendesArtikels42festlegt,erhöhtwerden.

28.2.DienationalenZentralbankensindalleinigeZeich
nerundInhaberdesKapitalsderEZB.DieZeichnung
desKapitalserfolgtnachdemgemäßArtikel29festge
legtenSchlüssel.

28.3. DerEZB-RatbestimmtmitderinArtikel10.3vor

gesehenenqualifiziertenMehrheit,inwelcherHöheund
welcherFormdasKapitaleinzuzahlenist.

28.4.VorbehaltlichdesArtikels28.5könnendieAnteile

dernationalenZentralbankenamgezeichnetenKapital
derEZBnichtübertragen,verpfändetodergepfändet
werden.

28.5.ImFalleeinerAnpassung desinArtikel 29be
zeichnetenSchlüsselssorgendienationalenZentralban
kendurchÜbertragungenvonKapitalanteilenunterein
anderdafür,daßdieVerteilungderKapitalanteiledem
angepaßtenSchlüsselentspricht. Die Bedingungenfür
derartigeÜbertragungenwerdenvomEZB-Ratfestge
legt.

Artikel29

SchlüsselfürdieKapitalzeichnung

29.1.NachErrichtungdesESZBundderEZBgemäß
demVerfahrendesArtikels 1091 Absatz 1 diesesVer

tragswirdderSchlüsselfürdieZeichnungdesKapitals
derEZBfestgelegt.IndiesemSchlüsselerhältjedenatio
naleZentralbankeinenGewichtsanteil,derderSumme
folgenderProzentsätzeentspricht:

— 50%desAnteilsdesjeweiligenMitgliedstaatsander
BevölkerungderGemeinschaftimvorletztenJahrvor
derErrichtungdesESZB;

— 50% desAnteils desjeweiligenMitgliedstaats am
BruttoinlandsproduktderGemeinschaft zuMarkt
preisenindenfünfJahrenvordemvorletztenJahr
vorderErrichtungdesESZB.

DieProzentsätzewerdenzumnächstenVielfachenvon

0,05Prozentpunktenaufgerundet.

29.2.DiezurAnwendungdiesesArtikelszuverwenden
denstatistischenDaten werden vonderKommission

nachdenRegelnbereitgestellt,diederRatnachdem
VerfahrendesArtikels42festlegt.

29.3.DiedennationalenZentralbankenzugeteiltenGe
wichtsanteilewerdennachErrichtungdesESZBallefünf
JahreuntersinngemäßerAnwendungderBestimmungen
desArtikels 29.1angepaßt.DerneueSchlüsselgiltje
weilsvomerstenTagdesfolgendenJahresan.

29.4.DerEZB-RattrifftalleweiterenMaßnahmen,die
zurAnwendungdiesesArtikelserforderlichsind.

Artikel30

ÜbertragungvonWährungsreserven aufdieEZB

30.1.UnbeschadetdesArtikels28wirddieEZBvonden

nationalenZentralbankenmitWährungsreserven,dieje
dochnichtausWährungen derMitgliedstaaten,ECU,
IWF-ReservepositionenundSZRgebildetwerdendür
fen,biszueinemGegenwertvon50Milliarden ECU
ausgestattet.DerEZB-Ratentscheidetüberdenvonder
EZBnachihrerErrichtungeinzuforderndenTeilsowie
diezuspäterenZeitpunkteneinzuforderndenBeträge.
DieEZBhatdasuneingeschränkteRecht,dieihrüber
tragenenWährungsreserven zuhaltenundzuverwalten
sowiefürdieindieserSatzunggenanntenZweckezu
verwenden.

30.2.DieBeiträgedereinzelnennationalenZentralban
kenwerdenentsprechendihremjeweiligenAnteilamge
zeichnetenKapitalderEZBbestimmt.

30.3.Die EZB schreibtjedernationalenZentralbank
eineihremBeitragentsprechendeForderunggut.Der
EZB-RatentscheidetüberdieDenominierungundVer
zinsungdieserForderungen.

30.4.DieEZBkannnachArtikel30.2überdeninArti

kel30.1festgelegtenBetraghinausinnerhalbderGren
zenundunterdenBedingungen,diederRatnachdem
VerfahrendesArtikels42festlegt,dieEinzahlungwei
tererWährungsreserven fordern.

30.5.Die EZBkannIWF-ReservepositionenundSZR
haltenundverwaltensowiedieZusammenlegungsolcher
Aktivavorsehen.

30.6.DerEZB-RattrifftalleweiterenMaßnahmen,die
zurAnwendungdiesesArtikelserforderlichsind.
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Artikel31

Währungsreserven dernationalenZentralbanken

31.1. DienationalenZentralbankensindbefugt,zurEr
füllungihrerVerpflichtungengegenüberinternationalen
OrganisationennachArtikel23Geschäfteabzuschließen.

31.2.Alle sonstigenGeschäftemitdenWährungsreser
ven,diedennationalenZentralbankennachdeninArti
kel30genanntenÜbertragungenverbleiben,sowievon
Mitgliedstaaten ausgeführteTransaktionen mit ihren
ArbeitsguthabeninFremdwährungenbedürfenoberhalb
einesbestimmtenimRahmendesArtikels 31.3festzu

legendenBetragsderZustimmungderEZB,damitÜber
einstimmungmitderWechselkurs-undderWährungs
politikderGemeinschaftgewährleistetist.

31.3. DerEZB-RaterläßtRichtlinienmitdemZiel,der
artigeGeschäftezuerleichtern.

Artikel32

VerteilungdermonetärenEinkünftedernationalenZen
tralbanken

32.1. DieEinkünfte,diedennationalenZentralbanken
ausderErfüllungderwährungspolitischenAufgabendes
ESZBzufließen(imfolgendenals„monetäreEinkünfte"
bezeichnet),werdenamEndeeinesjedenGeschäftsjahrs
nachdiesemArtikelverteilt.

32.2.VorbehaltlichdesArtikels32.3entsprichtderBe
tragdermonetären Einkünfteeinerjedennationalen
ZentralbankihrenjährlichenEinkünftenausVermögens
werten,diesiealsGegenpostenzumBargeldumlaufund
zuihrenVerbindlichkeitenausEinlagenderKreditinsti
tutehält.DieseVermögenswertewerdenvondennatio
nalenZentralbankengemäßdenvomEZB-Ratzuerlas
sendenRichtliniengesonderterfaßt.

32.3.Wenn nachdemÜbergangzurdrittenStufedie
Bilanzstrukturen der nationalen Zentralbanken nach

AuffassungdesEZB-RatesdieAnwendungdesArtikels
32.2nichtgestatten,kannderEZB-Ratmitqualifizierter
Mehrheit beschließen,daßdiemonetärenEinkünftefür
einenZeitraumvonhöchstensfünfJahrenabweichend
vonArtikel32.2nacheinemanderenVerfahrenbemes
senwerden.

32.4. DerBetragdermonetären Einkünfteeinerjeden
nationalenZentralbankvermindertsichumdenBetrag
etwaigerZinsen,dievondieserZentralbankaufihre
VerbindlichkeitenausEinlagenderKreditinstitutenach
Artikel 19gezahltwerden.

DerEZB-Ratkannbeschließen,daßdienationalenZen
tralbankenfürKosten inVerbindungmit derAusgabe
vonBanknotenoderunteraußergewöhnlichenUmstän
denfürspezifischeVerlusteausfürdasESZBunternom
menen währungspolitischen Operationen entschädigt
werden. Die EntschädigungerfolgtineinerForm,die

derEZB-Ratfürangemessenhält;dieseBeträgekönnen
mitdenmonetären EinkünftendernationalenZentral
bankenverrechnetwerden.

32.5. DieSummedermonetärenEinkünftedernationa

lenZentralbankenwirdvorbehaltlichetwaigerBeschlüsse
desEZB-RatesnachArtikel 33.2unterdennationalen

ZentralbankenentsprechendihreneingezahltenAnteilen
amKapitalderEZBverteilt.

32.6.Die Verrechnung unddenAusgleich derSalden
ausderVerteilungdermonetärenEinkünftenimmtdie
EZBgemäßdenRichtliniendesEZB-Ratesvor.

32.7. DerEZB-RattrifftalleweiterenMaßnahmen,die
zurAnwendungdiesesArtikelserforderlichsind.

Artikel33

VerteilungderNettogewinneundVerlustederEZB

33.1. DerNettogewinnderEZBwirdinderfolgenden
Reihenfolgeverteilt:

a)EinvomEZB-RatzubestimmenderBetrag,der20%
desNettogewinns nichtübersteigendarf,wird dem
allgemeinenReservefonds biszueinerObergrenze
von100%desKapitalszugeführt;

b)derverbleibendeNettogewinnwirdandieAnteilseig
nerderEZBentsprechendihreneingezahltenAntei
lenausgeschüttet.

33.2. FallsdieEZBeinenVerlusterwirtschaftet,kann
derFehlbetragausdemallgemeinenReservefondsder
EZBunderforderlichenfallsnacheinementsprechenden
BeschlußdesEZB-RatesausdenmonetärenEinkünften

desbetreffendenGeschäftsjahrsimVerhältnisundbisin
HöhederBeträgegezahltwerden,dienachArtikel32.5
andienationalenZentralbankenverteiltwerden.

KAPITELVII

ALLGEMEINEBESTIMMUNGEN

Artikel34

Rechtsakte

34.1. NachArtikel108adiesesVertragswerdenvonder
EZB

— Verordnungenerlassen,insoweitdiesfürdieErfül
lungderinArtikel3.1ersterGedankenstrich,Artikel
19.1,Artikel22oderArtikel25.2festgelegtenAufga
benerforderlichist;sieerläßtVerordnungenferner
indenFällen,dieindenRechtsaktendesRatesnach
Artikel42vorgesehenwerden,

— dieEntscheidungenerlassen,diezurErfüllungder
demESZBnachdiesemVertragunddieserSatzung
übertragenenAufgabenerforderlichsind,
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— EmpfehlungenundStellungnahmenabgegeben.

34.2. EineVerordnunghatallgemeineGeltung.Sieistin
allenihrenTeilenverbindlichundgiltunmittelbarinje
demMitgliedstaat. EmpfehlungenundStellungnahmen
sindnichtverbindlich.

EineEntscheidungistinallenihrenTeilenfürdiejenigen
verbindlich,andiesiegerichtetist.

DieArtikel 190,191und192diesesVertragsgeltenfür
dieVerordnungenundEntscheidungenderEZB.

DieEZBkanndieVeröffentlichungihrerEntscheidun
gen,EmpfehlungenundStellungnahmenbeschließen.

34.3. InnerhalbderGrenzenundunterdenBedingun
gen,diederRatnachdemVerfahrendesArtikels 42
festlegt,istdieEZBbefugt,UnternehmenbeiNichtein
haltungderVerpflichtungen,diesichausihrenVerord
nungenundEntscheidungen ergeben,mit Geldbußen
oderinregelmäßigenAbständenzuzahlendenStrafgel
dernzubelegen.

Artikel35

GerichtlicheKontrolleunddamitverbundeneAngelegen
heiten

35.1. DieHandlungenundUnterlassungenderEZBun
terliegenindenFällenundunterdenBedingungen,die
indiesemVertragvorgesehensind,derÜberprüfungund
AuslegungdurchdenGerichtshof.DieEZBistinden
FällenundunterdenBedingungen,dieindiesemVer
tragvorgesehensind,klageberechtigt.

35.2.ÜberRechtsstreitigkeitenzwischenderEZBeiner
seitsundihrenGläubigern,SchuldnernoderdrittenPer
sonenandererseitsentscheidendiezuständigenGerichte
dereinzelnenStaatenvorbehaltlichderZuständigkeiten,
diedemGerichtshofzuerkanntsind.

35.3. DieEZBunterliegtderHaftungsregelungdesArti
kels215diesesVertrags. Die Haftung dernationalen
Zentralbankenrichtetsichnachdemjeweiligeninner
staatlichenRecht.

35.4. DerGerichtshofistfürEntscheidungenaufgrund
einerSchiedsklauselzuständig,dieineinemvonder
EZBoderfürihreRechnungabgeschlossenenöffentlich
rechtlichenoderprivatrechtlichenVertragenthaltenist.

35.5. FüreinenBeschlußderEZB,denGerichtshofan
zurufen,istderEZB-Ratzuständig.

35.6. DerGerichtshofistfürStreitsachenzuständig,die
dieErfüllungderVerpflichtungen ausdieserSatzung
durcheinenationaleZentralbankbetreffen.IstdieEZB
derAuffassung,daßeinenationaleZentralbankeiner
VerpflichtungausdieserSatzungnichtnachgekommen
ist,solegtsieinderbetreffendenSacheeinemitGrün
denverseheneStellungnahmevor,nachdemsiederna
tionalenZentralbankGelegenheitzurVorlagevonBe

merkungen gegebenhat.EntsprichtdienationaleZen
tralbanknichtinnerhalbdervonderEZBgesetztenFrist
derenStellungnahme,sokanndieEZBdenGerichtshof
anrufen.

Artikel36

Personal

36.1.DerEZB-RatlegtaufVorschlagdesDirektoriums
die Beschäftigungsbedingungen fürdas Personal der
EZBfest.

36.2.DerGerichtshofistfüralleStreitsachenzwischen
derEZBundderenBediensteteninnerhalbderGrenzen

undunterdenBedingungenzuständig,diesichausden
Beschäftigungsbedingungenergeben.

Artikel37

Sitz

VorEnde1992beschließendieRegierungenderMit
gliedstaatenaufderEbenederStaats-undRegierungs
chefsimgegenseitigenEinvernehmenüberdenSitzder
EZB.

Artikel38

Geheimhaltung

38.1. DieMitglieder derLeitungsgremienunddesPer
sonalsderEZBunddernationalenZentralbankendür

fenauch nach Beendigung ihresDienstverhältnisses
keinederGeheimhaltungspflicht unterliegendenInfor
mationenweitergeben.

38.2.AufPersonenmitZugangzuDaten,dieunterGe
meinschaftsvorschriftenfallen,dieeineVerpflichtungzur
Geheimhaltung vorsehen,findendieseGemeinschafts
vorschriftenAnwendung.

Artikel39

Unterschriftsberechtigte

DieEZBwirdDrittengegenüberdurchdenPräsidenten
oderzweiDirektoriumsmitgliederoderdurchdieUnter
schriftenzweiervomPräsidentenzurZeichnungimNa
menderEZBgehörigermächtigterBediensteterderEZB
rechtswirksamverpflichtet.

Artikel40

VorrechteundBefreiungen

DieEZBgenießtimHoheitsgebietderMitgliedstaaten
diezurErfüllungihrerAufgabeerforderlichenVorrechte
undBefreiungennachMaßgabe desProtokollsüberdie
VorrechteundBefreiungenderEuropäischenGemein
schaftenimAnhangzumVertragzurEinsetzungeines
gemeinsamenRatesundeinergemeinsamenKommission
derEuropäischenGemeinschaften.
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KAPITELVIII

ÄNDERUNGDERSATZUNGUNDERGÄNZENDE
RECHTSVORSCHRIFTEN

Artikel41

VereinfachtesAnderungsverfahren

41.1.NachArtikel 106Absatz 5diesesVertragskann
derRatdieArtikel5.1,5.2,5.3,17,18,19.1,22,23,24,
26,32.2,32.3,32.4,32.6,33.1.aund36dieserSatzung
entwedermitqualifizierterMehrheitaufEmpfehlungder
EZBnachAnhörungderKommissionodereinstimmig
aufVorschlagderKommissionnachAnhörungderEZB
ändern.Die ZustimmungdesEuropäischenParlaments
istdabeijeweilserforderlich.

41.2. EineEmpfehlungderEZBnachdiesemArtikeler
forderteineneinstimmigenBeschlußdesEZB-Rates.

Artikel42

ErgänzendeRechtsvorschriften

NachArtikel106Absatz6diesesVertragserläßtderRat
unmittelbarnachdemBeschlußüberdenZeitpunktfür
denBeginnderdrittenStufemitqualifizierterMehrheit
entwederaufVorschlagderKommissionnachAnhörung
desEuropäischenParlamentsundderEZBoderauf
EmpfehlungderEZBnachAnhörungdesEuropäischen
ParlamentsundderKommissiondieindenArtikeln4,
5.4,19.2,20,28.1,29.2,30.4und34.3dieserSatzung
genanntenBestimmungen.

KAPITELIX

ÜBERGANGSBESTIMMUNGENUNDSONSTIGE
BESTIMMUNGENFÜRDASESZB

Artikel43

AllgemeineBestimmungen

43.1.EineAusnahmeregelungnachArtikel 109kAb
satz1diesesVertragsbewirkt,daßfolgendeArtikeldie
serSatzungfürdenbetreffendenMitgliedstaat keinerlei
RechteoderVerpflichtungenentstehenlassen:Artikel3,
6,9.2,12.1,14.3,16,18,19,20,22,23,26.2,27,30,31,
32,33,34,50und52.

43.2.Die Zentralbanken derMitgliedstaaten,fürdie
eineAusnahmeregelungnachArtikel109kAbsatz1die
sesVertragsgilt,behaltenihrewährungspolitischenBe
fugnissenachinnerstaatlichemRecht.

43.3. IndenArtikeln3,11.2,19,34.2und50bezeichnet
derAusdruck „Mitgliedstaaten"gemäßArtikel 109k
Absatz 4diesesVertrags die„Mitgliedstaaten,fürdie
keineAusnahmeregelunggilt".

43.4. IndenArtikeln9.2,10.1,10.3,12.1,16,17,18,22,
23,27,30,31,32,33.2und52dieserSatzungistder
Ausdruck „nationale Zentralbanken"imSinne von

„ZentralbankenderMitgliedstaaten,fürdiekeineAus
nahmeregelunggilt"zuverstehen.

43.5. IndenArtikeln10.3und33.1bezeichnetderAus

druck„Anteilseigner"die„ZentralbankenderMitglied
staaten,fürdiekeineAusnahmeregelunggilt".

43.6.IndenArtikeln 10.3und30.2istderAusdruck

„gezeichnetesKapitalderEZB"imSinnevon„Kapital
derEZB,dasvondenZentralbankenderMitgliedstaaten
gezeichnetwurde,fürdiekeineAusnahmeregelunggilt"
zuverstehen.

Artikel44

VorübergehendeAufgabenderEZB

DieEZBübernimmtdiejenigenAufgabendesEWI,die
infolgederfüreinenodermehrereMitgliedstaaten gel
tendenAusnahmeregelungen inderdrittenStufenoch
erfülltwerdenmüssen.

BeiderVorbereitungderAufhebungderAusnahmerege
lungennachArtikel 109kdiesesVertrags nimmtdie
EZBeineberatendeFunktionwahr.

Artikel45

DerErweiterteRatderEZB

45.1.UnbeschadetdesArtikels106Absatz3diesesVer

tragswirdderErweiterteRatalsdrittesBeschlußorgan
derEZBeingesetzt.

45.2.DerErweiterteRatbestehtausdemPräsidenten

unddemVizepräsidentenderEZBsowiedenPräsiden
tendernationalenZentralbanken.DieweiterenMitglie
derdesDirektoriumskönnenandenSitzungendesEr
weitertenRatesteilnehmen,besitzenaberkeinStimm
recht.

45.3.Die Verantwortlichkeiten desErweiterten Rates

sindinArtikel47dieserSatzungvollständigaufgeführt.

Artikel46

GeschäftsordnungdesErweitertenRates

46.1.DerPräsidentoderbeiseinerVerhinderungder
VizepräsidentderEZBführtdenVorsitzimErweiterten
RatderEZB.

46.2.Der PräsidentdesRates undeinMitglied der
KommissionkönnenandenSitzungendesErweiterten
Ratesteilnehmen,besitzenaberkeinStimmrecht.

46.3.DerPräsidentbereitetdieSitzungendesErweiter
tenRatesvor.

46.4.AbweichendvonArtikel12.3gibtsichderErwei
terteRateineGeschäftsordnung.

46.5.Das SekretariatdesErweitertenRateswirdvon

derEZBgestellt.
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Artikel47

VerantwortlichkeitendesErweitertenRates

47.1.DerErweiterteRat

— nimmtdieinArtikel44aufgeführtenAufgabenwahr,

— wirkt bei derErfüllung derBeratungsfunktionen
nachdenArtikeln4und25.1mit.

47.2. DerErweiterteRatwirktauchmitbei

— derErhebungderstatistischenDatenimSinnevon
Artikel5;

— denBerichtstätigkeitenderEZBimSinnevonArtikel
15;

— derFestlegungdererforderlichenRegelnfürdieAn
wendungvonArtikel26gemäßArtikel26.4;

— allensonstigenerforderlichenMaßnahmen zurAn
wendungvonArtikel29gemäßArtikel29.4;

— derFestlegungderBeschäftigungsbedingungen für
dasPersonalderEZBgemäßArtikel36.

47.3. DerErweiterteRatträgtzudenVorarbeitenbei,
dieerforderlichsind,umfürdieWährungen derMit
gliedstaaten,fürdieeineAusnahmeregelung gilt,die
Wechselkurse gegenüberdenWährungen oderderein
heitlichenWährung derMitgliedstaaten,fürdiekeine
Ausnahmeregelunggilt,gemäßArtikel 1091 Absatz 5
diesesVertragsunwiderruflichfestzulegen.

47.4. DerErweiterteRatwirdvomPräsidentenderEZB

überdieBeschlüssedesEZB-Ratesunterrichtet.

Artikel48

ÜbergangsbestimmungenfürdasKapitalderEZB

NachArtikel29.1wirdjedernationalenZentralbankein
GewichtsanteilindemSchlüsselfürdieZeichnungdes
KapitalsderEZBzugeteilt.AbweichendvonArtikel28.3
zahlenZentralbankenvonMitgliedstaaten,fürdieeine
Ausnahmeregelunggilt,dasvonihnengezeichneteKapi
talnichtein,esseidenn,daßderErweiterteRatmitder
MehrheitvonmindestenszweiDrittelndesgezeichneten
KapitalsderEZBundzumindestderHälftederAnteils
eignerbeschließt,daßalsBeitragzudenBetriebskosten
derEZBeinMindestprozentsatzeingezahltwerdenmuß.

Artikel49

ZurückgestellteEinzahlungvonKapital,Reservenund
RückstellungenderEZB

49.1. DieZentralbankeinesMitgliedstaäts,dessenAus
nahmeregelungaufgehobenwurde,zahltdenvonihrge

zeichnetenAnteilamKapitalderEZBimselbenVerhält
niswiedieZentralbankenvonanderenMitgliedstaaten
ein,fürdiekeineAusnahmeregelunggilt,undüberträgt
derEZBWährungsreserven gemäßArtikel 30.1. Die
HöhederÜbertragungenbestimmtsichdurchMultipli
kationdesinECUzumjeweiligenWechselkurs ausge
drücktenWertes derWährungsreserven,diederEZB
schongemäßArtikel 30.1übertragenwurden,mitdem
Faktor,derdasVerhältniszwischenderAnzahldervon
derbetreffendennationalenZentralbankgezeichneten
AnteileundderAnzahldervondenanderennationalen

ZentralbankenbereitseingezahltenAnteileausdrückt.

49.2.ZusätzlichzuderEinzahlungnachArtikel49.1lei
stetdiebetreffendeZentralbankeinenBeitragzuden
ReservenderEZBundzudendiesenReservengleich
wertigenRückstellungensowiezudemBetrag,derge
mäßdemSaldoderGewinn-undVerlustrechnungzum
31.DezemberdesJahresvorderAufhebungderAusnah
meregelung nochfürdieReservenundRückstellungen
bereitzustellenist.DieHöhedeszuleistendenBeitrags
bestimmtsichdurchMultiplikation desindergenehmig
tenBilanzderEZBausgewiesenenBetragsderReserven
imSinnederobigenDefinitionmitdemFaktor,derdas
VerhältniszwischenderAnzahldervonderbetreffenden

ZentralbankgezeichnetenAnteile undderAnzahl der
vondenanderenZentralbankenbereitseingezahltenAn
teileausdrückt.

Artikel50

ErstmaligeErnennungderMitglieder desDirektoriums

BeiderEinsetzungdesDirektoriumsderEZBwerden
derPräsident,derVizepräsidentunddieweiterenMit
gliederdesDirektoriumsaufEmpfehlungdesRatesund
nachAnhörungdesEuropäischenParlamentsunddes
RatesdesEWIvondenRegierungenderMitgliedstaaten
aufderEbenederStaats-undRegierungschefseinver
nehmlichernannt.DerPräsidentdesDirektoriumswird

fürachtJahreernannt. Abweichend vonArtikel 11.2
werdenderVizepräsidentfürvierJahreunddieweiteren
Mitglieder desDirektoriumsfüreineAmtszeitzwischen
5und8Jahrenernannt.Wiederernennung istinkeinem
Fallezulässig.DieAnzahlderMitglieder desDirekto
riumskanngeringerseinalsinArtikel11.1vorgesehen,
darfjedochaufkeinenFallweniger alsvierbetragen.

Artikel51

AbweichungvonArtikel32

51.1. StelltderEZB-RatnachdemBeginnderdritten
Stufefest,daßdieAnwendungvonArtikel32fürden
relativenStandderEinkünftedernationalenZentralban

kenwesentlicheÄnderungenzurFolgehat,sowirdder
BetragdernachArtikel 32zuverteilendenEinkünfte
nacheinemeinheitlichenProzentsatzgekürzt,derimer
stenGeschäftsjahrnachdemBeginnderdrittenStufe
60% nichtübersteigendarfundinjedemdarauffolgen
denGeschäftsjahrummindestens 12Prozentpunktever
ringertwird.
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51.2.Artikel51.1istfürhöchstensfünfGeschäftsjahre
nachdemBeginnderdrittenStufeanwendbar.

Artikel52

Umtausch vonaufGemeinschaftswährungen lautenden
Banknoten

ImAnschluß andie unwiderruflicheFestlegungder
Wechselkurse ergreiftderEZB-Ratdieerforderlichen
Maßnahmen,umsicherzustellen,daßBanknoten,dieauf

Währungen mitunwiderruflichfestgelegtenWechselkur
senlauten,vondennationalenZentralbankenzuihrer
jeweiligenParitätumgetauschtwerden.

Artikel53

AnwendbarkeitderÜbergangsbestimmungen

SofernundsolangeesMitgliedstaaten gibt,fürdieeine
Ausnahmeregelunggilt,sinddieArtikel 43bis48an
wendbar.

PROTOKOLL

überdieSatzungdesEuropäischenWährungsinstituts

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

INDEMWUNSCH,dieSatzungdesEuropäischenWährungsinstituts festzulegen—

SINDüberfolgendeBestimmungenÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuro
päischenGemeinschaftbeigefügtsind:

Artikel1

ErrichtungundName

1.1.Das EuropäischeWährungsinstitut („EWI")wird
nachArtikel 109fdiesesVertragserrichtet;esnimmt
seineAufgabenundseineTätigkeitnachMaßgabedieses
VertragsunddieserSatzungwahr.

1.2. Mitglieder desEWI sinddieZentralbankender
Mitgliedstaaten („nationaleZentralbanken").Das Lu
xemburgischeWährungsinstitut giltimSinnedieserSat
zungalsdieZentralbankLuxemburgs.

1.3.DerAusschuß derPräsidentenderZentralbanken

undderEuropäischeFondsfürwährungspolitischeZu
sammenarbeit(„EFWZ")werdennachArtikel109fdie
sesVertragsaufgelöst.SämtlicheAktivaundPassivades
EFWZgehenautomatischaufdasEWIüber.

Artikel2

Ziele

DasEWIträgtzurSchaffungderfürdenÜbergangzur
drittenStufederWirtschafts-undWährungsunion erfor
derlichenVoraussetzungen insbesonderedadurchbei,
daßes

— dieKoordinierungderGeldpolitiken mit demZiel
verstärkt,Preisstabilitätsicherzustellen;

— dieVorarbeiten leistet,diefürdieErrichtungdes
EuropäischenSystemsderZentralbanken(„ESZB")
unddieVerfolgungeinereinheitlichenWährungspo

litikunddieSchaffungeinereinheitlichenWährung
inderdrittenStufeerforderlichsind;

— dieEntwicklungderECUüberwacht.

Artikel3

AllgemeineGrundsätze

3.1. DasEWIerfülltdieihmdurchdiesenVertragund
dieseSatzungübertragenenAufgabenunbeschadetder
VerantwortlichkeitderfürdieGeldpolitikindeneinzel
nenMitgliedstaaten zuständigenBehörden.

3.2.DasEWIübtseineTätigkeitenimEinklangmitden
ZielenundGrundsätzenaus,dieinArtikel2derSat
zungdesESZBfestgelegtsind.

Artikel4

VorrangigeAufgaben

4.1.Das EWIhatnachArtikel 109fAbsatz 2dieses

VertragsdieAufgabe,

— dieZusammenarbeitzwischendennationalenZen

tralbankenzuverstärken,

— dieKoordinierungderGeldpolitiken derMitglied
staatenmitdemZielzuverstärken,diePreisstabilität
sicherzustellen,

— das Funktionieren des europäischenWährungssy
stems(„EWS")zuüberwachen,
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— KonsultationenzuFragendurchzuführen,dieindie
ZuständigkeitdernationalenZentralbanken fallen
unddieStabilitätderFinanzinstituteund-märktebe

rühren,

— dieAufgabendesEFWZzuübernehmen;insbeson̂
dereerfülltesdieindenArtikeln6.1bis6.3genann
tenAufgaben,

— dieVerwendungderECUzuerleichternundderen
EntwicklungeinschließlichdesreibungslosenFunk
tionierensdesECU-Verrechnungssystemszuüberwa
chen.

DasEWIhatfernerfolgendeFunktionen:

— EsführtregelmäßigeKonsultationenüberdengeld
politischenKursunddieAnwendunggeldpolitischer
Instrumentedurch;

— eswirdinderRegelimKontextdesgemeinsamen
RahmensfürdieVorabkoordinierunggehört,bevor
dienationalenWährungsbehörden geldpolitischeBe
schlüssefassen.

4.2.DasEWIlegtbiszum31.Dezember1996inregu
latorischer,organisatorischerundlogistischerHinsicht
denRahmenfest,dendasESZBzurErfüllungseiner
AufgabenunterBeachtungdesGrundsatzeseineroffe
nenMarktwirtschaftmitfreiemWettbewerb inderdrit

tenStufebenötigt.DieserRahmenwirdderEZBvom
RatdesEWIzumZeitpunktihrerErrichtungzurBe
schlußfassungunterbreitet.

InEinklangmitArtikel 109fAbsatz 3diesesVertrags
gehörenzudendiesbezüglichenTätigkeitendesEWI
insbesondere

— dieEntwicklungderInstrumenteundVerfahren,die
zurDurchführungeinereinheitlichenWährungspoli
tikinderdrittenStufeerforderlichsind,

— soweiterforderlichdieFörderungderHarmonisie
rungderBestimmungen undGepflogenheiten auf
demGebiet derErhebung,Zusammenstellungund
Weitergabe statistischerDatenindeninseineZu
ständigkeitfallendenBereichen,

— dieAusarbeitungderRegelnfürdieGeschäfteder
nationalenZentralbankenimRahmendesESZB,

— dieFörderungderEffizienzdesgrenzüberschreiten
denZahlungsverkehrs,

— dieÜberwachung dertechnischenVorarbeiten für
dieECU-Banknoten.

Artikel5

BeratendeFunktionen

5.1.DerRatdesEWIkannnachArtikel109fAbsatz4
diesesVertragsStellungnahmenoderEmpfehlungenzu

derallgemeinenOrientierungderGeld-undderWech
selkurspolitiksowiezudendiesbezüglichenMaßnahmen
indeneinzelnenMitgliedstaaten abgeben.Eskannden
RegierungenunddemRatStellungnahmenoderEmp
fehlungenzuMaßnahmen unterbreiten,diedieinterne
oderexterneWährungssituation inderGemeinschaft
undinsbesonderedasFunktionierendesEWSbeeinflus
senkönnten.

5.2. DerRatdesEWIkannfernerdenWährungsbehör
denderMitgliedstaaten EmpfehlungenzurDurchfüh
rungihrerWährungspolitik geben.

5.3. DasEWIwirdnachArtikel 109fAbsatz6dieses

VertragsvomRatzuallenVorschlägenfürRechtsakte
derGemeinschaftinseinemZuständigkeitsbereichange
hört.

InnerhalbderGrenzenundunterdenBedingungen,die
derRatmit qualifizierterMehrheit aufVorschlagder
KommissionundnachAnhörungdesEuropäischenPar
lamentssowiedesEWIfestlegt,wirddasEWIvonden
Behörden derMitgliedstaaten zuallenEntwürfenfür
RechtsvorschrifteninseinemZuständigkeitsbereichins
besondereimHinblickaufArtikel4.2angehört.

5.4.NachArtikel 109fAbsatz 5diesesVertragskann
dasEWIbeschließen,seineStellungnahmenundEmp
fehlungenzuveröffentlichen.

Artikel6

OperationelleundtechnischeAufgaben

6.1.DemEWIobliegt

— dieMultilateralisierung derausdenInterventionen
dernationalenZentralbankeninGemeinschaftswäh

rungenentstehendenSaldenunddieMultilateralisie
rungdesinnergemeinschaftlichenSaldenausgleichs;

— dieVerwaltung desimAbkommen vom13. März
1979zwischendenZentralbankenderMitgliedstaa
tenderEuropäischenWirtschaftsgemeinschaft über
dieFunktionsweisedesEuropäischenWährungssy
stems(imfolgendenals„EWS-Abkommen"bezeich
net)vorgesehenenSystemsdersehrkurzfristigenFi
nanzierungsowiedesSystemsdeskurzfristigenWäh
rungsbeistands,dasindergeändertenFassungdes
Abkommensvom9.Februar1970zwischendenZen

tralbankender Mitgliedstaaten der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaftvorgesehenist;

— dieErfüllungderAufgabennachArtikel11derVer
ordnung(EWG)Nr.1969/88desRatesvom24.Juni
1988zurEinführungeineseinheitlichenSystemsdes
mittelfristigenfinanziellenBeistandszurStützungder
ZahlungsbilanzenderMitgliedstaaten.

6.2. DasEWIkannvondennationalenZentralbanken

Währungsreserven entgegennehmenundzumZwecke
derDurchführungdesEWS-AbkommensECUalsGe
genwertfürdieseReserveaktivaausgeben. Diese ECU
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könnenvomEWIunddennationalenZentralbanken

zumSaldenausgleichundfürGeschäfte zwischenden
ZentralbankenunddemEWIverwendetwerden.Das

EWI trifftdieerforderlichenVerwaltungsmaßnahmen
zurDurchführungdieserBestimmung.

6.3. DasEWIkanndenWährungsbehörden dritterLän
dersowieinternationalenWährungseinrichtungen den
Statuseines„sonstigenHalters"vonECUverleihenund
dieBedingungenfestlegen,zudenenECUvonsonstigen
Haltern erworben,verwahrtoderverwendetwerden
können.

6.4. DasEWIistbefugt,aufErsuchennationalerZen
tralbankenalsderenAgentWährungsreserven zuhalten
undzuverwalten.GewinneundVerlustebeidiesenRe

servengehenzugunstenbzw.zuLastendernationalen
Zentralbank,diedieReserveneinlegt.DasEWIerfüllt
dieseAufgabeaufderGrundlagebilateralerVerträgege
mäß denVorschriften,dieineinerEntscheidungdes
EWIfestgelegtsind. Diese Vorschriften stellensicher,
daßdieGeschäftemit diesenReservendieWährungs
unddieWechselkurspolitik derzuständigenWährungs
behördenderMitgliedstaaten nichtbeeinträchtigenund
denZielendesEWIunddemreibungslosenFunktionie
rendesWechselkursmechanismus desEWSentsprechen.

Artikel7

SonstigeAufgaben

7.1. DasEWIlegtdemRatalljährlicheinenBerichtüber
denStandderVorbereitungderdrittenStufevor.Diese
BerichteenthalteneineBewertungderFortschritteauf
demWege zurKonvergenzinnerhalbderGemeinschaft
undbehandelninsbesonderedieAnpassungdergeldpoli
tischenInstrumenteunddieVorbereitung derfürdie
DurchführungeinereinheitlichenWährungspolitik inder
drittenStufeerforderlichenVerfahrensowiedierechtli

chenVoraussetzungen,denendienationalenZentralban
kengenügenmüssen,umindasESZBeinbezogenzu
werden.

7.2.AufgrundvonBeschlüssendesRatesnachArtikel
109fAbsatz 7diesesVertragskanndasEWIweitere
AufgabenimRahmenderVorbereitungderdrittenStufe
wahrnehmen.

Artikel8

Unabhängigkeit

DieMitglieder desRatesdesEWI,diedieVertreterih
rerInstitutionensind,handelnbeiderAusübungihrer
TätigkeitineigenerVerantwortung.BeiderWahrneh
mungderihmdurchdiesenVertragunddieseSatzung
übertragenenBefugnisse,Aufgaben undPflichtendarf
derRatdesEWIkeinerleiWeisungenvonOrganenoder
EinrichtungenderGemeinschaftodervonRegierungen
derMitgliedstaaten einholenoderentgegennehmen.Die
OrganeundEinrichtungenderGemeinschaftsowiedie
RegierungenderMitgliedstaatenverpflichtensich,diesen
Grundsatzzubeachtenundnichtzuversuchen,denRat

desEWIbeiderWahrnehmung seinerAufgabenzube
einflussen.

Artikel9

Verwaltung

9.1.DasEWIwirdnachArtikel 109fAbsatz 1 dieses

VertragsvomRatdesEWIgeleitetundverwaltet.

9.2.DerRatdesEWIbestehtausdemPräsidentenso

wiedenPräsidentendernationalenZentralbanken,von
deneneinerzumVizepräsidentenbestelltwird.Istein
PräsidenteinernationalenZentralbankanderTeilnahme

aneinerSitzungverhindert,sokannereinenanderen
VertreterseinerInstitutionbenennen.

9.3. DerPräsidentwirdaufEmpfehlungdesAusschusses
derPräsidentenderZentralbankenbzw.desRatesder

EWInachAnhörungdesEuropäischenParlamentsund
desRatesvondenRegierungenderMitgliedstaaten auf
derEbenederStaats-undRegierungschefseinvernehm
lichernannt.DerPräsidentwirdausdemKreisderin

Währungs-oderBankfragenanerkanntenunderfahre
nenPersönlichkeitenausgewählt.NurStaatsangehörige
derMitgliedstaatenkönnenPräsidentdesEWIsein.Der
RatdesEWIernenntdenVizepräsidenten.DerPräsi
dentundderVizepräsidentwerden füreineAmtszeit
vondreiJahrenernannt.

9.4.DerPräsidenterfülltseinePflichtenhauptamtlich.
Erdarfwederentgeltlichnochunentgeltlicheinerande
renBeschäftigungnachgehen,esseidenn,derRatdes
EWIerteilthierzuausnahmsweiseseineZustimmung.

9.5.DerPräsident

— bereitetdieSitzungendesRatesdesEWIvorund
führtbeidiesenSitzungendenVorsitz;

— vertrittunbeschadetdesArtikels22dieAuffassungen
desEWInachaußen;

— istverantwortlichfürdielaufendeVerwaltung des
EWI.

BeiVerhinderungdesPräsidentenwerdenseineAufga
benvomVizepräsidentenwahrgenommen.

9.6.Die BeschäftigungsbedingungenfürdenPräsiden
ten,insbesondereseinGehaltundseinRuhegehaltsowie
andereLeistungendersozialenSicherheit,sindGegen
standeinesVertragsmitdemEWIundwerdenvomRat
desEWIaufVorschlageinesAusschussesfestgelegt,der
ausdreivomAusschußderPräsidentenderZentralban

kenbzw.vomRatdesEWIsowiedreivomRaternann

tenMitgliedernbesteht.DerPräsidenthatinAngelegen
heitendesSatzes1 keinStimmrecht.

9.7. EinPräsident,derdieVoraussetzungenfürdieAus
übungseinesAmtesnichtmehrerfülltodereineschwere
Verfehlungbegangenhat,kannaufAntragdesRatesdes
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EWIdurchdenGerichtshofseinesAmtesenthobenwer
den.

9.8.DerRatdesEWIbeschließtdieGeschäftsordnung
desEWI.

Artikel10

SitzungendesRatesdesEWIundAbstimmungsverfahren

10.1. DerRatdesEWItrittmindestenszehnmalimJahr
zusammen.DieAussprachenindenRatssitzungensind
vertraulich.DerRatdesEWIkanneinstimmigbeschlie
ßen,dasErgebnisseinerBeratungenzuveröffentlichen.

10.2.JedesMitglied desRatesdesEWIbzw.seinStell
vertreterhateineStimme.

10.3. SofernindieserSatzungnichtsanderesbestimmt
ist,faßtderRatdesEWIseineBeschlüssemitdereinfa
chenMehrheit seinerMitglieder.

10.4. FürBeschlüsseimZusammenhangmitdenArtikeln
4.2,5.4,6.2und6.3istEinstimmigkeitderMitglieder
desRatesdesEWIerforderlich.

FürdieAnnahmevonStellungnahmenundEmpfehlun
gengemäßdenArtikeln5.1und5.2,vonEntscheidun
gengemäßdenArtikeln6.4,16und23.6sowiederLeit
liniennachArtikel 15.3isteinequalifizierteMehrheit
vonzweiDrittelnderMitglieder desRatesdesEWIer
forderlich.

Artikel11

InterinstitutionelleZusammenarbeitundBerichtspflichten

11.1. Der PräsidentdesRates undeinMitglied der
Kommission könnenandenSitzungendesRates des
EWIteilnehmen,besitzenaberkeinStimmrecht.

11.2.DerPräsidentdesEWIwirdzurTeilnahmeanden

TagungendesRateseingeladen,wenndieserFragenim
ZusammenhangmitdenZielenundAufgabendesEWI
erörtert.

11.3.Das EWIerstelltzueineminderGeschäftsord

nungfestzulegendenZeitpunkteinenJahresberichtüber
seineTätigkeitsowieüberdieWährungs-undFinanz
lageinderGemeinschaft.DerJahresberichtwirdzusam
menmitdemJahresabschlußdesEWIdemEuropäischen
Parlament,demRatundderKommission sowieauch
demEuropäischenRatvorgelegt.

DerPräsidentdesEWIkannaufErsuchendesEuropäi
schenParlamentsoderaufseineInitiativehinvonden

zuständigenAusschüssen desEuropäischenParlaments
gehörtwerden.

11.4.DievomEWIveröffentlichtenBerichtewerdenIn
teressentenkostenloszurVerfügunggestellt.

Artikel12

Währungsbezeichnung

DieGeschäftsvorgängedesEWIwerdeninECUausge
drückt.

Artikel13

Sitz

VorEnde1992beschließendieRegierungenderMit
gliedstaatenaufderEbenederStaats-undRegierungs
chefsimgegenseitigenEinvernehmenüberdenSitzdes
EWI.

Artikel14

Rechtsfähigkeit

DasEWI,dasnachArtikel 109fAbsatz 1 diesesVer
tragsmitRechtspersönlichkeitausgestattetist,besitztin
jedemMitgliedstaatdieweitestgehendeRechts-undGe
schäftsfähigkeit,diejuristischenPersonennachdessen
Rechtsvorschriftenzuerkanntist. Eskanninsbesondere

beweglichesundunbeweglichesVermögenerwerbenund
veräußernsowievorGerichtstehen.

Artikel15

Rechtsakte

15.1.ZurErfüllungseinerAufgabenkanndasEWInach
Maßgabe dieserSatzung

— Stellungnahmenabgeben;

— Empfehlungenaussprechen;

— LeitlinienverabschiedenundEntscheidungenerlas
sen,diejeweilsandienationalenZentralbankenge
richtetsind.

15.2.DieStellungnahmenundEmpfehlungendesEWI
sindnichtverbindlich.

15.3. DerRatdesEWIkannLeitlinienverabschieden,in
denendieVerfahrenfürdieVerwirklichungderBedin
gungenfestgelegtwerden,dieerforderlichsind,damit
dasESZBinderdrittenStufeseineAufgabenerfüllen
kann.DieLeitliniendesEWIsindnichtverbindlich;sie
werdenderEZBzurBeschlußfassungvorgelegt.

15.4.UnbeschadetdesArtikels3.1isteineEntscheidung
desEWIinallenihrenTeilenfürdiejenigenverbindlich,
andiesiegerichtetist.DieArtikel 190und191dieses
VertragssindaufdieseEntscheidungenanwendbar.
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Artikel16

Finanzmittel

16.1. DasEWIwirdmitEigenmittelnausgestattet.Der
RatdesEWIlegtdenUmfangderEigenmittelsofest,
daßdieEinkünfteerzieltwerdenkönnen,diezurDek
kungderbeiderErfüllungderAufgabendesEWIanfal
lendenAusgabenfürerforderlichgehaltenwerden.

16.2. DienachArtikel16.1festgelegtenMittel desEWI
werdenausBeiträgendernationalenZentralbankennach
deminArtikel29.1derSatzungdesESZBvorgesehenen
SchlüsselaufgebrachtundbeiderErrichtungdesEWI
eingezahlt.DiefürdieFestlegungdesSchlüsselsbenötig
tenstatistischenAngabenwerdenvonderKommission
nachMaßgabe derBestimmungen zurVerfügung ge
stellt,diederRataufVorschlagderKommissionund
nachAnhörungdesEuropäischenParlaments,desAus
schussesderPräsidentenderZentralbankensowiedesin

Artikel 109cdiesesVertragsbezeichnetenAusschusses
mitqualifizierterMehrheit beschließt.

16.3.DerRatdesEWIlegtfest,inwelcherFormdie
Beiträgeeinzuzahlensind.

Artikel17

JahresabschlüsseundRechnungsprüfung

17.1.DasHaushaltsjahrdesEWIbeginntam1.Januar
undendetam31.Dezember.

17.2. DerRatdesEWIbeschließtvorBeginneinesjeden
HaushaltsjahresdenJahreshaushaltsplan.

17.3. DerJahresabschlußwird nachdenvomRatdes
EWIaufgestelltenGrundsätzen erstellt. DerJahresab
schlußwirdvomRatdesEWIfestgestelltundsodann
veröffentlicht.

17.4. DerJahresabschlußwirdvonunabhängigenexter
nenRechnungsprüfern,dievomRatdesEWIanerkannt
wurden,geprüft.DieRechnungsprüfersindbefugt,alle
BücherundKontendesEWIzuprüfenundalleAus
künfteüberdessenGeschäftezuverlangen.

Artikel188cdiesesVertragsistnuraufeinePrüfungder
operationellenEffizienzderFinanzverwaltungdesEWI
anwendbar.

17.5. EinÜberschuß desEWIwird inderfolgenden
Reihenfolgeverteilt:

a)EinvomRatdesEWIzubestimmenderBetragwird
demallgemeinenReservefondsdesEWIzugeführt;

b)einverbleibenderÜberschußwirdnachdeminArti
kel16.2genanntenSchlüsselandienationalenZen
tralbankenausgeschüttet.

17.6. FallsdasEWIeinenVerlusterwirtschaftet,wird
derFehlbetragausdemallgemeinenReservefondsdes

EWIgezahlt.EinnochverbleibenderFehlbetragwird
durchBeiträgedernationalenZentralbankennachdem
inArtikel 16.2genanntenSchlüsselausgeglichen.

Artikel18

Personal

18.1. DerRatdesEWIlegtdieBeschäftigungsbedingun
genfürdasPersonaldesEWIfest.

18.2. DerEuropäischeGerichtshofistfüralleStreitsa
chenzwischendemEWIundseinenBediensteteninner

halbderGrenzenundunterdenBedingungenzuständig,
diesichausdenBeschäftigungsbedingungenergeben.

Artikel19

GerichtlicheKontrolleunddamitverbundeneAngelegen
heiten

19.1. DieHandlungenundUnterlassungendesEWIun
terliegenindenFällenundunterBedingungen,diein
diesemVertragvorgesehensind,derÜberprüfungund
AuslegungdurchdenGerichtshof.DasEWIistinden
FällenundunterdenBedingungen,dieindiesemVer
tragvorgesehensind,klageberechtigt.

19.2.ÜberRechtsstreitigkeitenzwischendemEWIei
nerseitsundseinenGläubigern,Schuldnernoderdritten
PersonenandererseitsentscheidendiezuständigenGe
richtedereinzelnenMitgliedstaaten vorbehaltlichder
Zuständigkeiten,diedemGerichtshofzuerkanntsind.

19.3.DasEWIunterliegtderHaftungsregelungdesAr
tikels215diesesVertrags.

19.4. DerGerichtshofistfürEntscheidungenaufgrund
einerSchiedsklauselzuständig,dieineinemvomEWI
oderfürseineRechnung abgeschlossenenöffentlich
rechtlichenoderprivatrechtlichenVertragenthaltenist.

19.5.FüreinenBeschlußdesEWI,denGerichtshofan
zurufen,istderRatdesEWIzuständig.

Artikel20

Geheimhaltung

20.1.Die Mitglieder desRatesunddesPersonalsdes
EWIdürfenauchnachBeendigungihresDienstverhält
nisseskeinederGeheimhaltungspflicht unterliegenden
Informationenweitergeben.

20.2.AufPersonenmitZugangzuDaten,dieunterGe
meinschaftsvorschriftenfallen,dieeineVerpflichtungzur
Geheimhaltung vorsehen,findendieseGemeinschafts
vorschriftenAnwendung.

Artikel21

VorrechteundBefreiungen

DasEWIgenießtimHoheitsgebietderMitgliedstaaten
diezurErfüllungseinerAufgabe erforderlichenVor
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23.2.DerinArtikel 17desEWS-Abkommensvorgese
heneMechanismus fürdieSchaffungvonECUgegen
EinbringungvonGoldundUS-Dollarswirdamersten
TagderdrittenStufenachArtikel20desgenanntenAb
kommensabgewickelt.

23.3. SämtlicheForderungenundVerbindlichkeitenauf
grunddesSystemsdersehrkurzfristigenFinanzierung
unddesSystemsdeskurzfristigenWährungsbeistands
gemäßdeninArtikel6.1genanntenAbkommenwerden
biszumerstenTagderdrittenStufeausgeglichen.

23.4.AlleverbleibendenVermögenswertedesEWIwer
denveräußert,undalleverbleibendenVerbindlichkeiten
desEWIwerdenausgeglichen.

23.5. DerErlösausderLiquidationgemäßArtikel23.4
wirdandienationalenZentralbankennachdeminArti

kel16.2genanntenSchlüsselverteilt.

23.6.DerRatdesEWIkanndiefürdieAnwendungder
Artikel23.4und23.5erforderlichenMaßnahmen erlas

sen.

23.7. Mit ErrichtungderEZBlegtderPräsidentdes
EWIseinAmtnieder.

rechteundBefreiungen nachMaßgabe desProtokolls
überdieVorrechteundBefreiungenderEuropäischen
GemeinschaftenimAnhangzumVertragzurEinsetzung
einesgemeinsamenRatesundeinergemeinsamenKom
missionderEuropäischenGemeinschaften.

Artikel22

Unterschriftsberechtigte

DasEWIwirdDrittengegenüberdurchdenPräsidenten
oderdenVizepräsidentenoderdurchdieUnterschriften
zweiervomPräsidentenzurZeichnungimNamendes
EWIgehörigermächtigterBediensteterdesEWIrechts
wirksamverpflichtet.

Artikel23

LiquidationdesEWI

23.1. NachArtikel 1091 diesesVertragswirddasEWI
beiErrichtungderEZBliquidiert.AlleVermögenswerte
undVerbindlichkeitendesEWIgehendannautomatisch
aufdieEZBüber. LetztereliquidiertdasEWIgemäß
diesemArtikel.DieLiquidationmußbeiBeginnderdrit
tenStufeabgeschlossensein.

PROTOKOLL

überdasVerfahrenbeieinemübermäßigenDefizit

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

INDEMWUNSCH,dieEinzelheitendesinArtikel104cdesVertragszurGründungderEuropäischen
GemeinschaftgenanntenVerfahrensbeieinemübermäßigenDefizitfestzulegen—

SINDüberfolgendeBestimmungenÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuro
päischenGemeinschaftbeigefügtsind:

Artikel1

DieinArtikel104cAbsatz2diesesVertragsgenannten
Referenzwertesind:

— 3%fürdasVerhältniszwischendemgeplantenoder
tatsächlichenöffentlichenDefizitunddemBruttoin

landsproduktzuMarktpreisen,

— 60% fürdasVerhältniszwischendemöffentlichen
Schuldenstand und dem Bruttoinlandsprodukt zu
Marktpreisen.

Artikel2

InArtikel104cdiesesVertragsundindiesemProtokoll
bedeutet

— „öffentlich"zumStaat,d.h.zumZentralstaat(Zen
tralregierung),zuregionalenoderlokalenGebiets

körperschaften oder Sozialversicherungseinrichtun
gen gehörig, mit Ausnahme von kommerziellen
Transaktionen,imSinnedesEuropäischenSystems
volkswirtschaftlicherGesamtrechnungen;

— „Defizit" das Finanzierungsdefizit imSinne des
EuropäischenSystemsvolkswirtschaftlicherGesamt
rechnungen;

— „Investitionen" die Brutto-Anlageinvestitionen im
SinnedesEuropäischenSystemsvolkswirtschaftlicher
Gesamtrechnungen;

— „Schuldenstand" den Brutto-Gesamtschuldenstand
zumNominalwertamJahresendenachKonsolidie
runginnerhalbundzwischendeneinzelnenBerei
chendesStaatssektorsimSinnedeserstenGedan

kenstrichs.

Artikel3

UmdieWirksamkeit desVerfahrensbeieinemübermä

ßigenDefizitzugewährleisten,sinddieRegierungender
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Mitgliedstaaten imRahmen diesesVerfahrens fürdie
DefizitedesStaatssektorsimSinnevonArtikel2erster

Gedankenstrichverantwortlich.DieMitgliedstaaten ge
währleisten,daßdieinnerstaatlichenVerfahrenimHaus
haltsbereichsieindieLageversetzen,ihresichausdie
semVertragergebendenVerpflichtungenindiesemBe
reichzuerfüllen. Die Mitgliedstaaten müssen ihrege
plantenundtatsächlichenDefiziteunddieHöheihres

SchuldenstandsderKommissionunverzüglichundregel
mäßigmitteilen.

Artikel4

DiezurAnwendungdiesesProtokollserforderlichensta
tistischenDatenwerdenvonderKommissionzurVerfü

gunggestellt.

PROTOKOLL

überdieKonvergenzkriteriennachArtikel109jdesVertragszurGründungderEuropäischen
Gemeinschaft

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

INDEMWUNSCH,dieinArtikel109jAbsatz1desVertragszurGründungderEuropäischenGemein
schaftaufgeführtenKonvergenzkriterien,welchedieGemeinschaftbeiderBeschlußfassungüberdenEin
trittindiedritteStufederWirtschafts-undWährungsunion leitensollen,näherfestzulegen—

SINDüberfolgendeBestimmungenÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuro
päischenGemeinschaftbeigefügtsind:

Artikel1

DasinArtikel109jAbsatz 1 ersterGedankenstrichdie
sesVertrags genannteKriterium derPreisstabilitätbe
deutet,daßeinMitgliedstaat eineanhaltendePreisstabi
litätundeinewährenddesletztenJahresvorderPrü
funggemessenedurchschnittlicheInflationsrateaufwei
senmuß,dieumnichtmehrals1 Vz Prozentpunkteüber
derInflationsratejener— höchstensdrei— Mitglied
staatenliegt,dieaufdemGebietderPreisstabilitätdas
besteErgebniserzielthaben. DieInflationwirdanhand
desVerbraucherpreisindexes aufvergleichbarerGrund
lageunterBerücksichtigungderunterschiedlichenDefi
nitionenindeneinzelnenMitgliedstaaten gemessen.

Artikel2

Das inArtikel 109jAbsatz 1 zweiterGedankenstrich
diesesVertragsgenannteKriteriumderFinanzlageder
öffentlichenHandbedeutet,daßzumZeitpunktderPrü
fungkeineRatsentscheidungnachArtikel104cAbsatz6
diesesVertrags vorliegt,wonach indembetreffenden
Mitgliedstaat einübermäßigesDefizitbesteht.

Artikel3

DasinArtikel109jAbsatz1dritterGedankenstrichdie
sesVertrags genannte Kriterium derTeilnahme am
Wechselkursmechanismus desEuropäischenWährungs
systemsbedeutet,daßeinMitgliedstaat dieimRahmen
desWechselkursmechanismus desEuropäischenWäh
rungssystemsvorgesehenennormalenBandbreiten zu
mindestindenletztenzweiJahrenvorderPrüfungohne
starkeSpannungeneingehaltenhabenmuß.Insbesondere
darferdenbilateralenLeitkursseinerWährung inner

halbdesgleichenZeitraumsgegenüberderWährung ei
nesanderenMitgliedstaats nichtvonsichausabgewertet
haben.

Artikel4

DasinArtikel109jAbsatz1vierterGedankenstrichdie
sesVertrags genannteKriterium derKonvergenz der
Zinssätzebedeutet,daßimVerlaufvoneinemJahrvor
derPrüfungineinemMitgliedstaatderdurchschnittliche
langfristigeNominalzinssatzumnichtmehr als2Pro
zentpunkteüberdementsprechendenSatzinjenen—
höchstensdrei— Mitgliedstaaten liegt,dieaufdemGe
bietderPreisstabilitätdasbesteErgebniserzielthaben.
DieZinssätzewerdenanhandlangfristigerStaatsschuld
verschreibungenodervergleichbarerWertpapiere unter
BerücksichtigungderunterschiedlichenDefinitionen in
deneinzelnenMitgliedstaaten gemessen.

Artikel5

DiezurAnwendungdiesesProtokollserforderlichensta
tistischenDatenwerdenvonderKommissionzurVerfü

gunggestellt.

Artikel6

DerRaterläßtaufVorschlagderKommissionundnach
Anhörung desEuropäischenParlamentsunddesEWI
bzw.derEZBsowiedesinArtikel109cgenanntenAus
schusseseinstimmiggeeigneteVorschriften zurFestle
gungderEinzelheitenderinArtikel 109jdiesesVer
tragsgenanntenKonvergenzkriterien,diedannandie
StellediesesProtokollstreten.
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PROTOKOLL

zurÄnderungdesProtokollsüberdieVorrechteundBefreiungenderEuropäischen
Gemeinschaften

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

INDERERWÄGUNG,daßdieEuropäischeZentralbankunddasEuropäischeWährungsinstitut nach
Artikel40derSatzungdesEuropäischenSystemsderZentralbankenundderEuropäischenZentralbank
undnachArtikel21derSatzungdesEuropäischenWährungsinstituts imHoheitsgebietderMitgliedstaaten
diezurErfüllungihrerAufgabeerforderlichenVorrechteundBefreiungengenießensollen—

SINDüberfolgendeBestimmungenÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuro
päischenGemeinschaftbeigefügtsind:

DieEuropäischeZentralbankistaußerdemvonallen
SteuernundsonstigenAbgabenanläßlichderErhö
hungenihresKapitalssowievondenverschiedenen
Förmlichkeitenbefreit,diehiermitindemStaat,in
demsieihrenSitzhat,verbundensind.Fernerunter
liegtdieTätigkeitderBankundihrerBeschlußor
gane,soweitsienachMaßgabe derSatzungdes
Europäischen SystemsderZentralbanken undder
EuropäischenZentralbankausgeübtwird,nichtder
Umsatzsteuer.

EinzigerArtikel

DasProtokollüberdieVorrechteundBefreiungender
EuropäischenGemeinschaftenimAnhangzumVertrag
zurEinsetzungeinesgemeinsamenRatesundeinerge
meinsamenKommissionderEuropäischenGemeinschaf
tenwirddurchfolgendeBestimmungenergänzt:

„Artikel23

DiesesProtokollgiltauchfürdieEuropäischeZen
tralbank,dieMitglieder ihrerBeschlußorgane und
ihreBediensteten;dieBestimmungendesProtokolls
überdieSatzungdesEuropäischenSystemsderZen
tralbankenundderEuropäischenZentralbankblei
benhiervonunberührt.

DievorstehendenBestimmungengeltenauchfürdas
Europäische"Währungsinstitut. BeiseinerAuflösung
oderLiquidationwerdenkeineAbgabenerhoben."

PROTOKOLL

betreffendDänemark

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

INDEMWUNSCH,gewissebesondereProblemebetreffendDänemarkzuregeln—

SINDüberfolgendeBestimmungenÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuro
päischenGemeinschaftbeigefügtsind:

Artikel14desProtokollsüberdieSatzungdesEuropäischenSystemsderZentralbankenund
derEuropäischenZentralbankberührtnichtdasRechtderNationalbankDänemarks,ihreder
zeitigenAufgabenhinsichtlichdernichtderGemeinschaftangehörendenTeiledesKönigreichs
Dänemarkwahrzunehmen.

PROTOKOLL

betreffendPortugal

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

INDEMWUNSCH,gewissebesondereProblemebetreffendPortugalzuregeln—

SINDüberfolgendeBestimmungenÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuro
päischenGemeinschaftbeigefügtsind:
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1.Portugalwirdhiermitermächtigt,diedenAutonomenRegionenAzorenundMadeira ein
geräumteMöglichkeitbeizubehalten,diezinsfreieKreditfazilitätdesBancodePortugalzu
denimgeltendenportugiesischenRechtfestgelegtenBedingungeninAnspruchzunehmen.

2. Portugalverpflichtetsich,nachKräftendaraufhinzuwirken,dievorgenannteRegelungso
baldwiemöglichzubeenden.

PROTOKOLL

überdenUbergangzurdrittenStufederWirtschafts-undWährungsunion

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN

erklärenmitderUnterzeichnungderneuenVertragsbestimmungenüberdieWirtschafts-und
Währungsunion dieUnumkehrbarkeitdesÜbergangsderGemeinschaftzurdrittenStufeder
Wirtschafts-undWährungsunion.

AlleMitgliedstaatenrespektierendaherunabhängigdavon,obsiedienotwendigenVorausset
zungenfürdieEinführungeinereinheitlichenWährungerfüllen,denWillen derGemeinschaft,
raschindiedritteStufeeinzutreten,unddaherbehindertkeinMitgliedstaatdenEintrittindie
dritteStufe.

FallsderZeitpunktfürdenBeginnderdrittenStufeEnde1997nochnichtfestgelegtist,be
schleunigendiebetreffendenMitgliedstaaten,dieGemeinschaftsorganeunddiesonstigenbetei
ligtenGremienimLaufdesJahres1998allevorbereitendenArbeiten,damitdieGemeinschaft
am1.Januar1999unwiderruflichindiedritteStufeeintretenkannunddieEZBunddasESZB
zudiesemZeitpunktihreTätigkeitinvollemUmfangaufnehmenkönnen.

DiesesProtokollwirddemVertragzurGründungderEuropäischenGemeinschaftbeigefügt.

PROTOKOLL

übereinigeBestimmungenbetreffenddasVereinigteKönigreichGroßbritannien
undNordirland

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

INDERERKENNTNIS,daßdasVereinigteKönigreichnichtgezwungenoderverpflichtetist,ohneei
nengesondertendiesbezüglichenBeschlußseinerRegierungundseinesParlamentsindiedritteStufeder
Wirtschafts-undWährungsunion einzutreten,

INANBETRACHTderGepflogenheitderRegierungdesVereinigtenKönigreichs,ihrenKreditbedarf
durchVerkaufvonSchuldtitelnandenPrivatsektorzudecken—

SINDüberfolgendeBestimmungenÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuro
päischenGemeinschaftbeigefügtsind:

1. DasVereinigteKönigreichnotifiziertdemRat,obesdenÜbergangzurdrittenStufebeab
sichtigt,bevorderRatdieBeurteilungnachArtikel 109jAbsatz2diesesVertragsvor
nimmt.

SoferndasVereinigteKönigreichdemRatnichtnotifiziert,daßeszurdrittenStufeüber
zugehenbeabsichtigt,istesdazunichtverpflichtet.

Wird keinZeitpunktfürdenBeginnderdrittenStufenachArtikel109jAbsatz3dieses
Vertragsfestgelegt,sokanndasVereinigteKönigreichseineAbsicht,zurdrittenStufe
überzugehen,vordem1.Januar1998notifizieren.
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2. DieNummern3bis9geltenfürdenFall,daßdasVereinigteKönigreichdemRatnotifi
ziert,daßesnichtbeabsichtigt,zurdrittenStufeüberzugehen.

3. DasVereinigteKönigreichwirdnichtzuderMehrheitderMitgliedstaatengezählt,welche
dienotwendigenVoraussetzungennachArtikel109jAbsatz2zweiterGedankenstrichund
Absatz3ersterGedankenstrichdiesesVertragserfüllen.

4.DasVereinigteKönigreichbehältseineBefugnisseaufdemGebietderWährungspolitik
nachseineminnerstaatlichenRecht.

5. DieArtikel3aAbsatz2,104cAbsätze1,9und11,105Absätze1bis5,105a,107,108,
108a,109,109aAbsätze1und2Buchstabebund1091Absätze4und5diesesVertrags
geltennichtfürdasVereinigteKönigreich.IndiesenBestimmungenenthalteneBezugnah
menaufdieGemeinschaftoderdieMitgliedstaatenbetreffennichtdasVereinigteKönig
reich,undBezugnahmenaufdienationalenZentralbankenbetreffennichtdieBankof
England.

6. DieArtikel109eAbsatz4,109hund109idiesesVertragsgeltenauchweiterhinfürdas
VereinigteKönigreich.Artikel109cAbsatz4undArtikel109mwerdensoaufdasVerei
nigteKönigreichangewandt,alsgeltefürdieseseineAusnahmeregelung.

7. DasStimmrechtdesVereinigtenKönigreichsinbezugaufdieRechtsaktedesRates,auf
dieindenunterNummer 5diesesProtokollsaufgeführtenArtikeln Bezuggenommen
wird,wirdausgesetzt.ZudiesemZweckbleibendiegewogenenStimmendesVereinigten
KönigreichsbeiderBerechnungeinerqualifiziertenMehrheitnachArtikel109kAbsatz5
diesesVertragsunberücksichtigt.

DasVereinigteKönigreichistfernernichtberechtigt,sichanderErnennungdesPräsiden
ten,desVizepräsidentenundderweiterenMitgliederdesDirektoriumsderEZBnachden
Artikeln109aAbsatz2Buchstabebund1091Absatz1diesesVertragszubeteiligen.

8. DieArtikel3,4,6,7,9.2,10.1,10.3,11.2,12.1,14,16,18,19,20,22,23,26,27,30,31,
32,33,34,50und52desProtokollsüberdieSatzungdesEuropäischenSystemsderZen
tralbankenundderEuropäischenZentralbank(„dieSatzung")geltennichtfürdasVerei
nigteKönigreich.

IndiesenArtikelnenthalteneBezugnahmenaufdieGemeinschaftoderdieMitgliedstaaten
betreffennichtdasVereinigteKönigreich,undBezugnahmenaufdienationalenZentral
bankenoderdieAnteilseignerbetreffennichtdieBankofEngland.

IndenArtikeln10.3und30.2derSatzungenthalteneBezugnahmenaufdas„gezeichnete
KapitalderEZB"betreffennichtdasvonderBankofEnglandgezeichneteKapital.

9.Artikel1091Absatz3diesesVertragsunddieArtikel44bis48derSatzunggeltenunab
hängigdavon,obesMitgliedstaatengibt,fürdieeineAusnahmeregelunggilt,vorbehaltlich
folgenderÄnderungen:

a)BezugnahmeninArtikel44aufdieAufgabenderEZBunddesEWIschließenauchdie
Aufgabenein,dieimFalleineretwaigenEntscheidungdesVereinigtenKönigreichs,
nichtzurdrittenStufeüberzugehen,inderdrittenStufenöcherfülltwerdenmüssen.

b)ZusätzlichzudenAufgabennachArtikel47berätdieEZBfernerbeiderVorbereitung
vonBeschlüssen desRatesbetreffenddasVereinigte Königreich nachNummer 10
BuchstabenaundcdiesesProtokollsundwirktanderenAusarbeitungmit.

c)DieBankofEnglandzahltdasvonihrgezeichneteKapitalderEZBalsBeitragzuden
EZB-BetriebskostenaufderselbenGrundlageeinwiedienationalenZentralbankender
Mitgliedstaaten,fürdieeineAusnahmeregelunggilt.
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10. GehtdasVereinigteKönigreichnichtzurdrittenStufeüber,sokannesseineNotifikation
nachBeginndieserStufejederzeitändern.IndiesemFallgiltfolgendes:

a)DasVereinigteKönigreichhatdasRecht,zurdrittenStufeüberzugehen,sofernesdie
notwendigenVoraussetzungenerfüllt.DerRatentscheidetaufAntragdesVereinigten
KönigreichsunterdenBedingungenundnachdemVerfahrendesArtikels 109kAb
satz2diesesVertrags,obdasVereinigteKönigreichdienotwendigenVoraussetzungen
erfüllt.

b)Die BankofEnglandzahltdasvonihrgezeichneteKapitalein,überträgtderEZB
Währungsreserven undleistetihrenBeitragzudenReservenderEZBaufderselben
GrundlagewiedienationalenZentralbankenderMitgliedstaaten,derenAusnahmerege
lungaufgehobenwordenist.

c)DerRatfaßtunterdenBedingungenundnachdemVerfahrendesArtikels1091Ab
satz5diesesVertragsalleweiterenBeschlüsse,dieerforderlichsind,umdemVereinig
tenKönigreichdenUbergangzurdrittenStufezuermöglichen.

GehtdasVereinigteKönigreichnachdenBestimmungendieserNummerzurdrittenStufe
über,sotretendieNummern3bis9diesesProtokollsaußerKraft.

11.UnbeschadetdesArtikels 104unddesArtikels 109eAbsatz3diesesVertragssowiedes
Artikels21.1derSatzungkanndieRegierungdesVereinigtenKönigreichsihre„Ways and
Means"-FazilitätbeiderBankofEnglandbeibehalten,sofernundsolangedasVereinigte
KönigreichnichtzurdrittenStufeübergeht.

PROTOKOLL

übereinigeBestimmungenbetreffendDänemark

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

INDEMWUNSCH,einigederzeitbestehendeSonderproblemeimEinklangmitdenallgemeinenZielen
desVertragszurGründungderEuropäischenGemeinschaftzuregeln,

MITRÜCKSICHTDARAUF,daßdiedänischeVerfassungBestimmungenenthält,dievorderTeilnahme
DänemarksanderdrittenStufederWirtschafts-undWährungsunion inDänemarkeineVolksabstimmung
erfordernkönnten—

SINDüberfolgendeBestimmungenÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuro
päischenGemeinschaftbeigefügtsind:

1. DiedänischeRegierungnotifiziertdemRatihrenStandpunktbezüglichderTeilnahmean
derdrittenStufe,bevorderRatseineBeurteilungnachArtikel109jAbsatz2diesesVer
tragsvornimmt.

2.Fallsnotifiziertwird,daßDänemarknichtanderdrittenStufeteilnehmenwird,giltfür
DänemarkeineFreistellung.DieFreistellunghatzurFolge,daßalleeineAusnahmeregelung
betreffendenArtikelundBestimmungendiesesVertragsundderSatzungdesESZBaufDä
nemarkAnwendungfinden.

3. IndiesemFallwirdDänemarknichtzuderMehrheit derMitgliedstaaten gezählt,welche
dienotwendigenVoraussetzungennachArtikel109jAbsatz2zweiterGedankenstrichund
Absatz3ersterGedankenstrichdiesesVertragserfüllen.

4.ZurAufhebungderFreistellungwirddasVerfahrennachArtikel109kAbsatz2nurdann
eingeleitet,wennDänemarkeinenentsprechendenAntragstellt.

5. NachAufhebungderFreistellungistdiesesProtokollnichtmehranwendbar.
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PROTOKOLL

betreffendFrankreich

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

INDEMWUNSCH,einenbesonderenPunktimZusammenhangmitFrankreichzuberücksichtigen—

SINDüberfolgendeBestimmungenÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuro
päischenGemeinschaftbeigefügtsind:

FrankreichbehältdasRecht,nachMaßgabe seinerinnerstaatlichenRechtsvorschrifteninsei
nenÜbersee-TerritorienGeldzeichenauszugeben,undistalleinbefugt,dieParitätdesCFP
Francfestzusetzen.

PROTOKOLL

überdieSozialpolitik

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

INANBETRACHTDESSEN,daßelfMitgliedstaaten,nämlichdasKönigreichBelgien,dasKönigreich
Dänemark,dieBundesrepublikDeutschland,dieGriechischeRepublik,dasKönigreichSpanien,dieFran
zösischeRepublik,Irland,dieItalienischeRepublik,dasGroßherzogtumLuxemburg,dasKönigreichder
NiederlandeunddiePortugiesischeRepublik,aufdemdurchdieSozialchartavon1989vorgezeichneten
Weg weitergehenwollen;daßsiezudiesemZweckuntereinandereinAbkommenbeschlossenhaben;daß
diesesAbkommendiesemProtokollbeigefügtist;daßdurchdiesesProtokollunddasgenannteAbkommen
dieserVertrag,insbesonderedieBestimmungen,welchedieSozialpolitikbetreffenundBestandteildesge
meinschaftlichenBesitzstandssind,nichtberührtwird—

1.kommenüberein,dieseelfMitgliedstaatenzuermächtigen,dieOrgane,VerfahrenundMe
chanismendesVertragsinAnspruchzunehmen,umdieerforderlichenRechtsakteundBe
schlüssezurUmsetzungdesgenanntenAbkommensuntereinanderanzunehmenundanzu
wenden,soweitsiebetroffensind.

2. DasVereinigteKönigreichGroßbritannienundNordirlandistnichtbeteiligt,wennderRat
überdieVorschläge,welchedieKommissionaufgrunddiesesProtokollsunddesgenannten
Abkommensunterbreitet,berätunddieseannimmt.

AbweichendvonArtikel148Absatz2desVertragskommendieRechtsaktedesRatesnach
diesemProtokoll,diemitqualifizierterMehrheitanzunehmensind,miteinerMindeststim
menzahlvonvierundvierzigStimmenzustande.EinstimmiganzunehmendeRechtsaktedes
RatessowiesolcheRechtsakte,dieeineÄnderungdesKommissionsvorschlagsbedeuten,
bedürfenderStimmenallerMitgliederdesRatesmitAusnahmedesVereinigtenKönigreichs
GroßbritannienundNordirland.

RechtsaktedesRatesundfinanzielleFolgenmitAusnahmevonVerwaltungskostenfürdie
OrganegeltennichtfürdasVereinigteKönigreichGroßbritannienundNordirland.

3.DiesesProtokollwirddemVertragzurGründungderEuropäischenGemeinschaftbeige
fügt.
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ABKOMMEN

zwischendenMitgliedstaaten derEuropäischenGemeinschaftmitAusnahmedesVereinigten
KönigreichsGroßbritannienundNordirlandüberdieSozialpolitik

DieunterzeichnetenelfHOHENVERTRAGSPARTEIEN,nämlichdasKönigreichBelgien,dasKönig
reichDänemark,dieBundesrepublikDeutschland,dieGriechischeRepublik,dasKönigreichSpanien,die
FranzösischeRepublik,Irland,dieItalienischeRepublik,dasGroßherzogtumLuxemburg,dasKönigreich
derNiederlandeunddiePortugiesischeRepublik,(imfolgendenals„Mitgliedstaaten"bezeichnet)—

INDEMWUNSCH,dieSozialchartavon1989ausgehendvomgemeinschaftlichenBesitzstandumzuset
zen,

INANBETRACHTdesProtokollsüberdieSozialpolitik—

SINDwiefolgtÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel1

Die Gemeinschaft unddieMitgliedstaaten habenfol
gendeZiele:dieFörderungderBeschäftigung,dieVer
besserungderLebens-undArbeitsbedingungen,einen
angemessenensozialenSchutz,densozialenDialog,die
EntwicklungdesArbeitskräftepotentialsimHinblickauf
eindauerhafthohesBeschäftigungsniveauunddieBe
kämpfungvonAusgrenzungen.ZudiesemZweckführen
dieGemeinschaftunddieMitgliedstaaten Maßnahmen
durch,diederVielfaltdereinzelstaatlichenGepflogen
heiten,insbesondereindenvertraglichenBeziehungen,
sowiederNotwendigkeit,dieWettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft derGemeinschaftzuerhalten,Rechnungtra
gen.

Artikel2

(1)ZurVerwirklichungderZieledesArtikels 1 unter
stütztundergänztdieGemeinschaftdieTätigkeitder
Mitgliedstaaten auffolgendenGebieten:

— Verbesserung insbesonderederArbeitsumwelt zum
SchutzderGesundheitundderSicherheitderArbeit

nehmer,

— Arbeitsbedingungen,

— UnterrichtungundAnhörungderArbeitnehmer,

— ChancengleichheitvonMännernundFrauenaufdem
ArbeitsmarktundGleichbehandlungamArbeitsplatz,

— beruflicheEingliederungderausdemArbeitsmarkt
ausgegrenztenPersonenunbeschadetdesArtikels127
desVertrags zurGründungderEuropäischenGe
meinschaft(imfolgendenals„Vertrag"bezeichnet).

(2)ZudiesemZweckkannderRatunterBerücksichti
gungderindeneinzelnenMitgliedstaaten bestehenden
BedingungenundtechnischenRegelungendurchRichtli
nienMindestvorschriften erlassen,dieschrittweiseanzu
wendensind.DieseRichtliniensollenkeineverwaltungs
mäßigen, finanziellenoderrechtlichenAuflagen vor
schreiben,diederGründungundEntwicklungvonklei
nenundmittlerenUnternehmenentgegenstehen.

DerRatbeschließtgemäßdemVerfahrendesArtikels
189cdesVertragsnachAnhörungdesWirtschafts-und
Sozialausschusses.

(3)InfolgendenBereichenbeschließtderRatdagegen
einstimmigaufVorschlagderKommissionnachAnhö
rungdesEuropäischenParlamentsunddesWirtschafts
undSozialausschusses:

— sozialeSicherheitundsozialerSchutzderArbeitneh

mer,

— SchutzderArbeitnehmerbeiBeendigungdesArbeits
vertrags,

— VertretungundkollektiveWahrnehmung derArbeit
nehmer-undArbeitgeberinteressen,einschließlichder
Mitbestimmung,vorbehaltlichdesAbsatzes6,

— Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen
dritterLänder,diesichrechtmäßigimGebietderGe
meinschaftaufhalten,

— finanzielleBeiträgezurFörderungderBeschäftigung
undzurSchaffungvonArbeitsplätzen,undzwarun
beschadetderBestimmungenüberdenSozialfonds.

(4)EinMitgliedstaatkanndenSozialpartnernaufderen
gemeinsamenAntrag dieDurchführung vonaufgrund
derAbsätze2und3angenommenenRichtlinienübertra
gen.

IndiesemFallvergewissertsichderMitgliedstaat,daß
dieSozialpartnerspätestenszudemZeitpunkt,zudem
eineRichtlinienachArtikel189umgesetztseinmuß,im
Weg einerVereinbarungdieerforderlichenVorkehrun
gengetroffenhaben;dabeihatderMitgliedstaat alleer
forderlichenMaßnahmen zutreffen,umjederzeitge
währleisten zukönnen,daßdiedurchdieseRichtlinie
vorgeschriebenenErgebnisseerzieltwerden.

(5)DieaufgrunddiesesArtikelserlassenenBestimmun
genhinderneinenMitgliedstaat nichtdaran,strengere
Schutzmaßnahmenbeizubehaltenoderzutreffen,die
mitdemVertragvereinbarsind.
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(6)DieserArtikelgiltnichtfürdasArbeitsentgelt,das
Koalitionsrecht,dasStreikrechtsowiedasAussperrungs
recht.

Artikel3

(1)DieKommissionhatdieAufgabe,dieAnhörungder
SozialpartneraufGemeinschaftsebenezufördern,und
erläßtallezweckdienlichenMaßnahmen,umdenDialog
zwischendenSozialpartnernzuerleichtern,wobeisiefür
Ausgewogenheit bei derUnterstützung derParteien
sorgt.

(2)ZudiesemZweckhörtdieKommissionvorUnter
breitungvonVorschlägenimBereichderSozialpolitik
dieSozialpartnerzuderFrage,wieeineGemeinschafts
aktiongegebenenfallsausgerichtetwerdensollte.

(3)HältdieKommissionnachdieserAnhörungeineGe
meinschaftsmaßnahme fürzweckmäßig,sohörtsiedie
SozialpartnerzumInhaltdesinAussichtgenommenen
Vorschlags.DieSozialpartnerübermittelnderKommis
sioneineStellungnahmeodergegebenenfallseineEmp
fehlung.

(4)BeidieserAnhörungkönnendieSozialpartnerder
Kommissionmitteilen,daßsiedenProzeßnachArtikel4
inGangsetzenwollen.DieDauerdesVerfahrensdarf
höchstensneunMonate betragen,soferndiebetroffenen
SozialpartnerunddieKommissionnichtgemeinsameine
Verlängerungbeschließen.

Artikel4

(1)DerDialog zwischendenSozialpartnernaufGe
meinschaftsebenekann,fallssieeswünschen,zurHer
stellung*vertraglicherBeziehungen,einschließlichdes
AbschlussesvonVereinbarungen,führen.

(2)DieDurchführungderaufGemeinschaftsebenege
schlossenenVereinbarungenerfolgtentwedernachden
jeweiligenVerfahren undGepflogenheiten derSozial
partnerundderMitgliedstaaten oder— indendurch
Artikel2erfaßtenBereichen— aufgemeinsamenAntrag
derUnterzeichnerparteiendurcheinenBeschlußdesRa
tesaufVorschlagderKommission.

SofernnichtdiebetreffendeVereinbarung eineoder
mehrereBestimmungenbetreffendeinenderinArtikel2
Absatz3genanntenBereicheenthältundsomiteinein
stimmigerBeschlußerforderlichist,beschließtderRat
mitqualifizierterMehrheit.

Artikel5

Unbeschadet deranderenBestimmungen desVertrags
fördertdieKommissionimHinblickaufdieErreichung
derZieledesArtikels 1 dieZusammenarbeitzwischen

denMitgliedstaaten underleichtertdieAbstimmungih
resVorgehensindendurchdiesesAbkommenerfaßten
BereichenderSozialpolitik.

Artikel6

(1)JederMitgliedstaatstelltdieAnwendungdesGrund
satzesdesgleichenEntgeltsfürMänner undFrauenbei
gleicherArbeitsicher.

(2)Unter„Entgelt"imSinnediesesArtikelssinddieüb
lichenGrund-oderMindestlöhne und-gehältersowie
allesonstigenVergütungenzuverstehen,diederArbeit
geberaufgrunddesDienstverhältnissesdemArbeitneh
merunmittelbarodermittelbar inbaroderinSachlei

stungenzahlt.

GleichheitdesArbeitsentgeltsohneDiskriminierungauf
grunddesGeschlechtsbedeutet,

a)daßdasEntgeltfüreinegleichenachAkkord be
zahlteArbeitaufgrunddergleichenMaßeinheit fest
gesetztwird,

b)daßfüreinenachZeitbezahlteArbeitdasEntgeltbei
gleichemArbeitsplatzgleichist.

(3)Dieser Artikel hinderteinenMitgliedstaat nicht
daran,zurErleichterungderBerufstätigkeitderFrauen
oderzurVerhinderungbzw.zumAusgleichvonBenach
teiligungeninihrerberuflichenLaufbahn spezifische
Vergünstigungenbeizubehaltenoderzubeschließen.

Artikel7

DieKommissionerstelltjährlicheinenBerichtüberden
StandderVerwirklichung derinArtikel 1 genannten
ZielesowieüberdiedemographischeLageinderGe
meinschaft.SieübermitteltdiesenBerichtdemEuropäi
schenParlament,demRatunddemWirtschafts-und
Sozialausschuß.

Das EuropäischeParlamentkanndieKommission um
BerichtezuEinzelproblemenersuchen,welche dieso
zialeLagebetreffen.

Erklärungen

1.ErklärungzuArtikel2Absatz2

DieelfHohenVertragsparteienstellenfest,daßinden
ErörterungenüberArtikel2Absatz2diesesAbkommens
Einvernehmendarüberbestand,daßdieGemeinschaft
beimErlaßvonMindestvorschriften zumSchutzderSi
cherheitundGesundheitderArbeitnehmernichtbeab

sichtigt,Arbeitnehmerkleinerundmittlerer Unterneh
menineinerdenUmständennachnichtgerechtfertigten
Weise zubenachteiligen.

2.ErklärungzuArtikel4Absatz2

DieelfHohenVertragsparteienerklären,daßdieerste
derDurchführungsvorschriftenzudenVereinbarungen
zwischendenSozialpartnern aufGemeinschaftsebene
nachArtikel4Absatz2dieErarbeitungdesInhaltsdie
serVereinbarungen durchTarifverhandlungen gemäß
denRegelneinesjedenMitgliedstaats betrifftunddaß
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dieseVorschrift mithin weder eineVerpflichtung der
Mitgliedstaaten,dieseVereinbarungenunmittelbaranzu
wendenoderdiesbezüglicheUmsetzungsregelnzuerar

beiten,nocheineVerpflichtungbeinhaltet,zurErleichte
rungihrerAnwendung diegeltendeninnerstaatlichen
Vorschriftenzuändern.

PROTOKOLL

überdenwirtschaftlichenundsozialenZusammenhalt

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN—

EINGEDENKdessen,daßsichdieUnionzumZielgesetzthat,denwirtschaftlichenundsozialenFort
schrittunteranderemdurchStärkungdeswirtschaftlichenundsozialenZusammenhaltszufördern;

UNTERHINWEISdarauf,daßinArtikel2desVertragszurGründungderEuropäischenGemeinschaft
auchdieAufgabederFörderungdeswirtschaftlichenundsozialenZusammenhaltsundderSolidarität
zwischendenMitgliedstaaten erwähntistunddaßdieStärkungdeswirtschaftlichenundsozialenZusam
menhaltszudeninArtikel3diesesVertragsaufgeführtenTätigkeitenderGemeinschaftgehört;

UNTERHINWEISdarauf,daßderDritteTeilTitelXIVüberdenwirtschaftlichenundsozialenZusam
menhaltinsgesamtdieRechtsgrundlagefürdieKonsolidierungundWeiterentwicklung derGemeinschafts
tätigkeitimBereichdeswirtschaftlichenundsozialenZusammenhalts,einschließlichderSchaffungeines
neuenFonds,darstellt;

UNTERHINWEISdarauf,daßimDrittenTeilindenTitelnXIIübertranseuropäischeNetzeundXVI
überdieUmweltinAussichtgenommenist,vordem31.Dezember1993einenKohäsionsfondszuschaf
fen;

INDERÜBERZEUGUNG,daßFortschritteaufdemWeg zurWirtschafts-undWährungsunion zum
Wirtschaftswachstum allerMitgliedstaaten beitragenwerden;

INANBETRACHTdessen,daßsichdieStrukturfondsderGemeinschaftzwischen1987und1993real
verdoppeln,washoheTransferleistungen,insbesonderegemessenamBIPderwenigerwohlhabendenMit
gliedstaaten,zurFolgehat;

INANBETRACHTdessen,daßdieEIBerheblicheundnochsteigendeBeträgezugunstenderärmeren
Gebieteausleiht;

INANBETRACHTdesWunsches nachgrößererFlexiblitätbeidenRegelungenfürdieZuweisungenaus
denStrukturfonds;

INANBETRACHTdesWunsches nacheinerDifferenzierungderHöhederGemeinschaftsbeteiligungan
denProgrammenundVorhabeninbestimmtenLändern;

ANGESICHTSdesVorschlags,demrelativenWohlstand derMitgliedstaatenimRahmendesSystemsder
eigenenMittel stärkerRechnungzutragen—

BEKRÄFTIGEN,daßdieFörderungdessozialenundwirtschaftlichenZusammenhaltsfürdieumfassende
EntwicklungunddendauerhaftenErfolgderGemeinschaftwesentlichist,undunterstreichendieBedeu
tung,diederAufnahmedeswirtschaftlichenundsozialenZusammenhaltsindieArtikel2und3dieses
Vertragszukommt;

BEKRÄFTIGENihreÜberzeugung,daßdieStrukturfondsbeiderErreichungderGemeinschaftszielehin
sichtlichdesZusammenhaltsweiterhineinegewichtigeRollezuspielenhaben;

BEKRÄFTIGENihreÜberzeugung,daßdieEIBweiterhindenGroßteilihrerMittel fürdieFörderung
deswirtschaftlichenundsozialenZusammenhaltseinsetzensollte,underklärensichbereit,denKapitalbe
darfderEIBzuüberprüfen,sobalddiesfürdiesenZwecknotwendigist;

BEKRÄFTIGENdieNotwendigkeiteinergründlichenÜberprüfungderTätigkeitundWirksamkeit der
StrukturfondsimJahr1992unddieNotwendigkeit,beidieserGelegenheiterneutzuprüfen,welchen
UmfangdieserFondsinAnbetrachtderGemeinschaftsaufgabenimBereichdeswirtschaftlichenundsozia
lenZusammenhaltshabensollte;
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VEREINBAREN,daßdervordem31.Dezember1993zuschaffendeKohäsionsfondsfinanzielleBeiträge
derGemeinschaftfürVorhabenindenBereichenUmweltundtranseuropäischeNetzeinMitgliedstaaten
miteinemPro-Kopf-BSPvonwenigerals90v.H.desGemeinschaftsdurchschnittsbereitstellt,dieeinPro
grammzurErfüllungderinArtikel 104cdiesesVertragsgenanntenBedingungenderwirtschaftlichen
Konvergenzvorweisen;

BEKUNDENihreAbsicht,eingrößeresMaßanFlexibilitätbeiderZuweisungvonFinanzmittelnausden
StrukturfondsfürbesondereBedürfnissevorzusehen,dienichtvondenderzeitigenStrukturfondsabge
decktwerden;

BEKUNDENihreBereitschaft,dieHöhederGemeinschaftsbeteiligunganProgrammenundVorhabenim
RahmenderStrukturfondszudifferenzieren,umeinenübermäßigenAnstiegderHaushaltsausgabeninden
wenigerwohlhabendenMitgliedstaaten zuvermeiden;

ERKENNENAN,daßdieFortschritteimHinblickaufdenwirtschaftlichenundsozialenZusammenhalt
laufendüberwachtwerdenmüssen,undbekundenihreBereitschaft,alledazuerforderlichenMaßnahmen
zuprüfen;

ERKLÄRENihreAbsicht,derBeitragskapazitätdereinzelnenMitgliedstaatenimRahmendesSystemsder
EigenmittelstärkerRechnungzutragenundzuprüfen,wiefürdiewenigerwohlhabendenMitgliedstaaten
regressiveElementeimderzeitigenSystemderEigenmittelkorrigiertwerdenkönnen;

KOMMENÜBEREIN,diesesProtokolldemVertragzurGründungderEuropäischenGemeinschaftbei
zufügen.

PROTOKOLL

betreffenddenWirtschafts-undSozialausschußunddenAusschußderRegionen

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN

SINDüberfolgendeBestimmungÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragzurGründungderEuropäi
schenGemeinschaftbeigefügtwird:

DerWirtschafts-undSozialausschußundderAusschußderRegionenverfügenübereinen
gemeinsamenorganisatorischenUnterbau.

PROTOKOLL

zumVertragüberdieEuropäischeUnionundzudenVerträgenzurGründungderEuropäi
schenGemeinschaften

DIEHOHENVERTRAGSPARTEIEN

SINDüberfolgendeBestimmungÜBEREINGEKOMMEN,diedemVertragüberdieEuropäischeUnion
unddenVerträgenzurGründungderEuropäischenGemeinschaftenbeigefügtwird:

DerVertragüberdieEuropäischeUnion,dieVerträgezurGründungderEuropäischenGe
meinschaftensowiedieVerträgeundAktezurÄnderungoderErgänzungdergenanntenVer
trägeberührennichtdieAnwendungdesArtikels40.3.3deririschenVerfassunginIrland.


